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16. 1.1950 Reg.Nr.IV 2/50 

13.10.1950 Reg.Nr. IV 25/50 

16. 1.1952 ReG.Nr. IV 2/50 

21. 3.1952 Reg.lTr. II/84/1951 

18.11.1952 BRe,;. Z 132/52 

2S.11.1952 Bre;. 1 Z 214/52 

9.12.1952 BReg. 2 Z 192/52 
20. 3.1953 BReg. 2 Z 2/53 

21.8.1953 BIteg II Z 122,159, 
160, 161,162/53 

24.6.1953 BReg 1 Z 108/53 

2.10.1953 lEeg. 1 Z 162/52 

1) ohne iwsj,;ruch auf -VollstdndiE);8i t 

Betrifft insbesondere 

StA der Volksdt.aus Tschechosl., 
Rechtshängigkeit im Ausl. 
Begriff des gewöhnl.Aufenthalts 
Wiederaufhebung der im Ausl. er 
folgten Entmündigung eines Aus 
länders 
Anordnung der Fürsorgeerziehung 
für ein ausl. Kind, Vlohnsi tz des 
Kindes 
Aufhebung-der im Ausl. erfolgten 
Entmündigung eines Aus. 
Zust. bei Auslandsaufenthalt von 
Beteiligten, StA früherer österr. 
Bundesbürger 

}e:C'bonensorge, Schuldfeststellung 
in Scheidungsurt. 
Vertret.d.Kindes bei verw.ger. 
Klage durch österr.Vater 
Adoption nach estländischem Recht 
Hausratsauseinandersetzung nach 
Scheidung, dänische u. dt. StA 
Verschollenheit bei ~eportationen 

Fürsorgeerziehung gegenüber ausl. 
u. stattenlosen l.:inuerjährit.;en 

StA des unehelichen Kindes einer 
schweizerr. ::utter 
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BayObLGZ 1951, 4 ff IPRspr. 
1945-1949 Nr. 177' 
BayObLGZ 1951, 38 ff 
BayObLGZ 1951, 137 ff 

NJVI 1951, 275 f; IPRspr. 
1950-1951 Nr. 109; ZBlJR 
1951, 115 
IPRspr. 1952-1953 Nr. 231; 
HEZ 3, 90 
BayObLGZ 1952, 74 ff; NJW 
1952, 788; JZ 1952, 273 f, 
DNotz 1953, 556 (Ls); ·IPRspr. 
1952-1953 Nr. 317 
Il'Rslir. 1952-1953 Nr. 185 

IPH.spr. 1952-1953 Nr. 191; 
NJif 1953,626 
IPRspr. 1952-1953 Nr. 229 
BayObLGZ 1953, 102 ff; 
IPRspr. 1952-1953 Nr. 175 
NJ'.i 1953, 1788 f, ~RZ 1954, 
16 f 

.BayOblG~ 1953, 289 ff;IPRspr. 
1952-1953 Nr. 233; JR 1954, 
145; EJF 3 (1954), 28 
BayObl.GZ 1953, 323 ff;URspr. 
1952-1953 ;:Tr. 222; !U-:l 1954, 
350; DNotZ 1954, 432 (Ls.); 
Eil;? 1954, 107; StAZ 1955,210 
(Ls.); DRZ 1954, 36 (Ls.) 

S 
H 



Datum Aktenzeichen 

19. 3.1954 BReg 2 Z 22~1953 
13. 7.1954 1,llß.Ret;.22 54 

6.10.1954 EReg. 2 Z 116, 
117/54 

22. 2.1955 BEee 2 Z 2, 10, 
52-54/55 

13/1955 5. 4.1955 Allg.Iieg. 
20. 4.1955 33.eg. 2 Z 32/55 

6. 9.1955 All:;.R.eg. 38/55 

9. 9.1955 EReg 2 Z 102/1955 
27. 3.1956 Allg.Ret;. 13/56 

15. 5.1956 BReg. 1 Z 232/55 

15. 6.1956 BReg. 2 Z 5/1956 
10. 7.1956 Allg.Reg. 24/1956 

25. 7.1956 BReg. 1 Z 113/56 

Betrifft insbesondere 

Adelsabschaffung in Usterreich 
~rbsc~eine f~r Lastenau~gleichs 
zwe c k e 
:r;rbteilsübertragung bei schwei 
zer. Giiterstand 
Todeserklärun6 Volksdeucscher 

"Inland" i.S. d e s :PGG 
Familienname Ger Fra;'l bei "hin 
kender" Ehe (Umiirksc.!llk.nach 
russ.Recht) 
Erbscheine f~r Lastenausgleichs 
zwecke 
"eiblic:le Adelsformen 
Brbscneine f~r Lastenausgleichs 
zwecke 

Notzustiinetigkei t , ''!ohnsi tz des 
Kindes,(zum interzonalen Recht) 
Form des Ehevertrags 
Erbscheine für Lastenausgleichs 
zwecke 
Nachträgliche Einwilligung in 
amerikan. Adoptionsakt 

12.10.195G BReg. 2 Z 181/54 Führung ungarischer Adelsrang 
bezeichnungen 

7.12.1956 BReg. 1Z 115, 116/ Enteignung einer AG in Polen 
56 

Aktenzeichen 

22. 3.1957 BReg. 1Z 44/1957 

16. 7.1957 BRe,:;. Z 185/56 

11 .10.1957 BReg. Z 86/1957 

13.12.1957 BReg 1 Z 59/1957 

7. 2.1958 :B.Heb• Z 93/57 

22. 4.1958 Bneg. 1 Z 10%56 13. 7.1958 BReg. 1 Z 53 58 

4.11.1958 \l1:lescb.viReg. 21/58 

2.12.1958 Br~et::. 2 Z 155/58 

9.12.1~58 B~te~ • Z 19h7 
1 G. 1.1959 BReg. Z 76/1957 

11 . 2.1959 Allr;.iLeg. 55/1950 

Betrifft insbesondere 

·Adoption durch amerik. Ehepaar 

Personensorgesachen, interlok. 
Zust. 

Interlok.Zust. des Vormundschafts 
eerichts, Reihenfolge der Prü 
fung der Prozeßvoraussetzungen 
Geneinschaftliches Testament 
i tal. Ehega t t en 

Eröffnun,; des Testamentes einer 
am. Erblasserin 
Kindergeld für ausl. Kinder 
LeGitimation durch nachfo13ende 
Ehe und Anerkenntnis, insbes. 
belgisches R. 
StaatsangehÖrigkeit u.Abschie 
bungshaft, 116 GG 
An t r-ag des iiaci:llaBpfleger's auf 
Todeserkl. 
Fortdauer der internat. Zust. 
Internat. Zust. (insbes. in }er 
sonensorgesachen), Zustindigkeits 
f'o.r t.d aue r-, Ane rk , ausl • .sntsch. 
_4.;,ltsvormundschaft nach Lee;i ti- 
na t i on 

IXXVIII 
FundsteIlen 

sti,Z 1954, 250 f 
BayObIJGZ 1954, 161 fi' 

BayObLGZ 1954, 225 ff; 
FaTiLc{Z 1955,138 (L8.) 
BayObLGZ 1955, 63 ff 

BayObL~Z 1955, 73 ff 
StA~ 1955, 260 ff; Rev. 
drit.ar.i.pr.1956, 86 f 

BayObLGZ 1955, 231 ff 

BayObLGZ 1955, 245 ff 
BayObLGZ 1956, 119 ff;IPRspx.- 
1956-1957 Hr. 211 a; Hpfl. 
1956, 343; DNotZ 1957, 265 
BayObLGZ 1956, 161 ff 

BayObLGZ 1956, 207 ff 
BayObLGZ 1956, 236 ff;IPRspr. 
1956-1957 Nr. 212 
BayObLGZ 1956, 285 ff;IPRspr. 
1956-1957 Nr. 136; FamRZ 1957, 
225 ff; NJW 1957, 25 ff;Clunet 
1958, 192 ff; Ls. in: DNotZ 
1957, 261; DAVorm. XXX (1957/ 

-8), 55; ArchJugR 44 (1957), 
58; Archiv-Bericht 9 (1957) 
15, 64 
BayObLGZ 1956, 345 ff; StAZ 
1957, 95 ff; I~Rspr. 1956~ 
1957 Nr. 12 
BayObLGZ 1956, 440 ff; l\ffiR 
1957, 361; Archiv-Bericht 9 
(1957), 63 

XXXIX 

FundsteIlen 

BayObLGZ 1957, 118 ff; DNotZ 
1957, 429, StAZ 1958, 145 ff; 
EJF Nr. zu A I; Ls. in NJW 
1957, 952; FamRZ 1958, 429; 
UDR 1957, 432; BayerJMBl. 
1957, 236; ArchJugR 44 (1957), 
18, 58; Archiv-Bericht 9 
(1957), 84 
BayObLGZ 1957, 213 ff; NJW 
1957, 1599 ff; EJF B 11 Nr. 
13; FamRZ 1959, 170 (Ls.) 
BayObLGZ 1957, 311 ff 

BayObLGZ 1957, 376 ff; Leits. 
in FalIlRZ 1958, 220; nne ez 
1958, 322; BayerJ].jBl. 1958/62 
BayObLGZ 1958, 34 ff 

BayObLGZ 1950, 100 ff 
BayObLGZ 1958, 204 ff; FamRZ 
1958, 298 ff; ;,!DR 1958, '930 
ff ' 
BayObl,GZ 1953, 310 ff 

BayObLCZ 1950, >41 ff 

ll.:tyOl.JWZ 195cl, 353 ff 
BayObL\'~Z 1959, 8 ff; F'amRZ 
1959, 364 ff; :!J'_: 1959, 
1038 ff 
Bay0bLG~ 1359, 47 ff 



:,.1'_ tcrJ.z oicl1en 

17. ).1959 J:le~.· ~ ~ 1v7/19~0 Un .. ~nt..:.Glbdl.·z\.uit des Ju.terrec~lts 
statuts 

27 .10.1.959 B~(8~ • 1Z 41/':>9 

3.11.195'; Bl~eg '> Z 67/c;S L 

6.11.1959 :j}teg Z 56/59 

29.12.1959 All~.ne[. 60/59 
9. 9.1960 BRc3.. 2 Z 121/60 

2<:3.10.1960 BReb' 2 Z 130/60 

13.12.1960 BIte;:;. 1 Z 132/60 
1;" • 1. 1 961 BReg. 1 Z 143/58 

26. 2.1961 Allß·ReG· 3/61 

2"6. j .1961 BReg. Z 15/61 

26. ,5.1961 BReg. Z 21/61 

1. 6.1961 BReg. Z 90/61 

Beerbun." G~n9r Deutsuhen in ' 
0sterreIcL, Art. 2~ ~G 
;ürtBetzun~ juristischer lcr 
sonen aus den Ostgebieten 
Anxnüpf'un.j apunx t für Ln t e r'Lor.a Le 
Zu a t , 
Zust. ~~r Adoptionsbest~ti~un& 
Hausratsauseinandersetzuni;; ge 
trennt Le benc e r ::;~lE)i.,atten, ';;::,Je 
s c h Lt.e ßung 
Ad e Ls be z.e i.chnung e.n frili1erer "'::st 
Hinder 

Erbstatut der ~udetendeucschen 
Nie[jbrauchsrecht des ';'berleben- 

.den ~hegatten nach ital.R. 
Int.Zust. zur Ausstellung von 
Erbscheinen in Zs.hang. mit 
Rückerstattungsansprüchen 
Unvand e L barkei t des Güterrechts 
statuts der volksdt.Flüchtl. dt. 
StA 
NachlaBsachen Sucetendeutscher 

Bekenntniswaill durch 14 jähr. 
Kind, Ruhen der elterl. Ge~alt, 
Vormundschaft, Flüchtlingsge 
setze,' Staatenlose 

Jj8..rOo~v~ 1~)';, os, ff; ~lar.lJi.6 
19~9, j57; il~utZ 1959,407; 
:;J" 1S_,S, 10~2 .p" 

..J[_Ju·ü. lL. 1:;;:.1':.', )':J'_, ~~ 

Bay0bLG~ 1~5J, 40d ff 

:ba.jCb~.iJL 195':1, 540 ff 
.bayOi:JliJL:; 1960, 370 ff; UDR 
1 S61, 150; ::"alillc,Z 1 '061, 220 
ff 
Bav0b~UZ 1960, 41d ff; StAZ 
1961, 4:5 ff j ;",:.J:i:t 1961, 154 
ff 
BavObLuZ 1960, 478 ff 
Bay(!uLGZ 1961, 4 ff 

BayObLGZ 1961,.79 ff 

BayObLGZ 1961, 123 ff 

BayOb~GZ 1961, 176 ff; NJ\/ / 

1961, 1969 ff 
3ayObLGL:; 1961, 228 ff 

~ Aktenzeichen, 

13.10.1961 BReg. 2 Z 2/1%1 

2<"'.12.1 S 61 3Reg. Z 101/1961 

6. 2.1962 BRe,;. Z 165/60 

19. 4.1962 BRe!c:. Z 58/61 

5. 9.1962 B;teg. Z 141/62 

21.12.1962 B~:ec. 2 L 02/62 

15. 2.1963 BReg. Z 164/1961 

15 •. '2.1963 B:::1eg. 2 Z 122/62 

22. 2.1963 iJ~le;__ • Z 140/62 

17. 5 .• 19Gj B~{eG • 1 Z 157/62 

9. 8.196) ~-;]e,r~ • 2 " 4/63 

Betrifft insbesondere 

Adelsprädikate ung. Fl~chtlinge 

Fortaauer der internat. Zust.in 
Angelegenhei ten der el 't e rL, Ge 
walt 
Sorger~chtsregelung bei amerik. 
Kindern 

Genehmigung der Adoption eines 
aus l.. Kindes durch dt.-am. Ehe 
paar 
'iiirkung der Ano r u nung einer Vor 
Qundschaft über Ausl. bei Feh 
len einzelner Voraussetzungen 
des Ar t , 23 EG 
Verdeutschun~ ausl. (unGarischer) 
~delsbezeichnungen , 
~rozeßf~hi~keit einer in Öster 
reich bebchränkt Entm~ndigten 
iu Verfahren der fG. 
Unwund e L ba rk e L t des Güterrechts 
statuts bei Neubürgern 

iOl'l>l':;l:1 tic:,lCei t Le t z tw'i Tl f.g e r- Ver 
f~;un~2n von Flüchtlingen i.S. 
der Genfer Flüchtlin skonvention 
Sorge f,r sta~tenlos~n o. d~ni- 
s c h e n : 'inoerj3.hrigen m i, t däni 
schem in :Jtschl. wohnhaften Va 
ter 
Ehelich~·:eit.nach .u-t , 315 c , c , ' 

XXXXI 

FundsteIlen 

BayObLGZ 1961, 305 ffj StAZ 
1962, 75 ffj MDR 1962, 408 
ff 
BayObLGZ 1961,38.3 ffj FamR~. 
1962, 165 ff 

BayObLGZ 1962, 39 ffj NJW 
1962, 1013 ff j FalJlRZ 1962, 
480 ff; UDR 1962, 482 ff 
BayObLGZ 1962, 151 ff; 
nso ez 1964, 32 ffj 

BayObLGZ 1962, 401 ffj StAZ 
1963, 119 ff; BayStA 1963, 
29 ff 

BayObLGZ 1963, 35 ffj Rpfl. 
1963, 201 f 

BayObLGZ 1963, 45 ffj DNotZ 
1964, 38 ffj Rpfl. 1963, 
201 f 
~ayObLGZ 1963, 52 ffj DNotZ 
1964, 40 ff 

BayObLGZ 1963, 123 ff 

BayObL'JZ 1963, 214 ff; FarnRZ 
1964, 450 ff 



XXX.~II 

:J8.tum ..:\_~ te>.zo:; :lc.::ilSn JetrifIt insbesonuere }unustellen 

liayObLG-::' 1963, 265 If; iaL:hZ 
IS64, 4~ fr; Jt~Z 19b4, 45 ff 
noch uLver0IIentlicht 

3.10.1963 Kte~. 2 Z 546j 

ilReg. 2 Z 237/64 

Lincer aus ~hen zwicc~'l.en Grie 
chen u. ~eut8c~len 
PLL'1runG r-uo s i s che r J~.delsbe 
z a Lcnnung en 
Anerl;. po Ln i.achen AdoptionsaLtes, 
in-tern.~t. Zust. zur Adoption 

1,0Ch unvGr::fIentlicht 
17.11.1';64 

19.11.1S64 
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Vorbemerkung: 

Umfang und Bedeutung der' Rechtsprechung des BayObLG zum 

IPR Le.S. 

Das internationale Familienrecht nimmt in der Rspr. 
des BayObLG _ wie auch in der sonstigen Rspr. 1) - den 

größten Raum ein; dann folgen das Erbrecht und die all 
gemeinen Lehren des bürgerlichen Rechts. Die meisten Ent 
scheidungen erörtern auch Fragen des allgemeinen Teils 
des IPR. Zum Schuldrecht liege~ - infolge der bes~hränk 
ten Zuständigkeit des BayObLG' ) - keine und zum ~nter 
nationalen Sachenrecht fast keine Erkenntnisse vor~ 

Den Schwerpunkt bilden im Familienrecht die Beschlüs 
se zum gesetzlichen Güterstand der Neubür&er, zur Adoption 
deutscher Kinder durch US-Staatsangehörige, zur Bedeutung 
des Gleichheitsgrundsatzes für das IPR und zu den Perso 

nensorgesachen. 
Im Erbrecht steht die Zulässigkeit und Bindung der - 

von Volksdeutschen oder Italienern - gemeinschaftlich er 

richteten Testamente im Vordergrund. 
Das internationale Recht der allgemeinen Lehren des 

Privatrechts wird von den Adelsabschaffungsgesetzen in 
Ungarn, Estland, Österreich und der sowjetunion beherrs.cht. 

Die wichtigsten und fundiertesten Erkenntnisse ergingen 

meist im letzten halben Jahrzehnt •. In der Praxis haben sie 
sich _ oft zus·ammen mit Entscheidungen des KG - durchgesetzt. 
Die Meinung des Schrifttums ist geteilt. Zugestimmt wird fasi 
einhellig den Beschlüssen zur Zulässigkeit und Bindung ge- 

1) Vgl. Zweigert, Jur.-Jahrb. 1, 142. 
2) § 199 GVG, Art. 21 ff BayAG GVG; vgl. etwa auch Keidel 

Bem. 1 ff zu § 199 GVG. 
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meinschaftlicher Testamente und zur nachträglichen Ein 
willigung des gesetzlichen Vertreters in die durch Staats 
~t erfolgte Adoption. Die Lehre erkennt an, daß diese Ent 
scheidungen'zur Adoption das Problem "in erfreulicher Weise 
auf einem neuen, dogmatisch einwandfreien Weg" 3) löst. Am 
leidenschaftlichsten widersprochen wurde der Rspr. zum ge 
setzlichen Güterstand der Neubürger. In der Mitte stehen die 
Erkenntnisse über die Bedeutung des Gleichheitsgrundsatzes, 
über die Adelsabschaffungen und die sog. versteckte Rückver 
weisung. 

Das BayObLG kann das Verdienst beanspruchen, daß eS ein 
dringlich auf Rechtsinstitute hingewiesen hat, die bis dahin 
ip der Praxis unberücksichtigt geblieben sind. Das gilt etwa 
für den Grundsatz der größeren Nähe, Art. 28 EG. Andererseits 
übersah es aber wichtige Probleme, wie z. B. den meistdisku 
tierten Fragenkomplex des internationalen sachlichen Ehelich 
keitsrechtes: das Hindernis des Bandes trotz Scheidung im In 
land. 

Soweit Tendenzen in der Rspr. des BayObLG erkennbar sind, 
wie vornehmlich die Betonung der Rechtssicherheit und der In 
teressen des Kindes, werden sie bei den einzelnen Entschei 
dungen herausgestellt. 

Die vom BayObLG stark beeinflußte Praxis veranlaßte den 
Gesetzgeber zu einigen Eingriffen: so zum Erlaß des Art.9 11 
Nr. 5 FamRÄndG 4) und des § 3 a NÄG 5) 

4
3) Gündisch FamRZ 1957, 199, 
) v.11.8.1961, BGBl.I 1221 betr.Gleichstellung der Deutschen 

i.S. des Art.116 GG auch im IPR. 
5) Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen in 

,der, Fassung des Ergänzungsgesetzes v.29.8.1961, BGB1.1621. 
betr. wichtigen Grund zur Namensänderung bei Adelsabschaf 
fung. 
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E r s t c r T eil : 
======================= 

De r All[;cueine 'feil des intel'nationalen I'rivatrechts 
==================================================== 

§ 1. Cl u a 1 i f i kat ion 

I) UJ.,fanr llcr ltspr. 
.Jas :>JayUb1LI Iiu t t e oft - wie die sons t t g e deutsche und 

aWJl,:,naioche 1"Sl,r., 1) _ l'ra,_;Gll der ,~ualifikation zu ent 
:;clJeiden; iill VelJ!iiltnis nimut seine H.SjJr. zu 'Uics)er "be- 

2 
r-ürurt e ct en ,j trc;i t[ra:c:e der letzten Juhrzehnte" aber 

nicht den UrufRn~ ein wie in der Lehre •. 

11) Uie einzelnen ~ntscheidunEen 
.Jie meisten .c:d.8Dntnisse betreffen das Familien- und 

Erbrecht: 
~hescillie13un9.: . 

':lUfgebot, ]"ircnliche .u11eschlie!Jun;:; und rte2'is~:rl:rzWäng 
qualifiziert das BayObLG 3) llilt der ln Deutscnldnd eln 
;,elli,_;en Ans ich t als Formvorschriften 4). 

:'_'ersunliclJe Jhcvlirkungen: 
i';8.:aensänderun.:en infoIre ~;heschlief~uny unte:::s te~l ~ es - 
.ri e die h .L; - o eiu Statu t cer pe r sbn Lf.ch en .l'.he\urkun- 
::;en ')). 
,Jen ~lausratsans[lruch nach § 1361 a BiJB rechnet das Ge 
richt - entzec,cll dcr ll.h. - nicht zu den persönlichen 
:C;he',vir]cun<.::en, sondern zum .c:hc;;lüerrecht ,6). - Bei der 
:;ausratsauseinandersetzun", nacn d e r Jcheluung stellt 
es die ;;'ralß d an i.n 7). 
§§ 19 HausratsVO, 627 ;;10 (einstv'.eili;:e, Anordnun~en 
über uie J\enut:our.,:: eies ür.us i-c t s ) be t ruch t et das (Je 
richt r.ri, t oi n e r ::inder:neinune: als reine Verfahrens 
vorschriften 8). 

1 ) 
2) 
)) 
" ) ;) 
6) 

~5 

vgl. "chl1i"tz"r 1 CJ5. 
::;rJJ,:'n-.u'nat, ,':',L!. :5 a.";. VOl: "rt. 7. ( 
~'sclJl. v. 9.9.1900, v. ~.'U.1965 und v. 20.~.13~5. 
vc:l. iLl c Lnz e Ln en unt e n bein Hecht der :C;hescnlleJJung 
lJe:oc"i. v, 20.·'t.1';55 unu v. 12.10.1S'JG. V~~l.S.6of 11.96. 
Beschl. v. 9.9.1960. Vgl. S. 96 f. 
Beschl. v.20.3.1953. Vgl. S. 97. 
Beschl. v. 9.9.1960. Vgl. s. 97 f. 
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Das Verfügungsrecht einer schweiz. Ehefrau zur Über 
tragung ihres Erbteils beurteilt der Beschl.v.6.10. 
1954 nach schweizerischem Recht, "weil für ihr" - 
(der Ehemarin war auch Schweizer) - "persönliches Ehe 
und Ehegüterrecht das schweiz. Zivilgesetzbuch maß 
gebend ist (Art. 14, 15 EGBGB)" 9). 

Güterrechtliche Wirkungen der Ehe: 
Das sog. Zugewinnausgleichsviertel qualifiziert das 
BayObLG mit der h.M •. als güterrechtlich 10). 

Das eheliche Kind: 
Mit der in Lehre und Rspr. feststehenden Ansicht un 
terstellt der Beschl. v.9.8.1963 die eheliche Abstam- 

des nach der Scheidun eborenen Kindes Art. 18 
un n~c t em Sc e~dungssta ut • 

Das Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kind beur 
teilt es mit der elnbelligen Meinung ebenfalls nicht 
nach dem Scheidungsstatut, sondern nach Art. 19 EG 12). 
Den ~esetzlichen Wohnsitz, den Namen des Kindes und das 
Best~mmungsrecht über se~nen WohnSItz bemißt es mit der 
allgemelnen Ans~cht nach dem von Art. 19 berufenen Recht 
13) • 
Beim Recht der Eltern, ihr Kind religiös zu erziehen, 
entscheidet es sich nicht 14). 
Das Ruhen der elterlichen Gewalt und die Übertragung 
der elterlichen Gewalt auf elnen Elternteil unter 
stellt das BayObLG wie Lehre und Rspr. Art. 19 EG 15). 
Die Fürsorgeerziehung rechnet es zum öffentlichen 
Recht 16). 
uneheliche Kind: 
Der Beschl. v. 2.10.1953 scheint irrtümlich aie Staats 
angehörigkeit des unehelichen Kindes nach dem von Art. 
20 berufenen Recht zu bestimmen 17). 

Das 

9) 
10) 
11 ) 
12) 

13) 

14) 
15) 

16) 
17) 
18) 

vgl. S. 98 r . 
Besthl. v. 28.3.1961. Vgl. S. 117 f. 
Vgl. 8. 128 r , 
Beschl. v. 21.3.1952, v. 20.3.1953, v. 22.4.1958, 
v , 16.1.1959, v. 6.2.1962 u , v.17.5.1963.Vgl. 8.133. 
Beschl. v , 15.10.1950 uvv , 17.5.1963. Vgl.a.a.O. 
(Anm.12) • 
Beschl. v.1.8.1961; vgl. S. 134. 
Beschl. v ; 1.8. 1961, v. 16.1.1959, v , 6.2.1962 und 
v. 17.5.1963, vgl. 8.134 ff. 
Beschl. v , 13.10.1950 und v , 24.8.1'J53;vgl. 8.137. 
Vgl. 8. 140 f. 
Beschl. v.18.7.1958.Vgl. 8.143. 
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Adoption: 
Das Entsprechende gilt für die Adoption durch Staa~s 
akt 19). - Die Normen über die Vornahme der Adopt~on 
dürch Vertrag oder Staatsakt qualifiziert es mit der 
einhelligen Meinung nicht als Formvorschriften 20). 

Vormundschaft: 
Für die Amtsvormundschaft ist nicht eindeutig, worauf 

"das Gericht abstellt: auf den allgemeinen Grundsatz, 
daß das Personalstatut des Betroffenen über die Ent 
stehung der 'Vormundschaft entscheide~ ?der auf eine 
besondere - im lWG enthaltene - Koll~s~onsnorm 21) •• 
Die Tätigkeit des Vormundschaftsgerichtes außerhalb 
einer Vormundschaft unterstellt es - richt~g - grund 
s~tziich nicht dem Vormundschaftsstatut. Ob die elter 
liche Gewalt eines Elternteils ruht, entscheidet es 
nach dem von Art. 19 EG berufenen Recht; die Anord 
nung der Fürsorgeerziehung beurteilt es nach der lex 
fori und die Erteilung einer Genehmigung beim Zustan 
dekommen einer Adoption nach Art. 22 EG 22). 

Erbrecht: 
Das Gericht läßt dahingestellt, ob die Testierfähig 
keit dem Erbstatut untersteht oder ob sie einen Un 
terfall der Geschäftsfähigkeit darstellt 23). 
Der Beschl. v. 13.12.1957 befaßt sich ausführlich mit 
dem Verbot des gemeinschaftlichen Testamentes im ita 
lienischen Recht. Mit der absolut h.M. nimmt er an, 
dieses Verbot verfolge Sachzwecke und deshalb könnten 
Italiener in Deutschland kein gemeinschaftliches Testa 
ment errichten 24). 

19) Beschl.v.25.7.1956, v. 22.3.1957 und v.19.4.1962. Vgl. 
S. 148. 

20) Beschl. v. 42.3.1957. Vgl. S. 148. 

21) Beschl. v , 11.2.1959 und v.1.8.1961. Vgl. S. 165 i, 
22) Beschl.v.13.10.1950 und v. 24.8.1953 (elterl. Gewalt), 

Beschl. v.13.10.1950 un~ v.24.8.1953 (Fürsorgeerzie 
hung), Beschl. v. 25.7.1956 (Adoption). Vgl. S. 134 ff, 
137 und 149 ff. 

23) Beschl. v.16:1.1961. Vgl. S. 176. 

24) Vgl. s. 176 ff. 
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Die vom BayObLG' erörterten Qualifikationsfragen zu den 
allgemeinen Lehren des Privatrechts entstehen regelmäßig 
in familien- und erbrechtlichen Entscheidungen. Dementspre 
chend wurden sie bereits in der vorangehenden Aufzählung 
erwähnt: 

Geschäftsfähigkeit: 
Das Verhältnis von Geschäftsfähigkeitsstatut und Erb 
statut bei der Testierfähigkeit; die Qualifikaticn von 
§ 5 S. 1 RelKEG (Art. 7 oder Art. 19 EG) und der Ver 
fügungsbeschränkung der Ehefrau (nach Ansicht des Bay 
ObLG Art. 14 oder 15, nicht Art. 7). 

Persönlichkeitsgüter: 
Namensänderung durch Heirat (nach dem für die persön 
lichen Rechtsbeziehungen der Ehegatten maßgeblichen 
Recht, nicht nach dem Personalstatut des Namensträ 
gers). 

Form des Rechtsgeschäfts: 
Qualifikation von Aufgebot, kirchlicher ~heschließung 
und Registrierungszwang (als Form und nicht'als sach 
liche Voraussetzungen der Heirat); der Normen über die 
Vornahme der Adoption durch Vertrag oder Staatsakt 
(keine Formvorschriften); 
sowie des im italienischen Recht bestehenden,Verbotes, 
gemeinschaftliche Testamente zu errichten. 

25) Beschl. v. 13.12.1957 (Wirkungen der letztwilligen 
Ver"fügungen), Beschl. v , 22.3.1963 (gesetzl. Erb 
schaft), Beschl. v. 13.1.1961 (Pflichtteilsrecht 
sowie Erwerb und Verlust der ErbensteIlung). Vgl. 
S. 182. 

26) BeschL. v. 6.9.1955, v. 27. 3.1956, v. 10.7.1956 
und v , 26.2.1961. Vgl. S. 181. 

27) Vgl. S. 188 ff. 
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III) Lösung 

1) Qualifikation ersten Grades 

Mit der weitgehend feststehenden Rspr. des In- und 
Auslandes 28) und einem Teil der in- und ausländischen 
Lehre 29) hält das BayObLG grundsätzlich die -Auffassung 
der lex fori für maßg·eblich.' Diesen Grundsatz spricht es 
freilich nur selten aus 30). Meist beruft es sich bloß 
auf Lehr'e und Rspr. zu dem in Frage stehenden Einzelfal131 ~ 

Bei der Qualifikation ausländischer Rechtsinstitute 

berücksichtigt das BayObLG in 'der Regel die Ansicht der 
ausländischen Rspr. und Lehre, insbesondere über Grund 

und Zweck der Norm 32)". . . 
Eine Ausnahme bildet der Beschl. v. 8.10.1963 33) 

als Beispiel 'ein~r sog. funktionellen Qualifikation·34). 
Er läßt bei der Eheschl~eßung zwischen einem griechisch 
orthodoxen Griechen und einer heterodoxen Deutschen die 
standesamtliche Trauung genügen und erwähnt nicht, daß 
nach griechischem Recht die ~itwirkung des Priesters ma- 

terielle Züge trägt 35) 

28) vgl. die Darstellungen bei Makarov, Dölle~Festschr. 
Bd. 2, 149 ff (172 ff) und bei Schnitzer 105, 

29) siehe etwa Raape 107 ffj Schnitzer 98 ffj Ferid 
Firsching Bd. I Einf. Rdz. 32, ffj Neuhaus, Grundbegr.· 
74 ffj ,Erman-Arndt 3 a.E. vor Art. '7. Zum Hecht in 
den osteuropäischen Ländern. vgl. Arato Rabe1st 'j 9 
(1954), 389 ff. . 

30). wie im Beschl.· v.13 .12.1957, BayObLGZ 19?7, 376 ff 
(381 ff) •. 31) z.B. Beschl. v.12.10.1956, BayObLGZ 1956, 345 ff (351). 

32) s i.ehe Beschl. v.13.12.1957, a.a.O. (Anm.29) betrifft 
Verbot des gemeinschaftlichen Test. im ital. Recht. 

33) BayObLGZ 1963, 265 ff (267). 
34) vgl.· Neuhaus, Grundbegr. 80. 

'35) .Neuhaus a .• a.O. und u.nten S. 89 • 
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Mit der grundsätzlichen Berücksichtigung der aus 

l~d~schen.Lehre und Rspr. bei der Qualifikation aus 

~~)d:::he~7~echt~ nähert siC~ das BayObLG der von Raape 
• befurworteten d~fferenzierenden Betrach- 

tung, die folgende drei Fragen unterscheidet· 
1 ) • • Welcher Art sind die von der Koll' . berufen S hn ~s~onsnorm 

1 f i
en) ac ormen? (Beurteilung nach der 

ex or, . 
2.) W(ie besc~aff7n ist die (konkrete) Sachnorm? 

Maßgebl~ch ~st die Ansicht des Staates d~r 
diese.Sachno~men erlassen hat.). ' 

3.) ~~! ~!~ ;~~i:)~er Art? (Wiederum entscheidet 

Mit anderen 38) Lösungsversuchen ,der Theorie d e'r' 

lex c~9)ae, der rechtsvergleichenden Qualifikation Ra 
b~ls. und der internationalprivatrechtlichen Quali 
f~kat~on, setzt sich das BayObLG nicht auseinander. 

2) Qualifikation zweiten Grades 

we~ das Gericht prüft, ob das fremde Recht zurück 

oder :~)terve~we~st, entscheidet das Gericht - wie die 
~i~' und ~n Ubereinstimmung mit seiner älteren Rspr. 

- entsprechend der Auffassung des fremden Rechts. 

36) 
37) 
38) 

108 ss, 
vgl. etwa Ferid-Firsching I Einf Rd 32 
vgl. bspw. die Zusammenfassun 'b .z. • 
Festschr. Bd. 11 149 ff (159 ~~n) e~ Makarov, Dölle- 
Bem. 35 ff vor Art. 7 und Soergel-Kegel 
RabelsZ5 (1931), 241 ff, 
z.B. Lewald 22' Raape 72 ff d 1 I Einf. Rdz. 54 und Bd 11 uun 12 fj Ferid-Firsching 
ffj Soergel-Kegel Bem '34 ffS Rdf't36 Cj Schnitzer 102 
98! RG, Urt. v.6.7.1934 = RGZz~45r 852ii N(uß~~um, G~dz. 
we~se auf die Rspr. bei Ferid-Fir~chin we~ ere H~n- 
Beschl. v.16.10.1925 = BayObLGE 24, 27g.a•a•0.). 

39) 
40) 

41 ) 
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.Es erkennt , im Gegensatz zu vielen anderen Gerichten 42); 

den wesentlichen Unterschied zwischen Qualifikation ersten 
und zweiten Grades 43), ohne allerdings diese Begriffe aus 
drücklich zu nennen. Beispiele bilden die Beschl. v. 7. 2. 
1958 44), v. 6. 2. 1962 45) und v. 17. 5. 1963 46). 

Nach welchem Recht ein Gegenstand als beweglich oder 
unbeweglich zu qualifizieren ist, wenn gem. Art. 28 eine 
Nachlaßspaltung berücksichtigt wird, entscheidet das Bay 
ObLG nicht. Der Beschl. v. 27. 10. 1959 47), für den die 
Frage praktisch werden könnte, stützt sich auf eine staats 
vertragliche Sonderregelung 48) 49) 

42) 
43) 

Vgl. Schnitzer 105. 
Zu den Begriffen vgl. Schnitzer 102 f; Ferid-Firsching 
Bd. I. Einf. Rdz 11; Neuhaus, Grundbe~r. 65; Makarov, 
Dölle-Festschr. Bd. 11 149 f (152), (der die Qualifi 
kation zweiten Grades nicht zum Qualifikationsproblem 
zählt, ). 
BayObLGZ 1958, 34 ff (39): Wohnsitzbegriff des kali- 
fornischen Rechts. 
BayObLGZ 1962, 39 ff (41): Domizil von Eltern und Kind 
nach US-Recht. 
BayObLGZ 1963. 123 ff (125): Domizilbegriff des däni- 
schen Rechts. 
BayObLGZ 1959, 390 ff. 
Im einzelnen zum Beschl. v. 27.10.1959 unten S. 184 f. 

zu diesem Problem Firsching, DNotZ 1963, 330. 

44) 

45) 

46) 

47) 
48) 

49) 
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§ 2. Ren v 0 i 

I) Rückverweieung 

1.) ·Die in Art. 27 genannten Fälle 
Wie die sonstige Rspr. 1) und ein Teil der Lehre 2) 

beachtet das BayObLG in den in Art. 27 EG genannten Fäl 
len nicht nur· Sachnormrückverweisungen 3), sondern auch 
IPR-Rückverweisungen 4). . 

IPR-Rückverweisungen bricht das Gericht - ebenfalls 
wie die Rspr. 5), die das Problem aber nur selten erör 
tert, und ein Teil der Lehre 6) - in Deutschland ab. 

1) RG, Ur~.v.15.2.1912 = JW 1912,397 ("leading case") 
Zahlre~che Hinweise in den Kommentaren. • 

2) v~l. aus der umfangreichen Literatur zu diesem "faszi 
n~erendste~ Problem des IPR" (Nußbaum, Grdz.87), die 
zusammen m~~ der ~ur Qualifikation nahezu den gleichen 
Umfang erre~cht w~e das sonstige Schrifttum zum IPR 
(Nuß~aum Grdz. 100); Wolff 72 ff (74', 76 ff); Ferid, 
Neuburger 36 f; Erman-Arndt 6 zu Art. 27, Palandt 
Lauterbach 2 zu Art. 27; - grundsätzlich a.A.: Pagen 
stecher, renvoi 1 ff und NJW 1952, 801; Lewald, Fritz 
sche-Festschr: 165 ff; Melchior, Grundlagen 207 ff, 
532 ff; Staudlnger-Raape C V zu Art 27 und Raape 64 
ff (81 f). • 

. 3) z.B. Beschl. ,:.20.3.195.3! BayObLGZ 1953, 102 ff (105): 
Art. 17 verwelst auf danlsches Recht, dieser verweist 
aber ~uf ~eutsche~ Recht zurück. Der Beschl. sagt nicht, 
daß d~e Ruckv7rwelsung des dänischen Rechts eine Sach 
normrückve.rwe i sung darstellt; vgl .• hiezu Raape 77 und 
NJW 1952, 801 sowie Kegel 122. 

4) vgl. Bes~hl •. v.7.2.1958, BayObLGZ 1958, 34 ff (38 f): 
Da~ amer~~an~sche Recht, a~f das Art. 25 verweist, 
W~lSt ~uruck: Der Beschl. uberlegt nicht, ob es sich 
hlerbe~ um elne Sachnorm- oder um eine IPR-Rückverwei 
sung handelt, was zweifelhaft ist (vgl. Ferid-Firsching 
Bd. 11 US Rdz. 36 e, Raape 79). 

5) RG a.a.O. (Anm. 1). 
6) Schnitze~ 212! Rabel I 78; Wolff 72 ff (74, 76); Haber 

stumpf-F~rschlng 206; Erman - Marquordt 6 zu Art. 27; 
Soergel-Kegel,.Bem. 25 zu Art. 27, will mit Pagenste 
cher und Melchlor (vgl. Anm. 2) im Interesse des äus 
seren Entscheidungseinklangs fremde Sachnormen anweh 
den, wenn der fremde Staat die Rückverweisung durch 
das. deutsche Recht abbricht •. 
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Eine Begründung gibt das Gericht nicht. Meist verweist 
es lediglich auf die Literatur. Der Beschl. v. 7. 2. 
1958 7) stellt aber immerhin das Problem heraus: 

"Nach dieser Vorschrift" (Art. 27) "ist der deutsche 
Richter an das sachliche deutsche Recht' ge bunden , wenn 
das betreffende ausländische Recht auf deutsches Recht 
zurückverweist, ohne daß weiter zu prüfen ist, ob ihn 
etwa Kollisionsnormen des deutschen Rechts von neuem auf 
fremdes Recht verweisen. Die Rückverweisung des fremden 
Rechts auf die deutschen Gesetze ist also als Sachnorm 
rückverweisung, nicht als Rückverweisung auch auf die Vor 
schriften des deutschen internationalen Privatrechts auf 
zuf'ae een" (folgen Literaturangaben). " •••• kann dahing7- 
stellt ~leiben, ob das amerikanische internationale Pr1- 
vatrecht die Rückverweisung überhaupt anerkennt". 

2.) sonstfge Fälle 

Rückverweisungen beachtet das BayObLG auch, wenn an 
dere als die in Art. 27 genannten Kollisionsnormen auf 
fremdes Recht verweisen. Zwischen Sachnormrückverweisung 
. . . d t . ht 7a) D' und IPR-Rückverwe1sung untersche1 e es n1C • 1e 

7b) IPR-Rückverweisung bricht es in Deutschland ab 

7) 
7a) 

a.a.O. (Anm. 4). 
vgl. die Beschl. v. 22.3.1957, BayObLGZ 1957, 118 ff 
(124); v ; 6.2.1962, BayObLGZ 1962, 39 ff (40 ff) und 
v. 19.4.1962, BayObLGZ 1962, 151 ff (159 ff): betr. 
sämtlich US-Recht; sowie die Beschl.v.20.B.1953, Bay 
ObLGZ 1953, 102 ff (105) und v. 17.5.1963, BayObLGZ 
1963 123 ff (125 f): betr. die Sachnormrückverw. des 
däni~chen Rechts. Zur Rechtsnatur der, Rückverw. des 
dän. u. des US-Rechts oben Anm. 4,5. 
siehe die in Anm. 7a genannten Beschl. Ausdrücklich 
spricht - anders als der zu einer der in Art. 27 ge 
nannten Normen ergangene Beschl. v. 7.2.1958 (oben 
bei Anm. 7) - keine dieser Entscheidungen aus, daß 
die IPR-Rückverweisung in Deutschland abgebrochen 
wird. 

7b) 
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'Damit befindet sich das BayObLG in Einklang mit der in 
und (meist auch) ausländischen Rspr. und einer Minderheit 
der Lehre 1 0) • 

Die Analogie zu Art. 27 begründet es allerdings nur 
selten. Meist, - insbesondere in den Beschlüssen, in de 
nen es im konkreten Fall eine Rückverweisung ablehnt -, 
verweist das Gericht allenfalls auf Art. 27 11) oder es 
beruft sich auf Rspr. und Literatur 12). Nur wenige Ent- 

8) RG, Urt. v. 15.2.1906, RGZ 62, 400 ff (404) und Urt. 
v.8.11.1917, RGZ 91, 139 ff (141); BGH, Urt. v.14.2. 
1958, NlW 1958, 750 ff (751). Zahlreiche Hinweise auf 
die weitere Rspr. in den Kommentaren und Lehrbüchern, 
insbesondere Lewald 16 ff. - Zur ausl. Rspr.: Wolff 
47; Schnitzer 215 ff; Nußbaum, Grdz. 88; Ferid, Neu 
bürger 35. 

9) So: Schnitzer 215; Nußbaum Grdz. 89; Ferid, Neubürger 
35. I 

10) vgl. etwa: Melchior, Grundlagen 207 ff, 532 ff, Wolff 
72 ff (74, 76 ff); Ferid, Neubürger 85 f, Erman-Arndt 
5a zu Art. 27 (grundsätzlich); Palandt-Lauterbach 1 
und 3 zu Art. 27 - Zahlreiche Hinweise auf die Lehre 
(Gesetzgebung und Rspr.) der Schweiz, Frankreichs, 
Belgiens, den Niederlanden, Englands, der USA und 
Deutschlands finden sich bei Schnitzer 215 ff. - 
A.A. z.B. (grundsätzlich, aber in den vom BayObLG 
entschiedenen Fällen meist mit ihm übereinstimmend): 
~ewald, dt. IPR 21 f; Rabel I 75 ff; WengIer, IntR 
Dipl. 1 (1956), 56 ff und Rec. 1961 111 375 ff; Nuß 
baum, Grdz. 87 ff (90 ff); 'Neuhaus, Grundbegr. 181 ff. 
Vgl. ferner die Angaben in Anm. 2. - Zum Abbruch der 
IPR-Rückverw. in DeutschI. .. vg L, die Literatur in Anm , 
6. 

11) Beschl. v. 18.7.1958, BayObLGZ 1958, 204 ff (209), 
betr. Art. 22; v. 9.8.1963, BayObLGZ 1963, 21.4 ff 
(218), betr. Art. 18; und v. 8.10.1963, BayObLGZ 
1963, 265 ff (269), betr. Art. 18. 

12) Beschl. v. 20.3.1953, BayObLGZ 1953, 102 ff (105 f), ' 
betr. Art. 14, 15 und 19; v. 25.7.1956, BayObLGZ 1956, 
285 ff (287), betr. Art. 22; v. 18.7.1958, BayObLGZ 
1958, 204 ff (209), betr. Art. 22; v. 13.12.1960, 
BayObLGZ 1960, 478 ff (488), betr. Art. 24 und v. 
6.2.1962, Beschl. v. 1962, 39 ff (40 ff), betr. Art 
19. 
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13) 
scheidungen dringen tiefer. Die Beschl. v. 22. 3. 1957 

und v. 19. 4. 1962 14) sehen in Art. 27 den Ausdruck eines 
15) 

allgemeinen Grundsatzes und der Beschl. v. 17. 5. 1963 
betont, Art. 19 könne als einseitige Kollisionsnorm in Art 
27 gar nicht genannt werden. Die für die Beurteilun~ des 

15a) 
Problemes letztlich maßgeblichen Gesichtspunkte , ins- 
besondere: äußerer Entscheidungseinklang, das sog. Heim 
wärtsstreben und das Interesse, bei der gewöhnlichen An 
knüpfung stehen zu blei~en, erwähnt das Gericht nie. 

3.) "Versteckte Rückverweisung" 
Das BayObLG liest aus den amerikanischen Zuständig 

keitsnormen versteckte Kollisionsnormen, die auf das Wohn 
sitzrecht verweisen. Wegweisend sind die zum Adoptions 
recht ergangenen Beschl. v. 22. 3. 1957 16) und v. 29. 12. 
1959 17). Der Beschl. v. 6. 2. 1962 18) überträgt diese 

Erkenntnisse auf das Personensorgerecht. 
Zusammen mit der Rspr. des KG hat sich die Ansicht, 

des BayObLG in der. Praxis durchgesetzt. Das Schrifttum 
hat diese Entscheidungen ausführlich - zust~mmend und ab 
lehnend _ gewürdigt. Diese Literatur und die Rspr. werden 

im Abschnitt "Adoption, renvoi" dargestellt. 

13) 
14) 
15) 

15a) 

BayObLGZ 1957, 118 ff (124). 
BayObLGZ 1962, 151 ff (159). ' 
Vgl. Wolff 76 ff; Neuhaus, Grundbegr. 181, f; Nußbaum, 
Grdz. 91; Soergel - Kegel Bem. 24 zu Art. 27. 
vgl. Wolff 76 ff; Neuhaus, Grundbegr. 181. f; Nußbaum, 
Grdz. 91; Soergel - Ke~el Bem. 24 zu' Art. 27. 
BayObLGZ 1957, 118 ff (124). .' 
DNotZ 1960, 250 f; in der amtl. Sammlung ~nsowe~t 
nicht abgedruckt. 
BayObLGZ 1962, 39 ff (40 ff). 

16) 
17) 

18) 
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4.) Qualifikation der Anknüpfungsbegriffe fremder Kolli 
sionsnormen. 
Im Abschnitt "Qualifikatio'n" wurde bereits ausgeführt, 

daß das BayObLG 19) den Unterschied der Qualifikation ersten 
und zweiten Grades erkenne und die Anknüpfungs'begriffe frem 
der Kollisionsnormen - insbesondere den Begriff: Domizil - 
richtig im Sinne des ausländischen Rechts verstehe. 

5.) Ausländischer ordre public 

Zur Berücksichtigung eines ausländischen ordre public 
in Hinblick auf eine Rütkverweisung vgl. Abschnitt "Vor 
behaltsklausel" • 

11. We1terverweisung 

Das BayObLG kommt - wie meist auch die anderen Gerich 
te - nie dazu, eine Weiterverweisung im konkreten Fall zu 
bejahen. Nur nebenbei, in Zusammenhang mit der Rückverwei 
sung, läßt es erkennen, daß es Bachnorm- und IPR-Weiterver 
weisungen beachten würde 20); zu Einzelheiten, - wie etwa 
zur Frage, wo abzubrechen ist -, äußert sich das Gericht 
nicht. 

19) Beschl.v.9.12.1952, IPRspr. 1952/3 Nr. 229 (estländ. 
Recht); v.7.2.1958, BayObLGZ 1958, 34 ff (39),betr. 
Kalifornien; v.6.2.1962,BayObLGZ 1962, 39 ff (41), 
betr. M1chigan; v.17.5.1963, BayOBLGZ 1963, 123 ff 
(125), betr. Dänemark. 
vgl. etwa Beschl. v. 25.7.1956, BayObLGZ 1956, 285 ff 
(287); v , 22.3.1957, BayObLGZ 1957, 118 ff (123). 
v. 17.3.1959, BaObLGZ 1959~ 89 ff (95) und v.13.12.1960, 
BayObLGZ 1960, 478 ff (488). 

20) 
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§ 3. Mehrheit von Rechtsordnungen innerhalb eines Staates 

tlbersicht 
I. Kollisionsrechtliche Spaltung 

1) Fälle 
2) Lösung 

11. Nur materiellrechtliche Spaltung 

1) Grundsatz 
2) Ausnahmen, insbeonsere bei in 

tertemporalrechtlichen Normen 

111. Materiellrechtliche Spaltung des 
inländischen Rechts 

I. Kollisionsrechtliche Spaltung 

1.) Fälle 

Während sich die Beschl. v. 25.7.1956 1) und v. 22.3. 
1957 2) noch undeutlich ausdrücken, gehen die neueren Er 
kenntnisse - mit der in Deutschland heute ganz h.M. 3) - 
regelmäßig von einer kollisionsrechtlichen Spaltung in den 

Vereinigten Staaten aus. 
Der Beschl. v. 17.12.1958 4) stellt dieses für die Pra 

xis wichtigste Beispiel einer kollisionsrechtlichen Spaltung 
5) 

für das Erbrecht heraus und die Beschl. v. 29.12.1959 und 
v. 19.4.1962 6) für das Adoptionsrecht. 

Für die Übertragung des Sorgerechts scheint der Beschl. 
v. 6.2.1962 7) dagegen ein einheitliches amerikanisches Kol 

lisionsrecht zu bejahen 8). 

1) BayObLGZ 1956, 287 ff. .. 
23) BayObLGZ 1957, 118 ff (123 f). 

) vgl. etwa Gündisch, FamRZ 1961, 352 ff und unten 8.154 fi. 

~~ 

~~ 
.8) 

BayObLGZ 1958, 34 ff (37 f). 
DNotZ 1960, 248 ff (250 f); in 
insoweit nicht abgedruckt; 
BayObLGZ 1962, 151 ff (159 f). 
BayObLGZ 1962, 38 ff (40 f). 
vgl. hiezu S. 125 f. 

der amtlichen Sammlung 
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Die Rechtslage im tschechoslowakischen Recht vor In 
k~afttreten des Gesetzes über die Rechtsstellung der Aus 
~ander ~uf dem Gebiete des Privatrechts v. 11.3.1948 9) 
1st uns1cher 10). Das BayObLG erwähnt dies nicht, weil 
das Ergebnis im konkreten Fall nicht zweifelhaft sein konn 
te. Da die betreffenden Erkenntnisse auch noch am ehesten 
die grundsätzliche Haltung des Gerichtes zur Unteranknü 
pfung bei nur materiellrechtlicher Spaltung im Ausland er 
kennen lassen, werden sie im Abschnitt: "Nur materiell 
rechtliche Spaltung im AUsland" dargestellt. 

2.) Lösung 
a) "Konkretisierung der Staatsangehörigkeits-An": 

knüpfung" 11) 

Im US-Recht ist die Einzelstaatsangehörigkeit vom Do 
mizil abhängig 12). Dies veranlaßt das BayObLG bei der 
"IS:onkretisierung der Staatsangehörigkeits-Anknüpfung" 12) 
zwischen den beiden theoretisch zu trennenden "Unteran- 
knÜPfunge~",13): 

an die Einzelstaatsangehörigkeit 14) und an das 
"domicil", also an eine Rechtseinrichtung des 
ausländischen Rechts 15)nicht zu unterscheiden. 

Eine Ausnahme bildet der Beschl. v. 19. 4. 
1962 16) -d . d , er e1n eut1:g auf die Einzelstaatsangehörigkeit 
abstellt. 

9) beachte insbesondere dessen § 54. In 
druckt bei Bergmann IV Tschechosl. B 
(1952), 457 ff (54) und bei Makarov, 
(S. 3 ff). 
v~l. etwa Ferid, Neubür~er 89 und 60 f; die von Kor 
k1sch, RabelsZ 17 (1952), 417 erwähnten Entscheidun- 
gen des Obersten Gerichtshofes v. 29.3.1935, v. 23.6. 
1936 und v. 1.6.1937; Süß, JW 1936, 2474 f; Mayr 21 ff; 
Weiss 3 ff; KG, Urt. v. 20.1.1936 = JW 1936, 2473 f· 
OLG Stuttgart, Urt. v ; 4.12.1957 = NJW 1958, 1972 f:C. 
Neuhaus, Grundbegr. 214. 
vgl~ Raape 149; Ferid-Firsching 11 US Rdz. 37 a; Fir 
sch1ng in Bergmann VI US 11; Ferid, US-Staatsangehörig- 
kei t 11. . 
so etwa Borner, StAZ 1956, 44. 
so z.B. Raape 149; weitere Hinweise bei Soergel-Kegel 
Bem. 111 vor Art. 7 (Fußn. 69); ferner Neuhaus Grund- 
begr. 214 f. ' 
als Vertreter dieser Auffassung nennt Soergel-Kegel 
Bem. 111 vor Art. 7 (Fußn. 70) das BayObLG. 
a s a s O; (Anm. 6). 

Übersetzung abge- 
1; in RabEllsZ 17 
Quellen I Nr. 55 

10) 

11 ) 
12) 

13) 
14) 

15) 

16 ) 



- 16 - 

So a~gumentiert es im Beschl. v. 7.2.1958 17), auf 
den sich die Mehrzahl der Entscheidungen des BayObLG 
beruft 18) und aus dem Kegel 19) eine Unter~ü 
pfung an ein Institut des ausländischen Rechts B~eht: 
" ••• Maßgebend ist der Einzelstaat, in dem der ameri 
kanische Staatsbürger seinen Wohnsitz hat ••• " 
und verweist dann auf Section 1 Satz 1 des 14. Ver 
fassungssatzes und auf Raape. Raape spricht sich aber 
a.a.O. gerade für eine Unteranknüpfung an die Einzel-. 
staatsangehörigkeit aus, wie sie sich aus dem 14. Ver 
fassungssatz ergebe. 

Die weitere, insbesondere von Kegel 20) vertretene An 

sicht, - die das eigene interlokale Privatrecht analog an 
wenden und der Reihe nach auf den gewöhnlichen Aufenthalt, 
den letzten gewöhnlichen Aufenthalt, den schlichten Aufent 
halt, den letzten schlichten Aufenthalt, die engste Verbin 
dung zu einem der Rechtsgebiete des Heimatstaats und letzt 
lich auf das Recht der Hauptstadt abstellen will -, erwähnt 

das BayObLG nicht. 
Der "organische Zusammenhang" 21) wird vom BaYObL~ noch 

nicht als "zweite Anknüpfung" 22) berücksichtigt. - Ebenso- 
23) 

wenig erklärt es den "Wohnsitz" für maßgeblich 

17) 
18) 

19 ) 
20) 

a.a.O. (Anm , 4). 
Beschl. v. 29.12.1959, a.a.O. (Anm. 5) und Beschl. v. 
6.2.1962, a.a.O. (Anm , 4). 
Soergel-Kegel a.a.O. (Anm. 15)· . 
Soergel-Kegel-Bem. 11 vor Art. 7; Studb. 138 f; s~ehe 
aber auch FamRZ 1955, 75 f; wie Kegel auch Börner, StAZ 
1956,' 43 ff (44); ähnlich Neuhaus, Grundbegr. 215 bei 
fehlender Einzelstaatsangehörigkeit. 
vgl. Ferid, Neubürger 92. 
Raape 149. 
beachte die Hinweise bei Soergel-Ke&el Bem. 111 vor 
Art. 7 (Fußn. 70) und.Haape a.a.O. (Anm. 22) bei fehlen 
der Einzelstaatsangehörigkeit. 

21) 
22) 
23) 

,'" 
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b) Konkretisierung räumlicher Anknüpfungspunkte 

KOllisionsnormen, die statt an die Staatsangehörig 
keit an ein räumliches Moment anknüpfen, wandte das Bay 
ObLG in diesem Zusammenhang nicht an. Desh~lb nimmt es 
auch keine Stellung zu der Frage, ob das in d~r Kolli 
sionsnorm genannte räumliche Moment ebenfalls das Teil 
gebietsrecht bestimmt 24). 

11. Nur materiellrechtliche Spaltung des ausländischen 
Rechts 

1.) Grundsatz 
Ausdrücklich sagt das Ba~ObLG nicht, wie es die Staats 

~gehörigkeits-Anknüpfung 25) bei nur materiellrechtlicher 
Spaltung des ausl. Rechts konkretisiert. Die Beschl. v. 17. 
3. 1959 26) und v. 28. 3. 1961 27) 28) lassen jedoch ver 

muten, daß es mit der h.M. 29) grundsätzlich entsprechend 
den Regeln des fremden Kollisionsrechts, einschließlich 
der intertemporalen Vorschriften, entscheidet. 

24) 
25) 
26) 
27) 
28) 

hiezu Soergel-Kegel Bem. 110 vor Art. 7. 
Räumliche Anknüpfungsmomente konkretisiert es nicht. 
BayObLGZ 1959, 89 ff (95 f, 101). 
BayObLGZ 1961, 123 ff (127 f). 
Beide Beschl. beurteilen den Güterstand von Personen, 
die als tschechoslowakische Staatsangehörige heirate 
ten und damals im Westteil der Tschechoslowäkei an 
sässig waren. Zum tschechoslowakischen Kollisions 
recht, vgl. oben bei Anm. 10. Zum ungarischen und pol 
nischen Recht, die unbestri~~en ein einheitliches in 
terlokales Recht besitzen,(Staudinger-Raape EinL. H 
111 1; Ferid, Neubürger 87 ff; Raape 146 ff; Ferid 
Firsching I Einl. Rdz. 10), liegt keine Rspr. vor. 
Staudinger-Raape Einl. HIlI 1; Ferid, Neubürger 83 
ff (u.a. mit Hinweis auf Neumeyer); Raape 146 ff. 
(148); Schnitzer 198; Soergel-Kegel Bem. 105 vor Art 
7; Erman-Arndt 3 vor Art. 7. 

29) 
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2.) Ausnahmen, insbesondere bei intertemporalrechtlichen 
Vorschriften 

Die Beschl. v. 17.3.1959 und v. 28.3.1961 30) lassen 
aber das Güterrecht der Volk'sdeutschen "versteinern", 
wenn diese nicht mehr die gleiche Staatsangehörigkeit 
wie zur Zeit der Eheschließung besitzen und ihre Heimat 
verlassen haben. 

WengIer 31) sieht in di~sen Erkenntnissen einen all 
gemeinen kollisionsrechtlichen Gedanken bestätigt, wonach 
"eine Rechtsordnung auf ein Rechtsverhältnis, das ihr zu 
nächst einmal unterstellt wurde, nur dann durch neue Vor 
schriften einwirken kann, wenn entweder der Zustand fort 
besteht, der seinerzeit die Anknüpfung an jene Rechtsord 
nung herstellte, oder wenn dann wenigstens eine Nachschub 
anknüpfung zu dieser Rechtsordnung vorhanden ist". 

Eingehend wird die Rspr. des BayObLG zur "Versteine 
rung des Güterstandes" im Abschnitt: "Das Güterrecht der 
Neubürger" dargestellt und gewürdigt. 

Kegel 32) meint, im Beschl. v. 12.12.1952 33) mache 
das BayObLG eine weitere Ausnahme von dem Grundsatz, daß 
die Staatsangehörigkeits-Anknüpfung entsprechend den Re 
geln sämtlicher Kollisionsrechte des fremden Staates kon 
kretisiert ~erde. Nach Kegel stellt dieser Beschluß bei 
unwandelbaren Rechtsverhältnissen auf das neue Heimatrecht 
ab, wenn ein selbständiger Staat aus einem anderen abge 
spalten worden ist. 

a.a.O. (Anm. 26 und 27). 
RabelsZ 23 (1958), 535 ff (560 ft) 
Soergel-Kegel Bem. 108 vor Art. 7. 
JZ 1954, 442 r , 
JZ 1954, 441 s , 

30) 
31 ) 
32) 

33) 

und NJW 1959, 1734 f. 
Vgl. ferner Neuhaus 
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I 
111. Materiellrechtliche Spaltung des inländischen Rechts 

Die Gebietsveränderungen zwischen 1938 und 1945 zwan 
gen das BayObLG 34), auch das deutsche interlokale 35) 
Privatrecht zu beachten. 

Das Gericht erkennt in den betreffenden Fällen durch 
weg, daß es sich um interlokalrechtliche Probleme handelt. 
Mit den Grundsätzen des deutschen Interlokalrechts brauch-, 
te sich das BayObLG regelmäßig nicht auseinanderzusetzen, 
da die Beteiligten in einem Teilgebiet ansässig waren und 
daher nicht fraglich sein konnte, an welches Partikular 
recht das Gericht anknüpfen mußte. 

I 
) 

r 

i 
I 

,~ 

Am ei~ehendsten befaßt sich noch der Beschl. v. 15. 
2. 1963 36 mit den Grundsätzen des deutschen Interlokal 
rechts: 

Er erklärt mit de~ h.M. 37), im wesentlichen folge das 
Interlokalrecht den Regeln des internatio.nalen Privatrechts. 
Die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit ersetzt er - mit 
einem Hinweis auf Palandt - durch die Anknüpfung an den ge 
wöhnlichen Aufenthalt. Di~ hier bestehende Streitfrage 38) 

34) Beschl. v. 13.12.1960, BayObLGZ 1960, 477 ff (481 ff) 
und Beschl. v. 26.5.1961, BayObLGZ 1961, 176 ff (182) 
betr.: Errichtungsstatut bei Errichtung von Testamen 
ten durch Deutsche im Sudetenland vor Wiedererstehen 
des tschechoslowakischen Staates; Beschl. v. 15. 2. 
1963, BayObLGZ 1963, 45 ff (48 ff) betr.: Güterstand. 
Das interzo.nale Recht wird in dieser Arbeit nicht dar- 
gestellt. . 
a s a s O; (Anm. 34). 
Wolff 92; Ferid, Neubürger 98; Schnitzer 199; Soergel 
Kegel Bem. 128 vor Art. 7; Heldrich, FamRZ 1959, 48 r; 
Riedel Bpfl. 1962, 312 1; RG, Urt. v. 3.12.1942, RGZ 
170, 198 ff (202)· EGH, Beschl. v. 21.6.1963, Rpfl. 
1963, 280 ff (281~; a.A. Ficker, Grundfragen 26 ff. 
vgl. etwa Ferid, Neubürger 90 ff, 107 ff; Soergel 
Kegel Bem. 134 ff vor Art. 7; Wolff 92; Erman-Arndt 
3 vor Art. 7. 

t 
35) 

36) 
37) 

38) 
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erwähnt der Beschluß weiter nioht. Er hätte im konkreten 
d · ,. l' h 39) An Fall den Streit ~ die Ersetzung' er person 1o.en - 

knüpfung im interlokalen Recht dahinstellen können: "ge 
wöhnlicher Aufenthalt", "Wohnsitz", '.'organischer Zusammen 
hang" und - worüber zu der Zeit gestritten wurde, als sicl}. 
die vom Gericht beurteilten Sachverhalte ereigneten - "Nie 
derlassung" sowie "Landesangehörigkeit" führten alle zu dem 
im Sudetenland als deutsches Partikularrecht geltenden ABGB. 

Zur Begründung und dogmatischen Einordnung des vom Bay- 
ObLG 40) aufgestellten Satzes: 

"Das ÄBGB und die im Sudetengebiet eingeführten Vor 
schriften des TestG waren Heimatrecht und damit Erb 
statut der Sudetendeutschen auch nach dem Wiederer 
stehen der CSR bis zur Vertreibung des Sudetendeut- 
sehen", 

vgl. Abschnitt "Erbrecht, Die Anknüpfung im allgemeinen, 
Ausnahme bei Erbfall zwischen dem Wiedererstehen der CSR 
und der Vertreibung der Sudetendeutscben?". 

§ 

a) 

4. Vermögens- und Einzelstatut 
. 1 ) 

Zur "bedingten Verweisung" durch Art. 28 EG liegen 

nur wenige Erkenntnisse vor. 
Der Beschl. v. 12.12.1952 2) formuliert mißverständ 
lich 3): "Das Recht der belegenen Sache (lex rei sitae) 
beschränkt sich auf das dingliche Rechtsgeschäft". 
Der Beschl. v. 17.3.1959 4) e~ähnt, Art. 28 verdränge 
die grundsätzlich maßgebliche Kollisions~orm nicht als 
ganze, sondern nur für bestimmte Gegenstande 5). 

39) Ein räumliches Anknüpfungsmoment mußte das BayObLG 
nicht beurteilen. 

40) Beschl. v. 13.12.1960, BayObLGZ 1960, 478 ff; Beschl. 
v. 26.5.1961, BayObLGZ 1961, 176 ff. 

1) Kegel 139. 
2) JZ 1954, 441 f. 
3) vgl. Neuhaus IZ 1954, 442 f in seiner Anm. zu diesem 

Beschl. 
4) BayObLGZ 1959. 89 ff (98 f). 
5) vgl. s. 105 !f.' 
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Die größte Bedeutung erlangte der Beschl. v. 27. 10. 
1959 6). In einer Erbrechtsangelegenheit vertritt er die 
Auffassung, zu den besonderen Vorschriften i. S. des Art. 
28 zählten nicht nur die Bestimmungen über Sondervermögen, 
sondern auch die (in casu österreichischen) Normen über 
eine kollisionsrechtliche Spaltung von Grundvermögen und 
Fahrnis. 

Damit trifft das BayObLG die h.M. 7). Nach Kegel 8) 
soll die Rspr. allerdings sonst die entgegengesetzte An 
sicht ~ertreten, "freilich nur obiter". Regelmäßig wird 
die Rspr. aber das Problem einfach übersehen haben. Dem 
BayObLG kommt das Verdienst zu, daß es auf die hier be 
stehenden Fragen eindringlich hingewiesen hat. 
. Dieser Beschl. v. 27.10.1959 der "unter den Nachlaß- 
richtern Unruhe hervorgerufen" 9) hat, wird im Abschnitt 
"Erbrecht, Einfluß allgemeiner Vorschriften" dargestellt 
und gewürdigt. 

b) Schließlich ist hier der Beschl. v. 13.1.1961 10) zu 
nennen. Entstehung und Inhalt eines Ehegattennießbrauchs 
an dem in Deutschland belegenen Nachlaß eines Italieners 
bemißt er richtig nach der lex rei sitae 11) 

6) BayObLGZ 1959. 390 ff (396 ff). 
7) vgl,' unten S. 186. 

8) 

16~ 
11 ) 

Studb. 145. 
Firsching, DNotZ 1960, 572 f. 
BayObLGZ 1961, 4 ff. 
vgl. hiezu eingehend unten S. 188 ff. 



1 ) BayObLGZ 1963, 123 ff. 
2) Einzelheiten vgf. unten S. 134 ff. 

3) BayO):JLGZ 1956, 285 ff. 
4) vgl. im einzelnen unten S. 149 ff. 

5) BayObLGZ 1961, 
- 

4 ff; 
6) siehe unten S. 188 ff. 
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§ 5. A n pas s u n g 

I. Fälle 

Das Gericht stößt auf beide Formen des Normenwider 
spruchs: 

a ) Normenhäufung 
Normenhäufung entsteht im Beschl. v. 17.5.1963 1): 
Das deutsche Kollisionsrecht beruft für die Hand 
lungsfähigkeit die dänischen Sachnormen und für das' 
Eltern-Kindes-Verhältnis die deutschen. Während nach 
deutschem Sachrecht das Sorgerecht bis zum 21. Lebens 
jahr besteht, wird man nach den dänischen Sachnormen 
in Personenan~elegenheiten mit 18 Jahren bereits hand 
lungsfähig 2). 

b) Normenmangel 
Normenmangel erörtert der Beschl. v. 25.7.1956 3): 
Nach Art. 22 Abs. 1 EG war Adoptionsstatut ein Recht, 
das die Adoption durch Staatsakt vollzieht. Da das 
Kind die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, mußte 
gem. Art. 22 Abs. 2 auch "die nach den deutschen Ge 
setzen erforderliche Einwilligung des Kindes oder 
eines Dritten" vorliegen. Das deutsche Sachrecht be 
folgt aber das Vertragssystem (§§ 1750 ff BGB): das 
Kind (oder sein gesetzlicher Vertreter) muß also 
nicht nur "einwilligen", §§ 182 ff BGB, sondern den 
Vertrag selbst schließen 4). 

Der Beschluß v. 13.1.1961 5) berührt einen weiteren 
Fall des Normenmangels: 
Nach italienischem Recht erwirbt der überlebende Ehe 
gatte ein dingliches Nießbrauchsrecht am Nachlaß. Nor 
men, die eine Verpflichtung zur Bestellung des Nieß 
brauches aussprechen, fehlen folglich. Entstehung und 
Inhalt des Nießbrauches an den in Deutschland belege 
nen Gegenständen bemessen sich aber nach deutscher Auf 
fassung gem. dem deutschen Sachrecht, das eine Bestel 
lung entsprechend den deutschen materiellen Vorschrif 
ten verlangt 6). 
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II. Lösung 

Systematische Uberlegungen stellt das BayObLG bei der 
. 7) 8) 

Lösung der aufgeworfenen Fragen n~cht an • 
Bei dem Konflikt zwischen den dänischen Sachnormen zur 

Handlungsfähigkeit und den deutschen Sachnormen zur elter 
lichen Gewalt stellt es nur fest, das Kind sei inzwischen 
18 Jahre alt geworden und damit" habe sich die Angelegen 

heit hinsichtlich der Personensorge erledigt 9). 
Für die im Ausland durch Staatsakt erfolgte Adoption 

eines deutschen, noch nicht 14-jährigen Kindes verlangt 
das Gericht analog §§ 1750, 1728 Abs. 2 BGB: Zustimmung 
des gesetzliChen Vertreters mit Genehmigung des Vormund 

schaftsgerichtes 10). 
Für das Nießbrauchsrecht an dem in Deutschland bele 

genen Nachlaß des italienischen Erblassers braucht das Ge 
richt nur zu entscheiden: das Recht sei jedenfalls solange 
nicht in den Erbschein aufzunehmen, als der Nießbrauch noch 
nicht nach den materiellen deutschen Vorschriften bestellt 
ist. Auf Ausgleichungsfragen, - wie die Verpflichtung der 
Erben, bei der Bestellung mitzuwirken -, geht es nicht 
ein 11) 

7) Der Lehre ist es noch nicht gelungen, allgemeingültige 
Regeln zu bilden, an die sich das BayObLG hätte halten 
können. V~l. etwa Raape 104 ff, Neuhaus, Grundbegr. 240 
ff (252 f); Schröder 98 f, 111 ff; Schnitzer 115 ff; 
Ferid-Firsching 11 US Rdz. 62 h; Kegel 115 ff. 

8) Die Erkenntnisse werden innerhalb der angegebenen Ab 
schnitte gewürdigt. 
vgl. a.a.O. (Anm, 1 und 2~. 
vgl. a.a.O. (Anm. 3 und 4 • 
vgl. a.a.O. (Anm. 5 und 6 • 
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§ 6. Vor fra g e 

1. Grundsatz 

Mit der h.M. 1) knüpft das BayObLG die Vorfrage grund 
sätzlich selbständig an 2) 3). Besondere Aufmerksamkeit 
widmet es dem Problem regelmäßig nicht. Das Verhältnis der 
letztlich hier maßgebenden Maximen: innerer und äußerer 

. Entscheidungseinklang würdigt es nicht. 

Die praktisch wichtigste Vorfrage, die nach der Form 
gültigkeit der Eheschließung, scheint das Gericht wegen 
des ordre-public-Charakters von Art. 13 Abs. 3 EG stets 
nach deutschem IPR zu beurteilen und nicht auf Grund selb 
ständiger Anknüpfung der Vorfrage: 

1) siehe etwa Schnitzer 112 ff; Raape 116 ff;Soergel-Kegel 
Bem. 48 ff vor Art. 7; a.A. Melchior, Grundlagen 249 ff 
und Wengler, RabelsZ 8 (1934), 188 ff, die das Problem 
zuerst behandelten; Wolff 80 f; Neuhaus, Grundbegr. 237 
ff (241 f). 

2) z.B. I 
Form: Beschl. v. 15.6.1956, BayObLGZ 1956, 207 ff (211), 
betr. Ehevertrag des Erblassers; - Beschl. v.25.7.1956, 
BayObLGZ 1956, 285 ff (289), betr. Form einer nach Art. 
22 Abs. 2 erforderlichen Einwilligung (Hauptfrage schon 
nach deutschem Recht zu beurteilen); - Beschl. v. 13.12. 
1957, BayObLGZ 1957, 376 ff (381); v. 13.12.1960, Bay 
ObLGZ 1960, 478 ff (484), v. 13.1.1961, BayObLGZ 1961 
4 ff (12), v. 22.2.1963, BayObLGZ 1963, 52 ff (56) betr. 
sämtlich Form einer letztwilligen Verfügung, Beschl. v. 
27.10.1959, BayObLGZ 1959, 390 ff (399) betr. letztwil 
lige Verfügung bei Nachlaßs·pal tung. 
Vormundschaft: Beschl. v. 1.8.1961, BayObLGZ 1961, 228 ff 
(233 f), Beschl. v.17.5.1963, BayObLGZ 1963,123 ff (124 
ff) betr. Vorfragen nach der Minderjährigkeit und dem 
Bestehen elterlicher Gewalt; 
Erbrecht: außer den oben genannten Beschl. zur Form letzt 
williger Verfü~ungen etwa Beschl. v. 13.1.1961, BayObLGZ 
1961, 4 ff (17) betr. Ehe, Verwandtschaft, Adoptivk~nder. 

3) Zu den Einzelhe1ten vgl. in den betreffenden Abschn1tten. 
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4) 5) Im Beschl. v. 8.10.1963 , der noch am klarsten 
das Problem der Vorfrage herausstellt, argumentiert es, 
Art. 13 Abs. 3 EG breche als Ausprägung des deutschen 
ordre publid in das griechische Recht ein. Außerdem be 
ruft es sich'auch auf Schriftsteller, welche die Vorfra 
ge grundsätzlich unselbständig anknüpfen und für diesen 
Fall eine Ausnahme aufstellen. 

Durch diese Entscheidung werden sich die Schriftstel 
ler bestätigt sehen, die dem Streit: selbständige oder un 
selbständige Anknüpfung, nur geringe praktische Bedeutung 
beimessen, weil die Beurteilung der Formgültigkeit der Ehe 
schließung als bedeutendste Vorfrage mit dem ordre-pu.blic - 
Charakter des Art. 13 Abs. 3 EG begründet werden könne 6). 

II. Ausnahmen 

1.) Staatsangehörigkeit 

Die neueren Entscheidungen jedenfalls unterstellen Vor 
fragen, von denen der Erwerb oder der Verlust der Staatsan 
gehörigkeit abhängt, dem Recht der Hauptfrage 7). 

So etwa der Beschl. v. 8.10.1963 8). Er beurteilt die 
Staatsangehörigkeit einer Deutschen die (nur) in Deutsch 
land vor dem Standesbeamten mit einem griechisch-ortho 
doxen Griechen die Ehe schloß. Der Beschl. erkennt, daß 
die Ehefrau schon deshalb die griechische Staatsa.ngehö 
rigkeit nicht erworben hat, weil die Ehe nach griechi 
schem Recht nicht wirksam geschlossen wurde 9). 

4) BayObLGZ 1963, 265 ff (268 f). 
5) beachte zu-dieser Vorfrage ferner Q1e Besehl. v.9.9.1960, 

BaJObLGZ 1960. 370 ff und v. 20.4. 1955, StAZ 1955. 260 ff. 
6) vgl. etwa Kegel 118 mit Hinweis auf die Dissertation von 

Hof fmey e r , 
7) so auch die absolut h.M., siehe Söergel-Kegel ßem. 3 zu 

Art. 29 mit zahlreichen Hinweisen. 
8) BaJObLGZ 1963. 265 ff (267). 

·9) vgl. unten S. 87 ff. 
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Einige ältere Entscheidungen drücken sich dagegen 
zumindest mißverständlich aus •. 

Der Beschl. v. 2.10.1953 10) scheint schon den 
allgemein anerkannten Grundsatz zu übersehen, daß 
sich die Staatsaagehörigkeitsverhältnisse einer 
Person jeweils aus dem Recht des Staates ergeben+ 
um dessen Nationalität es sich handelt 11). 

2.) Hindernis des Bandes 
Zu einem vieldiskutierten Problem, der Vorfrage 

nach der gültigen Scheidung einer Ehe, äußert sich 
das BayObLG nicht, obwohl es für den Beschl. v.9.9.1960 
12) praktisch wird 13). Die h.M. knüpft d~ese Vorfrage 
unselbständig an, entscheidet also ents:prechend dem 
Recht, das die Hauptfrage beherrscht 14). 

§ 2. A n k n ü p fun g s m 0 m e n t e 

übersicht 

I. Staatsangehörigkeit 
1. Bestimmung der Staatsangehörigkeit 

a) Allgemein 
b) Im einzelnen 

2. Mehrstaater 
3. Staatenlose 

11. Die Aaknüpfung bei Flüchtli05en 
1. Volksdeutsche Flüchtlinge 
2. Internationale Flüchtli06e 
3. Persönlicher Geltungsbereich der Flüchtlings 

gesetze 
4. Sachlicher Geltungsbereich 

Irr. Domizil 
IV. Statutenwechsel 

10) BayObLGZ 1953, 323 ff (325 ff). 
11) vgl. unten S. 140 r , 
12) BayObLGZ 1960, 370 ff. . 
13) siehe unten S. 87 ff. 
14) vgl. a s a s O, (Anm. 13) •. 
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I. staatsangehörigkeit 

1.) Bestimmung der Staatsangehörigkeit 
a ) Allgemein 

Das BayObLG geht regelmäßig, aber nicht immer eindeu 
tig, von dem allgemein anerkannten Grundsatz aus, daß der 
Staat, um dessen Nationalität es geht, bestimmt, ob ihm 
jemand angehört. Vorfragen, von denen der Erwerb und der 
Verlust der Staatsangehörigkeit abhängt, unterstellt es 
mit der absolut h.M. dem Recht der Hauptfrage. Das wurde 
bereits im Abschnitt "Vorfragj'j" erwähnt und wird in Zu 
sammenhang mit den in casu erörterten Problemen in den 
betreffenden Abschnitten noch näher ausgeführt 1). 

b) Im einzelnen 

aa) Belgische Staatsangehörigkeit 
Bei Beurteilung der belgischen Staatsangehörigkeit 

entstehen für das BayObLG keine besonderen Schwierigkei 
ten. Der Beschl. v. 18.7.1958 2) braucht nur kurz fest 
zustellen, "daß das (uneheliche) Kind (durch die verspä 
tete Anerkennung durch einen Belgier) die deutsche Staats 
angehörigkeit nicht verloren und die belgisehe nicht er 
worben hat (§ 17 Nr. 5 RnstAngG in Verb. mit Art. 16 Abs. 
1S.2GG)" 3) 

bb) Dänische Staatsangehörigkeit 
Der Beschl. v. 20.3.1953 4) führt mit Hinweis auf 

das dänische Gesetz Nr. 379 vom 12. 7. 1946 5) richtig 
6) aus, eine Deutsche, die 1948 einen Dänen geheiratet 
habe, sei nicht Dänin geworden. 

1) vgl. unten S. 140 s • 
23) BayObLGZ 1958, 204 ff (210). 

) vgl. hiezu Art. 2, 3 des Gesetzes über Erwerb und Ver 
lust der Staatsangehörigkeit v. 14.12.1932 in der Fas 
sung v. 11.2.1953, abgedr. bei Bergmann 11 Dänemark 
und bei Dischler 117. - Beachte weiter Dischler 2~ 

~5) BayObLGZ 1958, 102 ff (105). 
) betr. Änderung des Staatsangeh~igkeitsges. v. 18.4. 

1.925, in Kraft seit 13.7.1946; vg!. Marcue, Nordische 
Staaten 22 und 115. 

6) vgl. Marcus a.a.O. (Anm. 5). 
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Der Beschl. v. 17.5.1963 7) läßt nicht erkennen~ in 
wieweit die im Gesetz Nr. 379 enthaltenen (Ausnahme-) Be 
stimmungen gegen Deutsche, - welche nur die zwischen dem 
9. 4. 1940 und dem 31. 12. 1948 geschlossenen Ehen erfas 
sen 8) - , zu berücksichtigen waren. 

Das eheliche Kind eines Dänen, das 1962 achtzehn Jahre 
alt geworden is~, betrachtet der Beschl. v. 17.5.1963 9) 
als staatenlos, falls seinem Antrag auf' Verleihung der dä 
nischen Staatsangehörigkeit noch nicht stattgegeben wurde 
10) • 

cc) Deutsche Staatsangehörigkeit 
Besondere Schwierigkeiten traten für das BayObLG bei 

Erörterung des deutschen Staatsangehörigkeitsrechtes nicht 
auf, - wenn man von der Rspr. zur Staatsangehörigkeit der 
Sudetendeutschen absieht, die weiter unten gesondert er 
wähnt wird. 

Ein Überblick über die Rspr. ergibt sich aus folgenden 
Entscheidungen. 

A) Eheschließung einer Deutschen mit einem Ausländer 
AA) Eheschließung vor Inkrafttreten des GG 

Der Beschl. v. 20.3.1953 11) beispielsweise 
12) wendet mit der allgemeinen Meinung 13) 
Art. 16 Abs. 1 S. 2 nicht an wenn die Ehe 
vor Inkrafttreten des GG 14) geschlossen 
wurde. 

7) BayObLGZ 1963, 123 ff. 
8) siehe Marcus a.a.O. (Anm. 5). 
9) BayObLGZ 1963, 124 ff. . 

10) Einzelheiten, die für den ErWerb der dänischen Staats 
angehörigkeit kraft Geburt oder Legitimation infolge 
Heirat der Eltern maßgeblich sind, lassen sich aus dem 
abgedruckten Teil der Entscheidung nicht entnehmen. _ 
Zum einschlägigen dänischen Recht vgl. Marcus, Nordi 
sche Staaten 114 ff. 

11) a s a s O; (Anm. 4). 
12) vgl. etwa auch Beschl. v, 16.1.1961, BayObLGZ 1961, 

4 ff (8), (EheschI. 1940 mit einem Italiener) und v. 
2.10.1953, BayObLGZ 1953, 324 ff, (Deutsche heiratet 
Schweizer vor dem 2. Weltkrieg). 

13) z.B. MaßfeIler, Dt. Staatsang.r. 82; SchätzeI, Staats 
ang.r. 86. 

14) 24.5.1949, siehe Art. 145 Abs. 2 GG. 
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BB) Eheschließung nach Inkrafttreten des GG, 
aber vor dem 1.4.1953 
Der Beschl. v. 9.9.1960 15) 16) führt aus, 
daß "die Ehefrau durch die 1952 erfolgte Hei 
rat schon wegen der sog. Negativklausel des 
Art. 16 Abs. 1 S. 2 GG gegen ihren Willen 
nicht staatenlos werden konnte, wenn sie nicht 
italienische Staatsangehörige geworden wäre" 17). 

CC) Eheschließung nach dem 31. 3. 1953 
Für die nach dem 31.3.1953 18) geschlossenen 
Ehen greift das BayObLG 19) nicht mehr auf Art. 
16 GG zurück, um der Frau die deutsche Staats 
an~ehörigkeit zu erhalten. Mit der absolut h.M. 
20) betrachtet es § 17 Nr. 6 RnStAG als durch 
Art. 3, 117 GG aufgehoben. 

15) 
16) 

BayObLGZ 1960, 370 ff (374 f). 
siehe ferner Beschl. v. 12.10.1956, BayObLGZ 1956, 345 
ff (352). Nachdem er feststellt, Ausländer i.S.des § 17 
Nr. 6 RuSt G v. 22.7.1913 in der Fassung des Ges. v. 5. 
11. 1932 seien auch Staatenlose, weist er auf Art. 16. 
Abs. I S. 2 GG hin, kann dann aber dahinstellen, ob slch 
die Ehefrau bei der Eheschließung zu ihrer künftigen 
Staatsangehörigkeit äußerte. 
Die italienische Staatsang. hat die Ehefrau allerdings 
nicht erworben, vgl. oben "Vorfrage, AUSnahmen", unten 
bei der ital. Staatsangeh. und im Abschnitt "Eheschlies 
sung , Hindernis des Bandes". 
Seit dem 1.4.1953 ist Art. 3 Abs. 2 GG geltendes Recht, 
vgl. Art. 117 GG und MaßfeIler, Staatsang.r. 79 mit Hin 
weis auf die Entscheidungen des BGH v. 14.7.1953 und des 
BVerfG v , 18.12.1953. . 
vgl. Beschl. v. 12.10.1956 a.a.O. (Anm. 16); Beschl. v. 
9.9.1960 a.a.O. (Anm. 15); Beschl. v. 19.4.1)'962, BayObLGZ 
1962, 151 ff (154); Beschl. v.8.10.1963, BayObLGZ 1963, 
265 ff (267). 
siehe etwa MaßfeIler, Staatsang.r. 81 f. SchätzeI, Staats 
ang.r. 86. 

17) 

18) 

19) 

20) 
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B) Eheschließung einer Ausländerin mit einem Deutschen 
Da es bei der Anknüpfung selten auf die Staatsange 
hörigkeit einer Ausländerin, die einen Deutschen 
heiratete, ankam 21), äußert sich das BayObLG 22) 
nur selten zu den hier maßgeblichen Vorschriften: 
§ 5 des Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust 
der Reichs- und Staatsangehörigkeit v. 1.6.1870 23) 
und § 6 RuStAG a.F. und in der durch das 3. Staats 
angehörigkeitsregelungsges. v. 19.8.1957 24) einge 
führten Fassung. 

c) staatsangehörigkeit der ehemals deutschen Ehefrau 
nach Einbürgerung im Ausland 
Die Beschl. v. 25.7.1956 25) und v. 7.2.1958 26) 
verweisen auf § 25 RuStAG und bejahen den Verlust 
der deutschen Staatsangehörigkeit. . 

D) Staatsangehörigkeit eines unehelich geborenen Kin 

des 
AA) Adoption 

Die Staatsangehörigkeit des unehelich geborenen 
Kindes erörtert das BayObLG - veranIaßt durch 
Art. 22 Abs. 2 EG und die Maßgeblichkeit von 
Staatsangehörigkeitsverhältnissen bei der Be 
stätigung oder Genehmigung der Adoption - vor 
nehmlich bei der Adoption. 
Es 27) geht von dem im deutschen Recht schon 
lange anerkannten Grundsatz 28) aus, daß a~ch 
eine bereits durchgeführte und in DeutSChland 
anerkannte Adoption, die deutsche Staatsange 
hörigkeit des unehelichen Kindes einer deut 
schen Mutter nicht beeinflußt. 

21 ) Kollisionsnormen, die auf das Heimatrecht des Eheman 
nes abstellen, verstoßen nach Ansicht des BayObLG nicht 
gegen den Gleichheitssatz des GG, vgl. "Familienrecht, 
Gleichberechtigung". 
vgl. bspw. Beschl. v , 21.10.1959, BayObLGZ 1959,390 ff 
(396). Für eine um 1900 geschlossene Ehe kann er, ohne 
die Rechtsgrundlage anzugeben, davon ausgehen, daß die 
Ausländerin mit der Eheschließung die deutsche Staats 
angehörigkeit erwarb. 
RGBL S. 385. 
BGBL I 1251. 
BayObLGZ 1956, 285 ff (287). 
BayObLGZ 1961, 34 ff (37). 
Beschl. v. 25.7.1956, BayObLGZ 1956, 285 ff (288); Be 
s ch L, v.22.3.·1957, BayObLGZ 1957, 118 ff (128). 
siehe SchätzeI, Staatsang.r. 144. 

22) 

23) 
24) 
25) 
26) 
27) 

28) 
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Der Beschl. v. 25.7.1956 29)stellt weiter 
fest: das Kind besitze auch dann noch die 
deutsche Staatsangehörigkeit, wenn es in 
den amerikanischen Staatsverband eingebür 
gert worden sei, aber die von §§ 25 Abs. 1, 
19 RuStAG geforderte Genehmigung des deut 
schen Vormundschaftsgerichts nicht vorgelegen 
habe. 

BB) Legitimation 
Zur Legitimation eines unehelich geborenen 
Kindes einer deutschen Mutter durch nachfol 
gende Ehe der Mutter mit dem belgischen Va 
ter: vgl. oben bei der belgischen Staatsan 
gehörigkeit. 

dd) Estnische staatsangehörigkeit 
Mit der estnischen Staatsangehörigkeit befaßt sich das 

BayObLG bei der Entscheidung über den Wirkungsbereich des 
estnischen Gesetzes über die Aufhebung der Stände 30). 
Besondere Schwierigkeiten treten nicht auf. Der Beschl. v. 
28.10.1960 31) kann davon ausgehen, daß der im Reval in 
Estland geborene und ansässige Beschwerdeführer die est 
nische Staatsangehö.rigkei t erwarb, als 1918 die Republik 
Estland entstand 32). 

ee) Griechische Staatsangehörigkeit 
Der Beschl. v. 8.10.1963 33) berührt die Staatsange 

hörigkeitsfragen, die bei einer (nur vor dem deutschen 
Standesbeamten stattfindenden) Eheschließung zwischen 
einer Deutschen und einem griechisch-orthodoxen Griechen 
entstehen. Das Gericht erkennt 34), daß die Ehefrau die 
griechische Staatsangehörigkeit nicht nach Art. 4 des Ge 
setzesdekrets Nr. 3370 v. 20.9.1955 35) erwarb, weil die 
Eheschließung nach griechischer Auffassung unwirksam ist 
36). 

29~ 30 
31 
32) 

a.a.O. (Anm , 27). 
vgl. hiezu unten S. 61 ff • 
BayObLGZ 1962, 418 ff (423). 
siehe Lichter, StAZ 1937, 159 f. Weitere Hinweise auf 
Literatur über das estnische Staatsangehörigkeitsrecht 
bei Soergel-Kegel, Schrifttumsverzeichnis bei Art. 29 
(UDSSR). 
a s a s O; (Anm. 19). 
vgl. Bendermacher-Geroussis 16 ff; Bergmann 11 Grie- 
chenl. S 2. . 
in Übersetzung bei Bendermacher-Geroussis 130 ff und 
Bergmann 11 GriechenI. 11 B. 
siehe unten S. 87 ff • 

33) 
34) 

35) 

36) 
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ff) Italienische Staatsangehörigkeit' 
Bei der Bestimmung der italienischen Staatsangehörig-' 

keit stehen für das BayObLG Art. 8 und 10 des Gesetzes ~. 
13.6.1912 37) im Vordergrund. 

Die Beschl. v. 9.9.1960 38) 39) und v. 13.1.1961 40) 
sehen, daß nach Art. 10 Abs. 2 des Gesetzes eine Ausländerin, 
die einen Italiener heiratet, die italienische Staatsangehö 
rigkeit erwirbt 41). 

Der Beschl. v.'13.12.1957 42) kann Art. 8 Nr. 1 des ge 
nannten Gesetzes 43) nicht anwenden, weil die für den Erb 
lasser ausgestellte Einbürgerungsurkunde ihm vor seinem Tode 
nicht mehr ausgehändigt wurde und er damit die deutsche 
Staatsangehörigkeit nicht erwarb (§ 16 Abs. 1 RuStAG). 

gg) Jugoslawische Staatsangehörigkeit 
Die jugoslawische Staatsangehörigkeit berührt das Bay 

ObLG in einigen wenigen Entscheidungen. Es nimmt an, die 
Heimatvertriebenen aus Jugoslawien hätten die jugoslawi 
sche Staatsangehörigkeit verloren 44) 45) oder es läßt 
die Frage ,dahingestellt 46). 

hh) Österreichische Staatsangehörigkeit 
Auch das BayOb~G 47) urteilte über die Staatsangehörig 

keit der Bewohner Österreichs zwischen 1938 und der Gegen 
wart ehe die "völlig unübersichtlich gewordene Rechtslage 48) 

37) (Gaz. Uff. n. 1953 del 30 giugno 1912), abgedr. bei Do 
minedo-Perassi-Bettoni 11 1383 ff; Übersetzung bei Berg 
mann 111 Italien 11. 
a.a.O. (Anm. 15). 
Dieser Beschl. verkennt allerdings die Problematik um 
die Nichtanerkennung einer deutschen Ehescheidung durch 
das Heimatrecht eines der Verlobten, vgl.unten S. 87 ff. 

38) 
39) 

40) 
41 ) 
42) 
43) 

BayObLGZ 1961, 4 ff (8). 
vgl. hiezu etwa auch Lichter 681 und Fachbibl. 57. 
BayObLGZ 1957, 376 ff (379). 
"Die Staatsang. verliert, wer freiwillig eine fremde 
Staatsang. erwirbt und im Ausland seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt nimmt oder genommen hat". 
vgl. etwa Beschl. v. 11.2.1959, BayObLGZ 1959, 47 ff 
(48 ). 
vgl. hiezu Ferid, DNotZ 1954, 352,; Seeler, Staatsang. 
der Volksdeutschen 76 ff. 
Beschl. v. 22.2.1963, BayObLGZ 1963, 52 ff (56 f). 
Beschl. v. 21.3.1952, BayObLGZ 1952, 74 ff und v. 19. 
3.1954, StAZ 1954, 250 r . 
Schätzel, Staatsang. r. 321. 

44) 

45) 

46) 
47) 

48) 

- 35 - 

durch das zweite Gesetz zur Re~elung von Fragen der Staats 
angehörigkeit v. 17.5.1956 49) geordnet wurde. 

Im Beschl.~. 21.3.1952 50) sagt es: 
"Ein früherer österreichischer Bundesbürger, der auf 

Grund der Einverleibung Österreichs in das deutsche Reich 
im Jahre 1938 deutscher Staatsangehöriger wurde und ~ach 
der Wiedererrichtung des österreichischen Staates se1n~n 
Wohnsitz in Österreich genommen hat, ist jetzt ausschl1eß 
lich österreichischer Staatsangehöriger; die deutsche 
Staatsangehörigkeit hat er verloren. ..' 

Sein eheliches Kind, das während der Zugehorigke~t 
Österreichs zum deutschen Reich geboren wurde, hat ~1t 
der Wiedererrichtung des österreichischen Staates d1e 
deutsche Staatsangehörigkeit verloren und besitzt nur 
noch die österreichische Staatsbürgerschaft" 51). 

ii) Sudetendeutsche 
Mit den Staatsangehörigkeitsverhältnissen der Sudeten 

deutschen beschäftigt sich das BayObLG bei den für das Ge 
richt besonders wichtig'en Fragen nach dem Güterstand der 
Neubürger und ihrem Erbstatut. Die Rspr. zur Staatsange 
hörigkeit wird im Zusammenhang in den betreffenden Ab 
schnitten dargestellt. 

kk) Schweizerische Staatsangehörigkeit 
Der Besch1. v. 2.10.1953 52) befaßt sich mit der Staa~s 

angehörigkeit eines unehelich geborenen Kindes, das vpn se1- 
nem (deutschen) Erzeuger anerkannt wurde und dessen Mutter 
von Geburt Deutsche war, dann aber durch Eheschließung die 
se verlor und die schweizerische Staatsangehörigkeit erwarb 
53). 

11) Staatsangehörigkeit der UDSSR 
Zur Anwendung des sowjetrussischen Staatsangehörigkeits 

rechtes durch den (noch unveröffentlichten) Beschl. v. 17. 
11. 1964, vg1. Abschnitt "Persönlichkeitsgüter, Adel". 

49) 
50) 
51 ) 

BGBL I 431. 
a.a.O. (Anm. 47), Leitsätze. , 
vgl. hiezu die Anm. von Makarov, IZ 1952, 725 f und d Le 
eingehende Darstellung der Streitfr~gen vo~ Makarov, IZ 
1952, 403 ff; Seeler, Staatsang.r. Österre1chs 42 ff,;, 
Maßfeller, Dt. Staatsang.r. Ergänz.band 9 ff und Schatzel, 
Staatsang.r. 318 ff. 
BayObLGZ 1953, 323 ff (325 ff). 
vgl. hiezu unten S. 140 f. 

52) 
53) 
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mm) Ungarische Staatsangehörigkeit 

Die ungarische Staatsangehörigkeit erörtert das Bay 
ObLG in Zusammenhang mit der Abschaffung des Adels- und 
Hochadelsranges in Ungarn. Diese Rspr. wird.im Abschnitt 
"Persönlichkeitsgüter, Adel" zusammenhängend aufgeführt. 

nn) US-Staatsangehörigkeit 

Die beiden für das BayObLG wichtigsten 54) Fragen 
des amerikanischen Staatsangehörigkeitsrechts löst 
das Gericht richtig 55): -- 

Eine Ausländerin erwirbt durch Eheschließung mit einem 
US-Staatsangehörigen (seit dem Cable Act v. 22.9.1922) 
nicht dessen Staatsangehörigkeit 56) und die Adoption 
durch US-Staatsangehörige führt noch nicht zum Erwerb der 
amerikanischen Staatsbürgerschaft 57). Vielmehr bestehen 
in beiden Fällen nur gewisse Erleichterungen bei der Ein 
bürgerung. 

2.) Mehrstaater 

Uber die kollisionsrechtliche Behandlung von Mehr 
staatern mit deutscher Staatsangehörigkeit macht sich 
das BayObLG in den wenigen einschlägigen Beschlüssen 58) 
genausowenig Gedanken wie die sonstige Rspr. 59). Mit ihr 
und einem Teil der Lehre stellt es immer nur auf die deut- 

54) Da. das BayObLG bei Mehrstaatern mit deutscher Staats 
ang.keit an die dt. Staatsang.keit anknüpft verlieren 
sie allerdings an Bedeutung. ' 
vgl. sec. 310-312, 316 und Ferid, US-Staatsang.keit 44 rr, 49, 118. 
Beschl. v.25.7.1956, BayObLGZ 1956, 285 ff (287); Be 
schI. v. 19.4.1962, BayObLGZ 1962, 151 ff (154). 
Beschl. v. 25.7.1956, BayObLGZ 1956, 285 ff (288). 
etwa Beschl. v. 28.11.1952, IPRspr. 1952/3 Nr. 191 
(S. 358); Beschl. v , 25.7.1956, BayObLGZ 1956, 285 ff 
(285). betr. Art. 22 Abs. 2, der evtl. als Sonderfall 
zu betrachten ist; ~eschl. v. 19.4.1962, BayObLGZ 1962, 
151 ff (154), auf d~e US-Staatsang.keit geht er gar 
nicht mehr ein; der Beschl. v.19.3.1954, STAZ 1954 
250 f behandelt nur scheinbar das Problem. ' 
vgl. die Angaben bei Ferid, RabelsZ 23 (1958), 498 ff 
(500 f) und Soergel-Kegel Bem. 29 zu Art. 29. 

55) 

56) 

57) 
58) 

59) 
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sehe Staatsangehörigkeit ab 60). Die gegenteiligen An 
sichten in der Literatur 61) nennt es nicht; ja es sagt 

nicht einmal ausdrücklich, die ausländische Staatsange 
hörigkeit bleibe unberücksichtigt. Anders jetzt der Be 
schI. v. 19. 11. 1964, (noch nicht veröffentlicht). 

'Zu dem für die Praxis ohnehinbisher seltenen problem62), 

wie Mehrstaater ohne deutsche Staatsangehörigkeit kol 
lisionsrechtlich zu behandeln sind, liegt keine Rspr. 

des BayObLG vor. 

3.) Staatenlose 

a) Allgemeines 
Die Mehrzahl der Entscheidungen zum Recht der Staaten 

losen beschränkt sich darauf, festzustellen, bei Staaten 
losen sei statt an die Staatsangehörigkeit an den gewöhn 
lichen Aufenthalt anzuknüpfen 63). 

Art. 29 wendet das BayObLG mit der allgemeinen Mei 
nung 64) auch an, wenn es einseitige Kollisionsnormen 
(mit der Staatsangehörigkeit als Anknüpfungsmoment) zu 
allseitigen ausbaut 65). 

60) 
61) 

siehe a.a.Orten (Anm. 58 u , 59). 
beachte insbesondere Ferid a.a.O. 502 ff (mit Zusam 
menstellung der verschiedenen Ansichten) und bspw. 
Peters, StAZ 1959, 198 f, der die Praxis darauf hin 
weist, daß § 329 DA der gesetzlichen Grundlage ent 
behrt. 
vgl. Kegel 156. 
z.B. Beschl. v.15.12.1948, BayObLGZ 1951, 4 ff (5); 
v. 12.10.1956, BayObLGZ 1956, 345 ff (352 f); v.16. 
1.1959, BayObLGZ 1959, 8 ff (13); Beschl. v. 11.2. 
1959, BayObLGZ 1959, 47 ff (48); Beschl. v.1.8.1961, 
BayObLGZ 1961, 228 ff (234); Beschl. v.17.5.1963, 
BayObLGZ 1963, 123 ff (124). 
siehe Soergel-Kegel Bem. 19 zu Art. 29. 
Beschl. v. 16.1.1959 und v. 17.5.1963 a.a.O. (Anm.63). 

62) 
63) 

64) 
65) 
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b) Der Begriff "gewöhnlicher Aufenthalt" 

Die Be sch.L, v. 1.8.1961 und v , 17.5.1963 66) lassen 
vermuten, daß das BayObLG im Zweifelsfalle den Begriff 
des gewöhnlichen Aufenthalts nach deutschem Recht be 
stimmt 67). 

In einer internationalrechtlichen Entscheidung defi 
niert es den Begriff nicht. Das Urt. v. 2.2.1949 68), 
das in einem Inl-andsfall zu § 606 ZPO erging, läßt aber 
erkennen, was das Gericht unter gewöhnlichem Aufenthalt 
versteht. Da nach der absolut h.M. 69) der Begriff im 

Kollisionsrecht grundsätzlich das Gleiche bedeutet wie 
in anderen Rechtsgebieten, nennt das Schrifttum 70) die 
se Entscheidung auch bei Art. 29 EG. 

In diesem Urteil heißt es: 

i'Der gewöhnl~che Aufe~thal t ist an dem Ort begrün 
det, an dem Jemand standig oder wenigstens für län 
gere Z~i~, wenn auch nicht ununterbrochen, so doch 
regelmaß1g, zu verweilen pflegt, insbesondere den 
tatsächlichen Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen 
h~t"j •••• eine bloß vorübergehende, wenngleich im 
E1nzelfall ~ängerdauernde Abwesenheit aus berufli 
chen, g7schaftlichen oder ähnlichen Gründen, •••• 
namentl1ch auch die Einziehung zum Wehrdienst •• " 
hebt den gewöhnlichen Aufenthalt nicht auf. • 

66) a.a.O. ~Anm. 63). Der Beschl. v. 17.5.1963 erklärt 
~er Dom1zi~begriff des dänischen Rechts entspreche' 
am wes~nt11chen dem deut,schen Recht, äußert sich 
aber n1cht en~sprechend zu der ebenfalls herausge 
stellten Anknupfung an den gewöhnlichen Aufenthalt. 
so auch z. B. Raape 55 und Soergel-Kegel Bem. 9 zu 
Art. 29. 
BayObLGZ 1951, 38 ff. 
siehe Soergel-Kegel BeDi. 11 zu Art. 29' abweichende 
Au~fassungen auch im. internat. Verfahr~nsrecht, An 
knupfungen Wohnsitz und Aufenthalt. 
z. B. Soergel,Kegel Bem. 11 (Fußn. 20) zu Art. 29 
et passim. 

67) 

68) 
69) 

70) 
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DaS das BayObLG mit der absolut h.M. 71) einen g e - 

set Z 1 ich e n gewöhnlichen Aufenthalt verneint, kann 
aus dem Beschl. v. 17.5.1963 72) gelesen werden. - 

c) Unsicherheit über den Fortbestand des gewöhnlichen Auf 
enthalts und Ungewißheit über den Aufenthalt 

Zur Anknüpfung bei Unsicherheit über Fortbestand des ge 
wöhnlichen Aufenthalts und Ungewißheit über den Ort des Auf-' 
enthalts äuße~t sich der B~schl. v. 1.8.1961 73): 

Ist zur Zeit der Anordnung der Maßnahme unsicher, ob der 
letzte bekannte gewöhnliche Aufenthalt aufgehoben wurde, so 
kann man nach Ansicht des BayObLG vermuten, daß der gewöhn 
liche Aufenthalt noch fortbesteht. Wenn keine Vermutung für 
den Aufenthalt an einem bestimmten Ort aufgestellt werden 
kann, will das Gericht - mit Hinweis auf Erman-Arndl~d 
das OLG HambUrg7~a~ den letzten gewöhnlichen Aufenthalt 
anknüpfen. 

d) Intertemporales Recht 

Ob im Beschluß vom 12.12.1952 75) eine Frage des 
intertemporalen Recht zu lösen ist, wie Kegel 76) an: 
nimmt, ist dem abgedruckten Teil der Entscheidung 
nicht eindeutig zu entnehmen 77) • 

71) vgl. Soergel-Kegel Bem.13 zu Art. 29 und im internat. 
Verfahrens recht a.a.O. (Anm.69). 

72) a.a.O. (Anm. 63). 
73) a s a s O, (Anm. 63). 
74) A 3a zu Art. 29 EG. 
74a) JW 1939,105. 
75) JZ 1954, 441 !. 
76) Soergel-Kegel Bem. 22 zu Art. 29 (Fußnote 52). 
77) Am Anfang ist von österreichischer Staatsangehörigkeit 

die Rede und später davon, " daß das .nac h Art. 29 a .F. 
festgelegte Gliterrecht weitergilt". 
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e) Renvoi 

Eine Rückverweisung des nach Art. 29 EG maßgeblichen 
Rechts beachtet das BayObLG 78) entsprechend seinen a~l 
gemeinen Grundsätzen 79) 

11. Die Anknüpfung bei Flüchtlingen 

1.) Volksdeutsche Flüchtlinge 

Die Rspr. zu den hier interessierenden'Art: 116 GG, 
9 11 Nr. 5 FamRÄndG und den Flüchtlingsgesetzen wird in 
den Abschnitten: 

"Das eheliche Güterrecht der Neubürger", "Erbrecht" 
und "Internationale Flüchtlinge" 80) 
sowie bei den sonst von diesen Vorschriften mögli 
cherweise beeinflußten Rechtsgebieten 81) 

im Zusammenhang dargestell't und gewürdigt. 

Erwähnt seien hier nur die Beschl. v. 17.3.1959 82), 
v. 11.2.1959 83) und v. 4.11.1958 84): 

Der Beschl. v. 17.3.1959 stellt dahin, ob die durch 
Art. 116 Abs. 1 GG geschaffene "Gleichstellung ana 

.log auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts 
gilt" und gibt zahlreiche Hinweise auf Rspr. und 
Schrifttum zu diesem Problem. 

In der Entscheidung v. 11.2.1959 heißt es: "Selbst 
wenn die Deutschen ohne deutsche Staatsangehörig 
keit beim Vollzug des § 35 IWG den deutschen Staats 
angehörigen gleichzustellen sein sollten ••• ,." 85). 

78) vgl. Beschl. v. 17.5.1963, BayObLGZ 1963, 123 ff (125) 
79) vgl. oben ~.11 ff. 
80) gleich anschließend an diese Ausführungen 
81) siehe z. B. u!Jten·S,165'f. 
82) BayObLGZ 1959, 89 ff (97). 
83) BayObLGZ 1959, 47 ff ()o). 
84) BayObLGZ 1958, 310 ff (315 f). 
85) Zur Rechtsnatur der im J'wG 'enthaltenen Bestimmungen 

(Kollisionsnorm,Sachnorm) Vbl. unten S. 165 f. 
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Der Beschl. v. 4.11.1958 schließlich zählt zu den 
nach Art. 116 Abs. 1 gleichgestellten Deutschen 
richtig 86) solche Personen nicht, die vor In 
krafttreten des GG Deutschland wieder verließen 
oder nach der Aufnahme als Vertriebene auswander 
ten, - selbst dann, wenn diese Auswanderer wieder 
nach Deutschland zurückkehrten. 

2.) Internationale Flüchtlinge 

In zahlreichen Entscheidungen befaßt sich das Bay- 

ObLG mit 
dem AHKGes. Nr. 23 über die Rechtsverhältnisse ver 
schleppter Personen und Flüchtlinge vom 17.3.1950 
87) in der Fassung des ÄnderungsGes. Nr. 48 v. 1.3. 
1951 88), 
dem Bundesgesetz über die Rechtsstellung heimatlo 
ser Ausländer im Bundesgebiet v. 25.4.1951 89) 
und dem am 22.4.1954 zwischen sechs der Vertrags 
staaten (Brep.D., Australien, Belgien, Dänemark~ 
Luxemburg und Norwegen) in Kraft getretenen 90} 
Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flücht 
linge v , 28.7.1951 91). 

Bei vielen Erkenntnissen, wie etwa in den Beschl. v. 
1.8.1961 92) und v. 16.1.1959 93),bleibt es im Ergebnis 
gleich, ob zur Bestimmung des Personalstatuts die Flücht 
lingsgesetze herangezogen werden oder nicht. 

Einen Überblick über die Rspr. zu den Flüchtlingsge 
setzen gibt die nachfolgende Zusammenstellung. 
Soweit die Rspr. des BayObLG in diesem Abschnitt 
nicht dargestellt und gewürdigt wird, geschieht 
dies bei den Einzelfragen im Besonderen Teil. 

vgl. Soergel-Kegel Bem. 34 zu Art. 29. 
ABlAHK 140 ~ SaBl. 256. 
ABlAHK 808 = SaBl. 322. 
EGBl I 269. . 
Bek.v.25.5.1954, EGBl 11 619. 
BGBl 1953 11 560~ Zustimmung durch Ges.v.1.9.1953 
fEGBl.II 559). 
BayObLG 1961, 123 ff (131). 
BayObLGZ 1953, 289 ts (291 .rj , 

86 
87 
88 
89 
90 
91 

92) 
93) 
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3) Persönlicher Geltungsbereich der Flüchtlings 
gesetze 

a) Deutsche StaatSangehörige 
Der Beschl. v. 28.3.1961 92) wendet die Flücht 
lingskonvention und die Beschl. v. 24.8.1953 93) 
und v , 20.4.1955 94) .das AHK-Ges. 23 (dem Wort 
laut des Art. 10 AHKGes 23 entsprechend) n ich t 
auf Flüchtlinge mit deutscher Staatsangehörigkeit 
an 95). ' 

b) Volksdeutsche Flüchtlinge und Vertriebene nach 
Art. "6 Abs. 1 GG , 
Der Beschl. v. 11.2.1959' 96) stellt dahin, ob 
das AHKGes. Nr. 23, das HeimatAuslGes. und das 
Genfer Flüchtlingsabkommen auf volksdeutsche 
Flüchtlinge und Vertriebene nach Art. 116 Abs. 
1 GG und die von ihnen abhängigen Personen an- • 
wend bar ist 97) , 

c) Wohnsitz und Aufenthalt im Bundesgebiet 
Zu Wohnsitz und Aufenthalt im Bundesgebiet neh 
men bspw. die Beschl. v. 20.4.1955 98), v. 24. 
8.1953 99) und v. 16.1.1959 100) kurz Stel 
lung, ohne daß besondere Schwierigkeiten zu 
überwinden gewesen wären. 

d) Amtliche Bescheinigung 
Die von Art. 10 AHKGes Nr. 23 ~d § 1 Heimat 
AuslGes. geforderte Bescheinigung erwähnen 
bspw. die Beschl. v. 24.8.1953 101) und v. 
20.4.1955 102). 

92) 
93) 
94) 
95) 

96) 
97) 

BayObLG 1961, 123 ff (131). 
BayObLGZ 1953, 289 ff (291 f). 
StAZ 1955, 260 ff (261 1). 
Zustimmend etwa Soergel-Kegel Anh.Art. 29 Bem. 5. 
BayObLGZ 1959, 47 ff (49). 
vgl. hiezu Soergel-Kegel, Anh.Art. 29 Bem. 5 und 25 mit 
Hinweis auf die teilweise (von Kegel) abweichende An 
sicht Ferids DNotZ 1954, 360 f. 
a.a.O. (Anm. 94). 
a.a.O. (Anm. 93). 
BayObLGZ 1959, 8 ff '(13). 
a.a.O. (Anm. 93). 
a.a.O. (Anm. 9~). 

98 
99 

100 
101 
102 
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4) Sachlicher Geltungsbereich 
a) Personalstatut 

Das Personalstatut gema Art. 1 AHKGes. oder Art. 
12 der Genter KonveDtion bestimmen z.B. die Be 
schl.v.24.8.1953 103), v.20.4.1955 104), v.16.1. 
1959 105) und v.22.2.1963 1(6). ' 
Der Beschl. v.22.2.1963 107) entScheidet mit 
einem Hinweis auf Soergel-Kegel 108) und Mezger 
109) entsprechend dem Wohnsitzbegriff der lex 
fori. 
Zur Anwendbarkeit von Vorschriften des deutschen 
IPR, die Deutsche bevorzugen, liegt keine Bspr. 
vor. 

b) § 35 JWG a.F. 
Der Beschl. v. 11.2.1959 110) läßt offen, ob die 
G,leichstelluDg mit den deutschen Staatsangehörigen 
hinsichtlich der öffentlichen Fürsorge in § 19 
HeimatAusiGes. und Art. 23 Genter FlüchtliDgskon 
vention auch die Amtsvormundschaft betrifft. 

c) Meßgeblicher Zeitpunkt 
Der Beschl. v. 11.2.1959 111) 112) stellt - mit 
Hinweis auf Ferid 113) und MaBfeller 114) 115) - 

, fest, die erst später in Kraft getretenen Bestim 
mungen des AHKGes. Nr. 23, des HeimatAuslGes. und 
des Genter'Abkommens änderten an der durch die 
Eheschließung der Eltern nach jugoslawischem Sach 
recht eingetretenen Legitimation der Kinder nichta. 
Der Beachl. v. 28.3.1961 1'16) erkennt, daß die 
Genfer Flüchtlingakonvention den Grundsatz der 
Unwandelbarkeit des Güterrechtsstatuts nicht ge 
ändert hat 117). 

103) a.a.O. (Anm. 93~. , 
104) a.a.O. (Anm. 94 • 
105) a.a.O. (Anm.100 • 
106) BayObLGZ 1963, 52 ff (55 ff). 
107) a.a.O. (Anm. 106). 
108) Anh. Art. 29 Bem. 23· 
109) JZ 1954, 663 ff (664). 
110) a.a.O. (Anm. 96). 
111) a.a~O. (Anm. 96),vgl. .jetzt auch den (noch unver 

öffentlichten) Beschl. v.17.11.1964, betr~Adelsab 
schaffung in Sowjatrußland ". 

112) vgl. auch Beschl. v.13.10.1961, BayOBLGZ 1961, 305 
zs (312). 

1131 DNotZ 1954, 360. 
114 Familienrecht' 1141. 
115 beachte auch Raape 61. 
116 a.a.O. ,(Anm. 92). 
117) und verweist hiezu auf Ferid, DNotZ 1954, 350 ff. 
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III. Domizil 

In den Abschnitten "Qualifikation" und "Renvoi" wur 
de bereits ausgeführ.t, daß das BayObLG 118) bei der Fra 
ge nach einem renvoi den Begriff Domizil dem fremden 
Recht entsprechend qualifiziert. Diese Rspr. zum Begrif 
fe des Domizils wird in den Abschnitten "Erbrecht" und 
"Eheliches Kind" aufgeführt. 

IV. Statutenwechsel 

Zu den allgemeinen Grundsätzen, die bei einem Statu 
tenwechsel - einem"Wechsel der Anknüpfungstatsachen" 119)_ 
zu beachten sind 120), äußert sich das BayObLG selten. 

Der Beschl. v. 13.1.1961 121) stellt dahin, ob das 
deutsche Gericht die deutschen 122) oder die auslän 
dischen Regeln über die Wirkungen des Statutenwech 
sels anzuwenden hat. 
Der Beschl. v , 13.10.1961' 123) hält es für einen 
"allgemein anerkannten Grundsatz des IPR, daß ein 
Statutenwechsel keine Rückwirkungen hat und "wohl 
erworbene oder wohlverlorene Rechte' unberührt läßt" 
124) • 
U~d nach dem Beschl. v. 22.2.1963 125) verliert das 
bl.sherige Statut "für alle noch"nicht abgeschlossenen 
Tatbestände seine Bedeutung" 126). 

118) Beschl. v. 7.2.1958, BayObLGZ 1958t 34 ff (39); v. 
6.2.1962, BayObLGZ 1962, 39 ff (41) und v. 17. 5. 
1963, BayObLGZ 1963, 123 ff (125). 
siehe Frankenstein I 131; Ferid, Neubürger 18. 
vgl. hiezu Ferid, Neubürger 1 ff; WengIer 23 (1958), 
ff; Soergel-Kegel etwa Bem. 20 f zu Art. 29. 
BayObLGZ 1961, 4 ff (14). 
wie von Ferid in einem Gutachten -voz-g each.Lag en s 
BayObLGZ 1961, 4 ff (14). 
vgl. hiezu Ferid, Neubür~er 21 ff. 
BayObLGZ 1963, 52 ff (57)- 
siehe hiezu Ferid, Neubürger 26. 

119) 
120) 

121 ) 

H!j) 
125 
126 

53: 
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Diese und die zahlreichen anderen Entscheidungen 127), 
die sich bei Einzelfragen mit dem Statutenwechsel beschäf 
tigen, werden in den betreffenden Sachgebieten bei Erörte 
rung des maßgeblichen Zeitpunktes dargestellt und gewürdigt. 

§8. Die Vor b e haI t skI aus e 1 

A) Die einzelnen Entscheidungen 

Mehrere Erkenntnisse diskutieren die Anwendbarkeit der 

Vorbehaltsklausel. 

Anwendung ungleichen ausländischen Rechts 
Der Beschl. v. 6.10.1954 1) lehnt es mit der 
h.M. ab, ausländisches Recht, das den Gleich-' 
heitssatz verletzt, auf Grund des deutschen 
ordre public nicht anzuwenden 2). 

z.B. Beschl. v. 12.10.1956, BayObLGZ 1956, 345 ff 
(350, 352 f) betr. Führung ungarischer Adelsrang 
bezeichnungen. So jetzt auch der Beschl. v. 17.11. 
1964 (noch nicht veröffentlicht), der noch hinzu 
fügt: "Nur die Dauerwirkung des Namens, wie etwa 
der Namensschutz, bemessen sich nach dem neuen 
Personalstatut"; Beschl. v. 11.2.1959, BayObLGZ 
1959, 47 ff (49), betr. Legitimation vor Inkraft 
treten der Flüchtlingsgesetze; "BeschI. v. 17.3. 
1959, BayObLGZ 1959, 89 ff (95 ff), betr. Unwan 
delbarkeit des Güterrechtsstatuts der Neubür&er; 
Beschl. v. 28.10.1960, BayObLGZ 1960 418 ff (423), 
betr. Adelsbezeichnungen früherer Estländer; Be 
schI. v. 13.12.1960, BayObLGZ 1960, 478 ff (483, 
486 ff), betr. Erbstatut der Sudetendeutschen; Be 
schI. v. 21.12.1962, BayObLGZ 1962, 401 ff (404), 
betr. Adelsprädikate der Volksdeutschen aus Ungarn. 

2
1) BayObLGZ 1954, 225 ff (234 f). 

) Einzelheiten unten S. 85 !. 

127) 



46 - 

Pers~~ichkeitsgüter 
Insbesonde~e die Beschl. v. 28.10.1960 3) und 
v. 13.10.1961 4) sehen - wie die h.M. - in den 
Adelsabschaffungsgesetzen keinen Verstoß gegen 
den deutschen ordre public: der Beschl. v. 28. 
10.1960 betrifft das estnische Gesetz über die 
Aufhebung der Stände v. 9.6.1920 und der Beschl. 
v. 13.10.1961 das ungarische Gesetz Nr. 4~. 3. 
1. 1947 5). 

Eheschließung 
Nach Ansicht des Beschl. v. 8.10.1963 6) bricht 
Art. 13 !II EG - bei der Vorfrage nach der Wirk 
samkeit der Eheschließung zwischen einer Deut 
schen und einem griechisch-orthodoxen Griechen 
vor dem dt. Standesbeamten - als Ausprägung des 
deutschen ordre public in das griechische Recht 
ein 7). 

,Legi timation 
Der Beschl. v. 18.7.1958 8) befaßt sich mit den 
belgischen Sachnormen, die für die Legitimation 
durch nachfolgende Ehe Anerkennung ,des Kindes 
durch d~e Eltern spätestens bei der Eheschlies 
sung .verlangen. Wie die allgemeine Meinung lehnt 
es der Beschluß ab, diese Bestimmungen auf Grund 
des deutschen ordre public nicht anzuwenden. 
Die Streitfrage, ob ausländische Sachnormen, wel 
che die Legitimation von Ehebruchskindern aus 
schließen, gegen den deutschen ordre public ver 
stoßen, erwähnt die Entscheidung v. 18.7.1958, 
entscheidet sie aber nicht 9). 

3) BayObLGZ 1960, 418 ff (424 ff). 
4) BayObLGZ 1961, 305 ff (313). 
5) vgl.unten 8.65 und 71. 

BayÖbLGZ 1963, 265 ff (268 f). 
vgl. a uch unten S. 90 f. 
BayObLGZ 1958, 204 ff (209'f). 
Einzelheiten unten 8. 144. . 

- 47 - 

B) "Gute Sitten" und "Zweck eines deutschen Gesetzes" 

Die Beschl. v. 6.10.1954 10) und v. '18.7.1958 11) er 

örtern die Begriffe "gute Si t t en" und "Zweck eines deut 
schen Gesetzes" überhaupt nicht. 

12) Der Beschl. v. 13.10.1961 verlangt unter Hinweis 
auf den Beschl. v. 28.10.1960 einen Verstoß gegen die 

"sittlichen Grundanschauungen unseres Volkes oder 
gegen die deutsche Ordnung" 13). 
Der Beschl. v. 28.10.1960 14) setzt sich am eingehend 

sten mit dem Begriff der "gute? Sitten" und dem "Zweck 
eines deutschen Gesetzes" auseinander: 

Wie dies meist in der Rspr. und in der Lehre geschieht 
15), prüft das 'Gericht zuerst, ob ein Verstoß gegen die 
"guten Sitten" vorliegt und geht dann erst auf den "Zweck 
eines deutschen Gesetzes" ein. 

Unter "guten Sitten" versteht es - wie etwa Raape 16)_ 
die "sittlichen Grundanschauungen unseres Volkes". 

Um zu begründen, daß im konkreten Fall kein Verstoß ge 
gen den "Zweck.eines deutschen Gesetzes" vorliege, geht das 
Gericht von der bekannten Rspr. des RG aus. Es räumt aber 
ein, daß die von der Lehre 17) gegen diese Rspr. erhobenen 
Bedenken zutreffen mögen: privatrechtliche Einzelfälle seien 
schwerlich geeignet, die Grundlagen des deutschen staatli 
chen und wirtschaftlichen Lebens anzugreifen. Nach Ansicht 

10) a.a.O. (Anm. 1). 
11) a.a.O. (Anm. 8). 
12) a.a.O. (Anm. 4), 
13) Interessant ist, daß schon Gebhard den Ausdruck "öffent 

liche Ordnung", den auch das BayObLG gebraucht, in sei 
nem zweiten Entwurf verwendet. Der Vorschlag Gebhards 
wurde mit der Begründung abgelehnt, die "Worte seien ••• 
nicht geeignet, den eigentlichen Gedanken richtig aus 
zudrücken, sie seien zu unbestimmt", (vgl. Achilles - 
Gebhard - Spahn 83). 

14)' a.a.O. (Anm. 3). 
15) siehe Kegel 185. 
16) 95. 
17) vgl. etwa (mit zahlreichen Hinweisen) Staudinger-Raape 

E, F zu Art. 30 EGj Lewald 23 ff, Schnitzer 226 ff; . 
Raape 95 ff; Wolff 60 ff; Soergel-Kegel Bem. 5 ff zu 
Art. 30. 
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des Beschl. macht jedoch die Formel des RG deutlich, daß 
Art. 30 EG nur in krassen Fällen eingreifen kann: 

"wenn die Anwendung des ausläI).dischen Rechts mit 
Rücksicht auf die deutsche Rechtsordnung untrag- 
bar ist ••• ',' (folgt Hinweis auf Soergel-Kegel), 
"wenn jedenfalls' (Hinweis auf Wolff) das deutsche 
Gesetz gewillt ist, den abweichenden ausländischen 
Gesetzen zum Trotze zu gelten". 

c) Sonstige Probleme, staatsverträge 

Mit der Lückenausfüllung, der Frage nach dem maßgeb 
lichen Zeitpunkt, dem ordre public im interlokalen Recht 
und der Vorbehaltsklausel in Staatsverträgen beschäftigt 
sich das BayObLG nicht. 

Auch zu der Frage, inwieweit ein ausländischer ordre 
public zu berücksichtigen ist, äußert sich das Gericht 
nicht. Der Beschl. v-, 9.9.1960 18) hätte dies allerdings 
tun müssen, wenn er die h.M. zum Hindernis der Doppelehe 
bei Heiraten zwischen italienischen oder spanischen Staats 
angehörigen mit deutschen Staatsangehörigen beachtet hätte: 
Die h.M. knüpft die Vorfrage, ob die erste Ehe gültig ge 
schieden ist, (ausnahmsweise) unselbständig an 19). Auf 
Grund des (spanfschen und italienischen). ordre pUblic be 
urteilt, das so nach der h.M. grundsätzlich maßgebende spa 
nische und italienische Recht die Vorfrage, ob eine deut 
sche Ehefrau noch in einer Ehe lebt, nach seinen eigenen 
Sachnormen 20). Das BayObLG hätte also, - wenn es bis hie 
her der h.M. gefolgt wäre -, entscheiden müssen, ob der 
ausländische ordre public zu berücksichtigen ist oder ob 
etwa dem sonst in den betreffenden Ländern angewandten 
Staatsangehörigkeitsprinzip, zu folgen ist 21). 

18J BayObLGZ 1960, 370 ff. 
19 vgl. unt en S. 87 ss . - 
20 siehe Henrich, NJW 1964--2016. 
21) vgl. Henrich B.a.O. (A~. 20). 
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Zur Vorbehaltsklausel bei der Anerkennung ausländi 
scher Maßnahmen und bei der internationalen Zuständig 
keit, vgl. im internationalen Verfahrensrecht. 

§ 9. Staatsverträge 

Die einschlägigen Staatsverträge beachtet das BayObLG 
regelmäßig. Den dabei en"~tehenden Problemen, - wie etwa 
der Frage nach dem Einfluß des Krieges auf Staatsverträge 
zwischen den Feindstaaten -, widmet es allerdings nicht 
immer die nötige AUfmerksamkeit. 

Die Rspr. wird im besonderen Teil in den betreffenden 
Sachgebieten dargestellt und gewürdigt. 

So im Güterrecht die Verdrängung des Art. 15 Abs. 2 
Halbs. 2 EG durch das Haager Ehewirkungsabkommen von 
1905 ; 
bei der Vormundschaft des Haager Vormundschaftsab 
kommen v. 16.2.1902 
und im Erbrecht die deutsch-österreichischen Abkom 
men v. 5.2.1927 und v. 15.6.1957. 
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Z w e i t e r T eil 
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======================= 

Der Besondere Teil des internationalen Privatrechts 
=================================================== 

Erstes Kapitel: Allgemeine Lehren des Privatrechts 

§ 10. G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t 

I. Die einzelnen Entscheidungen 

Die Geschäftsfähigkeit erlangt für das BayObLG nur 
als Vorfrage oder zur Analogie in anderen Sachgebieten 
Bede'utung. Mit Problemen des Statutenwechsels, Art. 7 
Abs. 2 EG, hat sich das Gericht - anders als im inter 
zonalen Recht - nicht b'eschäftigt. Zum Verkehrsschutz, 
Art. 7 Abs. 3 EG, zur Volljährigkeitserklärung und zur 
Frage der Mündigkeit verheirateter Mädchen liegt eben 
falls keine Rspr. vor. 

Die wichtigsten Entscheidungen zeigt die nachfolgen 
de Zusammenstellung: 

Persönlichkeitsrecht 
Die Beschl. v. 28.10.1960 1) und v. 13.10. 
1961 2) führen aus, ebenso'wie sich die Ge 
schäftsfähigkeit einer Person nach ihrem'Hei 
matrecht bestimme, müsse auch das Heimatrecht 
über den Namen einer Person entscheiden 3). 

Ehewirkungen 
Der Beschl. v. 6.10.1954 4) unterstellt die 
Einschränkung der Rechtsbefugnisse der im or 
dentlichen Güterstand des ZGB lebenden Ehe 
frau bei Übertragung eines Erbteils richtig 
5) nicht Art. 7 EG. Er wendet vielmehr Art. 
14 und 15 EG an. Zwischen diesen beiden ent 
scheidet,er sich nicht. 

1) BayObLGZ '1960, 418 ff (423). 
24:1 BayObLGZ 1961, 305 ff (308). 

siehe unten S. 61 f. 
BayObLGZ 1954, 225 f~ (234). 
vgl. unt~_Jl. <t8 !__._ 

Eheliches Kind 
Der Besch1. v. 17.5.1963 6) kommt gema Art. 
7, 29 EG zur An~endung der dänischen Sachnor 
men über die Handlungsfähigkeit, die teilwei 
se von den deutschen abweichen. Dadurch wird 
er gezwungen, die in casu nach Art. 19, 27 EG 
maßgebenden deutschen Sachnormen über die el 
terliche Gewalt den dänischen Normen anzuglei 

'chen 7). 

Vormundschaftsrecht 
Der Besch1. v. 1.8.1961 8), - der über die 
Anordnung einer Vormundschaft und die Befug 
nisse des Vormundes hinsichtlich der reli 
giösen Kindererziehung entscheidet -, stellt 
dahin, ob § 5 S. 1 RelKEG unter Art. 7 oder 
Art. 19 fällt 9). 

Erbrecht 
Der Besch1. v. 13.1.1961 10) läßt offen, ob 
sich die, Testierfähigkei t nach dem Erbstatut 
richtet oder ob sie einen Unterfall der Ge 
schäftsfähigkeit bildet 11). 

Internationales Verfahrensrecht 
Der Beschl. v. 15.2.1963 12) macht die Pro 
zeßfähigkeit im Verfahren der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit von der bürgerlich-rechtli 
chen Geschäftsfähigkeit abhängig. Diese Vor 
frage nach der bürgerlich-rechtlichen Ge 
schäftsfähigkeit beurteilt es nach den Re 
~eln des deutschen IPR und g~langt so zum 
(österreichischen) Heimatrecht des Beschwer 
deführers, zum ABGB und zur Entmündigungs 
ordnung 1 3) • 

BayObLGZ 1963, 123 ff (125 f). 
Vgl. unten S. 135 f. 

BayObLGZ 1961, 228 ff (234) •. 
siehe unten S. 134. 

BayObLGZ 1961, 4 ff (15), betr~ Aufnanme des "Ehegat 
tennieBbrauches am Nachlaß gem. dem italienischen Recht 
in den Erbschein. 
vgl. unten_&~~188 ff. 11 ) 
I _ 

12) BayObLGZ 1963, 35 ff (37 ff). 
13) vgl. u-nten S .274 rr , 
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II. Grundsätze 

Das Gericht kann teilweise - so z. B. die Beschl. v. 
13.1.1961 14) und v. 1.8.1961 15) - die Beantwortung der 

aufgeworfenen Fragen dahinstellen. Auch sonst gibt es re 
gelmäßig keine besonderen Schwierigkeiten zu überwinden. 
Die Rspr. wird daher in den einzelnen Sachgebieten im Zu 
sammenhang weiter dargestellt und gewürdigt. 

"§ 11. E n t m ü n d i gun g 

I. Umfang der Rspr. 

Die Rspr. des BayObLG zum deutschen internationalen 
Entmündigungsrecht beschränkt sich auf einige wenige Ent 
scheidungen. Das Gericht befaßt sich nicht mit der Ent 
mündigung eines Ausländers im Inland und auch nicht mit 
der Entmündigung Deutscher im Auslande. Einen Staatswech 
sel nach Entmündigung und das Haager Abkommen über die 
Entmündigung und gleichartige Fürsorgemaßregeln v. 17.7. 
1905 1) braucht das BayObLG ebenfalls nicht zu berück 
sichtigen. Zu beurteilen hat es nur die Anerkennung der 
Entmündigung eines Ausländers durch seinen Heimatstaat, 
die Wirkungen dieser Entmündigung und ihre Wiederaufhe 
bung. 

14) a.a.O. (Anm. 10). 
151) a.a.O. (Anm. 8). 

) RGBl. 1912, 64~. 
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II. Anerkennung der Entmündigung eines Ausländers durch 

seinen Heimatstaat" 

Wie die einhellige Ansicht in Schrifttum und sonsti 
ger Rspr. 2) gehen die Beschl. v. 16.1.1950 3) und v. 15. 
2.1953 4) davon aus, daß die vom Heimatstaat (Österreich) 
angeordnete Entmündigung 5) grundsätzlich anerkannt wird. 

Auf die Streitfrage 6), ob § 328 ZPO gilt, wenn die 
ausländische Entmündigung durch Urteil ausgesprochen ist 
oder ob die ausländische Entmündigung ohne weiteres zu be 
rücksichtigen ist, braucht das BayObLG nicht einzugehen; 
ebenso nicht auf die Grundsätze der Anerkennung im inter 
nationalen Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit 7) 

II1. Wirkungen der ausländischen Entmündigung 

Der Beschl. v. 15.2.1963 8) beurteilt die Wirkungen 
einer im ausländischen Heimatstaat des Betroffenen er 
folgten Entmündigung in Einklang mit Rspr. und Lehre 9) 

2) siehe z.B. Staudinger-Raape DI 1 zu Art. 8; Wolff 105; 
Harries 99 ff mit zahlreichen (auch rechtsvergleichen 
den) Hinweisen; Erman-Arndt 2 d zu Art. 8; Palandt 
Lauterbach 1 zu Art. 8 und 2 zu Art. 7. 

3) BayObLGZ 1951, 137 ff (138). 
45) BayObLGZ 1963, 36 ff (39). 

) Der Beschl. v. 15.2.1963 betrat eine beschränkte Ent 
mündigung asch österreichischen Recht. 

6) vgl. etwa Frankenetein I 455; Raape 182; Soergel-Kegel 
Bem. 5 zu Art. 8; Erman-Marquordt 2 d zu Art. 8. 

7) Zu einer Nichtanerkennung bestanden in den konkreten 
Fällen keine Jrn.hs 1 tspunkte. A:lf das Problem der unmi t 
tel baren Anwendung des § 328 bei Urteilen brauchte auch 
deshalb nicht eingel8ngen zu werden, weil die beid~n , 
österreichischen Entscheidungen nach § 35 der Entml~d~~ 
gunge-O. v. 28.6.1916 (RGBl. Nr. 207) durch Beschluß er 
gingen. - Zur Anerkennung im internationalen Recht der 
fG vgl. im in~ernationalen Verfahrensrecht., 

8) a.a.O. (Anm. 4) betr.' die bürgerlich-rechtl~che G~ 
schäftsfähigkeit einer in Österreich entmünd~g~en ~ster 
reicherin als Voraussetzung für ihre prozeßfäh~gke~t im 
Verfahren der fG. 

9) siehe z.B" Levis 115 ff; Staudinger-Raape DI 1 zu Art. 
8; Raape 182; Wolff 106; Harries 105 ff. 
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grundeätzlich gem. Art. 7 EG nach dem Heimatrecht. Aue 
nahmen, wie der von Art. 7 Abe. 3 S. 1 aufgeetellte Schutz 
des Geschäfteverkehre, gewinnen für dae BayObLG keine Be 
deutung. 

Der Beschl. v. 15.2.1963 berührt (bei Befolgung dieses 
Grundsatzes) den im öeterreichiechen Recht bestehenden 
Streit, ob eineeitige Rechtegeschäfte beechränkt Ent 
mündigter etets nichtig oder ob sie unter bestimmten 
Vorauss.etzungen 10) wirksam sind. Da im konkJ;eten Fall 
keine der Voraussetzungen erfüllt war, brauchte das Ge 
richt die Frage nicht zu entecheiden. 

IV. Wiederaufhebung einer ausländischen Entmündigung 

Mit der Aufhebung einer Entmündigung befaßt sich kurz 
der Beschl. v. 16.1.1950 11). In einem Satze stellt er 
fest, allein das Heima~land eines Ausländers könne die 
von ihm ·vorgenommene Entmündigung w·ieder aufheben. Mit 
dieser Ansicht stimmt das BayObLG mit der h.M. überein 12) 

§ 12. Tod e s e r k 1 ä run g (Verschollenheitser 
klärung 

Zum internationalen Recht der Todeserklärung liegen 
auch nur wenige Entscheidungen vor. 

I. Die Kollisionsnormen 

Das BayObLG 1) gelangt regelmäßig über die Kollisions 
norm des Art. 2 § 1 Abs. 4 ÄndG 2),._ der als Sondervor 
schrift 3) praktisch mindestens die gleiche Bedeutung zu- 

10) wenn das Rechtsgeschäft dem Entmündigten lediglich 
einen Vorteil bringt oder wenn es der gesetzliche 
Vertreter genehmigt. 

11) a.a.O. (Anm. 3). 
12) vgl. Staudinger-Raape,DI 1 zu Art. 8 (Ausnahme: Der 

Heimatstaat erklärt den Inlandsstaat - etwa infolge 
seines Domizilprinzips für zuständig.). 

1) vgl. Beschl. v. 22.3.1955, BayObLGZ 1955, 63 If (66) 
und v. 2.12.1958, BayObLGZ 1958, 341 If (344). 

2) Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Verschollen 
heitsrechts v. 15.1.1951 (BGBI I 59). 

3) siehe Makarov, RabelsZ 20 (1955), 113 f; Raape 190 I. 
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kommt wie der Kollisionsnorm des § 12 VerschG 4) 
Anwendung deutschen Sachrechts. 

Wegen der weiten Fassung des Art. 2 § 1 ÄndG 
ihn das Gericht auch weit aus 5). So sieht es in 

-, zur 

legt 
Mord 

und Selbstmord aus Verzweiflung über die Umwälzungen 
in der Tschechoslowakei im Mai 1945 einen "Zusammen 
hang mit Ereignissen oder Zuständen des letzten Krie 
ges" i.S. des Art. 2 § 1 6). 

Bisweilen belegt das Gericht seine Auffassung über 
die Anwendbarkeit deutschen Sachrechtes auf Grund Art. 
2 § 1 Abs. 4 AndG noch zusätzlich mit § 12 VerschG 7). 

Zu der mit dem Landesrecht konkurrierenden Konven 
tion der Vereinten Nationen über die Todeserklärung Ver 
schollener v. 6.4.1950 8) liegt keine Rspr. vor 9). 

11. Internationale Zuständigkeit 

Die internationale Zuständigkeit lieet das Gericht 
mit der allgemeincn Ansicht aus Art. 2 § 1 I, IV Vers9h. 
ÄndG und § 12 VerschG 10). Die von Kegel 11) herausge 

stellte Aufenthalts-, Statuts- und Verweisungszuständig 
keit beachtet das BayObLG hier nicht. 

4) Verschollenheitsgesetz v ; 15.1.1951. (BGBL I 63 / 
BGBl. 11 401-6). 

5) Zur weiten Auslegung des Art. 2 § 1 VerschÄndG, vgl. 
etwa Palandt-Danckelmann Bem. 1 zu Art. 2 § 1 (S.1903). 

6) Beschl. v. 22.3.1955, BayObLGZ 1955, 63 ff (66) und 
v. 21.8.1953, NJW 1953, 1788 f. 

8
7) vgl. Beschl. v. 2.12.1958, BayObLGZ 1958, 341 ff (344). 

) BGBL 1955 II 706; abgedruckt z.B. bei Palan'dt S.19"0 u. . 
9) Zuständigkeit des Amtsgerichtes Berlin-Schöneberg für 

dae Aufgebotsverfahren, § 3 Abs. 1 des Gesetzes über 
Todeserklärungen nach der Konvention 1er Vereinten Na 
tionen v. 6.4.1950 über die Todeserklärung Verscholle 
ner (v.7.7.1955, BGBI I 401, BGBl. 111 401-8). 

10) siehe Beschl. v. 2.2.1958, BayObLGZ 1958. 341 ff (344~ 
11) Studb. 194 t!. 
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III. Anerkennung ausländischer Todes- und Verschollen 
heitserklärungen 

Zur Anerkennung ausländischer Todeserklärungen und - 
etwa französischer, italienischer und niederländischer 12)_ 
Verschollenheitserklärungen äußert sich das BayObLG nicht. 

§ 13. J u r ist i s c h e Per s 0 n e n 

I. Umfang der Rspr. 

Das internationale Recht der juristischen Person er 
langt in der Rspr. des BayObLG keine besondere Bedeutung1). 
Nur in Zusammenhang mit der Enteignung juristischer Perso 
nen durch fremde Staaten entstehen einige Schwierigkeiten. 
Auf den berühmten Streit: Sitz- oder Gründungstheorie 
braucht das Gericht nicht einzugehen. 

II. Fortbestand juristischer Personen nach Enteignung und 
Sitzverlegung 

Der Beschl. v. 7.1.2.1956 2) betrachtet mit der absolut 
h.M. die vom polnischen Staat enteignete Aktiengesellschaft 
in bezug auf die in der Bundesrepublik belegenen Gegenstän 
de als fortbestehend 3) 4). 

12) beachte hiezu Staudinger-Raape A II zu Art. 9; Raape 
194; Kegel 194. 

1) Das interzonale Recht ist in dieser Arbeit nicht dar- 
zustellen. 

~) BayObLGZ 1956, 440 ff (445 f). 
j) Einzelheiten unten S. 192 f. 
4) Damit steht für den Beschl. der Weg offen, 'nach § 10 

ZustErgGes, - der u.a. das Bestehen einer juristischen 
Person voraussetzt -, eine Pflegschaft für ungewisse 
Beteiligte anzuordnen. 
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Ob der Beschluß auch die Frage des Fortbestandes der 
juristischen Person bei Sitzverlegung von einem Staat in 
einen anderen 5) hätte berühren müssen, kann auf Grund 
des angegebenen Sachverhaltes nicht festgestellt werden6). 

In diesem Zusammenhang ist auch noch der Beschl. v. 
3.11.1959 7) zum Fortbestand einer Gebietskörperschaft 

zu nennen: 
Eine "Fortsetzungskörperschaft (früherer) Egerer 
Bürger" wollte die Rechte an mehreren in der Bun 
desrepublik belegenen Grundstücken der Stadt Eger 
(nunmehr Oheb, OSSR) wahrnehmen. Der Beschl. be 
trachtet die "Fortsetzungskörperschaft" nicht als 
juristische Person des bürgerlichen oder öffentli 
chen Rechts: Anders als bei den Kirchengemeinden 
könne bei politischen Gemeinden nicht die Rspr. 
zu den in den Ostgebieten enteigneten Handelsge 
sellschaften herangezogen werden. Denn das Wesen 
der gemeindlichen Gebietskörperschaft sei unlös 
lich mit einem bestimmten Gebiet verbunden. 

56) vgl. hiezu etwa Raape 203 ff. 
) Im Sachverhalt heißt es nur, der Alleinaktionär habe 

(vor der Enteignung) versucht, seinen Betrieb in 
Bayern neu zu organisieren, sei dann aber nach Kriegs 
ende von der amerikanischen Militärregierung nach Po 
len ausgeliefert worden. 

7) BayObLGZ 1959, 408 ff. 
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§ 14. Per s ö n I i 0 h k e i t s g ü t e r (Name 

und Adel) 

1lbersicht 

A. Name 
I. Der erste Erwerb des Familien- und Vornamens, 

Verdeutschung 
11. Die Änderung des Familiennamens kraft Kind 

schaftsrechts 
111. Die Änderung des Famiiiennamens kraft Ehe 

rechts 

B. Adel 
I. Umfang und Bedeutung der Rspr. 
11. Die Kollisionsnorm 
111. Die deutschen Normen zur Berücksichtigung aus 

ländischer Adelsabschafrungen bei Statuten 
wechsel 

IV. Die Erkenntnisse zu den Adelsabschaffungsge 
setzen im einzelnen 
1) Österreich 
2) Estland 
3) Ungarn 
4) UDSSR 

V. Die Verdeutschung ausländ{scher Adelsbezeich 
nungen 

VI. Die Abwandlunge.n von Adelsbezeichnungen in die 
weibliche Form. 

A. Name 

I. Der erste Erwerb des Familien- und Vornamens, Verdeut 
schung 

Die Erkenntnisse zur Füh~ung von Adelsbezei~hnungen 1) 
und Entscheidungen zu anderen Sachgebieten 2) lassen er- 

1) vgl. hiezu in diesem Abschnitt weiter unten und bspw. 
die Beschl. v , 12.10.1956, BayObLGZ 1956, 345 ff; v , 
28.10.1960, BayObLGZ 1960, 418 ff; Besohl. v. 13.10. 
1961, BayObLGZ 1961, 305 ff; Beschl. v. 21.12.1962, 
BayObLGZ 1962" 401 ff; Beschl. v , 17.11.1964 (noch 
nicht veröffentlicht). 

2) vgl. die Angaben unten S .127 f.f, 140 r , 143, 148 ss . 
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kennen, daß das BayObLG mit der h.M. 3) den Erwerb des 

Namens duroh Geburt entsprechend dem sog. Familienrechts 
sta·,üt 4) entscheidet und nicht nach dem Personalstatut 
des Kindes. Eingehend nimmt das Gericht zu diesem Problem 
aber nicht Stellung. 

Eine Verdeutschung der so erworbenen Vor- und Fami 
liennamen läßt das BayObLG 5) - wie die h.M. 6) - nicht 

zu. 

11. Die Änderung des Familiennamens kraft Kindschafts 
rechts 
Das BayObLG hatte zwar einige Male internationale Le 

gitimationen und Adoptionen zu beurteilen, die Änderung 
des Familien-, evtl. auch des Vornamens als Wirkung der 
Legitimation und der Adoption gewann aber in seiner Rspr. 
noch keine Bedeutung 7) 

3) vgl. etwa Staudinger-Raape B V zu Art. 19; Soergel-Ke 
gel 'Anh. zu Art. 7 Bem. 2, Art. 19 Bem. 26 (eheliche 
Kindschaft), Art. 20 Bem. 13, 16 und Art. 21 Bem. 17, 
36 (uneheliche Kindsc~aft); Ficker, Namensrecht 25 f 

'und 33; OberverwG Münster, Urt. v. 21.6.1960 = StAZ 
1961, 106. 

4) siehe Kegel 213: die für familienrechtliche Vorgänge 
maßgebliche Rechtsordnung. 

56) Beschl. v. 13.10.1961, DayObLGZ 1961, 305 ff (308). 
) z.B. Ferid, StAZ 1957, 98 f; RdErl d. nordrh.-westf. 

MdI v. 10.5.1954, StAZ 1955, 133; Entschl. d. BSt~I 
v , 28.5.1954, StAZ 1954, 198 f; RdErl. a, MdI v , f.9. 
1958, StAZ 1958, 271 f; Erl. d.bad.-württ. IMI v , 18. 
7.1961, StAZ 1961, 283. ' 

7) vgl. hiezu, insbesondere zu den vieldiskutierten und 
möglicherweise auch für das BayObLG bald wichtigen 
Fragen der Namensänderung durch besonderen Akt im 
Adoptionsstatut und bei Rückverweisungt BGH, Besohl. 
v. 4.3.1960, FamRZ 1960, 229 ff (332 f) = NJW 1960, 
1059 = StAZ 1960, 206; KG, Beschl. v.15.10.1962, NIW 
1963, 51 ff; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 29.8.1956, Fam 
RZ,1957, 224 f = DNotZ 1957, 424; LG Bielereld, Beschl. 
v. 30.10.1959 = StAZ 1960, 14 f; Soergel-Kegel Anh. zu 
Art. 7 Bem. 2 und Art. 22 Bem. 18; Bachmann, StAZ 1955, 
36 ff; Müller, Fam.RZ 1956, 174 f; Gündisoh, FamRZ 1951, 
200 f; RdErl. d. Nds. MdI v. 16.2.1960, StAZ 1960, 95. 



- 60 - 

111. Die Änderung' des Familiennamens kraft Eherechts 
Anlaß zu Streitigkeiten ist meist die Unterzeich 

nung des Heiratseintrages durch die Ehegatten. Nach § 11 
Abs. 2 AVO 8) ist der Heiratseintrag nach der Heirat zu 
unterzeichnen, so daß bei Ehen mit Auslandsbeziehungen 
Besonderheiten des ausländischen Rechts 9) evtl. berück 
sichtigt werden müssen 10). 

Das BayObLG 11) zählt mit der h.M.- 12) den Namens 

e~erb durch Eheschließung zu den persönlichen Rechtsbe 
ziehungen der Ehegatten und wendet folglich Art. 14 EG 
unmittelbar oder analog an. Dabei entstanden nur solche 

8) Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 
v.12.8.1957 (BGBI 1139). 

9) vgl. zu dem - vom deutschen oft abweichenden - ausl. 
Recht etwa Dölle § 37 11 (S.463 ff) und die zahlrei 
chen Berichte und EntSCheidungen in StAZ (siehe StAZ 
J~55, 215 ff; 1957, 165 ff und 349 f /die wichtigsten 
Lander der Erde/; - StAZ 1964, 205 ff (romanische Län 
der, Benelux-Staaten/; StAZ 1963, 130 ff; 1964, 208 
/Italien/; - StAZ 1961 88 f; 1960, 126; 1964, 203 
/Spanien/; - StAZ 1962, 196 f /Frkr/; - StAZ 1960, 15 
f !Belgien/; - StAZ 1959, 190; 1964, 208/Niederlande/; 
- StAZ 1955, 249 ff; 1964, 177 ff /Schweiz/; - StAZ 
1953, 113 ff; 1964, 143 ff /Dänemark/; - StAZ 1.960, 
215 f /Griechenland/; - StAZ 1964, 56 f /Äthiopien!). 

10) siehe auch § 452 DA und Schmitt-Peters 51. Nach Schmitt 
Peters soll die tatsächliche Namensführung im Ausland 
genügen. 

11). Beschl. v.20.4.1955, StAZ 1955, 260 ff (261 1) und Be 
schI. v.12.10.1956, BayObLGZ 1956, 345 ff (351). - Der 
Beschl. v.20.4.1955 diskutiert auch. eingehend, welcher 
Namensteile als Familien-, Zwischen- und Vornamen anzu 
sehen sind; zustimmend Schmitt-Peters 58 Fußn~ 1. ' 

12) Staudinger-Raape B 11 2 k zu Art. 14; Raape 326; Wolff 
§ 41.II; Ficker, RabelsZ 16 (1951), 32 ff und Namens 
recht' 101 sowie StAZ 1955, 214 f; Dölle, RabelsZ 16, 
360 ff (373); Soergel-Kegel Bem. 25 zu Art. 14 aus der 
Rspr.: KG, Beschl. v.15.10.1962 a.a.O. (Anm. 7); OLG 
Frankfurt, Beschl. v , 22.8.1963. Rpfl. 1963, 415 ff; 
LG Wuppertal, Beschl. v. 27.9.1963, StAZ 1964, 52 ff; 
aus der Verwaltungspraxis: Rdschr. d.BMI v.12.7.1963, 
StAZ 1963, 231 ff und die L~gaben im Beschl. des KG v. 
15.10.1962 a.a.O. - Die Mindermeinung stellt auf das 
Personalstatut des Namenstragers ab, so z.B. Giesker 
Zeller, Cohn···Fest~. 1915, Frankenstein I 373 ff; Rei 
chel, Gruchot 70 (1928), 51 ff; vgl. neuerdings auch 
Wengier, NJW 1963, 593 ff (595) gegen den Beschl. des 
KG v. 15~10.1962 a.a.O. (Anm. 7J. 

- 

;n 
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Schwierigkeiten, die allgemein die Auslegung oder analo 
ge Anwendung des Art. 14 EG, nicht aber speziell das Na- 

mensrecht betreffen 13). 

B. Adel 

I. Umfang und Bedeutung der Rspr. 
Infolge der politischen Umwälzungen' mußte sich das 

BayObLG wie die übrige Rspr. häufig mit der Führung aus 
ländischer Adelsbezeichnungen beschäftigen. Das BayObLG 
hatte sich insbesondere mit den Adelsabschaffungsgesetzen 
in Österreich, Estland, Ungarn und der UDSSR auseinander 
zusetzen und konnte zusammen mit den übrigen Gerichten zu 
den meisten Einzelfragen eine gefestigte Rspr. bilden. 

Diese _ die Adelsabschaffungen weitgehend berücksich- 
§ .. 14) . f" t d h tigende _ Rspr. wurde durch 3 a NAG ,e4nge ug urc 

Ges. v. 29.8.1961, bestätigt, aber auch gemildert. 

11. Die Kollisionsnorm 
Mit der absolut h.M. 15)'unterstellt das BayObLG 16) 

das Recht auf Führung einer Adelsbezeichnung grundsätz 

lich dem Personalstatut des Betroffenen. 

13 ) Der Beschl. v.12.10.1956 a.a.O. erö'rtert die Anwen 
dung des Art. 14 EG bei fehlender deutscher Sta~t~ 
angehörigkeit und gemeinsamer ausl. Staatsan~ehor~g 
keit _ Der Beschl. v.20.4.1955 a.a.O. beurte~lt di~ 
Rechtslage bei Nichtanerkennung der Eheschließung ~m 
Heimatstaat des Ehemannes. 

Gesetz über die Änderunß von Familiennamen und Vorna 
men, BGBl. 1961, 1621, ~ 3 a auch abgedruckt z.B. in 
StAZ 1961, 30 und bei Kegel 215. . 
Aus der Lehre: Nußbaum 126; Raape 649; Wolff 112; F~k 
ker Namensrecht 26 u. 178; Graf von Bernstdorff, NJW· 
1961, 635 ff; Körner, StAZ 1951, 181; Praxis: BVerwG, 
Urt. v.13.11.1959, MDR 1960,251 ff (252) = StAZ 1960, 
151 ffo OVG Münster, trrt. v.21.6.1960, StAZ.1961, 191; 
OLG st~ttgart, Beschl. v.31.1.1958, StAZ 1959, 151 ff 
(151); OLG Frankfurt, Beschl. v.27.1.1958, StAZ 1958, 
325 f (325 r); OVG,Hamburg, Urt. v. 16.12.1955, StAZ 
1958 125 ff (126); OLG Tübingen, Beschl. v.24.6.1953, 
StAZ'1953, 233;' LG München, Beschl. v.20.2.1962,. StAZ 
1963 67 ff; Erl.d.MdI von Bad.-Württ. v. 17.3.1953, 
StAZ'1955, 92 f; RdErl. d.rheinl.-pfälz. Md1 v. 3.4. 
1954, StaZ 1954, 108. 
vgl.' die in Anm. 1 genannten Beschl. 

14) 

15) 

16) 

111: 
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Das Gericht stützt seine Ansicht aber nicht darauf, 
daß "Adelsbezeichnungen dem Namen gleich zu behandeln 
sind" 17). Es 18) argumentiert vielmehr nach Art. 109 
Abs. 3 Weimarer Verfassung 19) seien Adelsbezeichnungen 
Bestandteil des Namens, was auch,für ausländische Adels~ 
prädikate gelte. Folglich entscheide das für die Führung 
eines Namens maßgebliche Personalstatut •• 

111. Die deutschen Normen zur Berücksichtigung ausländi~ 
scher Adelsabschaffungen bei Statutenwechsel 

.Soweit sich das ~ayObLG mit'der Führung ausländischer 
Adelsbezeichnungen aus~inanderzusetzen hatte, besaßen die ' 
Beschwerdeführer z~äohst ein ausländisches Personalsta~ 
tut, das heute kein Recht auf Führung einer Adelsbezeich~ 
nung mehr kennt und erwarben dann deutsches Personalsta~ 
tut. 

Nach Ansicht des BayObLG bestimmt das deutsche Recht 
20): Bei Statutenwechsel tritt eine Person dann mit einer 
Adelsbezeichnung in das deutsche Recht ein, grundsätzlich 
aber auch nur dann, wenn sie ihr nach dem letzten Perso~ 
nalstat~t zustand 21). Das lediglich kraft Gebietshoheit 
ausgesprochene Verbot der Adelstitelführung verliert aber 
seine Wirkung, wenn der Betroffene das Staatsgebiet ver~ 
läßt 22). 

17) 

. 18) 

Soergel-Kegel Bem. 3 Anh. zu Art. 7; ähnlich z. B. 
Raape 649. 
so ausdrücklich die in Anm. 1 genannten Beschl. v • 
12.10.1956, v. 13.10.1961, v. 21.12.1962 und v. 17. 
11.1964 (noch nicht verÖffentlicht). 
Art. 109 Abs. 3 S. 2 WV: "AdelsbezE'lichnungen gelten 
nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr ver 
liehen werden". 
Das BayObLG sagt nicht, daß es - wie etwa Raape 650 
und das BVerwG im Urteil v. 13.11.1959 = MDR 1960, 
251 ff (252 r) - diese Normen als 's a 0 h n o'r- 
~ e n betrachte. Das gilt auch für den Beschl. v. 
28.10.1960, BayObLGZ 1960, 418 ff (426), obwohl sich 
dieser ausführlich mit Raape auseinandersetzt, der 
die ausl. Adelsabschaffungen nicht nach Art. 30 EG, 
sondern "aequum et bonum" beurteilen will, weil 8S 
sich hier um eine Sachnorm handele. 
Beschl. v.19.3.1954, StAZ1954, 250 f; Beschl. v.28. 
10.1960, BayObLGZ 1960, 418 ff (423); Beschl. v.13. 
10.1961, BayObLGZ 1961,305 ff (313) und 'besonders 
deutlich Beschl. v.21.12.1962, BayObLGZ 1962, 401 ff 
(404). ' 
Beschl. v.12.10.1960, BayObLGZ 1960, 345 ff (350). 

19) 

20) 

21 ) 

22) 
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Mit dieser Ansicht vertritt das BayObLG - zumindest 

grundsätzlich - die h.M. 23). Kegel, ein Gegner der h·~4~ 
sieht sich allerdings durch den Beschl. v. 12.10.1956 
bestätigt 25). Er bet~achtet die Adelsabschaffung als Ent 
eignung aus politischen Gründen, wendet deshalb Enteig 
nungsrecht an und will die Adelsabschaffun~ nur im Gebiet 

. 26) 
des abschaffenden Staates w~rken lassen • 

IV. Die Erkenntnisse zu den Adelsabschaffungsgesetzen im 

einzelnen 

1.) Österreich 
19. 3. 1954 27): Beschl. v , 

Der Beschwerdeführer erwarb 1921 durch Option die 
österreichische Staatsangehörigkeit. 1938! bei der Ein 
gliederung Österreichs in das Deutsche Re~c~" verlor er 
diese nach Ansicht des BayObLG und erwar~ ~~e ~eutsche 
Staatsangehörigkeit. Auf die Staatsangehor~gke~tsver-. 
hältnisse nach 1945 brauchte der Beschl. n~cht mehr e~n- 
zugehen 28). 

Der Beschluß stellt fest, mit dem Erwerb der öster 

reichischen Staatsangehörigkeit im Jahre 1921 sei das 
österreichische Gesetz über die Aufhebung des Adels, der 
weltlichen Ritter- und P~enorden und gewisser Titel und 

23) vgl. bspw. Ferid, StAZ 1957, 98 f; Graf v.Bernstorff, 
NJW 1961 636' BVerwG, Urt.,v. 13.11.1959, MDR 1960, 
251 ff (252 1); Rderl. des rheinl.-pfälz. MdI v. 3.4. 
1954, 108; RdErl. d. nordrh.-westf. MdI v. 18.4.1955. 
StAZ 1955, 258 f (258 r); Rderl. d. Nds. MdI v. 28.1. 
1960 StAZ 1960, 65 ~. , 
a.a.O. (Anm. 22) betr. Adelsabschaffung kraft Geb~ets- 
hoheit. 
Soergel-Kegel, Anh. zu Art. 7 Fußn. 18 u. Stdb. 214. 
Soergel-Kegel, Anh. zu Art. 7 Bem. 6 u. 7. 
StAZ 1954, '250 f. " . h" t . 
Zu den umstrittenen Staatsangehor~gkeitsver al n~s- 
sen der Bewohner Österreichs vgl. obea s. 34 !. 

24) 

25j 26 
27 
28 
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Würden v. 3.4.1919 29) 30) auf den Beschwerdeführer an 

wendbar geworden. 
Anders als etwa im Beschl. v , 12.,10.1956 31), der 

die Adelsabschaffung in Ungarn betrifft, betont das Bay 
ObLG nicht besonders, das Gesetz gelte auch, wenn die 
betreffenden Personen erst nach Inkrafttreten des Ge 
setzes der Staatshoheit unterfielen. 

Ein Anhaltspunkt dafür, daß der Beschwerdeführer 
einen nichtösterreichischen Adel geführt und deshalb 
das Recht auf Führung einer Adelsbezeichnung nicht ver 

loren habe, bestehe nicht. 
Das Gesetz v. 3.4.1919 sei heute noch in Kraft, die 

Adelsabschaffung also auf keinen Fall rückgängig gemacht 

worden. 

nie Anwendbarkeit des österreichischen Adelsabschaf 
fungsgesetzes auf Ausländer oder Staatenlose, die sich 
in Österreich auf~ielten, war vom BayObLG - anders als 
für das-ungarische Recht 32) - ,nicht zu erörtern. Eben 
so brauchte das Gericht nicht auf die Anwendbarkeit des 
Gesetzes für den Fall einzugehen, daß die Adelsbezeich 
nung zuerst nach Art. 109 WV Namensbestandteil wurde 33). 

2.) Estland 

Beschl. v. 28. 10. 1960 34): 
Der Beschwerdeführer erwarb 1918, als die Republik 

Estland entstand, die estnische Staatsangehörigkeit 35). 
Er wohnte in Estland jedenfalls bis über das Jahr 1920 
hinaus. Am 22. 12. 1931 wurde er in der Freien Hanse 
stadt Bremen eingebürgert. 

29) 
30) 

stGBl. Nr , 211. 
vgl. zu diesem ~esetz auch Raape 649 f; Körner StAZ 
1951, 180 f; OVG Münster, Urt. v. 29.1.1963, StAZ 
1964, 166 ff; LG Würzburg, Beschl. v. 16.7.1958, 
StAZ 1959, 15 ff; Bezirksgericht Kroneuburg, Beschl. 
v. 18.6.1952, StAZ 1952, 257 r; RdErl. d. MdI v.18. 
4.1955, StAZ 1955, 258 f (259 1). 
a.a.O. TAnm. 22). 
vgl. hiezu unten. , 
beachte hiezu etwa Österr.Verwaltungsgerichtshof. 
Entsch. v. 14.7.1954, StAZ 1955, 62 f. 
a s a s O; (Anm , 1) 
vgl. oben S. 33. 

31 ) 
32) 
33) 

34) 
35 ) 
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Das BayObLG erkennt, daß der Beschwerdeführer unter 
das estnische Gesetz über die Aufhebung der Stände v. 9. 
6. 1920 fiel, dessen Inhalt auch in das Grundgesetz des 
Freistaates Estland v. 15. 6. 1920 aufgenommen wurde. 
Das Verbot galt unabhängig vom Volkstum der einzelnen 
Staatsangehörigen und unabhängig von der Herkunft des 
Adels und'es bezog sich auf alle Arten des Adels 36). 

Eingehender' als alle anderen Entscheidungen des Bay_ 
ObLG zu den Adelsabschaffungsgesetzen diskutiert dieser 
Beschl. v. 28.10.1960 eine Nichtberücksichtigung der aus 
ländischen Adelsabschaffung entgegen den allgemeinen Grund 
sätzen. 

a) 0 r d r e pub 1 i c. Das BayObLG sieht wie die 
h. M. 37) in dem estnischen Adelsabschaffungsge 
setz keinen Verstoß "gegen die guten Sitten oder 
den Zweck eines deutschen Gesetzes" 38): 
Maßnahmen gegen allgemein für überholt angesehene 
Adelsvorrechte - wie sie das deutsche Recht in ge 
mäßigter Form auch kennt, Art. 109 Abs. 1 u. 3 wv - 
verstoßen nicht gegen die guten Sitten. Und der 
Zweck eines deutschen Gesetzes i.S. des Art. 30 
EG wird nicht schon dadurch verletzt, daß das aus 
ländische Recht politische und soziale Tendenzen 
stärker betont als das eigene. 

36) so auch z. B. OVG Hamburg, Urt. v. 16.12.1955, StAZ 
1958, 125 ff (126 r); OVG Münster, Urt. v. 21.6.1960, 
StAZ 1961, 106 ff (106). 
aus der Lehre bspw. Soergel-Kegel, Anh. zu Art. 7 Bem. 
7; Graf v. Bernstorff NJW 1961, 635 f; aus der Praxis 
(teilweise auch die Adelsabschaffungen anderer Staaten 
betreffend): BVe~vG in st.Rspr., vgl. Urt. v.13.11. 
1959, MDR 1960, 251 ff (252 f) = NJW 1960, 452 f und 
Beschl. v. 11.3.1958, StAZ 1958, 324 f; Urt. v. 26.5. 
1959, StAZ 1960, 74 ff (75)j OVG Münster, Urt. v. 21. 
6.1960, StAZ 1961, 106 ff (107) betr. CSRj OLG Frank 
furt, Beschl. v.27.1~1958, StAZ 1958, 325 f (326 l)~ 
betr. RußI., POlen, Osterr., CSR u. weitere europ. 
Staatenj VGH Stuttgart, Urt. v.30.9.1957, StAZ 1958, 
323 ff (3?3)j VG München, Urt. v. 22.10.1953, stAZ 
1955, 135 ff (136); RdErl. d.MdI von Rheinland-Pfalz 
v. 3.4.1954, StAZ 1954, 108. 
Zur getrennten Betrachtung von "guten Sitten" und dem 
"Zweck eineS deutschen Gesetzes" sowie zu den vom Bay 
ObLG gebrauchten Begriffsbestimmungen vgl. oben S. 47. 

37) 

38) 
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b) " a e q u u met bon um" Der Beschluß 
lehnt - wie auch das BVerwG 39) - die Ansicht 
Raapes ab, es komme auf "aequum et bonum" an, 
weil eine Sachnorm die Berücksichtigung des 
Rechtszustandes vor dem Statutenwechsel ausspre 
che 40): 

Auf die für Raapes Ansicht so wichtige Rechts 
natur der Normen über die Maßgeblichkeit des frühe 
ren Personalstatuts geht es gar nicht ausdrücklich 
ein. Nach Ansic~t des Beschlusses reicht es aus, 
festzustellen: es entspreche allgemeinen Grundsätzen, 
den Namen nach dem Heimatrecht der betroffenen Per 
son zu beurteilen. Wenn der Gesetzgeber für das Na 
mensrecht weitere Vorbehalte als Art. 30 EG aufstel 
len wolle, müsse er dies ausdrücklich bestimmen. 

Gewichtiger sind ~ie hilfsweise vom Gericht 
vorgebrachten Argumente: 

Für den neuen Staat und die internationale Ord 
nung ist es zweckmäßig, den gleichen Namen auch nach 
d~m Statutez:.wech~.el 'Yeiterzuführen. Etwaige unbil 
l~ge Ergebn~sse ~m E~nzelfall können durch hoheitli 
che Namensänderung beseitigt werden. 

c) G e w 0 h n h e i t s r e c.h t. Mit der h.M. 41), 
nimmt das Gericht an, daß die namens rechtlichen 
Grundsätze nicht durch Gewohnheitsrecht abgeändert 
worden sind. Es fehlt an der hiefür erforderlichen 
Rechtsüberzeugung der Allgemeinheit 42). 

39) 
40) 
41 ) 

Urt. v. 13.11.1959, MDR 1960, 251 ff (252). 
Raape 650 ff. 
vgl. etwa Graf v. Bernstorff, NJW 1961, 625 f; BVerwG, 
Urt. v. 26.5.1959, StAZ 1960, 74 ff (75) betr. Sude 
tengau, Böhmen und Mähren; Hans.OLG Bremen, Beschl. v. 
6.1.1954, StAZ 1954, 133 f (134) betr. Österreich· a 
A. etwa Dölle in dem vom BayObLG angeführten Gutachte~. 
Zu den Voraussetzungen für die Bildung von Gewohnheits 
recht: Enz:,eccerus-Nipperdey, §§ 38 f und Staudinger _ 
Br~ndl, E~nl. Randbem. 42, 43; zum Fehlen einer allge 
me~nen Rechtsüberzeugung, ausl. Verbote, Adelsbezeich 
n~ngez:. zu. führen, nicht zu berücksichtigen, vgl. die 
H~nwe~se ~m Beschluß. 
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42) 

d) U n r ich t i g e A n gab ein ö f - 
f e n t 1 ich e nUr k und e n • Der Be 
schluß erkennt, daß die unberechtigte Angabe von 
Adelsbezeichnungen in der Einbürgerungsurkunde 
noch nicht zur Führung der abgeschafften Adels 
bezeichnungen berechtigt 43). 

e) Ver f ass u n g s r'e c h t • Die Berück 
sichtigung der ausländischen Adelsabschaffung 
hält das BayObLG auch nicht für grundgesetz 

widrig: 
Die auf einer anderen Rechtsordnung beru 

hende Verschiedenheit verletzt nicht den Grund 
satz des Art. 3 GG, Gleiches gleich zu-behan 
deln 44). 

Die Adelsabschaffung erniedrigt auch nicht 
allgemeine Personenwerte und verletzt damit auch 
nicht die Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG. 

Das Verbot der Führung einer Adelsbezeich 
nung behindert die Betroffenen nicht an der freien 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit, Art. 2 Ab~. 1 GG, 
der ohnehin nur innerhalb der verfassungsmaßigen 
Ordnung gilt. 

Der Schutz der Familie, Art. 6 Abs. 1 GG, 
verlangt kein anderes Ergebnis. Der gemeinsame 
Name ist für das Familienband nicht wesentlich. 
Familienmitglieder tragen oft verschiedene Na 
men und zur Familienbezeichnung dient außerdem 
weniger der Adelstitel als der eigentliche Name. 

Art. 14 Aba. 1 und 3 GG sind schon deshalb 
nicht verletzt, weil hier die Trennung eines Ver 
mögenswertes vom· Personenrecht nicht möglich ist 45). 

Allgemeine Meinung siehe etwa VG München, Urt. v. 22. 
10.1953, StAZ 1955, 135 ff (136). ,,' 
So auch die ganz h.M. Aus der Lehre: Fer~d, Dolle 
Festschr. 141 ff; Graf v. Bernstorff, NJW 1961, 635 
f; Schrembs, StAZ 1955, 137 (sehr we~tgehend); aus 
der Rs~r.: BVerwG, Beschl. v. 11.3.1958, StAZ 1958, 
324 f (325); OVG Münster, Urt. v. 21.6.1960, StAZ 
1961, 106 ff (107 f);·VG München, Urt. v.22.10.1953, 
StAZ 1955, 135 ff (136 f)., ' 

45) Zum Begriff des Eigentums i.S. des Art. 14 GG vgl. 
Mangoldt-Klein 111 zu Art. 14 und Hamann B 1 zu Art. 
14. 

43) 

44) 
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Art. 33 Abs. 1 GG bewirkt nicht, daß nach dem 
Statutenwechsel Namenszusätze geführt werden kön 
nen, die zuvor beseitigt wurden. Deshalb ist gleich 
gültig, ob das Namensrecht überhaupt ein staats 
bürgerliches Recht i.S. des Art. 33 Abs. 1 GG dar 
stell t. 

Allgemeine Regeln des Völkerrechts, die nach 
Art. 25 GG Bestandteil des Bundesrechtes sind, wer 
den nicht mißachtet: Das estnische Adelsabschaf 
fung'sgesetz diskriminiert nicht die vormals Adeli 
gen und enthält auch keine Sonderbestimmungen ge 
gen eine Personengruppe. 

3.) Ungarn 

a) Der Beschl. v. 12.10.1956 46) 

Das Gericht legt der Entscheidung folgenden Sachver 
halt und folgende Staatsangehörigkeitsverhältnisse zugrun 
de: 

Der Beschwerdeführer wurde 1916 in Nanincie, Bezirk 
Nograd (Ungarn) geboren. Er hielt sich dort auch noch auf 
als die Alliierten, die assoziierten Mächte und Ungarn am 
4.6.1920 im Vertrag von Trianon dieses Gebiet der CSR ein 
verleibten 47). Nach Art. 56, 61, 62 dieses Vertrages ver 
lor der Beschwerdeführer die ungarische Staatsangehörig 
keit und erwarb die der CSR. 1938 fiel das Gebiet erneut 
an Ungarn und der Beschwerdeführer verlor die Staatsange 
hörigkeit der CSR und wurde wiederum ungarischer Staats 
angehöriger 48). Im Moskauer Waffenstillstandsabkommen 
vom 20.1.1945 wurde der Gebietswechsel rückgängig gemacht 
49). Die Bewohner verloren erneut die ungarische Staats 
angehörigkeit 50), erhielten aber die tschechoslowaki 
sche Staatsangehörigkeit nicht wieder verliehen 51). Der 
Beschwerdeführer kam dann etwa aIll 20.12.1948 - zuverläs 
sig war dies nicht festzustellen - zwangsweise nach Ungarn. 

46) 
47) 
48) 

a.a.O. (Anm. 1). 
vgl. Szlezak 111 ff, Bergmann I 793. 

'beachte hiezu Szlezak 120 ff ("VO Nr. 2200/39 M.E. be 
tr. Verlautbarung des ungarisch-tschechischen Vertra~ 
ges v. 18.2.1939 über die Regelung der Staatsangehö 
rigkeitsfragen, die mit der Wiedervereinigung der Un 
garn durch ~en Wiener Schiedsspruch v. 2.11.1938 zu- ' 
gesprochenen Gebiete in Zusammenhang stehen"); zu die 
sem sog. Budapester Abkommen' vgl. auch Seeler, Staats 
ang.k. der Volksdeutschen 63. 
siehe z.B. Be eIer a.a.O. (Anm. 47). 
ungarischer Gesetzesartikel V/1945; vgl. Se eIer a.a.O. 
(Anm. 47). 
Seelp.r, Staatsang.k. der Volksdeutschen 63 f. 

49) 
50) 

51 ) 
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1950 floh er nach Deutschland. Während des Aufent~altes 
in Ungarn erwarb er die ungarische Staatsang.k. n~cht. 
Die Voraussetzungen des § 26 des Gesetzes vom 24. 12. 
1948' 52) waren nicht erfüllt, weil sich ~er Beschwer 
deführer am 1.1.1948 noch in der CSR aufh~elt. 

Da~ BayObLG wendet das ungarische Gesetz Nr. 4 v. 3. 
1.1947' 53) auf den Beschwerdeführer an: 

Die Aufhebung des Adels- und Hochadelsrangs und das 
Verbot, Adelsbezeichnungen zu führen, erstreckt sich 
nicht nur auf die ungarischen Staatsangehörigen, son- 
dern auch, - was kraft der Gebietsh~heit zulässig ist -, 
auf Fremde, die sich in Ungarn aufhalten. Das Verbot gilt 
auch für solche Personen, die - wie der Beschwerdeführer - 
auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nach Ungarn kom- 

men. 

Nicht zu erörtern 'brauchte der B~schluß, ob dieses Ge 
setz auch Geltung über den AUfenthalt in Ungarn hinaus be 
ansprucht. Denn wie oben 54) bereits ausgeführt, verliert 
_ nach Ansicht des BayObLG - das lediglich kraft Gebiets 
hoheit ausgesprochene Verbot, eine Adelsbezeichnung z~ füh 
ren, seine Wirkung, wenn der Betroffene das Staat~geb~et 
wieder verläßt. 

b) 
55) Der Beschl. v. 13.10.1961 

Die Entscheidung geht von folgendem Sachve~halt und 

folgenden Staatsangehörigkeitsverhältnissen aus: 

Der Deschwerdeführer wurde in Kolozsvar in Ungarn ge~ 
boren und erwarb die ungarische Staatsangehörigkeit kraft 
Abstammung. Noch ehe Kolozsvar mit dem Ende des zweiten 
~eltkrieges an Rumänien fiel 56), begründete der Beschwer- 

52) Ges.Art. LX/1948, verkündet am 30.12.1948, in dt.Über 
setzung bei Szlezak 163 ff und in RabelsZ 1~ (1951), 
302 ff (Übersetzung durch Benkö). Vgl. zu d~e~em Ge 
setz auch Ferid, StAZ,1951, 64 ff und 115 sow~e Szle 
zak 70 ff. 
Inkraftgetreten am 14.1.1947. Vgl. zu diesem Gesetz 
bspw. auch OLG Stuttgart, Beschl. v.31.1.1958, StAZ 
1959, 151 r, 
bei Anm. 22. 
a.a.O. (Anm. 1). t k 
Zu den Gebietsveränderungen Rumäniens vgl. ~e~ z e, 
Staatsang.r. von Albanien, Bulgarien und Ruman~en, 64 ff. 

53) 

54) 
55) 
56) 

DIlL I 
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deführer seinen Wohnsitz in Ungarn und behielt damit die 
ungarische Staatsangehörigkeit. Ende 1944 verließ er Un 
garn und kam schließlich in die Bundesrepublik, verlor 
aber die ungarische Staatsangehörigkeit nicht, jeden 
falls nicht vor Inkrafttreten des Adelsabschaffungsge 
setzes: Der Verlusttatbestand des § 31 des Gesetzesar 
tikels L/1879 57) in der Neufassung durch § 2 des Ge 
setzesartikels XIII/1939 58) wurde nicht mehr verwirk 
licht, weil das Staatsbürgerschaftsgesetz LX/1948 (in 
Kraft seit 1.2.1949) diesen Verlustgrund aufhob 59). 
Auch durch Einzelakt wurde dem Beschwerdeführer die un 
garische Staatsbürgerschaft - vor dem InKrafttreten des 
Adelsabschaffungsgesetzes jedenfalls - nicht entzogen 60). 
Es fehlen auch Anhaltspunkte für eine Anwendbarkeit der 
UmsiedlungsVO Nr. 12330/1945 61), geändert, ergä~zt und 
zusammengefaßt durch VO Nr. 12200/147 nebst Durchfüh- 
rungsVO 84350/1947 62). ' 

Das Gericht stellt fest, der Beschwerdeführer habe 
mit Inkrafttreten des Gesetzes IV/1947 am 14.1.1947 63) 
das Recht verloren, die Be z e Lcnnung en "de Bazed et Kör 
penyes" oder "bazedi es körpenyesi" zu führen. Diess 
könnten zwar ursprünglich Besitzbezeichnungen gewesen 
sein, sie hätten sich dann aber jedenfalls im Laufe der 
Zeit zu Adelsprädikaten umgewandelt. Kraft seiner Perso 
nalhohei t besitze Ungarn auch die lliacht, ungarischen 
Staatsangehörigen, die sich im Ausland befänden, die 
Führung solcher Adelsbezeichnungen zu untersagen 64) 

57) Wortlaut des Gesetzes mit Erläuterungen von Egyed in 
Int. Rechtsvergleichung VII 198 ff; vgl. auch Istvan 
Benkö, RabelsZ 16 (1951), 293 Hund SzlezWt 48 ft, 
98 ff. 
siehe Szlezak 124 ff (Übersetzung). 
Übersetzt von Szlezak 163 ff und Benkö in R~be18Z 16 
( 1 951 ), 302 rr. 
Die Gesetzesartikel X/1947 mit Durchf. VO 111'. 12700/ 
1947 und XXVI/1948 mit VollzugsVO Nr. 103 500/1948 
sehen Ausbürgerungsmaßnahmen gegen einzelne'Ungarn, 
die sich im Ausland aufhalten vor; vgl. die Über 
setzungen von Szlezak 143 f, 157 ff und Benkü, Ra 
belsZ 16 (1951), 312 f. 
v. 22.12.1945, siehe Szlezak 140 ff. 
vgl. Szlezak 145 ff. 
vgl. ~uch oben bei Anm. 52. 
Als Bestätigung nennt das Gericht ein Rechtsgutaohten 
des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität 
München, RA 110/60. 

58) 
59) 

60) 

61 ) 
62) 
63) 
64) 
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Zu der vom Beschwerdeführer angestrebten Nichtberück 
sichtigung der ungarischen Adelsabschaffung entgegen den 
allgemeinen Grundsätzen führt der Beschluß aus: 

aa) N ich t a n e r k e n nun g des u n - 
gar i s c h e n S t a a t e s dur c h 
die B und e s r e pub I i k. In der 
Nichtanerkennung des ungarischen staates durch 
die Bundesregierung sieht der Beschluß keinen 
Grund, das ungarische Adelsabschaffungsgesetz 
nicht zu berücksichtigen: Die Berücksichtigung 
der Adelsabschaffung ergebe sich aus dem deut 
schen IPR und dessen Rechtswirksamkeit sei von 
der Anerkennung oder Nichtanerkennung eines 
fremden Staates unabhängig. 

bb) 0 r d r' e pub I i c • Der Be s ch.Iuß beruft 

c) 

sich auf die zum estnischen Recht ergangene 
Entscheidung v. 28.10.1960 65) und sieht in 
dem ungarischen Adelsabschaffungsgesetz mit 
der absolut h.M. 66) keinen Verstoß gegen den 

deutsche~ ordre public. 

cc) " a e q u u met bon um", G e w 0 h n - 
h e i t s r e c h tun d Ver f a s - 
s u n g s r e c h t . Auf die Auffassung Raa 
pes, der, wie erwähnt, so entscheiden will, wie 
"aequum et bonum" es erfordern, geht dieser Be 
schluß - anders als die Entscheidung v. 28.10. 
1961 zum estnischen Recht 67) - gar nicht mehr 
ein. Das Gleiche gilt für die Gegenargumente, 
die aus angeblichem 'Gewohnheitsrecht und dem 
Verfassungsrecht abgeleitet werden. 

, 68) 
Beschl. v. 21.12.1962 
Der Beschl. v. 21.12.1962 stellt dahin, ob der Be 

schwerdeführer nach Inkrafttreten des Gesetzes IV/1947 
noch berechtigt ist, die Bezeichnung "nemes" zu führen. 
Die vom Beschwerdeführer erstrebte Eintragung der Be 
zeichnung "von" versagt diese Entscheidung schon des 
halb, weil es eine Verdeutschung des ungarischen "nemes" 
in "von" für unzulässig hält 69). 

65 vgl. oben bei Anm. 34 ff. 
66 vgl. oben bei Anm. 37. 
67 vgl. oben bei Anm. 38 ff. 
68 a s a s O', (Anm. 1). 
69 vgl. anschließend in diesem Abschnitt. 
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4.) Sowjetrußland 

Beschl. v. 17.11.1964 70) 
Dieser Beschl. legt seiner Entscheidung fOlgenden, 

Sachverhalt und folgende Staatsangehörigkeitsverhält 
nisse zugrunde: 

Der Beschwerdeführer ist am 5.9.1905 in Rußland ge 
b~ren, ,stammt aus dem Kaukasus, und erwarb als Abkömm- 
17ng e1nes alten ru.s~ischen Adelsgeschlechtes die rus 
~1sche Staats~gehor1gkeit 71). Im Oktober 1917 I 
1n Rußlan~ be1 ~er Machtübernahme der Adel ab eS~h:f~t 
wurde! be~and ~1ch d~r Beschwerdeführer auf d~r Krim 
f~~od1e,s1~h d1e SowJetma~ht nicht sofort erstreckt hat. 

" ~m1g::1erte er nach Bt.z er-ta , Die russische Staats - 
gehor1gke1t v~rlor er erst durch die Verordnung des R~ 
~e::tV01~hskomm1ssare über den Verlust der Staatsangehö~i:- 
e1 srec te v. 28.10.1921 72) und d d' V 

er~etzende Dekret v. 15.12.1921 73)a~4)~e;:r ~~~~~~~n~ 
Trager~ der ~taatsmacht in Rußland 75), der Dienst in es 
der we1ßruss1schen Armee, die gegen die Sowjets käm ft 
Fluc~t und Emigration führten noch nicht zum verlus~ d:~ 
russ1schen Staatsangehörigkeit 76). 

Der Beschluß nimmt an, der Beschwerdeführer habe durch 
das "Dekret von der Abschaffung der Stände und bürgerli 
chen Rangbezeichnungen" v 11 10 1917 77) , K ft ' 78) ••• , 1n ra se1t 
dem 12.11.1917 ,das Recht auf Führung der Bezeichnung 
"knjas" verloren 79). 

70) 
71 ) 
72) 
73) 
74) 

75) 
76) 

noch unveröffentlicht 
Hinweis auf Meder 11.' 
GS RSFSR 1921, Art. 579. 
GS RSFSR 1922, Art. 11. 
Hinweise auf Meder 19 und Geilke, Das Staatsang.k.r. 
der Sowjetunion 292. 
Hinweis auf Meder 116. 
Zur sowjetischen Staatsangehörigkeit bis zu den Ver 
ordnungen v. 28.10. und 15.12. 1925 vgl. bspw. auch 
t~1v~)~rg, Beschl. v. 7.10.1953, StAZ 1954, 111 f 

23.11.1917 neugregorianischer Zeitrechnung 
25.11.1917 neugregorianischer Zeitrechnung' 
vgl. zu diesem Dekret aus der Praxis' LG M'~ h B 
ech l., v , 20.2.1962, StAZ 1963 67 ff'(68)'~~Ge~!, r 
Urt. v. 21.6.1960, StAZ 1961,'191 ff (191'r)' Ov~~a:r 
burg, Urt. v.16.12.1955, StAZ 1958,125 ff (127 1)' - 
OLG Frankfurt, Beschl. v.27.1.1958, StAZ 1958 32 'f . 
0(~~8Stu)ttgart, Beschl. v. 19.8.1955l StAZ 1956 1~8 f' 

r ; LG Hamburg a.a.O. (Anm. 75). ' . 

77~ 78 
79 
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Das Gericht stellt dahin, ob das Dekret den Beschwer 
deführer nicht sofort erfaßte, weil sich die Sowjetmacht 
zunächst nicht auf die Krim erstreckte, auf der sich der 
Beschwerdeführer zu dieser Zeit befand 80) 81). Auf der 
Krim sei das Dekret spätestens mit der Eingliederung der 
Krimrepublik in die RSFSR 82) wirksam geworden. 

Ganz unabhängig vom Aufenthalt des Beschwerdeführers 
habe ihn das Dekret jedenfalls mit dem Wirksamwerden in 
seiner transkaukasischen Heimat spätestens im April 1921 
auf Grund seiner sowjetrussischen Staatsangehörigkeit 
und als Staatsangehörigen der TSFSR 83) getroffen. 

An dem Verbot der Führung einer Adelsbezeic~ung ha 
be die Genfer Flüchtlingskonvention, ebenso wie etwa das 
AHK-Ges. Nr. 23 und Art. 29 in der durch das FamRÄndG vom 
12.4.1938 erfolgten Neufassung, nichts geändert. Nur die 
Dauerwirkungen des Namens richteten sich fortan nach dem 
neuen Personalstatut 84). 

Im Gegensatz zu früheren Entscheidungen 85) erörtert 
der Beschl. gar nicht mehr, ob das Dekret v. 10./~3.11. 

,1917 gegen den deutschen ordre public verstoße oder Ge 
wohnheitsrecht oder das Grundgesetz ein anderes Ergebnis 
forderten oder ob "aequum et bonum" zu entscheiden sei. 
Das Gericht stellt lediglich - wie schon im Beschl. v. 
28.10.1960 86) _ nochmals fest, Eintragungen in der Ein 
bürgerungsurkunde, im Heimatschein und im Staatsangehö 
rigkeitsausweis hätten keine rechtliche Bedeutung für 
die Frage der Berechtigung zur Führung einer Adelsbe- 
zeichnung. ' 

80) Hinweise zu diesem Problem auf Baade, Georgisches 
Adelsnamenrecht und deutsches IPR, Jahrb. f. int. 
Recht 9, 224/227, 228; OLG stuttgart, a.a.O. (Anm. 
78), RGZ 99, 285/7; RGSt 53, 65/66. 
vgl. hiezu noch OVG Münster und OVG Hamburg a.a.O. 
(Anm. 78). 
Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik. 
Transkaukasische Sozialistische Föderative Sowjetre- 
publik. ' 
Hinweise auf Ferid, Neubürger 21 ff; Beitzke - Bach- 
mann 122 und BayObLGZ 1961, 305/312; 1960,418/423; 
1962, 401/404. - Vgl. hiezu auch Abschni tt 'iAnknü 
pfungsmomente, Staatenlose, Internat. FlÜChtlinge". 
vgl. die voran~ehenden Ausführungen zu den Beschl. 
v. 28.10.1960 (Estland), v ; 12.10.1956, v. 13.10. 
1961 (Ungarn). 
a.a.O. (Anm. 1) vgl. oben bei Estland. 

81) 

82) 
83) 

84) 

85) 

86) 
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V. Die Verdeutschung ausländischer Adelsbezeichnungen 

Eine Verdeutschung ausländischer Adelsbezeichnungen 
lehnt das BayObLG 87) mit der h.M. 88) ab. 

Ob dies auch gilt, wenn eine ausländische Behörde 
die Adelsbezeichnung ohne gesetzliche Grundlage ent 
deutschte 89) oder eine fremdsprachige ,Adelsbezeich 
nung für den Rechtsverkehr inpraktikabel ist 90), war 
vom BayObLG nicht zu entscheiden. 

Der Beschl. v. 12.10.1956 91) 92) erachtet die Ein 
tragung "Baron von Kesseleökeöi" statt "kesseleökeöi 
bar6" in das Personenstandsbuch als Namensänderung. 

Maßgebend sei die Adelsbezeichnung vor dem Statu 
tenwechsel. In Art. 7 Abs. 1 des deutsch-ungarischen 
Abkommens v. 1.9.1941 über Mitteilungen auf dem Gebie 
te des Personenstandswesens 93) hätten sich die Ver 
tragsteile auch verpflichtet, den Familiennamen von 
Staatsangehörigen des anderen Teils in der dem Heimat 
recht entsprechenden Form in Personenstandsbücher ein 
zutragen. 

Ferid 94) will die Auffassung dieses Beschlusses, 
- der Beschwerdeführer sei vor dem Statutenwechsel 
nicht berechtigt gewesen, die ungarische Adelsbezeich 
nung in Deutschland in verdeutschter Form zu führen _, 
noch einmal überprüft wissen. 

87) vgl. außer den nachfolgend dargestellten Beschlüs 
sen, die Beschl. v. 21.12.1962 a.a.O. (Anm. 1) be 
tr. "von" statt "nemes" und v , 17.11.1964 (noch 
nicht veröffentlicht) betr. "Fürst" statt "kn j ae ", 
z.B. Schmitt-Peters 61, Körner, StAZ 1951, 180 ff; 
aus der Praxis: BVerwG, Urt. v. 18.1.1963, StAZ 
1963, 186 f; OVG Münster, Urt. v , 26.1.1960, StAZ 
1964, 197 ff (199); RdErl. d.bad.-württ. MdI v. 
17.3.1953, StAZ 1955, 92 f; RdErl. d.nordrh.-westf. 
MdI v. 18.4.1955, StAZ 1955, 288 f (288 r). 
siehe hiezu etwa Schmitt-Peters 52. 
vgl. hiezu bspw. OVG Münster, Urt. v. 26.1.1960, 
StAZ 1964, 197 ff (199). 
a.a.O. (Anm. 1). 
vgl. auch schon Beschl. v. 19.3.1954, StAZ 1954, 
250 r, der sich beiläufig zu dem Problem äußert. 
RGBI. 1942 11 355. 
StAZ 1957, 98 s , 

88) 

89) 
90) 

91 ) 
92) 

93) 
94) 
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Ferid weist auf das Hof-Dekret v. 10.j.1825 und auf 
die vor 1945 zwischen Ungarn und Deutsch~and geschlosse 
nen Verträge hin, die keinen Zwang zur Fuhrung der Adels 
bezeichnungen'in der magyarischen Fassung außerhalb Un 
garns erkennen lassen. 

Im Beschl. v. 21.12.1962 95) setzt sich das BayObLG 
mit den von Ferid vorgetragenen Bedenken.auseinander, 

, 96) verbleibt aber - in Gegensatz etwa zum OLG Stuttgart - 
bei der bisher vertretenen Ansicht. 

Die im Hof-Dekret für Österreich ausgesproche~e Zu 
lässigkeit einer Verdeutschung, hält der Be~chl. fur die 
deutschen Rechtsverhältnisse für unmaßgebl1ch. 

Die Praxis bei der Abfassung von,Staatsve:trägen hält 
es für bedeutungslos, weil die ungar1~che R~g1erung ~d 
ihre Vertreter die deutsche Fassung n1cht hatten bee1n 
flussen können. 

VI. Die Abwandlung von Adelsbezeicnnungen in die weibli 
che Form 

Der Beschl. v. 12.10.1956 97) gestattet, ausländische 
Adelsbezeichnungen nach Geschlecht - dem Sprachgebrauch 
entsprechend - abzuwandeln. 

Die Ehefrau des "Lasz16 Kä.roly Arpad Othmar, Maria 
kesseleökeöi Majth~nyi bar6" könne in den Personenstands 
büchern mit "Annemarie kesseleökeöi Majthenyi bar6ne, ge 
borene Kalytta" geführt werden. 

Bei der Entscheidung dieses Problemes, mit dem sich 
schon ganze Juristengeneration~n besc~äftigt haben 98) 99), 
stützt sich das Gericht auf se1nen früher ergangenen Be 
schI. v. 9.9.1955 100), der die Abwandlun~ d e ~ t s c her 
Adelsbezeichnungen in die weibliche Form fur zulassig er~ 
klärt: es bestehe kein Grund zwischen d~utschen und auslan 
dischen Adelsbezeichnungen zu untersche1den. 

95~ 96 
97 
98) 
99) 

a.a.O. (Anm , 1). 
Beschl. v , 31.1.1958" StAZ 1959, 151 i, 
a.a.O. (Anm , 1). 
vgl. Kopp, StAZ 1955, 42. ~ 
Von den neue ren Stellungnahmen kann der Bes?hl~ des KG 
v. 27.2.1964, StAZ 1964, 132 f (133) als Be1sp1el,ge 
nannt werden. Auch er tritt wie das BayObL~ und d1e h. 
M. für die Zulässigkeit einer Abwandlung e1n. 
BayObLGZ 1955, 245 ff. 100) 
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§ 15. Form des R e c h t s g e s c h ä f t s 

tfbersicht 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 

Grundsatz 
Aus-nahmen 
Maßgeblicher Zeitpunkt 
Qualifikation 
Angleichung 

I. Grundsat~ 

Den in Art. 11 Abs. 1 S. 1 und 2 EG niedergelegten 
Grundsatz, daß für die Form alternativ·Orts- und Ge 
schäftsrecht gelten, wendet das Gericht in aller Regel 
richtig und klar an. 

Aus dem Eherecht: 
Der Beschl. v. 15.6.1956 1) stellt richtig 2) fest, 
daß nach Art. 11 Abs. 1 S. 2 Wahrung der pOlnischen 
Ortsform bei Errichtung des Ehevertrages genügt. 

Aus dem Adoptionsrecht: 
Der Beschl. v. 25.7.1956 3) hält bei Abgabe der nach 
Art. 22 Abs. 2 ~G erforderlichen Einwilligungserklä 
rung der unehel~chen Mutter die Ortsform für ausrei 
chend 4). 

Aus dem Erbrecht: 
Für die Form des Testamentes spricht das BayObLG den 
Grundsatz mehrmals aus 5). Der Beschl. v. 27. 10. 
1959 6) berührt die Frage nach der Form einer letzt 
willigen Verfügung bei Nachlaßspaltung 7). 

BayObLGZ 1956,207 ff (211). 
vgl. Soergel-Kegel Bem. 11 zu Art. 15. 
BayObLGZ 1956, 285 ff (289)~ 
vgl. unten S. 153. 
vgl. unten S. 176 ft. 
BayObLGZ 1959, 390 ff (400). 
siehe hiezu unten S. 185 ft. 
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Bei der Verfügung über einen Nachlaßanteil drückt 
sich das Gericht 8) undeutlich aus. Im konkreten 
Fall ist das Geschäftsstatut aber auch Ortsstatut 
Und es kann daher angenommen werden, daß das Bay 
ObLG - dem Grunds·atz entsprechend - richtig 9) 
Orts- und Geschäftsrecht nebeneinander gelten läßt. 

11. Ausnahmen 

Von den Ausnahmen erlangte in der Rspr. des BayObLG, 
wie in der Praxis überhaupt,. Art. 13 Abs. 3 EG die größte 
Bedeutung. Die Auslegung des Art. 13 Ahs. 3 selbst berei 
tete aber keine Schwierigkeiten. Problematisch war nur 
d Le Beurteilung der sich aus Art. 13 Abs. 3 ergebenden 
Folgen 10). 

Auf .den Streit, ob bei personen-, familien- und erb 
rechtlichen Geschäften - analog Art. 11 Abs. 2 EG - der 
Satz locus regit actum nur nach Maßgabe der lex causae 
anzuwenden ist, geht das BayObLG nicht ein 11). 

Was zu gelten hat, wenn das Geschäft dem Ortsrecht 
unbekannt ist, erörtert das Gericht ebenfalls nicht. Im 
Beschl. v. 18.7.1958 wäre die Frage allerdings - bei der 
Legi timation durch naorf o Lg end e Ehe wegen der Form des 
in Deutschland abgegebenen Anerkenntnisses durch den bel 
gischen Vater und die deutsche Mutter - praktisch gewor 
den, wenn der Beschluß das belgische Gesetz v. 10.2.1958 
berücksichtigt hätte 12). 

Zu Staatsverträgen und zum Konsularrecht liegt keine 
Rspr. vor. 

Beschl. v. 6.10.1954, BayObLGZ 1954, 225 ff (234). 
vgl. Schnitzer 11 548. 
siehe hiezu unten S. 90. 
beachte hiezu insbesondere Raspe 229 ff. 
vgl. unten S. 143. 
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111. Maßgeblicher Zeitpunkt 

Art. 24 Abs. 3 EG, der nach allgemeiner Auffassung 
auch für die Form des Testamentes das Errichtungsstatut 
für maßgeblich erklärt, wird vom BayObLG auch über sei 
nen Wortlaut hinaus angewandt 13): 

Im Beschl. v ; 13.12.1960 14) 15) für den Fall, daß 
der sudetendeutsche Erblasser nach dem BGB beerbt wird, 
Errichtungsstatut aber trotz der damaligen deutschen 
Staatsangehörigkeit die im Sudetengebiet eingeführten 
Vorschriften des TestG Und das ABGB sind. 

Und im Beschl. v •. 22.2.1963 16) beim Statutenwech 
sel eines Flüchtlings i.S. der Genfer Flüchtlingskonven 
tion. 

Was gilt, wenn das Testament bei Errichtung formun 
gültig ist, der Testator aber dann ein Personalstatut er 
wirbt, nach dem die letztwillige Verfügung rechtswirksam 
wäre, brauchte das BayObLG nicht zu diskutieren 17). 

IV. Qualifikation 

Die' in Zusammenhang mit. der Form vom BayObLG entschie 
denen Qualifikationsfragen wurden bereits im Abschnitt 
"Qualifikation" genannt: 

Der Beschl. v. 9.9.1960 rechnet das nach italieni 
schem Recht erforderliche Aufgebot mit der absolut h.M. 
zur Form und nicht zu den sachlichen Voraussetzungen der 
Heirat 18). 

Das Erfordernis der kirchlichen Eheschließung nach 
griechischem Recht und den Registrierzwang nach Sowjet 
recht qualifiziert das Gericht ebenfalls als Formvor 
schriften 19). 

13) im einzelnen siehe unten S. 176 ff. 
14) BayObLGZ 1960, 4-78 ff (484). 
15) zustimmend der Beschl. v. 13.1.1961, BayObLGZ 1961, 

4 ff (13). 
16) BayObLGZ 1963, 52 ff (56 f). 
17) hiezu etwa Wolff 230. 
18) vgl. unten S. 8~. 
19) Beschl. v , 8.10. 1963 und v , 20.4.1955; vgl. an dem 

in Anm. 18 a s o, 
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Wie die feststehende Lehre und Rsp~. qualifiziert 
das BayObLG Normen, die zwischen Ado~t1on durch Vertrag 
und Adoption durch Staatsakt entsche1den, n1cht als Form- 
vorschriften 20). 

Im Erbrecht erörtert das GeriCht eiz:gel.lend. da~ Ver 
bot des gemeinschaftlichen Testamentes 1m 1ta11en1sc~en 
Recht und qualifiziert dieses Verbot entsprechend se1- 
nem Zweck als Sachnorm 21). 

V. Angleichung 

Angleichungsprobleme, die entstehez:, w7nn.das Ge~ 
schäftsrecht die Form beherrscht und d1e M1tw1r.kung·of 
fentlicher Urkundspersonen verlangt, das Geschaft aber 
im Ausland von ausländischen Personen beurkundet ~1rd, 
löst das BayObLG nicht. Im Beschl. v: 18.7.1958 hatte 
diese Frage allerdings Bedeutung gew1nnen konnen~ wenn 
dieser Beschluß das belgische Gesetz vom 10.2.1958 be 
rücksichtigt hätte 22). 

20) vgl. unten S. 148. 
21) siehe unten S. 176 ff. 
22) siehe unten S. 143. 
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Zweites Kapitel: Schuld- und Sachenrecht 

S c h u 1 d r e c h t 

Infolge der beschränkten Zuständigkeit des BayObLG 
liegt keine Rspr. zum - ohnehin von den Gerichten selte 
ner beurteilten - internationalen Schuldrecht vor 1) 

S ach e n r e c h t 
===================== 

Fragen des internationalen Sachenrechts, die die~spr. 
nicht viel häufi~er erörtert als Probleme des Schuldrechts, 
entscheidet das BayObLG nur in Zusammenhang mit familien 
und erbrechtlichen Angelegenheiten. 

Die Beschl. v. 12.12.1952 2) und v , 17.3.1959 3) be 
rühren das Verhältnis des Güterrechts zum Recht der Ein 
zeIgegenstände 4). 

Und der Beschl. v. 13.1.1961 5) unterstellt richtig 
Entstehung und Inhalt des Ehegattennießbrauches an dem in 
Deutschland b~legenen Nachlaß eines italienischen Erblas 
sers' dem deutschen Sachrecht als lex rei sitae 6) 

4

1~5l vgl. auch die Vorbemerkubg. 
JZ 1954, 441 s, 
BayDbLGZ 1959, 89 f! (98). 
Einzelheiten unten S.105 ff. 
BayObLGZ 1961, 4 !! (16 f!). 

6) vgl. im einzelnen unten S. 188 !! 

11111, IlUlIUUlIHUüllhlUUUIHHlUmUl 
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Drittes Kapitel: 

F ami 1 i e n r e c h t 

§ 16. Gleichberechtigung 

I. Verfassungsmäßigkeit des IPR 

Obwohl der Grundsatz der Gleichberechtigung der Ge 
schlechter bereits in Art. 119 der WV verankert ist, 
wird erst seit dem Inkrafttreten des GG, insbesondere 
nach dem 31.3.1953, diskutiert, ob es mit Art. 3 Abs. 
2, 117 GG vereinbar ist, den Bhemann und Familienva 
ter als "Anknüpfungsperson" zu wählen. 

Das BayObLG verneint mit der sonstigen Rspr. 1) 2) 
und der überwiegenden Lehre 3) eine Abänderung von Kol 
lisionsnormen durch Art. 3 Abs. 2, 117 GG 4). 

1) z s B, BGH, Urt. v. 18.1.1954, FaroRZ 1954,16, LM Nr. 1 
zu Art. 17, NJW 1954, 837; Urt. v. 2.5.1956, BGRZ 20, 
313, FaroRZ 1956,223 und Urt. v. 17.10.1956, FaroRZ 
1957, 49; LG Stuttgart, Urt. v. 20.10.1953, IPRspr. 
1952/3 Nr. 117 a, betr. 17 EG; LG Heidelberg, Urt. v. 
3.12.1954, FamRZ 1955, 74 f; OLG Braunschweig, Urt.v. 
31.3.1955, FaroRZ 1955,258 betr. Art. 17 EG; OLG l!'ran,,: 
furt, Beschl. v. 28.2.1956, StAZ 1956, 241 betr. Art 
22 EG; OLG Celle, Urt. v. 5.6.1957, ~amRZ 1957, 391~ 
betr. Art. 17 EG; OLG Ramm, Beschl. v. 10.11.1958, 
FamRZ 1959, 29 betr. Art. 22 EG. 

2) Das LG Wuppertal, Beschl. v. 27.9.1963, StAZ 1964, 52 
If (53) bezweifelt allerdings, ob eine analoge Anwen 
dung des Art. 14 EG verfassungskonform ist. 

3) vgl. etwa die Zusammenstellungen bei Habscheid-Meyer, 
Teil 4 - IPR; Siegrist, RabelsZ 24, (1959), 57 ff; von 
Beitzke in Neumann-Nipperdey-Scheuner 11 241 Anro. 341 
und in l!'aroRZ 1956, 3!:l und Müller-Freienfels, JZ 1957, 
143 (Note 19); siehe bspw. auch Bosch, FaroRZ 1954, 19 
und Rpfl. 1954 Sp. 82; Kegel FamRZ 1955, 75 sowie Reith 
mann , DNotZ 1958, 517. Einige Vertreter der M i n - 
der m ein u n g zählt z. B. Beitz~e, FamRZ 1960, 
127 auf; siehe ferner RiedeI, Rpfl. 1962, 310 ff (312, 
318) und 1963, 202 ff; Baade JZ 1962, 581 f. - Zum 
aus 1. Recht vgl. Dölle, Kaufmann-Festg. 19 ff 
u. Neumayer, Aer 152, 339 f et passim. 

4) Zur Frage, ob diese Kollisionsnormen nach Inkrafttreten 
des GleichberG n ach k 0 n s t i tut ion e 1 1 e s 
Recht darstellen und demgemäß Art. 100 GG anwpndbar ist 
vgl. Siegrist, RabelsZ 24 (1959), 61 (Fußn. 42); Riedel, 
Rpfl. 1963, 319 (Fußn. 9) und insbesondere BVerfG, Be 
sehl. v. 7.5.1963, Rpfl. 1963, 230. 
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Dem liegt, wie vielen Entscheidungen zu anderen 
Rechtsgebieten 5), u.a. die Auffassung zugrunde, daß 

'ein Abweichen vom Wortlaut des Gesetzes und von bis 
her allgemein anerkannten Grundsätzen - wegen der un 
terschiedlichen Entwicklung beider l'IIaterien- im IPR 
regelmäßig größere und damit gefährlichere Rechtsun 
sicherheit verursacht als im Sachrecht 6): 

Für das materielle Recht konnte nach dem 31.3.1953 
auf einer umfassenden Kenntnis der zugrundeliegenden 
Probleme aufgebaut und eine bei weitem h.M. gebildet 
werden 7). "Die deutsche'Rspr. entledigte sich ihrer 
Aufgabe nahezu ausnahmslos mit großer Meisterschaft" 
8). Für das IPR waren sich dagegen Lehre, und Rspr.über 
d~e Yi'ür~igw:g der Problematik um den Gleichheitssatz, 
e~nschlJ.eßlJ.ch der Konsequenzen, unklar oder zumindest 
uneins 9). 

5) vgl. etwa die Entscheidungen zu den Adelsabschaffungs 
gesetzen und zur Unwandelbarkeit des Güterrechtssta 
tuts. 

6) siehe hiezu einerseits z. B. BGH, Urt. v. 18.1.1954, 
FamRZ 1954, 16, Rpfl. 1954 Sp. 187j Braga, MDR 1952, 
268 Ij Kegel 259; l'IIaßfeller, StAZ 1952, 276 l' und an 
dererseits Beitzke, Grundgesetz 28 ff. 

7) siehe bspw. Palandt-Lauterbach, Einf. 3 u. 4 vor § 
1363. 

8) Ficker, StAZ 1957, 174 1. 
9) Über die verschiedenen Ausgangspunkte der vorhandenen 

Stellungnahmen, vgl. Beitzke, Grundgesetz 24 ff. - Zu 
den zahlreichen, unterschiedlichen Lösungsvorschlägen, 
vgl. nur etwa Beitzke, Grundgesetz 27, 29 f (zu Beitzke 
wiederum Aubin, RabelsZ 23 (1958), 704 und Raape 44)j 
Siegrist, RabelsZ 24 (1959), 73 ffj sowie Kegel, Ra 
belsZ 25 (1960), 208 ff u. Neubaus, FamRZ 1962, 416 zu 
den Vorschlägen des deutschen Rates für IPR. Der Bun 
destagsunter~usschuß "Familienrechtsgesetz" sah schon 
deshalb von Anderungsvorschlägen zum int. Privat- u. 
Prozeßrecht ab, weil "die Auswirkungen einer Änderung 
unübersehbar wären und jedenfalls sehr eingehende Be 
ratungen erforderlich wären" (!), vgl. Protokoll der 
66. Sitzung v. 12.10.1956, Siegrist, RabelsZ 24 (1959), 
55; Finke, FamRZ 1958, 407 rj Dölle, Entwicklung 664. 
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Hinzukommt, daß überhaupt Normen, die das Recht ab 
ändern, ohne konkrete neue Vorschriften aufzustellen, im 
Interesse der Rechtssicherheit vorsichtig und eng auszu 
legen sind 10) • 

Im einzelnen zeigt die Rspr. des BayObLG folgendes 
Bild:' 

Der Beschl. v. 12.10.1956 1) stellt die Beantwor 
tung der Streitfrage noch dahin, weil die für den Namens 
~rwerb maßgebliche Ehe vor dem 1.4.1953 geschlossen wurde. 

Im Beschl. v. 18.7.1958 12) genügt dem Gericht ein 
Satz, um mit einem Hinweis auf den BGH 13) und das OLG 
Frankfurt 14) zu entscheiden, die Art. 3 und 117 Abs. 1 
GG hätten Art. 22 Abs. 1 EG nicht geändert. 

Der - für das internationale Verfahrensrecht so be 
deutsame - Beschl. v , 16.1.1959 15) faßt sich ebenso 
kurz. 

Am eingehendsten setzt Slcn der Beschl. v. 17.3.1959 
16) - im Rahmen der besonders umstrittenen Unwandelbar 
keit des Güterrechtsstatuts der Neubürger - mit dem Pro 
blem auseinander: 

Die Kollisionsnormen bezweckten als notwendige Ord 
nungsvorschriften zur eindeutigen Bestimmung des anzuwen 
denden Rechts nicht, die Frau ihres Geschlechtes wegen zu 
benachteiligen und berührten deren Rechtsstellung nicht 
unmittelbar. Deshalb seien diese Normen weder durch Art. 
3 Abs. 2, 117 GG noch durch das Gleichberechtigungsgesetz 
geändert worden. 

10) siehe Siegrist, RabelsZ 24 (1959), 90 und die "vor 
läufige Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für 
ausl. u. int. Privatrecht" in RabelsZ 18 (1953), 119. 
BayObLGZ 1956, 345 ff (352). 
BayObLGZ 1958, 204 ff. 
Urt. v. 18.1.1954, a.a.O. (Anm. 1). 
Beschl. v, 28.2.1956, a s a s O; (Anm. 1)' 
BayObLGZ 1959, 8 ff (13). 
BayObLGZ 1959, 89 ff (97 1'). 

11 ) 
12) 
13 ) 
14) 
15) 
16) 
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Art. 15 EG behandle die Beteiligten auch nicht un 
gleich und bevorzuge oder bensJhteilige niemanden wegen 
seiner Heimat und Herkunft. Art. 3 Abs. 1 und 3 hätten 
diese Kollisionsnorm also ebenfalls nicht beeinflußt 17). 

Die diesem Beschluß nachfolgenden Erkenntnisse 18) 
begnügen sich im wesentlichen wieder mit Hinweisen, ins 
besondere auf die "rechtsgrundsätzliehe Entscheidung v. 
17.3.1959". 

17) Zu unterscheiden sind folgende Fragen: 11 Stellen die 
K?llisionsnormen nur Ordnungsnormen dar? Pro: Ferid, 
Dolle-Festschr. 136 f; Reithmann, FamRZ 1~ 269 1 
u , ])NotZ 1958, 517 f; Tröster, Rpfl. 1962, 255; 'LG 
Stuttgart, Urt. v. 20.10.1953, IPRspr. 1952/3 Nr. 
117 a; contra: Bei tzke t Grundgesetz 14 u , 16; Sieg-' 
rist, RabelsZ 24 (1959), 66 f; Riedel, Rpfl. 1962, 
312 (Fußn. 9); - gl wenn die Kollisionsnormen nur 
Ordnungsvorschriften sind, findet dann dennoch auf 
sie Art. 3 GG Anwendung? Ja: Beitze, Grund~esetz 
14 fj Raape 44; Siegrist, RabelsZ 24 (1959), 71; 
l\iakarov, RabelsZ" 17 (1952),385; Neuhaus, Grundbe- 
gr. 109; Sonnenberger 95 ff (unterscheidet zwischen 
Abs. 1, 2 u. 3 des Art. 3 GG); Baade, IZ 1962, 582; 
nein: Dölle, Kaufmann-Festg. 40 (Vorherrschaft an 
derer Maximen, insbes. des internat. Entscheidungs 
gleichklangs); BGH, Urt •. v. 18.1.1954, a.a.O. (Anm. 
1); Reithmann, F~Z 1959, 269 1; Neumayer, AcP 152 
(1952/3), 336 f; - 11 Abänderung der Kollisionsnor 
men bei Anwendbarkeit des Art. 3, 117 GG? Nein: Fe 
rid, Dölle,- Festsehr. 136 f; Beitzke, Grundgesetz 
23, 31 ff (für Art. 18, 19, 20, 21, 22 EG, weil nach 
der Auffassung des Gesetzgebers dem parens das Schwer 
gewicht zukomme); ja: z.B. Beitzke, Grundgesetz 23 ff 
für alle KOllisionsnormen, die über das Rechtsverhält 
nis mehrerer Personen entscheiden, welche als gleich 
geordnet anzusehen sind. 
Beschl. v. 28.3.1961, BayObLGZ 1961, 123 ff (126) 
betr. Art. 15 Abs. 2 EG; "Beschi. v. 6.2.1962, Bay 
ObLGZ 1962, 39 ff (40)_ betr. Art. 19 EG; Beschl. v. 
15.2.1963, BayObLGZ 1963, 45 ff (49) betr. Art. 15 
Abs. 2 EG, Beschl. v. 8.10.1963, BayObLGZ 1963, 265 
ss . 

18) 
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11. Die Bedeutung des Gleichheitssatzes bei Anwendbar 
keit ausländischen Privatrechts 

Die Frage, inwieweit die Anwendung ausländischen 
Rechts mit Art. 3 GG vereinbar ist, ist materiellrecnt 
licher Natur und betrifft nicht die vorangehend behan 
delte Verfassungsmäßigkeit des IPR 19). 

Das BayObLG erkennt 20), daß das GG seinen Anwendungs 

bereich nicht auch auf die nach unserem Kollisionsrecht 
anwendbaren ausländischen Normen erstreckt. 

So etwa im Beschl. v. 6.10.1954 21). Dort beurteilt 
das Gericht die Brbteilsübertragung durch die ~hefrau nach 
schweizerischem Recht. Im ordentlichen gesetzlicnen Güter 
stand 22) ist hiezu die Zustimmung des .Ehemannes erfor 
derlich 23). Der Bescnluß wendet diese schweizerischen 
Sachnormen unabhängig von ihrer Vereinbarkeit mit dem 
Gleichheitssatz an. 

Das BayObLG 24) lehnt es auch mit der h.M. 25) 26) ab, 

den Gleichheitssatz grundsätzlich über die Vorbehaltsklau 

sel, Art. 30 EG, zu berücksichtigen. 

Die vom BayObLG" gebrauchte Formulierung: 
"Auch die Vorbehaltsklausel des Art. 30 EG darf nicht 
dazu führen, eine nach den deutschen Kollisionsnor 
men zur Anwendung berufene ausländische Gesetzesbe 
stimmung von der Anwendung deswegen auszuschließen, 

19) vgl. Beitzke, Grundgesetz 11; dort auch in Fußn. 18 
Hinweis auf die Vermengung beider Fragen durch Krü 
ger, Dölle und den BGH. 
h.M. siehe Ferid, Dölle-Festschr. 119 ff (141 ff); 
Bei tzke av a s O; ,33 ff. 
BayObLGZ 1954, 225 ff (234 f). 
sog. Güterverbindung. 
Art. 195, 202-204 ZGB; der von der Frau erworbene Erb 
anteil stellt eingebrachtes Frauengut dar. 
Beschl. v , 6.10.1954, a s a s O; (Anm. 21). 
Beitzke a.a.O. 33 (erwägt Eingreifen des ordre public, 
"wenn der Fall noch zusätzliche nähere Beziehungen zu 
Deutschland hat"); Ferid, Dölle-Festschr. 144 fj Döl 
le, Kaufmann-Festg. 40 (30 EG schlechthin abgelehnt); 
Siegrist, RabelsZ 24 (1959), 69 f (Beschränkung bei 
groben Benachteiligungen); Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 
345; Makarov, RabelsZ 17 (1952), 393 (nur in .Ausnahme 
fällen); Heldrich, NJW 1964, 2015 f. - In der DDR wird 
eine andere Auffassung vertreten, vgl. Neuhaus, 
RabelsZ 20 (1955), 345; Siegrist, RabelsZ 24 (1959), 
69 f. 
Zu Unrecht beruft sich das BayObLG auf Braga MDR 1952, 
268; siehe Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 345 (Fußn. 7). 

20) 

21 ) 
22) 
23) 

24) 
25) 

26) 
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weil durch sie der Mann gegenüber der· Frau bevorzugt 
wird" 
ist allerdings auf den konkreten Fall zu beziehen. 
Als aligemeinem Leitsatz müßten ihr die Worte: "in 
der Regel" eingefügt werden. 

Ehe r e c h t 

§ 17. Eheschließung 

Übersicht 

I. Erörterung der Frage nach dem Bestehen einer 
Ehe als Vorfrage 

11. Sachliche Voraussetzungen 
1) Hindernis des Bandes für,Ausländer trotz 

Scheidung in Deutschland 
111. Form der Eheschließung 

1) Abgrenzung der Form von den sachlichen Vor 
aussetzungen 

2) Erfüllung der Formvorschriften 
IV. Die Folgen des Fehlens sachlicher und formel 

ler Voraussetzungen 
1) Fehlen oachlicher Voraussetzungen 
2) Verletzung von Formvorschriften 

I. Erörterung der Frage nach dem Bestehen einer Ehe als 
Vorfrage 

Die Frage nach dem Bestehen einer Ehe entstand für 
das BayObLG als Vorfrage 1) zur Entscheidung der Wirkun 
gen der Ehe (im weiteren Sinne). 

1) Jochem, Faru\Z 196~, 392 ff, macht geltend, die Frage 
nach dem Bestand der Ehe sei für die persönlichen 
Rechtsbez{ehungen der Ehegatten keine Vorfrage im 
technischen Sinne des IFR, sondern eine "Erstfrage": 
diese Frage entstehe nicht innerhalb des Tatbestan 
des einer Sachnorm, sie stelle vielmehr ein Subsum 
tionsproblem innerhalb des Tatbestandes einer Kolli 
sionsnorm dar. Jochem räumt aber ein, .daß zwischen 
der Anknüpfung von Vor- ,und Erstfragen im Ergebnis 
kein Unterschied besteht, wenn man - wie das Bay 
ObLG - V~rfragen selbständig anknüpft. 
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'. So etwa 2) im Beschl. v. 20.4.1955 3) bei der Be 
stimmung des Namens einer Frau; im Beschl. v. 9.9.1960 
4) bei einer Hausratsauseinandersetzung und im Beschl. 
v. 8.10.1963 5) bei der Entscheidung über die Ehelich 
keit von Kindern. 

Das BayObLG - am klarsten der Beschl. v. 8"10.1963 
6) 7) _ entscheidet diese Vorfrage mit der h.M. 8) nach 

dem vom deutschen IPR berufenen Sachrecht,. Nicht ein 
deutig ist allerdings, ob dies mit dem ordre-public - 
Charakter des Art. 13 Abs. 3 bG oder mit der selbstän 
digen Anknüpfung von Vorfragen begründet wird 9) 

11. Sachliche Voraussetzungen 

1.) Hindernis des Bandes für Ausländer trotz Schei 
dung in Deutschland 

Der Beschl. v. 9.9.1960 10) berührt mit dem Pro 
blem der Wiederverheiratung einer in Deutschland ge 
schiedenen Deutschen 11) mit einem ledigen Italiener 
den meistdiskutierten Fragenkomplex des internationa 
len sachlichen Eheschließungsrechts 12): das Hindernis 

des Bandes für Ausländer trotz Scheidung in Deutsch 
land. 

2) zu weiteren Erkenntnissen vgl. die nachfolgenden 
Ausführungen. 

4
3) StAZ 1955, 262. 

) BayObLGZ 1960, 370 ff. 
5) BayObLGZ 1963, 265 ff. 
6) BayObLGZ 1963, 267. 

7) vgl. auch die Beschl. v. 20.4.1955, a.a.O. (Anm. 3) 
und v. 9.9.1960, a.a.O. (Anm. 4). 

8) z.B. Raape 241 f; Soergel-Kegel Bem. 91 zu Art. 13 
u. Bem. 48 vor Art. 7; siehe im einzelnen oben 
S. 26 f. 

g) vgl. im einzelnen oben S. 26 f; dort auch 
zu der Ausnahme bei Bestimmung der StA und - was 
gleich nachfolgend noch interessiert - zu der evtl. 
Ausnahme bei der Vorfrage nach rechtswirksamer ~chei 
dung der ersten Ehe. 

10) a.a.O. (Anm. 4) S. 374. 
11) deren geschiedener Ehegatte noch lebt. 
12 so etwa Gamillscheg, RabelsZ 27 (1962), 592. 
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Das Gericht übersieht aber die Problematik. Es 

sagt nur kurz: 
\ , "Nach Art. 13 Abs. 1 EG wird die Eingehung der 

Ehe •.••• in Ansehung eines jeden der Verlobten'nach 
den Gesetzen des Staates beurteilt, dem er angehört: 
Die Frau war Deutsche und nach dem deutschen Recht 
ehefähig, .we I L rechtskräftig geschieden ". 

Bei der Lösung des ~roblemes muß sich das Gericht 
, insbesondere mit dem Beschl. des BGH v. 12.2.1964 13) 

auseinandersetzen. Durch diese Entscheidung hat die - 
dem BayObLG auch Ln Ergebnis entgegengesetzte - Mei 
nung 14), die darauf abstellt, ob das oder die Hei 
matrechte der Verlobten die Scheidung anerkennen, 
wieder an Übergewicht gewonnen. Der BGH beurteilt 
allerdings die Wiederverheiratung mit einem ledigen 
Spanier. Sachlich bedeutet dies aber keinen Unter- 
s oh I ed , Der Grundsatz der Unauflöslichkei t der Ehe 
vor dem Tode eines der Ehegatten gilt im italieni 
schen w'i.e im spanischen Recht gleichermaßen als zwei 
seitiges Ehehindernis. 15) 16} 

I 
Im Vordergrund der Diskussion muß stehen, welche 

(Teil- und) Vorfragen bestehen 17) und wie diese 
anzuknüpfen ,sind (8). Wird unselbständig angeknüpft, 

13) 
14) 

NJW 1964, 976 ff. 
Ausführliche Literaturangaben enthält der genannte 
Beschl. des BGH, der Aufsatz von Kegel und Lüderitz 
in FamRZ 1964, 57 ff und die Urteilsanmerkung von 
Gamillscheg in JZ 1963, 22 ff. - Rechtsvergleichen 
de Hinweise finden sich u.a. bei Neumayer, RabelsZ 
20 (1955), 77 ff; bei Gamillscheg a.a.O. und bei 
Henrich NIW 1964, 2015 f. 
siehe Ferid, StAZ 1953. 280 ff (281 f); Dölle ,§ 38 
IV (S. 480); Jayme, Spannungen 69 f; Boschan, Europ. 
FamR 216. 

16) Zur Anerkennung von Scheidungen in Italien vgl. et 
.wa Ferid, StAZ 1953, 282 fund Jayme, Spannungen 75 f. 

17) Beachte hiezu bspw. Neumayer, RabelsZ 20, 66 ff (74 
ff) und den Aufsatz von Kegel und Lüderitz a.a.O. 
(Anm. 14). Nach Kegel und Lüderitz lautet die Vor 

'frage: wurde durch die Scheidung die Ehe dem Bande 
nach aufgelöst? und nicht: ist nach der Auflösung 
Wiederheirat zulässig? 

18) vgl. hiezu etwa Marquordt, StAZ 19,63, 46; Henrich 
a.a.O. (Anm. 14) und oben S. 26 f. 

15) 
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so ist zu erörtern, inwieweit ein ausländischer ordre 
public in Hinblick auf eine Rückverweisung berück 
sichtigt werden muß 19). Außerdem ist die Heilung 
e Lne s evtl. Mangels durch die Eheschließung vor dem 
deutschen Standesbeamten 20) zu erwägen. 

111. Form der Eheschließung 

1.) Abgrenzung der Form von den sachlichen Voraus 
setzungen 

Mit dem RG, dem BGH und dem größten Teil der Leh- 
re 21) zäh' It der B 22) eschl. v. 9.9.1960 das nach ita- 
lienischem Recht erforderliche Aufgebot 23) zur Form 
und nicht zu den sachlichen Voraussetzungen der Ehe 
schließung 24). 

Die nach griechischem Recht (Art. 1367 Abs. 1 ZGB) 
erforderliche kirchliche Ehe ach.L'i etsung qualifiziert 
das BayObLG 25) wie den Hegistrierzwang nach Sowjet 
recht 26) mit der in :Deutschland 27) absolut h.M. 28) 

als Formvorschrift. 

19} siehe Henrich a.a.O. 2016 und oben S. 11 ff und 26 f • 

20) Etwa - worauf Ferid, StA70 1953, 280 1 hinweist - weil 
der Sta~des?eamte kein Ehefähigkeitszeugnis verlangte 
o~er we71 w~derrecntlich von der Beibringung des Ehe 
fäh~gke~tszeugnisses befreit wurde. 
vgl. die Angaben bei Soergel-Kegel Bem. 9 zu Art. 13 
(mit Hinweisen auf die Qualifikation im Ausland) und 
Dölle. § 18 E II (S. 225). 
a.a.O. (Anm. 4). 
siehe z.B. Boschan, Europ. FamR 212. 
Ausdrücklich spricht der Beschl. dies nicht aus' er er 
wähnt das Aufgebot aber nicht bei den Ausführu~gen zu 
Art. 13 Abs. 1, sondern bei denen zu Art. 13 Abs. 3. 
Beschl. v , 8.10.1903 a.a.O. (Anm. 5) betr. kirchl. 
EheschI.; Beschl. v. 20.4.1955"a.a.0. (Anm. 3) betr 
Registrierzwang. • 
Die Ehe wurde am 26.1~1946 geschlossen, also zu einem 
Zei~punkt, in dem das Sowjetrecht (wieder) eine Regi- 
e t r Le r-ung verlangte; vgl. hiezu }'ache, JR 1948, 95 ff 
und StAZ 1948/49, 48 sowie Raape 245 FuJ.3n. 14. 
Zur Qualifikation des Erfqrdernisses der EheschlieJ3ung 
i~ Aus Land vgl. Jochem, a.,a.O. (Anm. 1). Zur Maßgeb 
l~chke~t der lex fori bei der ~ualifikation siehe 
oben S. 8 • 
siehe z.B.· Raape 262; Neuhaus, Grundbegr. 80 u. 92 
Bergmann 11 Griechenland S. 2; Kegel 245. 

21 ) 

22) 
23) 
24) 

25 ) 

26) 

27) 

28) 
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2.) Die Brfüllung der Form 

Die Frage nach der Einhaltung der Form, Art. 13 
Abs. 3, 11 Abs. 1 Satz 1. u. 2 29), war sowohl bei 
Auslandsehen (vgl. etwa Beschl. v. 15.6.1956 30)) 
als auch bei Inlandsehen (siehe z.B. die Beschl. v. 

31) 32) 33) 20.4.1955 ,v. 9.9.1960 und v. 8.10.1963 ) 
unschwer zu beantworten. 

IV. Die Folgen des Fehlens sachlicher und formeller Vor 
aussetzungen 

1.) Fehlen sachlicher Voraussetzungen 

Auf die Folgen des Fehlens sachlicher Voraus 
setzungen hätte der Beschl. v. 9.9.1960 34) einge 
hen müssen, wenn er d Le Streitfrage um das Hinder 
nis des Bandes trotz Scheidung entsprechend der h.M. 
errt ach Le d'en hätte 35). Da das verletzte Recht die 
Folgen der Verletzung bestimmt 36), wäre Nichtig 
keit 37) der zweiten Ehe die Folge gewesen. 

2.) Folgen der Verletzung von Formvorschriften 

Bei Auslandsheiraten brauchte das BayObLG keine 
Formfehler zu würdigen 38). 

Für Inlandsheiraten befolgen die Beschl. v. 20. 
4.1955 39) und v. 8.10.1963 40) stillschweigend den 

29) D~s Haager Eheschließungsabkommen von 1902 (RGBl. 
1904, 221, 249) ändert an der nach dt. Recht er 
forderl. Form nichts, vgl. dessen Art. 5 bei Ma 
karov, Quellen 11 Nr. 233. 
BayObLGZ 1956, 207 ff (211). 
a.a.O. (Anm , 3), 
a.a.O. (Anm, 4) S. 374. 
a.. avo , (Anm. 5), 
a s a s O; (Ann. 4). 
vgl. in diesem Abschnitt weiter oben, 
siehe Soergel-Kegel Bem. 73 zu Art. 13. 
vgl. Jayme, Spannungen 28 u. 44. 
zu den Folgen von Formfehlern bei Auslandsheiraten, 
vgl. z. B. Kegel 269, 
a.a.O. (Anm , 3). 
a s a s O, (Ann. 5). 

30) 
31 ) 
32) 
33) 

~ij) 
37 
38 

'39 ) 
40) 
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von der ganz h.TvI. 41) 42) vertretenen Grundsatz, wo 

nach (bei Inlandsheiraten) allein das deutsche Recht 
über die Verletzung von Formvorschriften entscheidet. 
In beiden Fällen gelangt es so zur Annahme einer "hin 
kenden", nach der deutschen .tl.echtsordnung aber beste 
hendenEhe 43). 

Der Beschl. v. 9.9.1960 44) wird von Kegel 45) 

für die Gegenansicht genannt. 

Dieser Beschluß erklärt kurz, die in Deutschland zwi 
schen dem Italiener und der Deutschen geschlossene 
Ehe sei trotz des fehlenden (italienischen) Heimat 
aufgebotes auch nach italienischem Recht rechtswirk 
sam. - Diese Äußerung erfolgt aber bei Erörterung 
der Staatsangehörigkeitsverhältnisse, wo Vorfragen 
ausnahmsweise unselbständig anzuknüpfen sind 46). 
Die Entscheidung muß also nicht unbedingt in dem von 
Kegel vorgebrachten Sinne verstanden werden. 

41 ) 
42) 

z.B. Wolff 195; Kegel a.a.O. (Anm, 35), 
beachte noch Art. 5 Abs. 3 des Haager Eheschlies 
sungsabkommens von 1902 (RGBl. 1904, 221, 249; Ver 
tragsstaaten im Verhältnis zu Deutschland sind nur 
noch Italien, Luxemburg, die Niederlande und die 
Schweiz), abgedr. z.B. bei Makarov, Quellen 11 Nr. 
233: "Die Vorschriften des Gesetzes des Heimatstaa 
tes über das Aufgebot müssen beachtet werden; doch 
kann das Unterlassen' dieses Aufgebots die Nichtig 
keit der Ehe nur in dem Lande zur Folge haben, des 
sen Gesetz übertreten worden ist". 
Formulierungen wie: "Folge ist, daß sich die Wirk 
samkeit ihrer Ehe auf Deutschland beschränkt •••• " 
sind allerdings mißverständlich. Nicht das gesamte 
Ausland braucht die 1;;he als unwirksam zu betrach 
ten. 
a.a.O. (Anrn , 4) S. 374. 
Soergel-Kegel Bem. 9 (Pußn. 18) zu Art. 13. 
vgl.oben S. 27 !~ 

43) 

44) 
45) 
46) 
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Die Wirkungen der Ehe 
======================= 

§ 18. Persönliche Ehewirkungen 

Übersicht 

1. Grundsätze 
1.) 
2. ) 

3. ) 
4. ) 

Gemeinsames Personalstatut der Eheleute 
Verschiedenes Personalstatut der Ehegat 
ten 
"Hinkende Ehen" 
Renvoi 

Ir. Geltungsbereich 
1.) Namensänderungen infolge Heirat 
2.) Hausrat 

a) Hausratsverteilung nach § 1361 a 
b) Hausratsauseinandersetzung bei ge- 

schiedener Ehe ' 
c) Einstweilige Anordnung über die Be- 

nutzung des Hausrats 
3.) Rechtsbeschränkung der Ehefrau 

Internationale Zuständigkeit 
1.) Eintragungen in öffentliche Bücher 
2.) Hausratsauseinandersetzung . 

nr. 

I. Grundsätze 

1.) Gemeinsames Personalstatut der Eheleute 

Das BaYObLG1)baut Art. 14 Acs , '1 EG zur allseiti 
gen Kollisionsnorm aus und wendet wie die Lehre und 
die sonstige Rspr. 2) bei gemeinsamernPersonalsta 
tut der ausländischen Ehegatten deren gemeinsames 

Personalstatut an. 

1) Beschl. v~ 6.10.1954, BayObLGZ 1954, 225 ff (234); 
Beschl. v. 12.10.1956, BayObLGZ 1956, 345 ff (351). 

'2) vgl. etwa Soergel-Kegel Bem , 1 zu Art. 14. 
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Das Haager Ehewirkungsabkommen von 1905 3), das 
für Deutschland nur im Verhältnis zu Italien und den 
Niederlanden gilt 4), wurde für das BayOb1G nicht 
praktisch. 

2.) Verschiedenes Personalstatut der Eheleute 

Der Beschl. v. 12.10.1956 5) läßt erkennen, daß 
das BayObLG der h.M. 6) zuneigt, die bei verschiede 
nem Personalstatut der Eheleute auf das Personalsta 
tut des Mannes abstellt, wenn der Fall des Art. 14 
Abs. 2 EG nicht gegeben ist. 

Der Beschl. v , '12.10.1956 hätte sich aber mit 
der hier bestehenden Streitfrage gar nicht zu befas 
sen brauchen. Beide Ehegatten besaßen das gleiche 
Personalstatut. Das Gericht stellt schließlich auch 
die Beantwortung der Streitf~age dahin. 

Weniger ergiebig ist der Beschl. v. 20.3.1953 7)~ 
Er spricht von einer "ausschlaggebenden Rolle" des 
Personalstatuts des l;~annes für das Ehewirkungsstatut 
und fügt noch absichernd hinzu, am Ergebnis würde sich 
nichts ändern, wenn "bei 'staatsbürgerlichen Misch 
ehen' das Personalstatut der Frau mitzuberücksichti 
gen sein sollte". 

4
3) RGBL 1912, 453, 475. 

) siehe Makaro'T, Quellen 11 Nr. 248; Soergel-Kegel Anh. 
zu Art. 16,. Palandt-Lauterbach Anh. zu Art. 15; Raape 
329; Ke~el 282 und neuerdings Jayme NJYI 165, 13 ff. 

56) a.a.O. (Anm. 1). . 
) Eine.Zusammenstellung der verschiedenen Ansichten fin 

det sich z.B. bei Wolff 197 f; Dölle, RabelsZ 16 (1951), 
361 ff; Soergel-Kegel Bem. 4 zu Art. ,14; Erman-Marquordt 
Anm. 3 zu Art. 14; Jochem, FamRZ 1964, 395 ff. 

7) BayObLGZ 1953, 102 ff (105 f). Betrifft die Rechtsver 
hältnisse.an der Wohnung und am Hausrat nach der Schei 
dung eines Dänen und einer ehemals Deutschen und jetzt 
Staatenlosen. 
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3.) "Hinkende Ehen" 

Der Beschl. v. 20.4.1955 8) beurteilt die per 
sönlichen Ehewirkungen zwischen einem Sowjetrussen 
und einer Staatenlosen (ehemals Deutschen) 9). Die 
von den beiden in Deutschland geschlossene Ehe hält 
das BayObLG nach deutschem Recht für rechtswirksam, 
nach sowjetrussischem Recht aber wegen fehlender 
Registrierung für rechtsunwirksam 10). Beide woh 
nen in der Bundesrepublik, so daß das deutsche Sach 
recht, das die Ehe 'als rechtswirksam betrachtet, 
auch Personalstatut der Frau ist (Art. 29 EG). Daraus 
ergeben sich die unten dargestellten Schwierigkeiten 
bei der Auslegung der Entscheidung. 

Der Beschluß entscheidet über die persönlichen 
Beziehungen der Ehegatten in dieser "hinkenden", - 
nach dem ausländischen Heimatrecht des Mannes un 
wirksamen -, Ehe nicht nach dem Personalstatut des 
Mannes, sondern nach deutschem Sachrecht. 

Das Heimatrecht des Mannes könne nicht herange 
zogen werden, weil der Heimatstaat g e r-ad'e annehme, 
zwischen den beiden bestünden keine Rechte und 
Pflichten. 

Kegel 11) liest aus diesem Beschluß - eng an 
den Wo,rtlaut der Gründe angelehnt - die Sondermei 
nung: 

Bei verschiedener Staatsangehörigkeit der Ver 
lobten und Nichtehe nur nach dem Heimatrecht eines 
der Verlobten entscheidet das Heimatrecht des an 
deren Verlopten. 

8) StAZ 1955, 260 !f (262). 
9) Zu den Staatsang.keitsverhältnissen vgl. auch oben 

S. 30 r. 
10) vgl. im einzelnen oben S. 89 und 90!. 
11) Soergel-Kegel Bem. 39 zu Art. 14. 
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Der Beschl. v. 20.4.1955 beruft sich aber auf 
ein Urteil des LG Düsseldorf 12), das als eine 
der Hauptvertreterinnen der Meinung gilt: 

Bei "hinkender", aber nach deutschem Recht gül 
tiger Ehe sind für die persönlichen Rechtsbeziehun 
gen die deutschen Sachnormen maßgeblich. 

Der auf den konkreten Fall zugeschnittene Wort 
laut'der Gründe des Beschlusses kann duch als Be 
stätigung der vom LG Düsseldorf vertretenen Meinung 
betrachtet werden. Einen Hinweis darauf, daß das Ge 
richt vom Urt. des LG Düsseldorf abweichen wolle, 
gibt der Beschl. nicht. 

Die dem BayObLG und dem LG Düsseldorf entgegen 
gesetzte Ansicht 13) will die persönlichen Ehewir 
kungen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen 14) 
nach dem Heimatrecht des Mannes beurteilen. 

Bei künftigen Entscheidull5en müßte das Gericht m.E. 
d~n Zusammenhang mit dem gleicharti3en Problem im Ehe 
guterrecht, im Kindschaftsrecht,- wo es im Beschl.v. 
8:10.:963 gegenteil~g entschieden hat 15) -, im Legi 
t~mat~ons- und Sche~dull5srecht beachten. Wsiter wäre 
m.E. zu berücksichtigen, daß das Gericht sonst im 
Zweifel aus Rechtssicherheitsgründen regelmäßig 
nicht vom Grundsatz abweicht 16). 

4.) Renvoi 

Mit der h.M. 17) berücksichtigt das Gericht 18), 

obwohl Art. 14 EG in Art. 27 EG nicht genannt ist, 
Rück- und auch Weiterverweisungen. 

12 ) 

13) 

Urt. v. 20.6.1952, MDR 1952, 623 f; ebenso Franken 
stein III 216. 
vgl. z.B. Soergel-Kegel Bem. 39 zu Art. 14 und Weng 
ler, Rev. crit.dr.i.p. 90 ff (91), die sich beide 
ausdrücklich gegen das BayObLG wenden. 
vgl. oben unter 1) u. 2). 
siehe Abschn. "Das eheliche Kind,Begründung des Rechts 
verhältnisses,Geltungsbereich" • 
vgl. z.B. mit weiteren Hinweisen oben 5.61 ff, 74 f u. 
91 H. 
siehe Raape 524; Soergel-Kegel Bem. 40 zu Art. 14 und 
weiter insbesondere oben S. 12 f!. 
Beschl. v , 20.,5.1953, a.a.O. (Anm. 7). 

14) 
15) 

16) 

17) 

18) 

-, --- I1 
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11. Geltungsbereich 

1.) Namensänderungen infolge Heirat 

Wie bereits im Abschnitt "Persönlichkeitsgüter" 
dargestellt, zählt das BayObLG mit der h.M. Namens 
änderungen infolge Heirat zu den persönlichen Ehe 
wirkungen. 

2.) Hausrat 
a) Hausratsverteilung nach § 1361 a BGB 

Im Gegensatz zur h.M. 19) rechnet der Beschl. 
v. 9. 9. 1960 20) die Hausratsverteilung nach § 
1361 a nicht zu den persönlichen Ehewirkungen, 
sondern zum Ehegüterrecht. 

Damit - und weil es Abdingbarkeit des § 1361a 
annimmt - kann der Beschluß einen Ehevertrag be 
rücksichtigen, in dem Gütertrennung nach deut 
schem Recht vereinbart ist. Andernfalls hätte 
der Beschl. italienisches Recht zugrundelegen 
müssen 21) ! 

§ 1361a erhalte durch den Güterstand seine 
besondere Tragweite. Demgegenüber sei die Stel 
lung des § 1361 a im Ti~el "Bürgerliche Ehe" 
(und nicht im Titel "Eheliches Güterrecht") I'lben 
so unwesentlich wie die Tatsache, äaß § 1361 a 
unabhängig von den güterrechtlichen Verhältnis 
sen der Ehegatten gelte. - Auch sei § 1361a bis 

19) 

20) 
21 ) 

vgl. Soergel-Kegel Bem. 18 und Erman-Marquordt Anm. 
4 m zu Art. 1 4. 
BayObLGZ 1960, 370 ff (374 ff), 
Der Beschl. übersieht allerdings die Problematik um 
das Hindernis des Bandes für Ausländer trQtz Schei 
dung in Deutschland und die sich hieraus ergebenden 
Folgen für die Staatsangehörigkeitsverhältnisse, 
(für die die Vorfrage nach der Rechtsgültigkeit der 
Eheschließung ausnahmsweise unselbständig anzuknü- 
pfen ist); vgl. oben S. 87 ff.· . 
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zu einem gewissen Grad eine ordnende Vorschrift 
wie § 19 HausratsVO mit § 627 ZPO, nach denen 
die Hausratsbenutzung unabhängig von den Ehewir 
kungen einstweilen geregelt werden könne 22). 

b) Hausratsauseinandersetzung bei geschiedener 
Ehe 
Der Beschl. v. 20.3.1953 23) stellt dahin, ob 

für die Hausratsauseinandersetzung nach der Schei 
dung das Statut der persönlichen Ehewirkungen, das 
Güterrechts- oder, so die h.M. 24), das Schei 
dungsstatut maßgeblich ist. Im konkreten Fall füh 
ren alle drei Statuten zurAnwendbarkeit des glei 
chen Sachrechts. 

c) Einstweilige Anordnung über die Benutzung des 
Hausrats 
Wie bereits oben 25) erwähnt, berührt der Be 

schI. v. 9.9.1960 26) das Problem des anwendba 
ren Rechts bei einstweiligen Anordnungen nach §§ 
19 HausratsVO, 627 ZPO, um seine Auffassung über 
die Qualifikation des § 1361 a zu untermauern. 

Mit einer Mindermeinung 27), - deren Vertreter 
die §§ 19 HausratsVO, 627 ZPO zumeist als reine 
Verfahrensvorschriften ansehen -, will das BayOb 
LG immer deutsches Recht anwenden. Eine Begrün 
dung gibt das Gericht nicht 28). 

22) vgl. gleich anschließend unter c). 
23) a s a s O; (Anm. 7). 
24) siehe Raape 316. 
25) bei Anm , 23. 
26) a.a.O. (Anm, 21). 
27) Riezler 252; Stein-Jonas-Schönke-Pohle VIII zu § 627; 

Schwoerer, FamRZ 1959, 449 fund FamRZ 1960, 372; OLG 
Karlsruhe, Beschl. v. 22.4.1957, FamRZ 1957, 271 be 
tr. einstweilige Anordnung der Personensorge; weitere 
Hinweise bei Soergel-Kegel Bem •. 2; (Fußn. 21) zu Art. 
14. 

28) Es fügt nur bei, die :B'rage sei strittig. 

tltllil 11111111111111111111111111 
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Die vorschreitende und wohl schon h.M. 29) 
unterstellt dagegen die einstweilige Anordnuna 
dem Recht, das die persönlichen Ehewirkungen b 

beherrscht. Lediglich wenn das ausländische 
Recht schwer zu ermitteln ist soll wegen der 
Dringlichkeit nach deutschem Recht entschie 
den werden jO) • 

3.) Rechtsbeschränkungen der Ehefrau 
. Der Bes?hl. v. 6.10.1954 31) entscheidet über 

dle Rec~tsw~rksamkeit einer Erbteilsübertragung 
durch elne ln der Schweiz wohnhafte und mit einem 
Schweizer verheirateten Schweizerin, die ihre in 
Deutschland verstorbene deutsche Mutter beerbte. 

.Mit einem Hinweis auf Egger und Tuor führt das 
Ge r i ch t aus:. Nach dem ordentlichen Güterstand 32) 
des ~GB gehort.der Erbteil zum eingebrachten Gut 
33) uber das dle Ehefrau nicht selbständig verfü 
g~n k~nn 34)., Das Verfügungsrecht steht grund 
satzllch de~ ~hemann zu, was eine Verfügungsmacht 
d~s Mannes uber fremdes Vermögen 35) und eine Ver 
fugungsbeschränkung (keine Beschränkung der Hand 
lungsfähigkeit) der Frau bedeutet 36). 

Das Gericht erklärt diese Verfügungsbeschrän 
kung der Ehefrau im schweizerischen Sachrecht für 
erheblich, weil für das "persönliche Ehe- und Ehe 
güterrecht" schweizerischer Ehegatten "das schwei- 

29) Dölle, RabelsZ 16 (1951), 381; Kegel 280; Palandt 
Lauterbach 14 e zu Art. 14; OLG Köln, Beschl. v.23. 
4.1956, FamRZ 1956, 235; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 
2.7.1958, FamRZ 1960, 370 f; OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 9.5.1961, NJW 1961, 1583 f', 
vgl. hiezu Soergel-Kegel Bem. 23 zu Art. 14. 
a.a.O. (Anm. 1). . 
Der Beschl. spricht in T#).utologie von "ordentlichem 
g~setzlichen ~üterstand". Der Begriff "gesetzlicher 
Guterstand" wlrd zudem in der Schweiz selten ge 
braucht, vgl. Lemp im Berner Kommentar Vorbem. 1 
Abschnitt 6 Titel Nr. 6. 
§ 195 ZGB. 
Art. 1~5, 202 bis 204 ZGB. Ausnahme nach Art. 203: 
wenn dle Vertretung der ehelichen Lebensgemeinschaft 
dies rechtfertigt. 
Lemp a.a.O. (Anm. 33) Bem. 2 zu Art. 202. 
Lemp a.a.O. (Anm. 33) Bem. 4 zu Art. 202 und Vorbem. 
5. Titel Nr. 17; vgl. auch Anm. 40. 

30) 
31 ) 
32) 

33) 
34) 

35) 
36) 

- 99 - 

zerische Zivilgesetzbuch maßgebend ist (Art. 14, 15 
EG)" 37). Art. 7 EG erwähnt der Beschluß nicht 38). 

Ob die persönlichen oder die güterrechtlichen Ver 
hältnisse betroffen sind, bleibt dahingestelit 59) 

111. Internationale Zust~ndigkeit 

1.) Eintragung in öffentliche Bücher 

Die in diesem Abschnitt besprochenen Entschei 
dungen zum Namensrecht und zum Verfügungsrecht der 
Ehefrau ergingen auf Grund von Eintragungen in öf 
fentliche Bücher 40). Das BayObLG geht in diesen 
Fällen stillschweigend vom Bestehen der internat. 

Zust. aus 41). 

2.) Hausratsauseinandersetzung 

Soweit sich das Gericht überhaupt mit der Zu 
ständigkeit zur Hausratsauseinandersetzung befaßt 
42), leitet es die Zust. aus § 11 Abs. 1 S. 1 Haus 
ratsVO ab. Ob das BayObLG dabei überhaupt an die in- 

37) Die schweizerischen Sachnormen überprüft das Gericht 
nicht auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 3. 117 GG; vgl. 
oben S. 86. 

38) 

39) 

Mit Recht, vgl. Raape 327 u. 173, ~alandt-Lauterbach 
4 e zu Art. 14. 
Im konkreten Fall führt Art. 14 und Art. 15 zum schwei 
zerischen Sachrecht. Das schweizerische Recht verweist 
nicht zurück, vgl. Lemp a.a.O. (Anm. 33) Vorbem. 6 Ti 
tel Nr. 46 ff, 64. - Schon wegen der Unwandelbarkeit 
des GQterrechtsstatuts und der Wandelbarkeit des Sta 
tuts der persönlichen Ehewirkungenkann die Entschei 
dung des Problemes oft nicht dahinstehen. Zur Lösung 
vgl. Staudinger-Raape B II 1 bund B I 1 b zu Art.15, 
der mit der h.M. nach dem Güterrechtsstatut entschei 
det. 
Personenstandsbuch und Grundbuch. 
Sie ist mit der Belegenheit der Bücher in Deutschland 
zu begründen, vgl. im Internat. Verfahrensrecht, Bele 
genheit der Eintragung. 
Beschl. v. 9.9.1960 a.a.O. (Anm. 21) S. 373. 

40) 
41 ) 

42) 

IllIilililutUUIUUlll 
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ternationale Zust. als besondere lrozeßvoraussetzung 
denkt, ist zweifelhaft 43) 

Mi~ der internat. Zust. zu einstweiligen Anordnun 
gen über die Benutzung des Hausrats 44) brauchte sich 
das BayObLG nicht zu befassen. 

43) ~inzelheiten unten S. 220. 
44) hiezu Soergel-Kegel Bem 25 zu Art. 14: Hauptsache 

entscheidet. 
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§ 19, G ü t e r r e c h t 1 ich e Wir k u n gen 

der Ehe 

Übersicht 

A. 

B. 

Grundeätze 

Das eheliche Güterrecht der Neubürger 
I', Das Personalstatut 
11. Das Güterrechtsstatut 

1) Deutsche Flüchtlinge, die als Angehörige eines 
fremden Staates heirateten 
a) Ehegüterrecht zur Zeit der Eheschlie13ung 
b) Keine Wandelbarkeit des Güterrechtsstatuts 

aa) Allgemeines, Tendenzen 
bb) Keine Viandelbarkei t trotz Kollektivein 

bürgerung 
ce) Keine Wandelbarkeit trotz Art. 3, 117 

GG, 116 Abs. 1 GG, § 9 II Nr. 5, Fam 
RÄndG und des GleichberG 

dd) Keine Wandelbarkeit auf Grund der Gen 
fer Flüchtlingskonvention 

ee) Keine Wandelbarkeit auf Grund interzo 
nalrechtlicher Grundsätze 

ff) Kein Einfluß des Art. 28 auf den Unwan 
delbarkeitsgrundsatz als solchen 

c) Die "Versteinerung des Güterstandes" 
2) Deutsche Flüchtlinge, die als deutsche Staats 

angehörige unter 'einem fremden Güterstande hei 
rateten 

C. Geltungsbereich 
I. Hausratsauseinandersetzung und Verfügungsbeschrän 

kungen der Ehefrau 
11. Die Qualifikation des "Zugewinnausgleichsviertels" 

D. Der Ehevertrag 
I. Die Bedeutung des Art. 15 Abs. 2 Halbs. 2 EG 
11. Die Verdrängung des Art. 15 Abs, 2 Halbs. 2 EG 

durch das Haager Ehewirkungsabkommen von 1905 

E. Internationale Zuständigkeit 
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A. Grundsätze 

Mit der ganz h.M: 1) baut das BayObLG 2) Art. 15 'EG, 
die unvollkommen allseitige Kollisionsnorm, zur allseiti 
gen Kollisionsnorm aus. In der Maßgeblichkeit des Mannes 
rechts sieht es keinen Verstoß gegen Art. 3, 117 GG 3). 

Aus Art. 15 Abs. 1 und 2 liest das Gericht 4) den 
Grundsatz der Unwandelbarkeit des Güterrechtsstatuts 5); 
und zwar - entgegen einer in der Lehre vertretenen lvIei 
nung - auch bei Ermittlung des Güterrechtsstatuts der Neu 
bürger 6). 

Rück- und Weiterverweisung hält das Gericht, wie im 
,mer, für beachtlich 7). 

B. Das eheliche Güterrecht der Neubürger 8) 

I. Das Personalstatut 
Das BayObLG hat die Güterrechtsverhältnisse von 

Neubürgern aus dem "Reichsgau Sudetenland" 9) zu be- 

1) siehe Soergel-Kegel Bem. 1 zu Art. 15. 
2) bspw. Beschl. v.17.3.1959, BayObLGZ 1959, 89 ff (95); 

Beschl. v. 20.3.1953, BayObLGZ 1953, 102 ff (105) 
(stillschweigend); vgl. auch die übrigen nachfolgend 
besprochenen Beschlüsse zum ehelichen Güterrecht der 
Neubürger. 

3) vgl.obenS. 81 rr , 
4) z.B. Beschl. v. 28.3.1961, BayObLGZ 1961, 123 ff 

(126); Beschl. v. 15.2.1963, BayObLGZ 1963, 45 ff 
(50) • 

5) der auch in den meisten ausländischen Rechten noch 
gilt, vgl. Raape 333. Über die wachsende Kritik an 
diesem Grundsatz und ihre Auswirkung de lege lata, 
unten beim Güterrecht der Neubürger. 

6) vgl. gleich anschließend "Das eheliche Güterrecht der 
Neubürger" • 

7) Beschl. v. 20.3.1953 und Beschl. v. 17.3.1959 a.a.O. 
(Anm. 2). 

89) Zum Begriff: Ferid, Neubürger 19. 
) nicht ganz eindeutig im Beschl. v. 12.12.1952, ~Z 

1954, 441 f. 

- 103 - 

urteilen. Meistens 10) geht das Gericht 11) davon 

aus, diese Personen hätten bis 1938 die tschechos 
lowakische Staatsangehörigkeit besessen und dEtnn 
die deutsche Staatsangehörigkeit erworben 12). 

Dazu führt es fast alle hief'Ur überhaupt in Be 
tracht kommenden Verträge und Gesetze geschlossen 

13) , auf ,ohne auf Elnzelfragen einzugehen, wie et- 
wa darauf, ob das l'iiünchener AbkoJllmen 14) bereits 
die Rechtsgrundlage für den Brwerb der deutschen 

10) 

11 ) 

Ausnahme z.B. der Beschl. v. 15.12.1948, BayObLGZ 
1951, 4 ff (5): regelmäßig staatenlos. 
Beschl. v. 17.3.1959 a.a.O. (Anm. 2); Besch~. v.28. 
3.1961, BayObLGZ 1961, 123 ff (125 f); Beschl. v.15. 
2.1963, BayObLGZ 1963, 45 ff (48); vgl. ferner den 
das Erbrecht betreffenden Beschl. v.13.J2.1960 Bay 
ObLGZ 1960, 478 ff (481). 
Zu den Staatsangehörigkeitsverhältnissen der Sudeten 
deutschen vgl. Ferid, Neubürger 101 ff und Nawiasky 
Festsehr. 396: jedenfalls nicht mehr im Besitz der 
tschechoslowakischen Staatsangehörigkeit (diese Ar 
beiten erschienen vor Erlaß des Ersten Gesetzes zur 
Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit v.22.2. 
1955); dt. StA bejahen z.B.: Seeler 53 ff; HaberstuJ!Jpf 
:r'irsching 203 f; Lauterbach IfJW 1949, 308; sieile aber 
auch Seidl-Hohenveldern ÖJZ 1949, 305 ff (321) 
so heißt es Lm Beschl. v , 15.2.1963 a.a.O.: " •••• und 
sind seither (seit Anschluß) dt. Staatsangehörige 
(l-.lünchener Viermächteabl\:0J11men v. 29.9.19;;8, RGBl.II 
853; Gesetz über die Wiedervereinigung der sudeten 
deutschen Gebiete mit dem deutschen Reich v. 21.11. 
1938, RGBl I 1641; Vertrag zwischen dem deutschen 
Reich und der Tschechoslowakischen Republik über 
Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen v. 20. 11. 
1938, RGB1. 11 895; vgl. § 1 des Ersten Gesetzes zur 
Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit v. 22.2. 
1955, BGBl I 65". - Der Beschl. v. 28.3.1961 a.a.O. 
erwähnt noch § 1 des Dekretes des Präsidenten der 
CSR v. 2.8.1945; vgl. zu diesem Dekret Ferid, Neu 
bürger 103. - Und der Beschl. v. 17.3.1959, a.a.O., 
stützt sich noch zusätzlich auf die VO über den Er 
werb der deutschen Staatsangehörigkeit durch frühe 
re tschechoslowakische Staatsangehörige deutscher 
Volkszugehörigkeit v. 20.4.1959, RGB1. I 815. 
RGBl. II 853'. 

12) 

13) 

14) 
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Staatsangehörigkeit bildet, Ebensowenig erörtert es 
die völkerrechtliche Gültigkeit des Staatsvertrages 
zwischen der Tschechoslowakei und dem deutschen'Reich 
vom 20.11.1938 15) und die Bedeutung einer etwaigen 
völkerrechtlichen Unwirksamkeit dieses Vertrages auf 
die innerstaatlichen Rechtsn~rmen 16). 

Das BayObLG kann also in diesen Beschlüssen davon 
ausg~hen, daß diese Neubürger heute deutsches Perso 
nalstatut besitzen. ' 

Auf das AHKGes. 23 über die Rechtsverhältnisse 
verschleppter Personen und Flüchtlinge v. 17.3.1950 
17) mit AnderungsGes. v. 1.3.1951 18) und auf das 
Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flücht 
linge vom 28.6.1951 19) i.Vb. mit dem Zustimmungs 
Ges. v , 1.S'.1953 20) ging das Ba:yObLG in diesen 
Entscheidungen nicht mehr ein 21). 

Zu Art. 116 Abs. 1 GG betonen die Beschl. v. 17. 
3.1959 22) und v. 28.3.1961 23) ausdrücklich, der 
Einfluß des Art. 116 GG auf das Personalstatut der 
Volksdeutschen 24) brauche nicht erörtert zu wer 
den. Die maßgeblichen Personen besäßen heute schon 
auf Grund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit oder 
zumindest gern. Art. 29 EG deutsches Personalstatut. 
Daher kann sich auch der nach dem Familienrechtsän 
derungsGes. v. 11.8.1961 25) ergangene Beschl. v. 

15~ 16 
17 
18) 
19) 
20) 
21 ) 

RGBl. II 896. 
vgl. l!'erid, Neubürger a.a.O. (Anm. 11). 
AHKBl. 140 = SaBl. 256. 
AHKBl. 808 = SaBl. 322. 
BGBl. 1953 11 560. 
BGBL II 559. 
Zur Bedeutung dieser Gesetze für die sudetendeutschen 
Neubürger vgl. Ferid, DNotZ 1954, 350 ff; die Rspr. 
des BayObLG zu diesen Gesetzen ist im Abschnitt "An 
knüpfun~smomente, Flüchtlinge" dargestellt. 
a.a.O. (Anm , 2). 
a.a.O. (Anm. 4). 
vgl. zu dieser vor Erlaß des FamRAndG sehr umstritte 
nen Frage, Ferid, Nawiasky-Festschr. 395 ff (401 ff) 
u. DNotZ 1954, 350 ff (355), Heldrich, FamRZ 1959, 
47; Neuhaus, Grundbegriffe 135; Soergel-Kegel Anh. 
zu Art. 29 B~m. 32; Achilles-Greiff-Beitzke zu Art. 
29, oben S. 40ff und unten S. 109 tf. 
EGEL I 1221. 
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15.2.1963 26) insoweit mit einem Hinweis auf den 
Beschl. v. 17.3.1959 begnügen und braucht Art. 9 
11 Nr. 5 FamRändG, der die Art. 116 Abs. 1 GG er 
folgte Gleichstellung auch für das IPR festlegt 
27), nicht zu erwähnen. 

22) 
23) 
24) 

25) 

Die Rspr. des BayObLG zur Frage eines Einflus 
ses des Art. 116 Abs. 1 ~G auf den Grundsatz von 
der Unwandelbarkeit des Güterrechtsstatuts wird 
nachfolgend beim Güterrechtsstatut der Neubürger 
wiedergegeben. 

Das Problem des Personalstatuts bei mehrfacher 
Staatsangehörigkeit tritt für das BayObLG in die 
sem Zusammenhang nicht auf 28) 

11. Das Güterrechtsstatut 

1) Deutsche l!'lüchtlinge, die als Angehörige eines 
fremden Staütes heirateten 

a) Ehegüterrecht zur Zeit der Eheschließung 
In einer ~ntscheidung hatte das Gericht 

über den Güterstand von Eheleuten zu urtei- 
len, die zur ,Zeit der Eheschließung die öster 
reichische Staatsangehörigkeit 29) besaßen. In 
zwei weiteren Entscheidun~en erkannte das Ge- 
richt über den Güterstand von Eheleuten, die als 
tschechoslowakische Staatsangehörige 30) heirateten. 

26) a.a.O. (Anm. 4). 
27) vgl. hiezu etwa RiedeI, Rpfl. 1962, 313 f. 
28) Zur Rspr. bei'Mehrstaatern vgl. oben S. 36 f1. 

29) Beschl. v. 12.12.1952 a.a.O. (Anm. 9). Die Staatsan 
gehörigkeitsverhältnisse sind nicht ganz eindeutig, ~n 
Anfang der Gründe ist von österreichischer StaatsanG·K• 
die Rede u. nachher von dem nach Art. 29 a.F. festge 
legten Güterrecht. 
Beschl. v. 17.3.1959, a.a.O. (Anm. 2) und Beschl. v. 
28.).1961, a.a.O. (Anm. 4). 

30) 
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angehörigen ansässig waren, weiter galt 31), 
begannen die Eheleute ihre Ehe in allen Fäl 
len mit dem gesetzlichen Güterstand der Güter 
trennung des altösterreichischen Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

b) Keine Wandelbarkeit des Güterrechtsstatuts 

aa) Allgemeines, Tendenzen 
Der von einem guten Teil der Lehre 32) ver 

tretenen Ansicht, bei Neubürgern könne der Grund 
satz von der Unwandelbarkeit des Güterrechts 
status nicht gelten, folgt das BayObLG - wie be 
reits erwähnt - trotz scharfer Kritik nicht 33) 

,1) Zur rechtlichen Gliederung der Neubürger-Ursprungs 
staaten vgl. Ferid, Neubüre;er 6ü ffj Staudinger 
Raape, Einl. H Ij Schmied, RabelsZ 17 (1952), 227 !f 
(228 tf). 
beachte z.B. Neuhaus, RabelsZ-17 (1952), 674 ff u. JZ 
1954, 443; Re ithmann , DNotZ 1958, 519 ff; RiedeI, Rpfl. 
1962, 318 fund 1961, 269 (Fußn. 66); Soergel-Kegel 
Bem. 40, Erman-Marqtlordt 9 b zu Art. 15 und Erman - 
Arndt 8 e vor Art. 7. 
Zum Problem, in welchem Güterstand heute Sudetendeut 
sehe leben, die erst nach einem Aufenthalt in der 
DDR in die B u,n des r e pub 1 i k 
kamen, liegt keine Rspr. des BayObLG vor, Das Gericht 
berührt die Frage nur im Beschl. v. 28.3.1961 a.a.O. 
(Anm. 4) S. 130 mit dem Hinweis auf' den Beschl. des 
OLG Bremen v , 8. 10. 1958. 

32) 

33) 
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In seiner Argumentation ist immer wieder 
das schon anderorts festgestellte 34) Bestre 
ben erkennbar, die im internationalen Privat 
recht besonders gefährliche - gelegentlich nur 
aus einem Bequemlichkeitsbedürfnis 35) und der 
Abneigung gegen festgelegte Grundsätze 36) her 
aus geschaffene - Rechtsunsicherheit zu bannen. 
Damit befolgt das BayObLG eine schon vom RG teil 
weise gepflogene Praxis, das z.B. in der grund 
legenden Entscheidung 37) zum renvoi betont, 
nach einer altbewährten Auslegungsregel sei man 
nicht berechtigt, in einen allgemeinen Ausdruck 
sprachwidrig Unterscheidungen hineinzutragen. 

Bis in die Einzelheiten zeigt sich eine Pa 
rallele zur Behandlung der nach 1918 staatenlos 
gewordenen Emigranten vor Neufassung des Art. 
29 EG durch Art. 7 § 25 des FamRÄndG vom 12. 4. 
1938 38). 

Die Rspr. des BayObLG wurde schließlich 
durch das Urteil des BGH v. 21.6.196; 39) be- 

34) 
35 ) 
36) 

vgl. oben S. 81 !f. 
beachte Ferid a.a:O. 41 f. 
zu der weithin erkennbaren Tendenz, den Grundsatz 
von der Unwandelbarkeit des Güterrechtsstatuts ab 
zuschaffen vgl. bspw. die Äußerungen von Neuhaus, 
Grundbegr. 206 ff (208); Re i thmann, DNotZ 1958, 520 
u. FamRZ 1959, 310 ff; WengIer, NJW 1959, 1735; Ke 
gel 285; Sonnenberger 111; - auch die Kommission des 
Deutschen Rates für IPR empfiehlt Wandelbarkeit des 
Statuts auch im Ehegüterrecht, vgl. Kegel RabelsZ 25 
201 ff (208). ' 
Urt. v. 15.2.1912, JW.1912, 397. 
RGBl. I 380. - Zu den Einzelheiten der damali5en Rspr. 
und Lehre vgl. die Kommentare. 
Rpfl. 1963, 280 ff (mit Anm. RiedeI). 

37) 
38) 

39) 
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stätigt 40). 

bb) Keine Wandelbarkeit trotz Kollektiveinbür 
gerung 

Entgegen Neuhaus 41), Reithmann 42), Rie 
deI 43) u.a. sieht das BayObLG keinen Grund, 
vom Grundsatz deshalb abzuweichen, weil die 
deutsche Staatsangehörigkeit von diesen Neu 
bürgern dur-ch Kollektiveinbürgerung erworben 
wurde. 

Die gegenteilige Auffassung, - führt der 
Beschl. v. 17.3.1959 44) 45) aus -, finde im 
Gesetz keine Stütze 46). Der Begriff '''erwirbt'' 
in Art. 15 Abs. 2 EG decke beide Arten des Er 
werbes der Staatsangehörigkeit und es sei nicht 
erkennbar, daß Kollektiveinbürgerungen ausge 
nommen sein sollten. Der Gesetzgeber habe viel 
leicht vornehmlich an Einzeleinbürgerungen ge 
dacht, Massenaus- und -einbürgerungen seien 

40) Auch das BVerfG mußte sich mit dem Güterstand der Neu 
bürger befassen. Im Beschl. v. 7.5.1963, Rpfl. 1963, 
230 mit Anm. RiedeI) stellt es mit Bindungswirkung 
nach § 31 Abs. 1 BVerfGG fest: 

"Art. 8 I Nr. 3 Abs. 1 GleichberG dient lediglich 
der Überleitung eines der im Familienrecht des BGB 
geregelten Güterstände in das neu~ Recht der Zuge 
winngemeinschaft, nicht auch der Uberleitung von G~ 
terständen fremden Rechts. 

'Die Berechtigung des Gleichheitsgrundsatzes gem. 
Art. 3 Abs. 1 GG ist nicht vom BVerfG im Rahmen des 
GleichberG, sondern vom erkennenden Gericht im Rah 
men des Art. 15 Abs. 2 EGBGB zu prüfen und zu ent 
scheiden. " 
RabelsZ 17 (1952), 677 und JZ 1954, 442 ff. 
DNotz 1958, 521 u. FamRZ 1959, 313. 
Rpfl. 1962, 320. 
a.a.O. (Anm. 2) 98 f~ 
Der frühere Beschl. v. 12.12.1952 a.a.O. (Anm. 9) er 
örtert die Problematik nicht im einzelnen. 
ebenso' etwa OLG Stuttgart, Urt. v. 4.12.1957, NJW 
1958, 1972 ff (1973); Sonnenberger 110 f. 

41 ) 

!~< 
44) 
45) 

46) 

""'"'' """ " '" ,,"" " " ""'" "'" ,n " '" " " " "'" I" It" 11" 11' ,- 
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aber auch schon um die Jahrhundertwende be 
kannt gewesen' 47). 

Im 1. Gesetz zur Regelung der Staatsange 
hörigkeit v. 22.5.1955 48) habe der Gese~z-, 
geber, obwohl dort die fraglichen l.ol~ekt~ve~n 
bürgerungen anerkannt würden, auch ke~ne Aus 
nahme vom Unwandelbarkeitsgrundsatz festge 
legt 49). 

Der Beschl. v. 28.3.1961 50) fügt hinzu, 
im IPR gebe es ohnehin genug Streitfragen; un 
erwünschte Ergebnisse, die zudem durch den i\.b 
schluß eines Ehevertrages umgangen werden konn 
ten 51), seien daher höchstens de lege ferenda 
zu berücksichtigen. 

ce) Keine Wandelbarkeit trotz Art. 3, 117 GG, 
116 Abs. 1 GG', § 9 II Nr. 5 FamRÄndG und 
des GleichberG 
Aufgrund seiner Ansicht, die Kollisionsnor 

men seien in bezug auf Art. 3, 117 GG verfas- 

47) Die Gegenmeinung gibt dies (zumindest teilweise) zu, 
macht aber geltend, damals sei durch den Gebietswech 
sel regelmäßig kein neues Recht eingeführt worden; 
die Neubürger seien dagegen in ein Gebiet mit ande 
rem Recht g e kommen , vgl. Reithmann, FamRZ 1959, 313,r. 
RiedeI, Rpfl. 1962, 320 rügt, daß das BayObLG zwar ~n 
seinem Beschl. v. 26.5.1961 aus der fehlenden Bindung 
der Volksdeutschen zur CSR Konsequenzen für das inter 
nat. Verfahrensrecht ziehe, in den Entscheidungen zum 
materiellen Güterrecht dagegen diese fehlenden Bezie 
hungen nicht berÜCKsichtige. 

a s av O; (Anm , 12), 
Dagegen wenden z. B. Reithmann, FamRZ 1959, 313 fund 
Thierfelder, FamRZ 1959, 448 f ein, die l'robleme des 
ehelichen Güterrechtes hätten nicht im Vordergrun~ ge 
st anderi ; sie seien erst sei t Einf~hrung der Zugew~nn 
gemeinschaft als gesetzlichen Güterstand brennend. 
a.a.O. (Anm. 11). .. 
Dagegen wiederum z.B. RiedeI, Rpfl. 1963! 285: die An 
derung müsse unabhängig vom ]ünvers t ändnä s des ande- 
ren Ehegatten eintreten. 

48) 
49) 

50) 
51 ) 
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sungsneutral 52), gelangt das Gericht 53) zu 

der Auffassung, der Gleichheitsgrundsatz ver 
lange nicht,Wandelbarkeit des Güterrechtssta 
tuts anzunehmen 54). 

Aus dieser Verfassungsneutralität des IPR 
erkläre sich auch der Unterschied zum deut 
schen Intertemporalrecht, dessen Unwandelbar 
keitsgrundsatz (Art. 200 EG) von Art. 3, 117 
GG gebrochen wurde. 

Das GleichberechtigungsGes. v. 18.6.1957 
55) habe die bestehenden Rechtsverhältnisse 
ebenfalls unberührt gelassen; ausländische Gü 
terstände seien durch das GleichberG nicht in 
die neugeschaffenen Güterstände überführt wor 
den 56) 57) 

Auch Art. 116 Abs. 1 GG ändere an der Un 
wandelbarkeit der Güterstände nichts 58). 

Selbst wenn Art. 116 Abs. 1 GG auch im IPR 
angewandt werden müsse 59) 60), verschaffe er 

52) 
53) 

54) 

vgl. oben S. 81 tt. 
Beschl. v. 17.3.1959 a.a.O. (Anm. 2) 97 fund Beschl. 
v , 28.3.1961 a.a.O. (Anm. 11) 126. 
Auf die Meinung von RiedeI, Rpfl. 1962, 321 f u. 1963, 
1962: in erster Linie gehe es nich.darum, ob Art. 15 
Abs. 2 EG durch Art. 3 GG modifiziert worden sei oder 
nicht; entscheidend sei, daß Art. 116 Abs. 1 GG Alt 
und Neubürger gleichstelle, geht das BayObLG nicht ein. 
Vgl. jetzt aber BGH, Beschl. v. 21.6.1963 a.a.O. (Anm. 
37) unter 11 3 b und gegen den BGH wiederum RiedeI, 
Rpfl. 1963, 283 f. 
BGBL I 609. 
Beschl. v , 28.3.1961 a i av o , (Anm. 4),S. 127 r. 
vgl. jetzt auch BVerfG. Beschl. v.7.5.1963 a.a.O. 

I 

I 

'" 
,,; 

~ 
61 ) 

~ 
~ 62) 

j 
63) 
64) 

\ 
I 

65) 
66) 

( 
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55) 
56) 
57) 

58) 

59) 

Beschl. v.17:3._959"a.a.0. (Anm. 2) S. 97 u. v.28.3. 
1961 a.a.O. (Anm. 4) S. 130, 
vgl. zu dieser vor Erlaß des FamRÄndG sehr umstritte 
nen Frage die Angaben oben S. 104. 

Daher kann auch der nach Inkrafttreten des § 9 11 Nr. 
5 FamRÄndG ergangene Beschl. v. 15.2.1963 an der bis~ 
herigen Rspr. festhalten, vgl. unten "Deutsche Flücht 
linge, die als deutsche Staatsangehörige heirateten", 
und Sonnenberger 108 ff sowie RiedeI, Rpfl. 1962, 312 f. 

dem Neubürger doch lediglich das deutsche Per 
sonalstatut. Gerade aber diesen Wechsel des 
Personalstatuts erkläre Art. 15 Abs. 2 EG für 
unbeachtlich; m.a.W. der Hechsel des Personal 
statuts ändere Art. 15 Abs. 2 EG nicht, son 
dern erfülle erst dessen Voraussetzungen 61). 

dd) Keine Wandelbarkeit auf Grund der Genfer 
Flüchtlingskonvention 
Weiter wendet sich das Gericht 62) gegen 

den von WengIer 63) herangezogenen Vergleich 
der Konventionen von 1933 und 1938 einerseits 
und der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 
andererseits 64). 

Eine Unwandelbarkeit des Güterrechtsstatuts 
der Flüchtlinge könne nicht bloß deshalb ver 
neint werden, weil die Genfer Flüchtlingskon 
vention im Gegensatz zu den Konventionen von 
1933 und 1938 den Unwandelbarkeitsgrundsatz 
nicht erwähne. 

ee) Keine Vlandelbarkei tauf. Grund interzonal 
rechtlicher Grundsätze 
Das BayOb1G 65) lehnt es auch ab, aus 

einer - angeblichen - Unanwendbarkeit des 
Grundsatzes im interzonalen 66) Recht Rück 
schlüsse auf die Rechtsverhältnisse der Neu- . 
bürger aus anderen Gebieten zu ziehen. 

Auf die I\leinung, die wegen der in Art. 116 Abs , 1 er 
folgten Gleichstellung eine Verletzung des Gleichheits 
grundsatzes sieht, geht das BayObLG nicht ein, vgl. 
oben Ann. 54. 
Beschl. v , 28.3.1961 a s a s O; (Anm , 4) S. 131. 
NJIV 1959, 1735. 
a.a.0.(19 u. 20 Anm.) - Zur Bedeutung der Genfer 
Flüchtlingskonvention für das Personalstatut der Neu 
bürger, vgl. in diesem Abscnnitt "Das·Personalstatut" 
und Abschnitt "Anknüpfungsmomente, Flüchtlinge". 
Beschl. v. 28.3.1961 a.a.O. (Ann. 4) S. 131. 
Der Beschl. spricht mißverständlich von dem weiteren 
Begriff des "interlokalen Rechts". 

60 ) 
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Mit einem Hinweis auf den Beschl. des OLG 
Bremen v. 8.10.1958 67) und eine Bekanntma 
chung des Bundesjustizministeriums 68) be 
zeichnet das Gericht sCh?n d~n Aus~anspunkt 
der Gegenmeinung als unr~cht~g 69). 

ff) Kein Einfluß des Art. 28 EG auf den Un 
wandelbarkeitsgrundsatz als solchen 
Der Beschl. v. 17.3.1959 70) weist auch 

noch den Einwand zurück, Art. 28 EG führe zur 
Anwendbarkeit des deutschen materiellen Güter 
rechts, weil' sich das gesamte.Vermö~en der 
Neubürger in der Bundesrepubl~k bef~nde. Das 
Gericht entgegnet, die Verdrängung d~rch Ar~. 
28 EG betreffe nur bestimmte Gegenstande, n~cht 
die Kollisionsnorm als ganze. 

67) FamRZ 1960, 158. 
68) Bundesanzeiger v. 7.10.1960 Nr. 194. 
69) Die heute überwiegende ~einung (so Riedel, Rpfl. 1962, 

319) wendet allerdings den Unwandelbarkeitsgrundsatz 
im interzonalen Recht nicht an. So z.B. aus der Le~re: 
Raape 338 fj Wengler, RabelsZ ,23 (1958), 550.u. NJW 
1959, 1734 fj Heldrich, FamRZ 1959, 48 fj Re ä thmann , 
FamRZ 1959 312' Schlichting, MDR 1951, 140; Erman 
Arndt 8 e ~or A~t. 7; ~chilles-Greiff-Beitzke 5 zu 
Art. 15 EGj aus der Rspr.: LG Lüneburg, Beschl. v~ 
29.5.1962, FamRZ 1962" 431 (mit zust. Anm. von.Dr~sch 
ler). Für die Anwendung des Unwandelbarke~ts~ 
grundsatzes auch im interzonalen Recht sprechen .. s~?h 
außer den vom BayObLG Genannten bapw , aus: LG ~ott~n 
gen Beschl. v. 3.5.1952, MDR 1952, 495j OLG Munchen, 
Bes~hl. v. 21.1.1953, NJW 1953, 628 und jetzt insbeson 
dere der BGH, Beschl. v , 21.6.1963 a.a.O. (Anm. 39). 

70) BayObLG 1959, 89 ii. 
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c) Die "Versteinerung des Güterstandes" 71) 

Das BayObLG 72) beht mit der einhelligen 
Meinung 73) davon aus, da13 die Verweisung auf 
das ausländische Recht grundsätzlich auch die 
intertemporalrechtlichen Normen umfaßt. Hechts 
änderungen, die erst nach dem Statutenwecnsel 
eintraten, will es aber mit der h.M. 74) je 
denfalls dann nicht berücksichtigen, wenn das 
statut infolge einer Massenaus- oder -einbür 
gerung gewechselt wurde und der Rechtsträger 
in Zusammenhang mit dem Staatsangehörigkeits 
wechsel seine Heimat verließ. 

Diese Ansicht begründet das Gericht mit dem 
Sinn de's Unwandelbarkeitsgrundsatzes 75): 

Art. 15 EG bezwecke nur, den Güterstand von 
einem Staatswechsel als solchen unberührt zu 
lassen. MaDgeolich solle weiterhiu der Güter 
stand sein, den die Eheleute gewählt haben 
und der ihnen vertraut sei. Dagegen wolle man 

71 ) 

72) 

73) 

Zum Begriff uer "Versteinerung" auch in anderen Rechts 
gebieten vgl. z. B. Raape 412 (Fußn. 1). 
Beschl. v. 17.3.1959 a.a.0. (Anm. 2) S. 101 und v. 20. 
3.1961 a s a s O; (Anm , 4) S. 128. 
vgl. Ferid, Neubürger 78j Riedel, Rpfl. 1962, 312j 
Neuhaus, RabelsZ 17 (1952), 674j OLG Stuttgart, Urt. 
v. 4.12.1957, NJW 1958, 1972 ff (1973). 
siehe Ferid a.a.O. 81 f; Wengler, RabelsZ 23 (1958), 
568 fj Tröster, Rpfl. 1962, 256j Riedel, Rpfl. 1962, 
312 f. - Zu den einzelnen Abweichun~en innerhalb der 
Anhänger der Versteinerungstheorie (Anwendbarkeit bei 
jedem Statutenwechsel, nur bei kollektivem Statuten 
wechsel, nur bei Neubürgern) vgl. Reithmann, FamRZ 
1959, 310 l. 
den es im wesentlichen erkennt, vgl. Ferid a,a.O. 29 
ff; Neuhaus, Grundbegriffe 206 f und RabelsZ 27 (1952), 
676 f; Tröster, Rpfl. 1962, 255. 

74) 

75) 
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sie nicht mehr Rechtsänderungen unterwerfen, 
die in einem Staate erfolgen, den sie in Zu 
sammenhang mit dem Staatsangehörigkeitswech 
sel verließen un~ zu dem sie in aller Regel 
die Beziehungen gelöst hätten. Ferid 76) wei 
se in dem vorgelegten Gutachten auch darauf 
hin, daß bei Erwerb der deutschen Staatsange- 
hörigkeit durch i n d i v i d u e 1 1 e 
Einbürgerung ebenfalls güterrechtliche Rechts 
änderungen nach dem Statutenwechsel nicht be 
rücksichtigt worden seien. 

Das BayObLG hätte noch hinzufügen können, 
die intertemporalrechtlichen Normen würden 
grundsätzlich berücksichtigt, um Schwierig 
keiten bei einer Rückkehr in die Ursprungs 
staaten zu vermeiden. Eine Rückkehr sei ge 
genwärtig aber nicht zu erwarten und daher 
eine Anwendung des vertrauten Rechtes vor- 
zuziehen 77). ' 

76) 

77) 
78) 

Die Bedenken der Gegenmeinung: 
so würde die Ehefrau von der ziemlich 

gleichlaufenden Verbesserung ihrer Rechts 
stellung in vielen Ländern 78) ausgeschlos 
sen 
würdigt 'das Gericht nicht. Wäre es auf diesen 
Einwand eingegangen, so hätte es vermutlich 
wie bei den Erkenntnissen zur Unwande!lbar 
keit 79) und mit Heldrich 80) darauf hinge 
wiesen" daß die Eheleute den von ihnen er 
wünschten, zeitgerechten Güterstand rechts 
wirksam in einem Ehevertrag vereinbaren könn- 
ten 81). I 

Neuhaus,'RabelsZ 17 (1952), 675 f weist ebenfalls 
darauf hin. 
so Ferid a.a.O. 81 f. 
vgl. hiezu im einzelnen Tröster, Rpfl. 1962, 254 f; 
zu dem hier besonders interessierenden Familienrechts 
Ges. der tschechoslowakischen Republik v. 7.12.1949, 
siehe Riedel, Hpfl. 1962,,255. 
vgl. oben "bei Anm , 51. 
FamRZ 1959,481. 
Die Mindermeinung hält dem wieder entgegen, zum Ehe 
vertrag sei d~s Einverständnis beider Ehegatten er 
forderlich; davun solle nach dem Willen des Gesetz 
g e be r=i die ve r-ände rung aber gerade nicht abhängen, 
"?l. Reithmann FamRZ 1959, 310 1 • 

79) 8°l 81 
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2.) Deutsche Flüchtlinge, die als deutsche Staats 
angehörige unter einem fremden Güterstande hei 
rateten 

Im Beschl. v. 15.2.1963 82) befaßt sich das Bay- 
10bLG zum ersten Ma Le mit dem Güterstana deutscher 
I Flüchtlinge, die als deutsche Staatsani-lehörige un 
ter einem fremden Güterstande heirateten. 

Das Gericht erkennt, - wie dies auch schon zu 
vor im Schrifttum herausgestellt wurde 83) -, daß 
hier kein internationaler, sondern ein interloka 
ler Konfliktsfall vorliegt. Wie die h.hl. 84) folgt 
es im interlokalen Privatrecht im wesentlichen den 
Grundsätzen des internationalen Privatrechts. Als 
Unteranknüpfung wählt der Beschluß den gewöhnlichen 
Aufenthalt 1:l5) 

Da die Eheleute 1942 im Sudetenland unter dem ge 
setzlichen Güterstanu der Gütertrennung nach dem ABGB 
die Ehe eingingen 86), kann der Beschl. so auf die 
vorangehend dargestellten Entscheidungen v. 17.3.1959 
und v. 28.3.1961 (zum Ehegüterrecht von Sudetendeut 
sehen, die noch als tschechoslowakische Staatsange 
hörige unter dem gleichen Güterstände heirateten) ver 
weisen. 

82) a.a.O. (.Arun. 4). 
85) Ferid',Neubürger 98; Heldrich, FamRZ 1959 48 r. 
84) vgl. d~~ .Angaben oben 16 ff. ' 
85) Die Streitfrage um die' Konkretisierunc der Staats 

angehörigkeits-Anknüpfung im interlok~len Privat 
r~cht erörtert der Beschl. nicht im einzelnen, vgl. 
h1ezu - und dazu, daß das BayObLG die Beantwortung 
der Streitfrage hätte 'dahinstellen können - oben 
16 f! • 

86) Zur Privatrechtsverschiedenheit innerhalb Deutsch 
lands vor 1945 als Folge der Gebietsannexionen vgl. 
Ferid a.a.O. 96 u. 60 ff. 
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Die Argumente, die gegen die Anwendung des Un 
wandelbarkeitsgrundsatzes auf Neubürger vorgetra 
gen werden, würdigt der Beschluß nicht mehr in al 
len Einzelheiten. Hr hebt nur noch einmal 87) die 
Maximen der Rechtssicherheit und Billigkeit hervor: 

Wenn die einen Flüchtlingeden gesetzlichen 'Gü 
terstand des BGB vorzögen, so würden doch andere - 
und auf diesen Gedanken nimmt auch der BGH in sei 
nem Beschl. v. 21.6.1963 ausdrücklich Bezug 88) 
Wert darauf legen, den alten Güterstand beizubehal 
ten 89). Auch sei es Aufgabe des Gesetzgebers und 
nicht der Rspr., erwünschtes Recht zu schaffen. Der 
Gesetzgeber schweige aber trotz Kenntnis der Streit 
frage. 

Im übrigen könne - worauf auch der Beschl. des 
BGH v. 21.6.1963 hinweist 90) - durch Ehevertrag 
ein Güterstand des BGB vereinbart und durch letz't 
willige Verfügung die gewünschte Anpassung erzielt 
werden 91). 

Mit einem Hinweis auf das Schrifttum 92) könn 
te das Gericht noch hinzufügen, die Gegenmeinung 
führe in ihrer logischen Konsequenz zur Aufgabe des 
Unwandelbarkeitsgrundsatzes auch in Fällen, auf die 
die besondere Problematik des Güterstandes der Neu 
bürger nicht zutreffe; und weiter, daß man sich 

87) vgl. zu den Entscheidungen v. 17.5.1959 
u , v , 28.3.1961 S. 1 05 f f • 

88) a.a.O. lAnm. 37) S. 282 1. 
89) Mit dieser ~rwägung wirkt das Gericht dem bei kon 

tinentalen Gerichten oft bestehenden Hang entgegen, 
die Entscheidung allzusehr auf den Einzelfall abzu 
stellen, ohne die - im IPR ohnehin schwerer erkenn 
baren - Konsequenzen zu-bedenken, vgl. Ferid, JZ 
1954, 160 f in der Anm. zum Urteil des AG Nürnberg 
v.28.8.1953. 

90) a.a.O. (Anm. 37) S. 282 r. 
91) Hiegegen w~ederum Riedel, Rpfl. 1962, 324 (Fußn.76) 

u.-in seiner Anm. zum Beschl. des BGH v. 21.6.1963 - 
Rpfl. 1963. 283 ff (285 1). 

92) siehe Heldnch, :E'amRZ 1959, 4-8. 
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dann auch bei zahlreichen anderen Fragen des IPR, 
wie etwa der Adoption durch Ehegatten verschiede 
ner Staatsangehörigkeit 93), in denen de lege lata 
niemand an eine Änderung denke, über den Wortlaut 
des Gesetzes hinwegsetzen müsse. 

C. Geltungsbereich 

Die vom BayObLG erörterten Grenzfälle sind gröljten 
teils bereits oben bei den "persönlichen 3hewirkungen" 
behandelt. 

I. Hausratsauseinandersetzung und Verfugungsbeschrän 

kung der .c:hefrau 

Die Ilausratsverteilung bei Getrenntleuen (~ 1361a 
BGB) unterstellt das BayObLG dem Güterrechtsstatut 94). 

Bei der Auseinandersetzung des Hausrates naCh ge 
schiedener Bhe läßt das Gericht offen, ob das Statut 
der persönlichen Ehewirkungen, das Güterrechts- oder 
das Scheidungsstatut anzuwenden ist. 95) 

Einstweiligen Anordnungen über die Benutzung des 
Hausrats will es 'immer nur deutsches Recht zugrunde 
legen 96). 

Verfüungsbeschränkungen der Ehefrau sollen dem 
"persönlichen Ehe- und Ehegüterrecht" unterfallen 97). 

Ir. Die Qualifikation des "Zugewinnausgleichsviertels" 

Der Problematik um die internationalprivatrechtli 
ehe Qualifikation des'" Zugewi'llIlausgleichsviertels" 98) 
schenkt das BayObLG 99) keine ·Aufmerksamkeit. Still 
schweigend unterstellt es die Erbrechtsverstärkung des 

93) siehe oben S. 14-7. 
94-) vgl. oben S. 96 !. 
95) vgl. oben S. 97. 
96) vgl. oben S. 97 f. 
97) vgl. oben S. 98 f. . 
98) auf die Ferid, FamRZ 1957, 70 ff (72 f), als erster 

hinwies. 
99) vgl. Beschl. v , 28.3.1961 a s a s O; (Anm. 4) s. 132 be 

tr. Neubürger, der als tschechoslowakischer staatsan 
gehöriger heiratete und 1960 als Deutscher in der Bun 

'desrepublik starb. 



- 118 - 

§ 1371 Abs. 1 BGB dem Güterrechtsstatut und befindet 
sich damit in Einklang mit der h.M. 100) 

D. Der Ehevertrag 

I. Die Bedeutung des Art. 15 Abs. 2 Halbs. 2 EG 

Es ist zweifelhaft, ob das BayObLG erkennt, daß 
Art. 15 Abs. 2 Halbs. 2 EG nur Abschluß- und Inhalts 
verbote des an sich maßgeblichen Personalstatuts des 
Mannes ersetzt 101). 

Der Beschl. v. 9.9.1960 102) hätte entsprechend 
diesem Zweck des Art. 15 Abs. 2 Halbs. 2 EG die Zu 
lässigkeit eines Ehevertrages im italienischen Recht 
103) erörtern oder wenigstens die~e Frage ausdrück-, 
lich dahinstellen müssen. Die Maßgeblichkeit des Ehe 
vertrages italienischer Eheleute allein auf Art. 15 
Abs. 2 Halbs. 2 EG zu stützen, - wie es der Beschluß 
tut -, ist mißverständlich. 

100 ) vgl. bspw. Ferid, FamRZ 1957, 70 ff (73); Braga, FamRZ 
1957, 334 ff (340 ff); Müller-Freienfels, JZ 1957, 
685 ff (690); Thiele, FamRZ 1958, 393 ff (397 f); 
Tröster, Rpfl. 1962, 253 ff (257 1); Riedel,Rpfl. 
1962, 310 ff (316, Fußn. 28); Erman-Marquordt 4 h 
zu Art. 15; Palandt-Lauterbach 4 h zu Art. 15; wohl 
auch Bosch, FamRZ 1957, 189 ff (196 1); - siehe an 
dererseits Firsching, Nachlaßrecht 28 u. Ferid-FIr= 
sching 11 US-Grdz. Bem. 61 b (S. 184 ff); Raape 336 
ff. 
vgl. Soergel-Kegel Bem. 22 zu Art. 15; Raape 331 f 
BayObLGZ 1960, 370 ff. , 
Nach dem neuen codice civile von 1942 kann vor (und 
im Gegensatz zum alten c.c., vgl. dessen Art.1378) 
auch nach der Eheschließung ein Ehevertrag abge 
schlossen werden, vgl. Bosnelli, Enciclopedia, Qon 
venzione matrimoniale (Bd. X 512 ff); Raape 331; 
Jayme, Spannungen 61. Es ist zulässig, daß der 
Ehevertrag - durch "Stichwort" (Zitelmann 11 716 ff) 
- inhaltlich auf ausl.Recht verweist, Art. 161 c.c.; 
Busnelli a.a.O. 515; Jayme a.a.O. 62. 

101 ) 
102) 
103) 
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11. Die Verdrängung des Art. 15 Abs. 2 Halbs. 2 EG 
durch das Haager Ehewirkungsabkommen von 1905 

104 ) 

Auf Grund Art. 15 Abs. 2 Halbs. 2 EG berücksich 
tigt der Beschl. v , 9.9.1960 105) einen am 5.5.1952 
zwischen italienischen Eheleuten abgeschlosse- 
nen Ehevertrag 107). Diese Norm wird aber durch Art. 
4 u. 5 des Haager Ehewirkungsabkommens von 1905 ver 
drängt 108). Der Beschluß hätte also die Anwendbar 
keit des HEhewAbk. erörtern müssen, mithin: welchen 

104)Das "Abkommen betreffend den Geltungsbereich der Ge 
setze in Ansehung der ~irkungen der Ehe auf die Rech 
te und Pflichten der Ehegatten in ihren persönlichen 
Beziehungen und auf das Vermögen der Ehegatten vom 
17.Juli 1905 (den Haag)" (RGB1.1912,453) ist abgedruckt 
z.B. bei Makarov,Quellen 11 Nr. 248; Soergel-Kegel 
Anh. zu Art. 16; Palandt-Lauterbach Anh. zu Art. 15; 
siehe auch z.B. Raape 329; Kegel 282 und neuerdings 
Jayme, NJW 1965, 13 If. 

105)BayObLGZ 1960, 370 H. . 
107)vgl. im e i.nz e Lne n oben S. 118. 

108) vgl. Jayme a.a.O. (Anm. 102) S. 16. Art. 4 Abs , 1 lau 
tet: "Das Gesetz des Heimatstaats der Ehegatten ent 
scheidet darüber, ob sie während der Ehe einen Ehever 
trag errichten und ihre güterrechtlichen Vereinbarun 
gen aufheben oder ändern können". 
Art. 5 lautet, Abs. 1: "Für die Gültigkeit eines Ehe 
vertrages in Ansehung seines Inhalts sowie für seine 
Wirkungen ist das Gesetz des Heimatstaats des Mannes 
zur Zeit der Eheschließung oder, wenn der Vertrag wäh 
rend der Ehe geschlossen ist, das Gesetz des Heimat 
staats der Ehegatten zur Zeit des Vertragsschlusses 
maßgebend". Abs. 2: Das gleiche Gesetz entscheidet 
darüber, ob und inwieweit die Ehegatten die Befugnis 
haben, auf ein anderes Gesetz zu verweisen; haben sie 
auf ein anderes Gesetz verwiesen, so bestimmen sich 
die Wirkungen des Ehevertrags nach diesem Gesetz". 
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c:influß der zweite ,/el tlcrieg auf das durch den Ver 
trab vom 23.3.1928 109) zwischen .:JeutscJ:lland und Ita 
lien wä ede r in Kraft gesetzte H.r;llewill.Jk. L,enolllmen hat 

11 ü) und eventuell , welcne bedeutunG der H~ckwirhuri~s- 
h.lausel zukommt. 

Der Beschl. übe i-s i errt zwar in Gecensatz !OUlil BGH 
und vielen anderen Gerichten 111) das Abkornue n nicht, 
sa:.;:t aber doch nur in einem Jatz 112): 

"Das Ilaag e r .t:hewirkungsaby~omr!len mit den J;inschrän 
kun.ien seines Art. 5 ist Lu Verlläl tnis L;U Italien erst 
dur-ch +3ekanntrnachung VOLl 14.2.1955 (.tJGBl. Ir 188) - 
allerdings mit Hückwirkung vom 1.5.1952 wieder in l·;raft 
e;esetzt worden". ' 

Nach tier sog. Vertragsvernichtungstheorie 113) 
erlosch das Abkommen und trat erst mit aer vom JiayOb 
LG erwähnten Bekanntmachung von; 14.2.1955 zwischen 
Italiep und Deutschland wieder in l.raft. Nach der sog. 
Vrortra[;serhaltungstheorie und der he r r-s cnend en sog. 
.JifferenzierunGs theorie galt das Ailkou!::en dage.;en nach 
eiern j< rie:;e au t oma t t s ch fort. 

_.\US .i em ',iortlaute d e r ,~n'tsci1eiaun!i ("erst •••• in 
Kraft gesetzt worden") rnu.s t e man SOJÜ t s ch.Li.esen , das 
BayOb1G folbe der VertragsvernichtunGstheorie. Wegen 
der kurzen und unvo Ll.e t.änd iyen '1usführun,zen ist jedoch 
eher anzuriehmen , u aß das ~'iay()b1G die Iro b Lenia tik über 
s e ne n ua t , 

,,'enn aas Gericht aber - ent",egen der fl.L. - doch 
ue r Vertragsvernichtungstheol'ie folgen und Unwirksam 
keit des !ertrages nach dem Haager Abkommen bejahen 
will 114), muß es sich mit der noch ungeklärten 115) 
Prage auseinandersetzen, ob die in der llekanntmachung 
v. 14. c, 1955 au sr eapr-oohene i{Li.cr:wirlcung die ',:irksam 
keit eines '[;hevertrages wieder beseitiGen kann. 

109) 
110) 

111 ) 
112 ) 
113 ) 

vo v. 20.7.1929, RGBl. 1929 Ir 635. 
je nachdem, welcher Theorie er folgt; vgl. hiezu 
gleicn anschließend. 
vgl. die Ang ab e n bei Jayme, NJ',V 1965, 15 (Fußn. 50). 
a.a.O. (Anm. 103) S. 375. 
Zu diesen 'i'h e o ru en vgl. Soergel-Kegel Bern , 11 ff 
vor 'lrt. 7 und Jayme, HJ"N 1965, 13 ff (14 f); vgl. 
auch Jayme, :,pannungen 62 (l!'u[~n. 71). 
Zum italienischen sacnr-e cn t , vgl. oben "1. Die Be 
deutung des Pr't. 15 "·us. 2 rf'a.Lbs . :2 ....;G". 
so Ueunaus, Grundpegr. 31. 

114 ) 

115 ) 

I 
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E. Internationale zuständigkeit 

Die Rspr. des BayObLG zur internat. Zust. bei.der' 
Auseinandersetzung und Benu t z ung des Haus~ats sovn~. zur 
Prüfung von VerfügungsbescnraIlkungen der E~efTau, u7e 
im Grundbuchverfa4ren erfolgte, wurde berelt~ oben 1m 
Abschnitt: "Persönliche Ehewirkungen" dargesuellt und 
gewürdigt. 

Den ehelichen Güterstand der Neubürger diskutiert 
das BayObLG zumeist 116) auf Grund von Anträgen auf Ein 

tragung,der'Güterrenrlung (vgl. Art. 8 I Nr. 3 Abs. 2 
GleichberG) 117). Die internat. Zust. bejaht das Gericht 

. . 118) 
in diesen Fällen stlllschwelgend • 

Der Rechtspfleger ist nach Arlsicht'des B~yObLG 119) 
nicht berufen über ein Ersuchen des Amtsgerlchts ~uf 
Eintragung de~ Gütertrennung in das Güterrec~tsreglster 
nach Art. 8 I Nr. 3 Abs. 2 GleichberG zu beflnden. 

, 

§ 20. S c h eid u n g 

I. Umfang der Rspr~ 

Zum internat. Scheidungsrecht liegen auf Grund der 
beschränkten Zuständigkeit des BayObLG 1) nur wenige 
Äußerungen vor. 

\: 

:1 116) 

'. 117) 

~: 118) 
1) .~ 

~ 
': ,. 
j 

I 

I~ 

siehe Beschl. v.17.3.1959 a.a.O. (Anm.2) und 
v , 15.2.1963 s.a.O. (Anm.4):, . . 
Sie ergibt sich in diesen Fallen aus der Belegenhelt 
der Personenstandsbücher, vgl.im "InterllBt. 
Verfahrensrffcht ,Belegenheit des .Eintr~ges". 
vgl. die in Anm. 116 genannten Beschlusse. 
vgl. die Angaben in der Vorbem. 
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II. Grundsatz und Ausnahmen 

Wie dies die Art. 17, 29 EG 2) vorschreiben, bestimmt 
das BayObLG 3) das Scheidungsstatut grundsätzlich nach dem 
Personalstatut des Mannes und sieht darin keinen Verstoß 
gegen Art. 3, 117 GG 4) 

Scheidungsstatut bei "hinkender" Ehe 
Der Beschl.v.9.9.1960 5) erörtert, wie oben dargestellt 
6), die Problematik um das Hindernis des.Bandes~ei Aus- . 
ländern trotz Scheidung in Deutschland n~cht. ~r betracn 
tet die Ehe sowohl nach deutschem als auch nach italieni 
schem Recht als rechtswirksam. De ana.Lb .7) brau<;:ht er auch 
nicht auf die Streitfrage einzugehen, ob - so d~e h.M. 8) - 
an die Stelle des Mannesrechts das deutsche Recht tritt, 
wenn nach den von unserem Kollisionsrecht berufenen deut 
schen Sachnormen eine Ehe rechtswirksam zustandegekommen 
ist, nach dem Personalstatut des Mannes dagegen eine Nicht 
ehe vorliegt. 

2) AuI die Flüchtlingsgesetze und Art.116 Abs. 1 GG in 
Vb. mit Art. 9 II Nr.5 FamRÄndG brauchte das Gericht 
bei ScheidungsIragen nicht einzugehen. 

3) Beschl. v. 15.2.1948, BayObLGZ 1951, 4. ff (5);Beschl. 
v.9.9.1960, BayObLGZ 1960, 370 If (376). 

45) vgl. oben S. 81 II. 
) a s a s O, (Anm.3). 

67) oben S.87 II. 
) AuI die Streitfrage müßte der Beschl. auch dann nicht 

eingehen, wenn er mit dem BGH die Nicht.anerkennung der 
Ehe im Ausland wegen Hi-.o..de.rnis des. Bandes auch für das 
deutsche berücksichtigen und damit Unwirksamkeit der 
Ehe nach italienischem und deutschen Recht annehmen 
würde. 

8) vgl. Soergel-Kegel Bem. 22 zu Art. 17; Raape 296 ff; 
Kegel 293. 
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III. Vollzug 

1.) Schuldausspruch 

Der Beschl. v , 18.11.1952 9) scheint anzunehmen, 
daß das in Deutschland ergehende Scheidungsurteil einen 
Schuldausspruch nicht enthalten muß, wenn das anwendba 
re ausländische Recht keinen Schuldausspruch kennt 10) • 

2.) Trennung von Tisch vnd Bett 

Der Besehl. v. 9.9.1960 11) läßt erkennen, daß er 
der ständigen Praxis der deutschen Gerichte, keine Tren 
nung von Tisch und Bett auszusprechen 12), zustimmt. 

IV. Internationales Verfahrens recht 

1.) Internat. Zuständigkeit und Anerkennung ausländi 
scher Entscheidungen 

Mit Streitfragen zu §§ 606 - 606 b ZPO braucht sich· 
das BayObLG ebensowenig zu befassen wie mit der Anerken 
nung ausländischer Ehesch~idungen 13). 

2.) ReChtShängigkeit im Ausland 

Das Urt. v. 15.12.1948 14) ni~t auf die Rechtshän 
gigkeit eines ScheidUngsprozesses in der Tschechoslowa_ 
kei keine Rücksicht, weil die Parteien in diesem Verfah 
ren keine abschließende Sachentscheidung herbeiführen 

.könnten 15). 

9) IPRspr. 1952/3 Nr. 185; Scheidung auf Grund des ju-_ 
goslawischen EhegrundG. . 
Eingehend zu den verschiedenen AUffassungen in Rspr. 
und Lehre: Soergel-Kegel Eem. 55 ff zu Art. 17. . 
a.a.O. (Anm. 3) S. 376. . 
vgl. Soergel-Kegel Bem. 64 zu Art. 17. 
§ 328 ZPO, Art. 7 § 1·FamRÄndG. 
a.a.O. (Anm. 3). 
zu Einzelheiten: "Internationales Verfahrensrecht 
Fehlen der .. internat. Zust. entgegen den allgemei-' 
nen Grundsatzen, Rechtshängigkeit im Ausland". 

10) 

11 ) 
12) 
13) 
14) 
15) 
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Kin d s c h a f t s r e c h t 

§ 21. Das ehe 1 ich e Kin d 

Übersicht 

A Begründung des Rechtsverhältnisses (Art. 18,EG) 
I. Grundsatz, maßgeblicher Zeitpunkt und renvoi 
11. Geltungsbereich 

1.) Vorfrage nach der Gültigkeit der Ehe 
schließung 

2.) Die Frage nach der Abstammung bei "hin- 
kender" Ehe ' 

3.) Die Frage der Abstammung bei geschiedener 
Ehe 

III.Internat. Zuständigkeit 
IV. Der Eintrag in das Personenstandsregister bei 

,ihinkenderfl Ehelichkeit 

B Die Wirkungen des Rechtsverhältnisses (Art. 19EG) 
I. Grundsatz und renvoi 
11. Geltungsbereich 

1.) Die Ehelichkeit der Kinder als Vorfrage 
2.) Das Rechtsverhältnis zwischen Eltern und 

Kindern bei geschiedener Ehe 
3.) Die elterliche Gewalt, einschließlich der 

Maßnahmen des Vormundschaftsgerichts 
a) Inhalt der elterlichen Gewalt 
b) Ruhen der elterlichen, Gewalt und Über 

tragung der elterlichen Gewalt auf 
einen Elternteil 

4.) Andere Beziehungen zwischen Eltern und 
Kind ' 

5.) Fürsorgeerziehung 
·IIr.Internationales Verfahrensrecht 

1.~ Internat. Zust. 
2. Verfahrensart 
3. Rechtshängigkeit im Ausland, Anerkennung 

ausländischer Maßnahmen 
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A. ßegrUnduni: des ciechtsverh:.iltnisses Cirt. 18 i::G) 

1. Urundsutz, lJiaiOgeblichcr Zeitpunkt und renvoi 
1.) Grundsatz 

i.li t der all[emeinen Ansicht 1) baut das Bay 
OblG 2) Art. 1J Abs. 1 ~G, uie einseitige lolli 
s i.on s no r-m , zur allsei tiLen },ollisionsnorm aUS. 

In der uaßgeD~ichKeit des ~ßnnesrechts sieht es 
~einen Verstoß geben Art. 3, 117 UG 3). 

2.) Laßgeblicher Zeitpunkt bei Auflösung der .Ehe 
vor Geburt des Kindes 

Bei Auflösung der ~le vor Geburt des Kindes 
geht der Besehl. v. 9.~.196j 4) über de~ 00rtlaut 
VOll Art. 1 (j Abu. 1 ilG ';J) hinaus und e r'k La r t rai t 

der einhelligen Ansicht 6) bei :3cneidun,,' der Ehe 
vor Geburt des Kindes das Fersonalstatut des Man 
nes zur Zeit der Jcheidun6 für ma~geblich. 

j.)~ 

Obwohl Art. 1ö i~ Art. 27 :LG nicht genannt 
ist, prüft das Gericht 7) wie immer, ob das frem 
de Recht zurück - od~r auch weiterverweist 8) 

1) vg L, 80ergel-1 egel Bem. 11 zu Art. 18. 
2) Beschl. v. 9.0.1963, BayOblGZ 1963, 214 ff (218); Be- 

schl. v. 8.10.1963, 265 ff (268 f\ 
3) vgl. im einzelnen oben 8. 81 II. 

4) a.a.O. (Anm , 2). 
5) "... oder, falls er (der "hemann der !:lutter) vor der 

Geburt des hlndes gestorben ist, zuletzt Deutscher warft. . 
6) siehe 8taudinger-Raape A I1I 2 zu Art. 18; Haape 342; 

Kegel 308. 

8
7) vgl. die nachfolgend genannten Beschlüsse. 

) Einzelheiten oben 8. 12 f1. 
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Im konkreten Fall nimmt das Gericht aber im 
mer an, Rück- und Vleiterverweisung lägen nicht 
vor: 

Der Beschl. v. 8.10.1963 9), weil Art. 17 
des griechischen ZGB v. 15.3.1940 ebenso wie das 
deutsche Recht das Heimatrecht des Ehemannes der 
Mutter für anwendbar erklärt 10). 

Der Beschl. v. 9.8.1963 11), weil das fran 
zösische IPR entweaer auf das Heimatrecht des 
früheren Ehemannes oder auf das Heimatrecht des 
Kindes abstelle 12) und beide schon immer die 
französische staatsangehörigkeit. besäßen. 

Sonnenberger stimmt dem Beschl. v',9.8•196? 
in einer Anmerkun~ 13) nur im Ergebn1s zu. D1e 
_ maßgebliche 14) - franz?sisch~ Re~htspr~is 
löse heute die mit der Leg1t1m1tat e1nes K1ndes 
zusammenhängenden Hechtsfragen nach dem e~ter- , 
lichen Bhewirkungsstatut. Dieses ergebe slch be1 
gemeinsamer Staatsangehörigkeit der Eltern aus 
deren Heimatrecht, bei verschiedener Staatsan- 
g ehö r-Lgke L taus d.em Domizil 15) • 

9) 
10) 

a.a.O. (Anm. 2). 
aenauer: Heimatrecht des Bhemannes zur Zeit der Ge 
burt des Kindes oder, bei Geburt des Kindes nach 
Auflösung der Ehe, zur Zeit der Auflösung der Ehe; 
vgl. Gogos, Zivilgesetzbuch von Griechenland; Maka 
rov, Quellen I Nr. 19, Bergmann 11 Griechenland S. 
11- 
a.a.O. (Arun , 2). 
die Ausführungen des Beschl. lehnen sich eng an 
Boyer, Eheliche Kindschaft 238 ff an. 
FamRZ 1964, 453 f. 
Zur Maßgeblichkeit der ausländischen Rechtspraxis 
bei Erörterung von Rück- und Viei terverweisung, 
vgl. oben S. 15. 

Bei künftigen Entscheidungen wird auch zu untersu 
chen sein, ob und welchen Binfluß Art. 34 des Ge 
setzentwur1'es betr. das Internat. Privatrecht, 
ausgearbeitet von der Kommission für die ~eform 
des Zivilgesetzbuches (1949 - 1950), bere1ts de 
lege lata genommen hat. In Übersetzung findet sich 
der Entwurf z. B. bei Makarov I Nr. 14 Ziff. 4. 

11 ) 
12) 

13) 
14 ) 

15) 
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11. Geltungsbereich 

1.) Die Vorfrage nach der Gültigkeit der 3he 
schließung 

Wie bereits im Abschnitt "Eheschließung" aus 
geführt, beurteilt das BayObLG 16) die Vorfrage 
nach der Formgültigkeit der Eheschließung nicht 
nach dem - für die Hauptfrage - von Art. 18 be 
rufenen Recht, sondern nach dem von Art. 13 Abs. 
3 EG berufenen deutschen Sachrecht. 

2.) Die Frage nach der Abstammung bei "hinkender 
Ehe" 

Auch bei "hinkenden" Ehen, die nach deutschem 
Recht wirksam sind, vom Heimatrecht des Mannes 
aber als Nichtehen betrachtet werden, entscheidet 
das BayObLG 17) über die Ehelichkeit eines Kindes 
- dem Grundsatz entsprechenq - gemäß dem Heimat 
recht des Ehemannes, - unterstellt diesem Recht 
aber die Wirksamkeit der EheschliefJung 18) 19). 

16) Beschl. v.8.10.1963, betr. Eheschließung zwischen 
griechisch-orthodoxem Griechen und heterodoxer Deut 
schen, die das griechische Recht (Art. 1367 Abs. 1 
ZGB) als unwirksam betrachtet. 

17) Beschl. v , 8.10. 1965 a.a.O. (Anm.2).Vgl. d a g e - 
gen a b e r auch den Beschl. v. 20.4.1955,StAZ 
1955, 260 If (262), der die persönlichen Ehewirkun 
gen in einer nach dem Heimatrecht des Mannes unwirk 
samen, nach dem deutschen Personalstatut der Frau 
aber rechtswirksamen Ehe nach dt. Sachrecht beurteilt. 

18) weil es die Vorfrage nach der G~ltigkeit der Ehe 
nicht dem Recht der Hauptfrage, sondern dem von Art. 
13 berufenen Recht unterstellt. 

19) Ebenso die h.M., eingehend Staudinger-Raape B I zu 
Art. 18: "pater est quem nuptiae demonstrant"; 
Soergel-Kegel Bem. 5 zu Art. 18. 
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Im konkreten Fall gelangt das BayObLG so 
zur Anwendung des griechischen Sachrechts über 
die .c:helichkeit 20) und bejaht die Ehelichkeit 
auf Grund Art. 1466 ZGB 21) und vorsorglich 
auch noch auf Grund von Art. 1469 Ziff. 4 ZGB 
22). 

3.).Die Frage der Abstammung bei geschiedener 

Ehe 

Der Beschl. v.9.8.1963 23), der - wie oben 
aus~ef~hrt 24) _ die eheliche Abstammung des nach 
der Scheidung geborenen Kindes gern. dem in Art.18 
bezeichneten Recht beantwortet, gelangt zur Anwen 
dung französischen Sachrechts 25) 

Art. 315 c.civ. bestimmt 

"Die Ehelichkeit eines Kindes, welches 300 
Tage nach der Auflösung der ~he geboren ist, 
kann angefochten werden". 

Da Art. 315 c. civ. in dem s i nne ve re t and en 
wird: "300 Tage nach der Auflösung der Ehe 
ode r s p ä t er", hätte das Gericht die 
beiden Kinder als ehelich betrachten müssen, ob 
wohl diese erst 5 und 6 Jahre nach der scne ädung 
geboren wurden und die Mutter keine Beziehungen 
mehr zu ihrem früheren Ehemann unterhielt. Um 
dem zu entgehen, beruft sich das Gericht auf 
eine angeblich in Lehre und rlspr. anerkannte 
Meinung" wonach Art. 315 c. civ. auf den Fall 

20) 

21 ) 

eine Rück- oder Weiterverweisung des griechischen 
Rechts liegt nicht vor, siehe gleich oben "Renvoi~ 
Ein ll.ind gilt als während der Ehe empfangen, wenn 
es nach Ablauf von 180 Tagen von der Eingehung der 
Ehe an und vor Ablauf von 300 Tagen von ihrer,Auf 
lösung oder Nichtigerklärung an geboren wurde; vgl. 
die in Anm. 10 angegebene Literatur. 
Eine Bestreitung der Vaterschaft bleibt unbeachtet, 
wenn der Mann das gebor.ene Kind auf irgendeine Wei 
se als eigenes anerkan~t hat, vgl. die in Anm. 10 
angegebene Literatur. 
a.a.O. (Anm. 2). 
siehe S. 125. 
Eine Rück- oder Weiterverweisung war zu verneinen, 
vgl. unten S. 131 f. 

22) 

23) 
24) 
25) 
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beschränkt sein soll, daß ein gewisser Rechts 
'schein für die Abstammung vorn früheren Ehemann 
spricht 26). Dieser Rechtsschein soll vorlie 
gen, wenn die Mutter das Kind als l\.ind aus ih 
rer früheren Ehe in die Geburtsurkunde eintra 
gen ließ oder das Kind tatsächlich die Stellung 
eines ehelichen Kindes einnehme. Beides verneint 
das Gericht für den konkreten Fall. 

Sonnenberger widerspricht in seiner Anmer 
kung 27) auch diesen Ausführungen. Die h.l,:. in 
Frankreich sei anderer Ansicht. Die vom BayObLG 
genannten Autoren würden nur zum Teil diese Mei 
nung vertreten und die vom Gericht angeführten 
Entscheidungen könnten auch nicht in diesem Sin~ 
ne verstanden werden 28). 

111. Internationale Zuständigkeit 

Mit den Problemen der Ehelichkeit von Kindern 
muß sich das BayObLG auf Grund weiterer Beschwerden 
gegen Eintragungen in Personenstands bücher auseinan_ 
dersetzen. 

Das Gericht bejaht die internationale Zustän 
digkeit zur Vornahme und Nachprüfung der Eintragungen 
in die Personenstandsbücher stillschweigend 29). 

26) 

27) 
28 ) 

Zur Maßgeblichkeit der aus L, Rspr. und Lehre 
vgl. unten S. 272 f. 
a.a.O. (Anm. 13). 
vgl. jetzt zur strengen Rspr. des Kassationshofes aus 
der jüngsten Zeit, Schaeffer, RabelsZ 28 (1964), 89 ff 
(99); beachte zu Art. 315 c.civ. ferner LG Nürnberg 
Fürth, Beschl. v. 20.6.1960, StAZ 1961, 134; Peters, 
StAZ 1957, 107; Ellgaard, StAZ 1958, 333. 
Sie ergibt sich aus dem Territorialitätsprinzip und 
der Belegenheit des Haupteintrags, vgl.unten S. 241 ff. 

29) 
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IV. Der Eintrag in das :Personenstandsregister bei 
"hinkender" Ehelichkeit 

Mit der h.M. 30) betont das BayObLG 31), das 

Standesregister solle nur den :Personenstand ange 
ben, der nach deutschem Recht bestehe. Werde das 
Kind nach deutschem Recht als ehelich, nach dem 
griechischen Recht aber als unehelich betrachtet, 
dann dürfe das Kind in den deutschen Standesregi 
stern nur als ehelich erscheinen. 

B. Die Wirkungen des Rechtsverhältnisses (Art. 19 EG) 

I. Grundsatz und renvoi 

1.) Grundsatz 

Das BayObLG 32) baut Art. 19 S. 1 mit der 
allgemeinen Ansicht 33) zur allseitigen Kolli 
sionsnorm aus. Maßgeblich ist also grundsätz 
lich das Personalstatut des Vaters. Binen Ver 
stoß gegen Art. 3, 117 GG sieht es darin nicht 

34). 

jO) 
31 ) 
52) 

35) 
34) 

siehe Schmitt-Peters 84 ff; Peters, StAZ 1957, 107. 
Beschl. v , 8.10.1963 a.a.O. (Anm. 2) S. 219 f. 
Beschl. v. 21.3.1952, BayObLGZ 1952, 74 ff (76 f); 
Beschl. v. 20.3.1953, BayObLGZ 1953, 102 ff (106); 
Beschl. v. 16.1.1959, BayOb1GZ 1959, 8 ff (13); 
Besctl. v. 6.2.1962, BayObLGZ 1962, 39 ff (40); 
Beschl. v. 17.~.1963, ~ayObLGZ 1963, 123 ff (126). 
vgl. Soergel-Kegel Bem. 1 zu Art. 19. 
Beschl. v. 16.1.1959 und v. 6.2.1962 a.a.O. (Anm. 
32). 
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Ist der Vater staatenlos oder findet auf ihn 
das AHK-Ges. 23 über die Rechtsverhältnisse ver 
schleppter Personen und Flüchtlinge v. 17.3.1950 
35) mit Änderungs-Ges. v. 1.3.1951 36) Anwen 
dung, so gilt das Recht des gewöhnlichen, hilfs 
weise des schlichten Aufenthalts (Art. 2~ EG, Art. 
1 und 2 AHKGes 23) 37). Ist der Vater Flüchtling 
i.S. der Genfer Abkommens über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge v. 28.6.1951 38), so entscheidet 
das Recht des VVohnsitzstaates (Art. 12 des Abkom 
mens) 39) 40). 

2.) Rück- und Weiterverweisung 

Obwohl Art. 19 EG nicht in Art. 27 EG genannt 
ist, prüft das BayObLG 41) Rück- und auch Weiter 
verweisungen 42). 

Problematisch ist die sog. versteckte Rück 
verweisung durch das US-Recht. 

Der Beschl. v. 6.2.1962 43) erklärt, aus 
drückliche Kollisionsnormen über die Sorgerechts 
regelung enthielten weder das Bundesrecht der USA, 
noch das Recht des Staates Michigan, in dem der 
Vater sein Domizil habe. Es beständen aber für die 

35) 
36) 
37) 

AHKBI. 140 = SaBI. 256. 
AHKBI. 808 = SaBI. 322. 
Beschl. v. 24.8.1953, BayObLGZ 1953, 289 ff (2~1 f) 
betr. AHKGes. 23; Beschl. v.16.1.1959 a.a.O. (Anm. 
32) S. 13, betr. Art. 29 EGj Beschl. v.1.b.1961, Bay 
ObLGZ 1961, 228 ff (233 f); betr. AHKGes. und Art. 
29 EG. 

38) BGBL 1953 II 560. Seit 24.12.1953 Bundesrecht auf 
Grund von Art. 2 I 2 des Zustin&ungsges. v.1.9.1953 
(BGBL II 559). 
Beschl. v.16.1.1969 a.a.O. (Anm. 32) S. 13. 
Zu den Flüchtlingsgesetzen und Art. 29 vgl. im ein 
zelnen oben S. 37 ff. 
Beschl .• v~20.3.1953 a s a s O; (A=. 32) S. 106, betr. 
Sachnormrückverweisung durch das dänische Recht; Be- 
s ch L, v , 6.2.1962 a s a s O; (Anm, 32) S. 40 H, betr. 
sog.v~rsteckte Rückverw. durch US-Recht; Beschl. v. 
17.5.1963 a.a.O. (Anm. 32) S. 126 f betr. ebenfalls 
dänisches Recht. 
Im einzelnen zu Rück- und Weiterverweisung vgl. oben 
S. 12 ff. 
a.a.O. (Anm. 41 u , 32). 

39) 
40) 

41) 

42) 

43) 
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1bertragung des Sorgerechts einheitliche 44) 
Regeln über die Jurisdiktion, die auf das Domi 
zil des Kindes abstellten. In diesen Jurisdik 
tionsnormen sei auch eine Verweisung auf das 
sachliche Recht des Domizilstaates versteckt 
45). - Bei ~cheidung oder Trennung der Eltern 
teile das Kind nach US-Re6ht 46) das Domizil 
des Elternteils, bei ~em es tatsächlich lebe. 
Somi~ sei im konkreten Fall eine "versteckte" 
Rückverweisung auf das deutsche Recht zu be 
jahen. 

Dieser Beschl. v. 6.2.1962 schließt an die 
zum Adoptionsrecht ergangenen Erkenntnisse v. 
22.3.1957 und v. 29.12.1959 an, die - zusammen 
mit dem Beschl. des KG v. 13.7.1959 - die Pra 
xis nachhaltig beeinflußten. 

Im Abschnitt "Adoption" werden diese Ent 
scheidungen gemeinsam gewürdigt. 

11. Geltungsbereich 

1.) Die Bhelichkeit der Kinder als Vorfrage 

Die unter !. genannten Beschlüsse beurtei 
len insgesamt die Vorfrage nach der Ehelichkeit 
des Kindes richtig 47) nach dem von Art. 18 EG 

berufenen .Recht. 

Probleme, die in diesem Zusammenhang bei 
"hinkenden" Ehen entstehen 48), hatte das Bay 
ObLG nicht zu erörtern 49). 

44) vgl. hiezu aber die Ausführungen von l!'irsching bei 
Bergmann VI USA Ij ferner Makarov, Quellen I, Ver 
einigte Staaten von Amerika, am Anfang: Raape 149 fj 
Neuhaus, Grundbegr. 209 f und oben S. 16 fi. 

Das Gericht beruft sich insbesondere auf ein Gutach 
ten des Instituts für Rechtsvergleichung an der Uni 
versi tät München. 
Hinweis auf das Restatement of the Law of Conflict 
of Laws- by the American Law Institut at Washington. 
siehe Staudinger-Raape B I zu Art. 19. 
vgl. hiezu Beitzke, Lehmann-Festschr. 493 ff (506). 
beachte aber in diesem Abschnitt oben A) zur Frage 
der Abstammung bei "hinkender" Ehe (BeschI. 8.10. 
1963), 

45) 

46) 

47) 
48) 
49) 
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2.) Das Rechtsverhältnis zwischen BItern und 
und Kindern bei geschiedener Ehe der Eltern 

Die Mehrzahl der einschlägigen Entscheidun 
gen regelt die Rechtsverhältnisse zwischen dem 
Kind und seinen bereits rechtskräftig geschie 
denen Eltern. Auch diese Rechtsverhältnisse un 
terstellt das Gericht 50) dem Kindschaftsstatut 
(Art. 19 EG) und nicht dem Scheidungsstatut (Art. 
1'7 EG) und entspricht so der in Rspr. und Schrift 
tum heute unbestrittenen Ansicht 51). 

3.) Die elterliche Gewalt, einschließlich der 
Maßnahmen des Vormundschaftsgerichts 

a) Inhalt der elterlichen Gewalt 
Der Inhalt der elterlichen Gewalt stand 

nicht im Brennpunkt der Rspr. zu den Wirkun 
gen des Rechtsverhältnisses zwischen den El 
tern und dem ehelichen Kind; vereinzelt wa 
ren aber auch hier Fragen zu entscheiden: 

Über das Recht auf Bestimmung des \'Iohn 
sitzes des Kindes entscheidet das BayObLG 52) 
richtig 53) gern. der von Art. 19 EG berufenen 
Rechtsordnung. 

50) Beschl. v.21.3.1952, v. 20.3.1953, v. 16.1.1959, v.6. 
2.1962 und v. 17.5.1963 an den in Anm. 2 a.O., ferner 
Beschl. v. 22.4.1958, BayObLGZ 1958, 100 ff. Vor 
1 9 4 5 erkannte das BayObLG zumeist in gleichem 
Sinne; einige Entscheidungen stellen die Frage dahin 
und einmal will das Gericht immer deutsches Recht an 
wenden; vgl. Soergel-Kegel Bem , 10 (:J<'ußn. 19) zu Art. 
19. 
Frankenstein IV 57 f; Staudinger-Raape C und Soergel 
Kegel Bem , 10 zu AI't. 19; RG v , 29.11.1910, Jd 1911, 
208 = WarnR 1911, 126; OLG Köln, Beschl. v.4.6.1954, 
FamRZ 1955, 113 fj OLG Hamm, Beschl. v.1.7.1955, NJW 
1955, 1724 f (1725), 
Beschl. v. 15.10.1950, NJW 1951, 275j Beschl. v.24.b. 
1953 a.a.O. (Anm. n) s. 291 f; Beschl. v. 17.5.1963 
a.a.O. (Anm. 32) S. 124. 
vgl. Prankenstein IV 46; Soergel-Kegel Bem. 16 zu Art. 
19. 

51 ) 

52) 

53) 
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Der Beschl. v. 1.d.1961 54) stellt dahin, 

ob § 5 S. 1 RelKEG das Kindschaftsrecht oder 
die Geschäftsfähigkeit betrifft 55). 

Der Beschl. v.22.4.1958 56) unterstellt 
die Anordnung des Vormundschaftsgerichts, das 
Kindergeld an andere Personen auszuzahlen (§ 
8 Abs. 2 KGG 57)) dem Kindschaftsstatut, ohne 
ausdrücklich 58) zu berücksichtigen, d aß das 
Kindergeld vorwiegend im öffentlichen Interes 
se gewährt wird 59). 

b) Ruhen der elterlichen Gewalt und Dbertra 
gung der elterlichen Gewalt auf einen Bl 
ternteil 

Über das Ruhen der elterlichen Gewalt kann 
der Beschl. v. 1.8.1961 60) unbestritten 61) 

gemäß dem von Art. 19 EG be ruz'enen Recht ent 
scheiden. 

Die t'bertragung der ttilterlichen Gewalt auf 
einen Elternteil, - womit sich die meisten Br 
kenn tru ase zum Kindschaftsrecht befassen -, un 
terst~llt das Gericht 62) mit der einhelligen 

54) 
55) 

BayObLGZ 1961, 228 ff (234). 
Ob das Kind eine Handlung - allein oder mit Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters - vornehmen darf, beantwor 
tet das von Art. 7 EG berufene Recht; wer die erforder 
liche Zustimmung erteilen oder das Geschäft in eigenem 
Namen vornehmen darf, bestimmt sich nach dem gem. Art. 
19 (20 oder 23) maßgeblichen Statut; vgl. Raape 171 und 
auch Soergel-Kegel a.a.O. (Anm. 53). 
BayObLGZ 1958, 100 ff (101). 
BGBL 1954 I 333. 
Eine stillschweigende Berücksichtigung kann man darin 
sehen, daß das Gericht im materiellen Teil die Unklar 
heit über das Personalstatut des Vaters nicht erwähnt 
und nach deutschem Sachrecht entscheidet. 
Martin 9 f'f', 
a.a.O. (Anm , 54) S. 233. 
siehe Raape 352; Soergel-Kegel Bem. 19 zu Art. 19. 
vgl. z.B. die Beschl. v , 16.1.1959, v , 6.2.1962 und 
v. 17.5.1963 a s a s O; (Anm. 32). 

56) 
57) 
58) 

59) 
60) 
61 ) 
62) 
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Ansicht in Lehre und Rspr. 63) allein Art. 
19 EG. Auch wenn das Vormundschaftsgericht 
dabei eine Maßnahme zu treffen hat, berück 
sichtigt das BayObLG Art. 2) EG nicht 64) 

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich 
dabei regelmäloig nicht. Erwähnenswert sind 
jedoch die Beschl. v. 17.5.1963 und v. 18. 
11.1952: 

aal Angleichung deutscher Sachnormen an dä 
nische Sachnormen 

Der Beschl. v. 17.5.1963 65) beurteilt 
die ube r-t ragung der Personen- und der Vermö 
genssorge über ein staatenloses oder däni 
sches Kind, das in Dänemark wohnt und bereits 
18 Jahre alt Lst , auf einen Elternteil. Der 
Vater ist Däne und wohnt in der Bundesrepu 
blik. Das (größtenteils ungeschriebene) däni 
sche IPR stellt für die Handlungsfähigkeit 
auf das Recht des Domizils ab 66) und be 
mißt das Rechtsverhältnis der Eltern zu ih 
rem ehelichen Kind nach dem Hecht am Domizil 
des Vaters 67). Nach dem dänischen Sachrecht 
endet das Personensorgerecht der Eltern, wenn 
das Kind das 18. Lebensjahr vollendet und das 
Recht der Vermögenssorge mit Vollendung des 
21. Lebensjahres 68) 

63) 
64) 

siehe, Soergel-Kegel a s a s O; (Anm , 61). 
':Ieil entscheidend ist, daß das Vormundschaftsgericht 
Ufi Rahmen der ehelichen Kindschaft tätig wird, vgl. 
Soergel-Kegel, Bem. 8 zu Art. 19. 
a.a.O. (Anm. 32) S. 124 f. 
Bergmann II Dänemark III 2. 
Staudinger-Raape H II zu Art. 19; Marcus, RabelsZ 20 
(1955), 516, 
vgl. Gesetz NI'. 227 v. 30.6.1922 über Unmündigkeit 
und Vormun~schaft in der Fassung v. 6.2.1957, (in 
deutscher Ubersetzung bei Bergmann 11 Dänemark Irr B 
5; ~~altliche Zusamm~nfassung bei Boschan, Europ. 
FamJ.l~enrecht 51) - § 1. Wer noch nicht 21 Jahre alt 
ist, ,ist ~ündi~ •••. - § 6. Für ein minderjähriges 
ehel~~hes K~nd s~nd d~e Eltern gemeinschaftlich ge 
s e üz l tcner Vormund ••• - § 18. Kinder unter 18 Jah 
ren unterstehen der Personensorge •••. § 19. Die Pe.r 
sonensorge enthält die Pflicht, für die Person des 
~indes ~u sorgen und die Befugnis, die Entscheidung 
uber se~ne persönlichen Verhältnisse zu treffen. 

65) 
66) 
67) 

68) 
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Für die Personensorge stellt der Beschl. 
kur~ fest: da sich die Handlungsfähigkeit 
des Kindes nach dem dänischen Sachrecht be 
messe und das Kind inzwischen das 1U. Lebens 
jahr vollendet habe, habe sich die Angelegen 
heit hinsichtlich der Personensorge erledigt. 

Damit g 1 eie h t das Gericht still 
schweigend die in casu nach Art. 19 EG maß 
geblichen deutschen 8achnormen über die elter 
liche Gewalt an die dänischen Sachnormen über 
die Handlungsfähigkeit a n 70). 

Der vom BayObLG entschiedene Fall ent 
spricht insoweit sachlich dem vieldiskutier 
ten Verhältnis der elterlichen Gewalt zu Wand 
lungen in der Geschäftsfähigkeit einer Frau 
infolge Heirat: macht nach dem Personalstatut 
de~ Frau Heirat mündig 71), nicht aber nach 
dem Personalstatut des Vaters 72), so werden 
ebenfalls die Normen des Personalstatuts des 
Vaters über die elterliche Gewalt an die Be 
stimmungen des Personalstatuts der Frau über 
die Geschä:rtsfähigkeit angeglichen 73). 

bb) Personensorgeregelung bei fehlender Schuld 
f€ststellung im ausl. Scheidungsurteil 
Der Beschl. v. 18.11.1952 74) regelt die 

Personensorge nach § 74 Abs. 2 EheG (jetzt § 
1671 Abs. 3 BGB), wenn in dem ~cheidungsur 
teil eine Schuldfeststellung fehlt, weil das 
anwendbare ausländische Recht sie nicht kennt. 
Der dem Scheidungsurteil zugrunde gelegte Sach 
verhalt kann aber - nach Ansicht des BayObLG - 
bei der vormundschaftsgerichtlichen Bntschei 
dung berücksichtigt werden. 

70) 
71 ) 
72) 
73) 

74) 

vgl. auch oben S. 24. 
so z.B. in der Schweiz; 
wie in Deutschland. 
vgl. Staudinger-Raape B 
zu Art. 19., 
IPRspr. 1952 - 1953 Nr. 

Literatur siehe Anm. 73 

11 und Soergel-Kegel Bem. 20 

185. 
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4.) Andere Beziehungen zwischen Eltern und Kind 

Den gesetzlichen Wohnsitz und den Namen d 0 
ehelichen Kindes bemißt das BayObLG 75) mit ct J' 

allgemeinen Meinung 76) nach dem von Art. 19 HO 
berufenen Recht. 

Über sonstige Beziehungen zwischen BItern 
und Kind, wie etwa über die beiderseitige Un 
terhaltspflicht und die Rechte auf Ausstattung 
und ~ussteuer, brauchte das BayObLG nicht zu 
urte~len. 

5.) Fürsorgeerziehung 

Da - wie auch das BayObLG ausdrücklich be 
tont - das Recht der Fürsorgeerziehung dem öf 
fentlichen Recht einzuordnen ist, wendet das 
Gericht 77) mit der einhelligen Ansicht 78) 

ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeitsver 
hältnisse immer deutsches Eecht an, wenn sich· 
das Kind in Deutschland aufhält. Art. 19 und 
Art. 23 EG läßt es außer Betracht. Zwischen end 
gül tig heilender und endgültig vorbeugender ]<'ür 
sorgeerziehung scheint das Gericht dabei - in 
Gegensatz zur herrschenden Ansicht in der Rspr. 
79) - nicht zu unterscheiden. 

75) 

76) 

77) 

78) 

vgl. Beschl. v. 13.10. 1950, IPRspr. 1950-1951 Nr. 
109. 
siehe Staudi~ger-Raape B 111 und Soerbel-Kegel Bem. 
26 zu Art. 19. 
Beschl. v. 13.10.1950 a.a.O. (Anm. 75) und Beschl. 
v. 24.8.1953, IPRspr. 1952-1953 Nr. 233. 
zu Lehre und sonst. Rspr. vgl. Frankenstein IV 45; 
W~~, RabelsZ 10 (1936), 40 ff (46); Firsching l!'a- 
m~l~enrechi 76. ' 
siehe Soergel-Kegel Bem. 23 u. Palandt-Lauterbach 
Bem. 4 zu Art. 19. 

79) 
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111. Internationales Verfahrensrecht 

1.) Internationale Zuständigkeit 

Im Ln t e r-na t-i ona'l en Verfahrensrecht 80) wird 
im einzelnen aufgezeigt, wie das BayO~LG die in 
ternat. Zust. imaer mehr aus der örtlichen Zu 
ständigkeit ableitet und Wegbereiter dieser Hspr. 
gerade die Entscheidungen zur internat. Zust. der 
Vormundschaftsgerichte bei Tätigwerden im Hahmen 
der elterlichen Gewalt sind. Die internat. Zust. 
liest das Gericht in diesen Fällen seit dem Be- 

81) §§ schl. v , 16.1.1959 eindeutig aus den 43, 
36 Abs. 1 FGG. 

Die internat. Zust. zur Anordnung einer Für 
sorgeerziehung begründet das BayObLG 82) nur un 
klar 83). 

2.) Verfahrensart 

Das BayObLG 84) läßt mit Recht unberücksich 
tigt, ob die betreffende Angelegenheit in einem 
fremden Staat, - dessen materielles Recht anwend 
bar ist oder zu dem im konkreten Falle sonstige 
Beziehungen bestehen -, in einer anderen Verfah 
rensart 85), etwa im Verwaltungsstreitverfahren, 
beurteilt wird: es gilt der Grundsatz der Quali 
fikation von Verfahrensfragen nach der lex fori 
86) • 

80) 

81 ) 
82) 

"Die Bestimmung der internat. Zust., Anknüpfung an 
die ärtl. Zust." et passim. 
a.a.O. (Anm. 32).' 
Beschl. v. 13.10.1950 a.a.O. (Anm. (5) u. v. 24.8.1953 
a.a.O. (Anm. 77). 
Einzelheiten unten S. 210 f. und 217. 
vgl. z.B. Beschl. v. 20.3.1953-ä.a.O. (Anm. 32). 
zur Sorgerechts regelung in anderen Verfahrensarten 
im Ausland vgl. Beitzke, Lehmann-Festschr. ~93. 
siehe Dölle, RabelsZ 16 (1951), 567; Riezler 111 ftj 
Beitzke a.a.O. (Anm. 85) ~9~. 

83) 
84) 
85) 

86) 
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3.) Rechtshängigkeit im Ausland, Anerkennung 
ausländischer Maßnahmen. 

Die Rspr. des BayObLG 87) zur Berücksichti 
gung der Rechtshängigkeit im Ausland und zur An 
erkennung ausländischer ~~aßnahmen, wird im inter 
nat. Verfahrensrecht in den Abschnitten "Fehlen 
einer internat. Zust. entgegen den allgemeinen 
Grundsätzen oder: Schranken für die Ausübung der 
internat. Zust., Rechtshängigkeit im Ausland" und 

'''Anerkennung ausländischer Maßnahmen" dargestellt 
und gewürdigt. 

§ 22. Das une hel ich e Kin d 

I. Umfang der Rspr. 

Mit dem internationalen Recht des unehelichen Kindes 
befassen sich nur wenige Entscheidungen des BayObLG. Die 
größten Schwieri~keiten treten für das Gericht bei Be 
stimmung der Staatsangehörigkeit des unehelichen Kindes 
auf. 

II •. Grundsätze 

1.) Verhältnis zur Mutter 

Wie die allgemeine Ansicht in Lehre und Rspr. 1) 
baut das BayObLG 2) Art. 20 S. 1 EG zur allseitigen 
Kollisionsnorm aus. Das Gericht erklärt also das Per 
sonalstatut der Mutter für grundsätzlich maßgeblich 
und nimm~ Wandelbarkeit des Kindschaftsstatuts an. 

Im Beschl. v. 25.7.1956 3) hat es auch Gelegen 
heit, die durch Art. 20 S. 2 geSChaffene Ausnahme vom 
Grundsatz der Wandelbarkeit anzuwenden. 

87) 

~~ 

insbesondere der Beschl. v. 16.1.1959 a.a.O. (Anm. 32). 
vgl. Soergel-Kegel Bem. 1 zu Art. 20. 
Beschl. v. 2.10.1953,·BayObnGZ 1953, 323 ff (325 f). 
BayObLGZ 1956, 285 ff •. 
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2.) Verhältnis zum Vater 

Mit der absolut h.i,;. 4) unterstellt das BayObLG 

~) ~ie Unterhaltspflicht des Vaters gegenüber seinem 
'unehelichen ;,inde Art. 21 EG, beurteilt aber iw übri- 

h' It' zwischen den heiden nach dem gen uas Reuntsver ~ nlS 
Heimatrecht des Vaters. 

III.Geltungsbereich 

Im Beschl. v. 2.10.1953 6) war wegen der AnordnU~g 
, Vormundschaft tiber die staatsangehi?rigkeitsverhalt- 

~~~~~ des unehelichen Kindes einer Schwelzerlu zu ent 
scheiden, dessen deutscher Vater seine Vaterschaft vor 
einem deutschen :fotar anerkannte. 

Bs ist zumindest unklar, ob dieser Beschlu~)- in Ge- 
"ensatz zu anderen :Sntscheidungen des BayObLG - den 
b 8) , d' 
allgemein anerkannten Hechtssatz sleht, wonach le 
Staatsangehörigkeit einer Person der.! Recht zu entnehmen 
ist, um dessen Nationalität es sich handelt und Vorfra 
gen zum Erwerb oder Verlust der :::;taatsang'ehörigkei t nach 

dem Recht dieses Staates zu beantworten sind. 

Denn das Gericht scheint über das Bestehen der schwei 

zerischen StaatsangehÖrigkeit nur deshaib nach schweizeri 
schem Recht zu urteilen, weil im konkreten Fall Art. 20 
EG, zur allseiti6en Kollisionsnorm ausgebaut, auf das 

schweizerische Recht verweist. 

, 
4) siehe Staudinger-Raape G I zu Art. 21; Raape 368 f; 

Wolff 219; Soergel-Kegel Bem. 16 ff zu Art. 21. 
5) Beschl. v , 2.10.1953 a.a.O. (Anrn , 2) s. 326. 
6) a.a.O. (Anm , 2). 
7) vgl. oben S. 27 f. 

) 1 etwa Lewald 10' Makarov, Allgemeine Lehren 239 ff; 
8 ~~h~itzer I 101; So~rgel-Kegel Bem. 26 vor Art. 7, Be~. 

1 ff zu Art. 29 u. Bem. 39 zu Art. 21; Neuhaus, Grund 
begr. 75,; Lichter 5 a zu § 4 Ru8tAG (S. 66), Bergmann 
11 Griechenland S. 2. 
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Im Ergebnis ist dem Beschluß jedoch zuzustimmen. Das 
Kind besitzt die schweizerische Staatsan[ehörigkeit (und 
nur diese): 

Nach schweizerischem Recht, das ein "gemischtes Ab 
stammungs- und Anerkennungssystem" vertritt 9), erwirbt, 
- was auch der Beschl. ausfUhrt -, das uneheliche Kind 
die schweizerische Staatsangehörigkeit, wenn seine )'.lut 
ter zur Zeit der Geburt das SchweizerbUrgerrecht besitzt. 
Gleichgültig ist, ob das Kind von der I\:utter anerkannt 
und in welchem Land es geboren wurde, Art. 324 Abs. 1 
ZGB, Art. 1 des Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust 
des Schweizerbürgerrechts v. 29.9.1952 10). 

Aus Art. 8 Nr. 1 des Bürgerrechtsges. J1) wird ge 
schlossen, daß das au!3ereheliche Kind auch nicht auf 
Grund der Anerkennung durch einen ausländischen Vater 
seine schweizerische Staatsangehörigkeit verliert 12). 

Aber selbst wenn man diesen Schluß nicht ziehen will, 
gelangt man im konkreten Fall zum gleichen Ergebnis. ~ie 
sChweizerische,Rspr. hat schon immer dem auJ3erehelichen 
Kind bei Anerkennung durch den ausl. Vater das Schweizer 
bürgerrecht dann nicht abgesprochen, wenn das Kind sonst - 
wie hier 13) - staatenlos geworden wäre 14). 

Daher braucht nicht erst die Streitfrage 15) erör 
tert zu werden, ob überhaupt ein Ausländer die weiterge 
hende Anerkennung mit Standesfolge rechtswirksam nach 
schweizerischem Recht erklären kann 16) und in welchem 
Sinne die von dem deutschen Vater vor einem deutschen No 
tar abgegebene Anerkennungserklärung zu verstehen ist 17). 

9) vgl. Raape, Staatsang.k. 81 mit rechtsvergl.Hinweisen; 
Ferid, StAZ 1953, 50 ff (umfassender Überblick über 
die Rechtsstellung des außerehelichen Kindes in den 
verschiedenen Rechtsordnungen); Fisch, StAZ 1955, 255. 

10) Raape, Staatsangehörigkeit 91; Lichter 752. 
11) Art. 8 NI'. 1 lautet: "Das außereheliche Kind einer 

schweizerischen Mutter und eines ausl. Vaters, das 
noch unmündig ist, verliert das Schweizerbürgerrecht 
durch Eheschließung des Vaters mit der ldu t t e r , so 
fern es dadurch die 0taatsangehörigkeit des Vaters 
erwirbt oder diese bereits besitzt". 

12) Schnitzer I 475; vgl. auch Lichter 762. 
13) vgl. § 4 Abs. 1 RuStAG (RGBl. 1913, 583; BGBl. 111 

102 - 1): nur das außereheliche Kind der deutschen 
Mutter erwirbt die dt. Staatsang.k.; siehe z.B. auch 
Schätzel 4 zu § 4 RuStAG (S. 139). 

14) vgl. Raape, Staatsang.k. 99. 
15) auf die auch das BayObLG hinweist. 
16) Verneinend: Egger Anm. 6 zu Art. 306 ZGB; l!'isch, StAZ 

1955, 256; Boschan, Europ. Familienrecht, Schweir. IV 
A 2; - bejahend: Schnitzer I 473 ff; vgl. auch die 
Entscheidung des BG v , 7.7.1949, RabelsZ 16 (19~1).94. 

17) Schnitzer I 474. 
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§ 23. Leg i t i rn a t ion 

Übersicht 

I. 
II. 
llI. 

Grundsätze 
Geltun[;sbereich 
Einfluß allgemeiner Vorschriften 
1) Renvoi 
2) Art. 30 EG 
Internationale Zuständigkeit IV. 

I. Grundsätze 

Das BayObLG 1) wendet Art. 22 Abs. 1 EG - wie uie ein 
helliue ~einung 2) _ allseitig an und sieht darin keinen 
Verstoß geGen Art. ), 117 GG j) 4) . 

Andere JJersonalstatuten als das Heimatrecht (des Va 
ters zur Zeit der Leg i, timation) gewinnen keine Bedeutung 
5) • 

l\Ii t Art. 22 Abs , 2 J,G braucht sich das BayvbLG - an 
ders al~ bei der Adoption 6) - bei der Legitimation nicht 
auseinanderzusetzen. 

f) ; 1) Beschl. v , 18.7.19':>8, i3ayObLGZ 1958, 204 ~f (208 
BeschL v , 11.2.1959, BayObLGZ 1 SI':> 9 , ~7 ff (49). 

2) vgl. >:ioerLel-l\ecel 13em. 1 zu Art. 22 .t>G. 
3) siehe hiezu im einzelnen oben S. 81 !f. 

4) .Jieser ~%ründsatz führt (las BayObl;G arn Beschl. v.ltl.7. 
1958 zu Art. 331 ff des belgischen c.c., vgl. hiezu 
gleich anschließend "Geltungsbereich", und im Beschl. 
v. 11.2.1959 zu § 23 Abs. 1 des jugoslawischen.Grund 
gesetzes über die J3eziehungen de:: j,l tern und Klnder 
v. 26.11.1947. Vgl. zu diesem bel Bergmann 111 Jugos 
lawien 111 13 11 übersetzten Gesetz, Bisner, RabelsZ 
17 (1952), 244 ff (25'0 f) und Boschan, Europ. ]!'aml- 
lienrecht 241. '. .. 

5) für den Beschl. v. 11.2.1959 deshalb, weil dle Fluch~ 
lings~esetze erst nach der ~heschließung der Eltern ln 
KraftCtraten und nicht zurück~irken, vgl. oben S. 43. 
vg 1. unten S. 14'1. ~) 
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11. Geltungsbereich 

Die Legitimation durch nachfolgende Ehe und Aner 
kenntnis nach belgischem Hecht 

Die Legitimation'durch nachfolgende Ehe und Aner-_ 
kenntnis in Rechten des Anerkennungssystems betrachtet 
der Beschl. v. 18.7.1958 7) mit der allgemeinen Meinung 

'8) auch als Legitimation i.S. des Art. 22 ~G. 

Dieser Beschluß verneint aber auf Grund der belgi 
schen Sachnormen (Art. 331 ff c.c.) eine Legitimation 
durch nachfolgende Ehe und Anerkenntnis, weil das Kind 
nicht vor oder bei der Eheschließung von den Eltern an 
erkannt und aulJerdem im Ehebruch erzeugt wurde. Der nach 
träglichen Anerkennung zu Protokoll eines dt. Rechtspfle 
gers mißt das BayObLG keine Bedeutung bei, ohne aller 
dings auf d i.e durch das Ges. v , 10.2.1958 geschaffenen 
Änderungen der Art. 331 ff C.c. 9) einzugehen 10). 

7) a.a.O. (Anm. 1). 
8) siehe Soergel-Kegel Bem. 10 ff zu ;,rt. 22 (Ausnahme, 

wenn das Kind selbst bei Kenntnis des ;:itandesbeamten 
von der Unrichtigkeit des Anerkenntnisses ehelich 
wird, wie z.B. in IPrankreich und den Niederlanden); 
vgl. auch AG Heidenheim, Beschl. v. 7.1.1953, 132 f. 

9) vgl. Bergmann I Belgien 111 B 1, siehe'insbesondere 
Art. 331 Abs. 2 und 331 bis. 

10) Im Ergebnis hätte sich auch bei Beachtung der durch 
dieses Gesetz geschaffenen Brleichterungen der Legi 
timation nichts geändert. Bei Erört,erung dieser Nor 
men ist insbesondere zu untersuchen: ob die Form des 
Anerkenntnisses dem belgischen Recht genügen muß (vgl. 
hiezu Staudinger-Raape A -lI 3 b u. ~oergel-Kegel Bem. 
22 zu Art. 22 sowie Bem. 14 u , 20 zu Art. 11; ferner 
Mulle, StAZ 1956, 202 r), ob die Anerkennung zu ~ro 
tokoll des dt. Rechtspflegers den belgisehen (evtl. 
den deutschen) Formvorschriften entspricht (hiezu 
Soergel-Kegel Bern. 24 zu Art. 11, Raape 214 ff) und 
schließlich, ob das Legitimationsstatut entscheidet, 
welche gerichtlichen Akte zur Wirksamkeit der Legiti 
mation erforderlich sind (hiezu Soergel-!l.egel llem. 27 
zu Art. 22) und ob ein deutsches Feststellungsurteil 
dem - nach belgischem Recht - erforderlichen Ausspruch 
der Legitimation durch ein Gericht genügt (hiozu Maha 
rov SJZ 1950, Sp. 911 ff (zu Art. 331, Abs. ) lrz.c~c.; 
Soergel-Kegel Bem. 22 zu Art. 22). 
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111. ~influß allgemeiner Vorschriften 

,1 .) ltenvoi 
Das BayObLG 11) g äb t zu erkennen, d aß es einen 

ausländischen renvoi, wie Ln.me r , berücksichtigt, 
• r - • ht t . t 1 2 ) obwohl Art. 22 ln Art. 27 .t:G nlC Genann lS 

In keinem der Bescnlüsse kann es jedoch einen 
renvoi bejahen. Im Beschl. v. 1b.7.195B 13) nicht, 
weil das be Lg ä s c ne IPH (Art. 3 Abs. 3 c.c.) eben 
falls auf dem Staatsangehörigkeitsprinzip beruht 
14) ; , 

und im Heschl. v. 11.2.1959 15) nicht, weil, - 
der Beschl. erwu.Gt einen renvoi freilich überhaupt 
nicht -, angesicnts der allgemeinen Ten<.lenz in der 
jUßoslawischen ~esetzgebung, Hspr. und Lehre, das 
eigene S",-chreuht anzuwenaen 16), mangels einer ge 
schriebenen r,ollisionsnorm 17) eine H.üch.- oder iiei 
terverweisung verneint weruen kann. 

2.) Art. 30 ~G 
Der Beschl. v. 18.7.1958 18) lehnt es mit der 

allgemeinen Meinung 19) ab, ausländische Sachnor 
men, die eine Anerkennung des Kindes durch die El 
tern vor oder bei der Ehe s ch Lf.e ßung verlangen, auf 
Grund des ordre public nicht anzuwenden. Eine Be- 

11 ) 

12 ) 
13) 
14) 

15 ) 
16) 
17 ) 

18 ) 
19 ) 

vgl. die nachfolgend genannten Beschlüsse, insbes. 
den Deschi. v. 1e.7.1958 a.a.O. (Anm. 1). 
Einzelheiten oben S. 12 ff. 
a.a.O. (Anm . 1). 
vgl. die Angaben im Beschl. und bspw. Bergmann I Bel 
gien ur A. 
a.a.O. (Anm , 1). 
vgl. Tchirkovitch 220 ff (239). 
siehe r.:akarov, Quellen 11 Nr , 28 und Bisner, Rabels-Z 
17 (1952), 244 ff (257 ff). 
a.a.O. (Anm. 1) 209 r , 
vgl. :.:;oer·gel-Kegel B~L1. 52 zu Art. 22; Schwoerer, 
FamRZ 1958, 386. 
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gründung 20) gibt das Gericht nicht; es verweist nur 
auf das OLG r-,!ünchen 21).' 

Die Streitfrage, ob ausländische Sachnormen, die 
die Legitimation von Ehebruchskindern verbieten, ge 
gen den deutschen ordre public verstolJen, erwähnt der 
Beschl. v. 18.7.1958 22), beantwortet sie aber nicht 
23) • 

IV. Internationale Zuständigkeit 

Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerich 
te zur - deklaratorischen ~4) - Feststellung der Legitima 
tion lesen die Beschl. v. 18.7.1958 und v. 11.2.1959 25) 
mit der h.M. aus § 31 PS~G 26) 

20) Raape, Staatsangehörigkeit 114: Wenn dem ausl. .Hecht 
eine nachträgliche Anerkennung verdächtig erscheint 
und es eine Legitimation bei nachträglicher Anez-ken 
nung nur unter bestimmten Voraussetzungen anerkennt, 
so erscheint die Anwendung des ausl. Rechts nicht 
mit Rücksicht auf die deutsche Rechtsordnung schlecht 
hin untragbar. 
JFG 20, 209/213. 
die von ihm angegebenen Belegstellen sind allerdings 
teilweise ungenau angeführt, vgl. Schwoerer a.a.6. 
(Anm, 19). 
Aus der, umfangreichen Literatur zu dieser Streitfrage, 
Neuhaus, RabelsZ .20 (1955), 344 ff (grunds. kein Ver 
stoß); Sonnenberger 119 ff (Verstoß); LG Frankfurt, 
Beschl. v , 6.12.1953, RabelsZ 20 (1955), 341 (niederl. 
Recht, V.erstoß), OLG Frankfurt, Be s c h L, v , 28.2.1956, 
StAZ 1956, 241 f (VerstOß); OLG Celle, Beschl. v. 13. 
7.19:>4, ]'amRZ 1955, 54 (engl. R., kein Verstoß); AG 
Düren, Beschl. v. 30.7.1959, StAZ 1960, 210 f (belgi 
sches R., kein Verstoß~ 
was der Beschl. v. 11.2.1959 klar herausstellt; zu 
stimmend bspw. SChwoerer, EJF E r Nr. 25; Riedei, 
JWG Bem. 4 zu Art. 40. 
a.a.O. (Anm. 1). 
vgl. unten S. 211 ii. 

21 ) 
22) 

23) 

24) 

25 ) 
26) 
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§ 24. A d 0 p t ion 

Übersicht 

A. Grundsätze 
I. Art. 22 Abs. 1 EG 
11. Art. 22 Abs. 2 EG 

B. Geltungsbereich 
I. Art. 22 Abs. 1 ~G 

1.) Adoption durch Staatsakt 
2.) Anfechtung 

11. Art. 22 Abs. 2 EG 
1 .) Die "Einwilligung des ,~indes ',' 

a) Notwendigkeit der hlnwlII;,~ung n~ch dt. 
Sachrecht, Ersetzung der .o.lnwlIIlgung 
des Kindes bei Adoption durch Staatsakt, 
Anpassung , 

b) Wirkung einer vor de~ Staatsaht ohne dle 
erforderlicHe Genehrlllgung des Vormund 
schaftsgerichts erteilte Z1:'stimmung des 
gesetzlichen Vertreters, \I~ederholung 
der ZustiInL1ung des gesetzllchen Vertre 
ters und Erteilung der Genehmigung 
n ach dem Adoptionsakt. , 

"Einwilligun?' eines Dritten, zu dem das-Klnd 
in einem familienrechtlichen Verhältnis steht" 
Die Form der gem. Art. 22 Abs. 2 EG erforder 
lichen Einwilligungserklärun~en 

2. ) 

).) 

c. Einfluß allgemeiner Vorschriften 

I. Renvoi kt 
1.) Die Rspr. des BayObLG zur sog. verstec en 

Rückverweisung durch das US-Recht im einzel 
nen 

2.) Die Stellungnahmen im Schrifttum , 
a ) Die "Anerkenmmg',' de:: deutschen lnterna 

tionalen Zustandlgkelt 
b ) Anwendbares Recht ("verste'ckte Rückver- 

weisune") 

Internationales Verfahrensrecht 
I. Gerichtsbarkeit. 
11. Internat. Zuständigkeit 
III.Anerkennung ausländischer Maßnahmen. 

D. 

- 147 - 

A. Grundsätze 

I. Art. 22 Abs. 1 EG 

Den einseitig gefaßten Art. 22 Abs. 1 EG wendet 
das BayObLG 1) mit der einhelligen Meinung allsei 
tig an und sieht darin keinen Verstoß gegen Art. 3, 
117 GG 2). 

Bei gemeinschaftlicher Adoption durch Ehegatten 
verschiedener Staatsangehörigkeit zieht der Beschl. 
v. 19.4.1962 3) folgerichtig 4) die Personals ta 
tuten beider Ehegatten heran. 

11. Art. 22 Abs. 2 EG 

Der Beschl. v. 25.7.1956 5) erkennt 6) den von 
Art. 22 Abs. 2 EG eingeführten Grundsatz des "schwä 
cheren" oder "ärgeren" Rechts. 

Die Schwierigkeiten, die sich aus der Anwendung 
dieses Grundsatzes ergeben, werden unten beim "Gel 
tungsbereich" dargestellt. 

1) Beschl. v. 25.7.1956, BayObLGZ 1956, 285 ff f287); 
Beschl. v. 22.3.1957, BayObLGZ 1957, 118 ff 123); 
Beschl. v. 19.4.1962, BayObLGZ 1962, 151 ff 159); 
Beschl. v. 19.11.1964 (noch unveröffentlicht). 

2) vgl. schon 0 ben S. 142. ' 
3) a.a.O. (Anm. 1) S. 154 ff, 159 ff. 
4) vgl. Raape 393; Soergel-Kegel Bem. 34 zu Art. 22; 

Firsching, Familienrecht 114. - Zu Reformbestrebun 
gen vgl. Makarov JZ 1962, 476 (Familienrechtsänd. 
ges. v. 11.8.1961 und Deutscher Rat für IPR); 
Schwind, StAZ 1964, 29 ff (34), betr. Haager Vor 
entwui'f e Lne's Internat. Adoptionsabkommens. 

6
5) a.a.O. (Anm. 1)· S. 87 zs, 

) vgl. Gündisch, FamRZ 1957, 199 ff (200). 
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B. Geltungsbereich 

1. Art. 22 "bs. 1 l!:G 

1 • ) Adoption durch Staatsakt 
Das BayObLG 7) betrachtet mit der einhelli 
JieinunB 8) auch die Adoption durch staatsakt, gen 

_ wie sie heute in den meisten Einzelstaaten der 
USA, in ~ngland, ;Schottland, Schweden, in Dänemark 
und ree;elmäßig in den osteuropäischen Ländern üb 
lich ist - 9), als Annahme an Kindes statt i.S. 

des Art. 22 Abs. 1. 

Normen, die darüber e~tscheiden, ob die Ado~ 
tion durch Vertrag oder Staatsakt erf?lgt, qu~ll 
fiziert das Gericht stillschweigend mlt eier eln 
helligen Weinung 10) nicht als Formvorschriften 
11 ) • 

2.) Anfechtung 

ibenfalls JÜ t der unbestrittenen Auffassung . 
in Lehre und R~pr. 12) unterstellt das Gericht 1)) 

Voraussetzungen und Yiirkungen einer Anfechtung dem 

Adoptiof-sstatut. 

3.) Name des Adoptierten 

Die ~inl'lirkung der Adoption auf den Namen des 
Adoptierten, die \Iirkungen der Adoption überhaupt, 
br auch t e das BayObLG nicht zu erörtern 

7) siehe die in _"nm. 1 genannten Beschl. j der Beschl. v , 
19.11.1964 betr. polnisches Recht, die übrigen US-Recht. 

8) vgl. Ancel, adoption 163 ff; Raape 394 (Fußn. 171) u. 
St~Z 1957, 205 ff (211 r); Soergel-Kegel.Bem. 15 u. 
Errnan-I:larquord t 4 g zu Art. 22; ferner Nf.emeye r , Ma 
terialien 354 (Äußerung· in den Motiven zum 2. Gebhard 
schen Bntwurf). 

9) vgl. die in Anm. cl Genannten (ausgenommen Niemeyer). 
10) z.B. ::itaudinger':'Raape A II 3c zu Art. 22; Brühl, NJW 

1958, 1381; Palandt-Lauterbach 3 zu Art. 22. 
11) vgl. die in Anm. 1 genannten Beschl. 
12) siehe Kegel 339, 
13) Be s ch.L; v. 22.3.1957 a.a.O. (Anm ," 1) S. 124, 
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11. Art. 22 Abs. 2 EG 

1.) Die "Einwilligung des Kindes" 

a }. Notwendigkei t der Einwilligung nach dt. 
Sachrecht, Ersetzung der Einwilligung 
des Kindes bei Adoption durch Staatsakt, 
Anpassung 

Mit der allgemeinen Meinung 15) beurteilt 
das BayObLG 16) nach dem Personalstatut des 
Kindes nicht nur, ob das Kind selbst einwil 
ligen muß, sondern auch, ob und wie die Ein 
willigungserkiärung des Kindes ersetzt werden 
kann oder muß. 

Der Beschl. v. 25.7~1956 17), der über 
die Einwilligung in eine (nach amerikani 
schem Recht) durch Staatsakt erfolgte Adop 
tion eines deutschen Kindes entscheidet, 
g 1 e ich t die vom Vertragssystem aus 
gehenden deutschen Sachnormen an das ameri 
kanische Adoptionsrecht an 18). In ent 

sprechender Anwendung der §§ 1750, 1728 Abs. 
2 BGB 19) verlangt das Gericht, daC an Stel- 

15~ siehe Staudinger-Raape A 11 3 zu Art. 22; Kegel 340. 
16 Beschl. v. 25.7.1956 a.a.O. (Anm. 1) S. 289 f. 
17 a s av O; (Anm. 1 u , 16). 
18) Bei unbefangener Betrachtung der dt. Sachnormen liegt 

Normenwiderspruch (a Ls Normenmangel) vor. ]!'reilich 
können Antrag und Annahme beim Vertrag auch als "Ein 
willigung" gedeutet werden, vgl. etwa Soergel-Kegel 
Bem. 4 zu Art. 22. Ein Vergleich von bspw. § 1726 und 
§§ 1741, 1750 BGB zeigt aber (von § 183 BGB ganz ab 
gesehen), daß die Gesetzessprache Antrag und Annahme 
beim Vertrag nicht als "Einwilligung" ansieht. Darum 
ist durch "Anpassung" erst eine dt. Sachnorm für die 
Einwilligung in einen Adoptionsakt zu suchen. Vgl. 
zu diesem Problem, das vom BayObLG nicht beim Namen 
ßenannt wird, auch oben S. 24 f. 

19) ~ 1751 Abs. 1 BGB kann hinzugefügt werden. 
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le des noch nicht 14 Jahre alten Kindes der 
gesetzlicne Vertreter mit Genehmigung des 
Vormundschaftsgerichtes zustimmt. 

Lehre und Rspr. stimmen dem zu 20) 

b ) Wirkun,< einer vor dem Staatsakt ohne die 
erforderliche Genehmigung des Vormund 
schaftsgerichts erteilte Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters, Wiederholung der 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
und Erteilung der Genelmigung n ach 
dem Adoptionsakt 

Mi t der einhelligen lIein~g 21) ·entschei 
det der Beschl. v. 25.7.1956 22) nach dem 
Personalstatut des Kindes 
a') über die Wirkung einer vor dem Staats 

akt ohne die erforderliche Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts 23) erteilte 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
und 

b') ebenso darüber, ob der gesetzliche Ver 
treter seine Zustimmung nach dem Adop 
tionsakt wiederholen und rechtswirksam 
durch das Vormundschaftsgericht geneh 
migen lassen kann. 

Allgemeines zur Lösung der bei diesen Hand 
lungen - wegen der kumulativen Anwendung des 
dt. Rechts - entstehenden Spannungen 

Die aus dem Nebeneinander der so nach Art. 
22 Abs. 2 ~G maßgeblichen deutschen und der 
nach Art. 22 Abs. 1 anwendbaren amerikanischen 

20) 
21 ) 
22) 

vgl. etwa Soergel-Kegel Bem. 15 zu Art. 22. 
l';rman-Marquord t 4 d bb zu Art. 22.· 
a.a.O. (Anm. 1). Der von diesem Beschl. beurteilte 
Sachverhalt ist typisch, vgl. Gündisch, StAZ 1960, 
319. 
vgl. oben aa ) , 23) 
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Sachnormen, dem Nebeneinander von Vertrags 
und Hoheitsaktsystem, entstehenden I'Tobleme 
löst das BayObIJG "in erfreulicher Weise auf 
einem neuen, dogmatisch einwandfreien '>{eg". 
24) 25). 

Bei der Lösung be'rücksichtigt das Bay 
ObLG, - einer allgemeinen 'rendenz entspre- 
chend -, besonders die Interessen des 
Kindes und läßt sich, - ebenfalls einer in 
ternationalen Tendenz folgend 27) -, von 
realistischen Erwägungen leiten. 

Die· Lösung im einzelnen 
Das OLG Karlsruhe betrachtet in seinem 

- fast gleichzeitig - ergangenen Beschl. v. 
29.8.1956 28) die Zustiilllliung des gesetzli 
chen Vertreters zu einer durch Staatsakt er 
folgten Adoption nicht als einseitiges Rechts 
geschäft i.S. des § 1831 BGB. Damit kann es 
eine nachträgliche. vorn;undschaftsgerichtliche 
Genehmigung fL.r zulässig erklären. Der Beschl. 

24) so Gi.i.ndisch, :b'amHZ 1957, 199. 
25) Dem BayObLG a t Lnuuen weiter zu: Raape 395 f; Firschint, 

Familienrecht 114; Beitzke, ::itAZ 1953, 97 ff (98 f) u. 
StAZ 1961,98 f; Brühl, NJI'I 1958, 1381 ff (1382 1); 
Müller, NJli 1955, 1061; Erman-Mar-quo rd t 4 g, Palandt 
Lauterbach 2 zu Art. 22; OLG Celle, Beschl. v. 29.7. 
1964,'StAZ 1964. 327 ff (328) unter Aufgabe der im Be 
ach L, v , 14.4.1954, JZ 1954, 704 g eäutser-t en Ansicht; 
OLG Hamm, Be,schl. v. 9.6.1959, StAZ 1960, 98 ff; LG 
~ielefeld, Beschl. v. 30.1.1959, StAZ 1960, 14 f. - 
Uber den einzuschlagenden Weg sprechen sich viele frei 
lich nicht aus. In der Be g ründung s t Lnnn t dem BayObLG 
ausdrücklich außer Gtindisch a.a.U. auch das Ol,G Celle 
a s a s O', zu. 1Wller a.a.O. vertritt dagegen die 61eiche 
Meinung wie das OLG lI.arlsruhe; vgl. zum OLG lI.arlsruhe 
gleich unten. - Der B G H läßt die Fragen in seinem 
Beschl. v. 4.).1960 dahingestellt, vgl. StAZ 1960, 206 
ff mit Anm. Gtmdisch, ·StAZ 1960, 319 ff; Burkhardt, 
NJW 1954, 1515 spricht sich g e gen eine H e i - 
CL u n g aus, weil sonst der Sinn der deutschen Sach 
normen, Mißstände zu verhüten, nicht ;;ewahrt werden 
könne. 

27) siehe hiezu Neuhaus, RabelsZ 15 (1949/195U), 22 ff (54). 
28) FamRZ 1957, 224 t. 
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des BayOb~G v. 25.7.1956 29) kommt zum glei 
chen .c:rgebnis·, verhinuert "hinkende" Adoption 
aber durch eine tiefer genentle Diskussion der 
l'roLlematik: 

Jer Beschluß sieht in der notwenaigen Zu 

s"timmung des gesetzlichen Ver"treters zum Adop 

tionsakt ~ anders als das CLG harlsruhe jO) - 
ein einseitiges Hechtsgeschdft i.3. des § 1831 
13GB. Fo Lg Lä ch erklärt es die ohne die erforder 
liche Uenetllßigun6 des Vormundschaftsgerichts 
erteilte Zustimmung für rechtsunwirksaJIi. 

Die Adoption werde in den USA aber als 
rechtswirksarn betrachtet. Jaher komme Art. 22 
Abs. 2 ~G eine ähnliche Bedeutun~ wie § 328 
Zl'O zu. Folglich m. .• sse auch die i\,c.iglichkeit 
bestehen, daß der gesetzlic!le Vertreter auch 
nach aem h.doptionsak"t zustimme untl das Vor 
JUundschaftsgericht genehmige. 

Dem stehe auch nicht der '.iortlaut des Art. 
22 .cb s , 2 .sG entgegen. II:';;inwilligung L S. des 
Art. 22 ~bs. 2 betreffe ,- im Gegensatz zur 
Terminolobie des § 1d3 S. 1 BGH - nicht nur 
die vorherige, sondern auch d~e nachträgliche 
~ustimmung. Unwirksa.r.akeit LS. des Art. 22 
Abs. 2 bedeute nur schwebende Unwirksamkeit 
für den Bereich des dt. Rechts und nicht Nich 
tigkeit. 

Auch sonst könne im Adoptionsrecht des BGB 
nachtrilglich zugestimmt werden, obwohl der Ge 
setzeswortlaut "Einwilligung" verlange. 

Ha be das !ünd einmal Deutschland verlassen, 
so könne das deutscne Vormundschaftsgericht 
den hindesinteressen nicnt dadurch nützen, daß 
es eine nacht'rägliche Zustimmung ablehne. 

~9) a.a.O. (Anm. 1). 
30) av a s O; (Anm, 28). 
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Gündisch 31) ergänzt - und das wirtl der 
Leitgedanke des BayObLG und des OrG Karlß 
ruhe gewesen sein -: andernfalls würden die 
deutschen Vormundschaftsgerichte b Lo ß ohn 
mächtig gegen die im Ausland rechtswirksa 
men Adoptionen protestieren. 

2.) "Einwilligung eines Dritten, zu dem das tind 
in einern farnilienrechtlichen Verilältnis steht" 

Der Beschl. v. 25.7.1956 32) scheint die Hra 
ge, zu welchen Personen das K Lnd in e f neu fan:i 
lienrechtlichen Verhältnisse steht, nach d en von 
Art. 20 berufenen Statut zu beantworten. Denn er 
erklärt: 

,"Ob diese Binwilligung" (§ 1747 HGB) "ein 
Ausfluß der familienrechtlicnen Beziehung der 
Mutter zu ihrem unehelichen hintl od e r' ein ,-l.US 
fluß ihrer elterlichen Gevral t ist, ist n ach 
Art. 2 0 E G nach deutßchen Gesetzen 
zu beurteilen" 33) 34). 

3.) Die Form der gern. Art. 22 Abs. 2 ~G erforder 
lichen KinwilliRungserklärungen 

Das BayObLG erortert nicht den hier schwie 
rigsten Pa l L, daß die nach Art. 22 Aba , ;:: ..oG er' 
forderliche Binwilligungserklärung weder den deut 
schen noch den Formvorschriften des Ort s.r-e cn te e 
(Art. 11 Abs. 1 S. 2 ~G), sondern allein der ""orm 
des nadh Art. 22 Abs. 1 ~G maßgeblichen hechts 
entspricht. In 'den vom BayObLG entschiedenen iiil 
len sind mindestens die Formvorschriften des Atlop 
tionsstatutes und des Or-t s r e c h t ee erfüllt. Damit 
kann das Gericht mit der absolut h.I-,:. 35) anneh 
men, elie Po rrn sei gewahrt 36). 

31 ) 

32) 
33) 

FarnHZ 1957,199 r; vgl. auch Raape 395 f (?ußn. 171); 
jedoch auch Burkhardt a.",.O. (Anm , 25). 
a s av O; (Anm , 1) ,0. 289. 
vgl. aus dem Schrifttum zu dieser .i!'rage 3taudinger 
Raape A 11 1, IV und D 11 3 b, Soergel-he[el Dem. 3 
ff, Erman-Marquordt 4.d zu Art. 22 ~G. 
diese Auffassung wirkt sich insbesondere dann aus, 
wenn das Heimatrecht des außerehelichen Vaters dem 
Anerkennungsprinzip folgt und dem außerehelichen 
Kind weitgehend die Stellung eines ehelichen Va 
ters einräumt. 
siehe Staudinger-Raape A 11 3 zu Art. 22; Raape 395; 
Erman-Marquordt 4 d e zU,Art. 22 BG. , 
vgl. Beschl. v. 25.7.1956 a.a.0. (Anm , 1), BuyObldZ 
1956, 285 ff (289). 

34) 

35) 

36) 
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C. :Einfluß &llgemeiner Vorschriften 

I.~ 
Obwohl Art. 22 :L:;G in Art. 27 J::G nicht genannt 

ist,' prüft das .tiayübLG 37), wie illll!ler, Rück- und 
auch '.'ei t.e rve rwe f surn.en durch das ausländische 
~{echt 38). 

!Ll [,:i ttelpunkt steht der renvoi des US-Rechts 
39). Zuaanue n mit dem KG hat das BayObLli- zur Bil 
dung einer fes ten Pr ax i.a be i.ge t rug en 40). lmch die 
Lehre 41), uie sich erheblicn ein._;ehender mit der 
:c ro o.Lena tik be t'aß t <.Lls o as l:layOb1G, s t Lmm t Liberviie 
._:end dem llayOb.uG zu. 

Diese .r:;rkenntnisse des BayObLG zum Adoptions 
recht sind auch weGweisend für seine Hspr. ~u an 
deren SBchLebieten, insbesondere zur Jorgerechts 
r eg e Lung für <las ehelicne ""Lnd 42), - wührend 
sonst berade umgekehrt die ..:;ntsclleidungen zum Sor 
berecüt die ~'ispr. zum "doptionsrecht stark beein 
flussen 43). 

1.) Die .r1spr. des IlayObLG zur sog. versteckten Rück 
verweisung durCh das US-iIecht im einzelnen 
Der Beschl. v. 25.7.1956 44) braucht die ein 

zelnen frobleme noch nicht zu entscheiden. Alle Be 
tejligten sind in den Vereinigten Staaten domizi 
liert, so d aß eine Rückverweisung auf jeden ]'c..ll 
ausscheiden muß. 

)7) 

38 ) 
39) 

40) 

41 ) 
42) 
43) 
44) 
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Von Bedeutung ist dann aber der Be s c h.l , v. 22.). 
1957 45). Bei der Adoption eines i~ Deutschland woh 
nenden deutschen k Lride s durch amerikanische l~l1eleuLc 
geht der Beschluß davon aus, das U::J-j(echt b i Ll.Lg e in 
deutschen Gerichten Jurisdiktion 46) zu und verweise 
auch auf das deutsche materielle Recht iurück. Auf 
Einzeiheiten geht der BeschluG nicht ein. 

Der Beschl. v. 29.12.1959 47) vertieft diese Aus 
f'üh rung en in seiner nebenbei ge äuue r-t e n !.3tellun';l1ahme 
zu ,{engler 48). 

Es sei richtig, daß es kein einheitliches bell1ein 
amerikanisches Kollisionsrecht für die ,\.doption bebe 
49) 50). Deshalb sei auch die :B'rabe, ob das ausb,n 
dische Recht dem Domizilstaat des Kindes aie Juris 
diktion zubillige, dem Recht aes jeweils in Betracht 
kommenden Gliedstaates zu entnehlllen 51). lJie Beden 
ken \Venglers gegen die Annahme, in der ZulJilligung 

45) 
46) 

47) 

48) 

49) 

a.a.O. (Aom. 1). 
Zum Begriff der Jurisdiktion vgl. unten S. 199 in 
Anm. 12. 
D~otZ 1960, 250 f; in der Amtl. Sammlung insoweit 
n~cht abgedruckt. 
NJW 1959, 127 ff; vgl. auch unten bei der Darstellung 
des Schrifttums. 
~ur kollisionsrechtlichen und materiellrechtlichen 
Spaltung des US-Rechts äußert sich auch schon zuvor 
der B~schl. ">. 7.2~195~,B~yübLGZ 1958, j4 ff (37 f). 
Daß d~e USA ke~n e~n.he1tl~ches Kollisionsrecht in 
Adopt1onsangele~enheiten besitzen, nimmt ~ie jetzt 
in Deutschl. we~taus h.M. an, vgl. etwa Gündisch 
FamRZ 1961, 352 ff. ' 
Die Rspr~ des BayObLG zur Ermittlung des zuständi 
gen ~ar~~kularstatuts bei territorial gespaltener 
ausland~scher Rechtsordnung ist oben S. 1'6 ff dar 
gestellt und gewürdigt. 

Beschl. v , 9.12.1952, IPRspr. 1952-1953 Nr. 229 (est 
ländisches Recht); Beschl. v. 25.7.1956 a.a.O. (Anm. 
1) S. 2E37 f; Be s ch L, v , 22.3.1957 a.a.O. (Anm. 1) S. 
123 f; Beschl. v. 19.4.1962 a.a.O. (Anm. 1) S. 159 ff. 
vgl. im einzelnen oben S. 12 ff. 
Sachlich ähnliche l'robleme wirft das englische Recht 
auf, vg l , l{aape, lilDR 1948, 382 ff; Neuhaus, Grundbe 
griffe 191; i{eithmann, DNotz 1955, 132 ff; OLG Celle, 
Beschl. v. 14.4.1954 mit Anm.Neuhaus, JZ 1954, 702 ff. 
Der B G H braucht in seinem Beschl. v. 4'.3.1960, 
PamRZ 1960, 229 ff = StAZ 1960, 206 ff, die Probleme 
nicht zu klären. 
vgl. die Darstellung in diesem Abschnitt weiter unten 
siehe obenS. 131 r , 
vornehmlich in Fragen der internat.Zust.vgl.unten S.218 f. 
a.a.O. (Anm. 1). 

50) 

51 ) 
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der Jurisdiktion liege auch eine Rückverweisung auf 
das sachliche Recht, könne das Gericht dagegen nichi; 
teilen. Den Aus f'üur-ung en des KG .in seinem Beschl. v , 
31.7.1959 sei zuzustimmen. 

Den von neuhaus in Anlehnung an Niemeyer 52) 
erstmaliG gebrauchten Ausdruck "versteckte Rückver 
weisung" benutzt das BayObLG zum ersten Male in sei 
nem Beschl. v. 6.2.1962 5), in dem das Sorgerecht 
beregelt wird. 

Der Beschl. v. 19.4.1962 54) schließlich, der 
wiederum das Adoptionsrecht betrifft, bekräftigt 
e rneu t die iltl Beschl. v , L9.12.1':J59 ~eäußerte An 
sicht und spricht wieder von "versteckter Ruckver 
weisung" . 

2.) Die .:itellungnahmen im ...ichrifttum 

a ) Die "ilner·kennung" der c.eutschen internatio 
nalen L:uständi".kei t 

a') Die "Ünwendun.!en ':lenglers 
Wengler 55) bezweifelt schon, ob das ameri 

kanische .Recht den deutschen Gericht;en Jurisdik 
tion zugestehe, - eine Pr-ag e , der d.as BayOb1G, 
wie oben ausgeführt, nur wenige Satze widmet. 

',:elclle bntscheidungen von dem amerikanischen 
~inzelstaat anerkannt wUrden, er[ebe sich regel 
mäßig aus der entsprechenden Anwendung der Nor 
men über die eigene Zuständigkeit. Soweit die 
amerikanischen Zuständigkeitsnormen auf die "re 
sidence" abstellten, sei damit doch wieder das 
"domicile" gemeint. Dur-ch den ],lili tärdienst 
in Deutschland verliere der Amerikaner meist sein 
"domicile" in Amerika nicht. Zudem teile nach der 

52) Neuhaus in JZ 1954, 703 f; vgl. im einzelnen Gündisch, 
FamRZ 1961, 355 1, dort auch in Fußn. 40 a u. 36 Hin 
weise auf Niemeyer. 
BayOb1GZ 1962, 39 rr (40 f1'). 
8.8.0. (Arun. 1). 
Wengler, NJW 1959, 127 ff. 

53) 
54) 
55) 
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vorherrschenden amerikanischen Auffassung die 
Er-au das "dowicile" des Ehemannes und das un 
eheliche h.ind das "dolllicile" der Mutter ,]7). 

Wenn in den Vereinigten Staaten auf Gruna 
des "estoppel" - Prinzips o en am "\doptionsver 
fahren Beteilißten oder deren Rechtsnachfol 
gern versagt sei, sich auf die Unzustcindic;keit 
des deu1;schen Gerichts zu berufen, so Könne 
dies nicht als "Anerkennung" der deutschen J.iaß 
nahmen auf'ge f'a.s t werden. 

Wengler be zwe Lt-e I t , ob die abweichenden \iir 
kungen, die eine Adoption in den USA- entfal tet s, 
überhaupt noqh zulassen, von einer Anerkennung 
des AdoptionsveI~ältnisses zu sprechen. 

B'chiiefHich gibt ''''engler zu oed enu en , ob man 
sich nicht auch in Deucschland des forum non con 
veniens-l'rinzips bedienen solle, wenn man schon 
das Tätigwerden der deutschen Gerichte von der 
Anerkennung der deutschen ?,jalonahme Lm Heimat 
staat. des Annehmend en abhäng rg mache.' Danach 
müßten die deutschen Gerichte untijtis bleiben, 
wenn auch die Benörden eines fremden Gtaates zu 
ständig wären und di~ Angele~enheit dort sachbe- 
mäßer behandelt werden könne. 

b') Erwiderun,:en zu den JÜnwänden Wenglers 5G) 
\ 

Die amerikanischen Zuständigkei tsbestimmun>~en 
Wengler wird wieder entgeßengehalten, die von 

ihm angeführten (amerikanischen) Zuständigkeits 
normen regelten nur die örtliche ZustänuigKeit 
und die "statutes" hätten'nicht die l;ledeutune 
deutscher Gesetze. In dem für die deutsche Pra 
xis interessantesten Pa LL, dar;:; Amerikaner sich 
in Deutschland aufhalten würden und hier ein in 
Deutschland wohnhaftes deuts'ches Kind adoptieren 

57) 
58) 

vgl. hiezu auch Bachmann , GtAZ 1955, 36 r , 
siehe Gi.indisch, PamRZ 1961, 352 ff; Neuhaus, Grund 
begr. 190 ff; Raape 398 f (Fußn. 176); weniger ein 
behend Reithmann, DNotZ 1955, 133 ff u , 1960, 251 f; 
Brühl, NJ':i 1958, 1381 -f; . Müller, j.'amRZ 1956, 174. 
Zustimmend jetzt auch Firsching, Erbfälle 104. 
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woll ten, würden ;',Iawnalliilen deutscher Uerichte von 
den ame r-fkan i.achen Behörden anerkannt, den deut 
schen Behörden ,,-lso internationale Zuständi!;keit 
zUGebilligt 59) 60). 

Aner'kennung auf :jrund des "estoppel"-Lrinzips 
Den ;';inwand '.Ien;slers, die be s chz-änk te Aner 

kennung auf (;rund des "e s t o ppe L't-d rinzips könne 
n i cn t als Ane ikonnung Ü, llusland gewertet wer 
uen, stimmen '--tuch die Anhänger des BayOb1G zu. 
In dem typischen iall ame r-i kana eche r Adoptionen 
in !Jeutsclll=d 61) brauche man aber gar nicht 
auf diese ";_r~cke" zurückzugreifen 62). 

Abweichende ;'iiI'kunc;en der lldoption im Uti-ltecht 
Wengler wird zugestanden 63), daß nach dem 

Recht der Einzelstaaten ausländische Adoptionen 
allein die \:irkuncen einer inländischen Adoption 
besäßen und den Adoptiveltern 6rundsdtzlich nur 
die ?ersonensorge zustehe 64). Die natürlichen 
(ehelichen) _61tern hätten aber auch nicht mehr 
Hechte und deshalb könne man annehmen, die deut 
sche Adoption we r d e anerkannt. Daran ändere auch 
die Tatsache nichts, daß einzelne amerikanische 
0taaten den Adoptivkindern kein :t;rbrecht zubil 
ligten. J!'ar.!ilien- und erbreclltliche Wirkungen 
seien zu unterscheiden und die familienrechtli 
cne Anerkennung genü:;e, UIn eine Verweisung auf 
die deutsche Jurisdiktion bejahen zu können 65). 
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66) Forum non conveniens-Prinzip 
Der Anregung \ienglers, das forum non conve 

niens-Prinzip anzuwenuen, wird entgegengehalten, 
dieses Prinzip könne im Adoptionsrecht überhaupt 
keine Bedeutung erlangen 67). 

b) Anwendbares Recht ("versteckte Rückverweisung") 

al) Gegenstimmen 
Gegen die Annahme einer "versteckten Rückver 

weisung" in den Jurisdiktionsnormen, die das Bay 
ObLG nur kurz begründet, wenden sich noch mehr 
Stimmen als gegen die Bejahung der deutschen in 
ternationalen Zuständigkeit. 
Generelle Ablehnung wegen Verfälschung der Gesamt 
verweisungstheorie 

Wengler 68) lehnt auch ab, eine "versteckte 
Rückverweisung" bloß deshalb anzunehmen, weil das 
amerikaniscne Hecht sage, aer deutsche -itichter 
dürfe deutsches Recht, aber auch ein anderes an 
wenden. Die Gesamtverweisungstheorie werde so ver 
fälscht: Nach di~ser Theorie solle das durch die 
Kollisionsnorm des Forums berufene Hecht nicb.t an-' 
gewandt werden, wenn dieses Hecht das nicht wolle. 
Bejahe man eine vers·teckte Rückverweisung durch 
das amerikanische Recht, so befürworte Inan aber 
schon eine Verweisung auf das eigene Sachrecht, 
wenn das ausländische Hecht dies nur freistelle. 

Man sei auch noch nicht auf den Gedanken ge 
kommen, eine Rückverweisung bloß deshalb zu be 
jahen, weil die fremde Itechtsordnung eine nach 
dem Sachrecht des Forums ergangene Bntscheidung 
an~rkennen würde. 

59) vgl. Gundisch, JtAZ 1955, 114 fj ~achmann, ~tAZ 1955, 
36 r : ;,lüller, l"am""Z 1956, 174 fj aus der Hspr.: BGH, 
Beschl. v. 3.1960, StAZ 1960, 206 f1' (208). Allge 
mein zur Anerkennung ausl. i':ntscheidungen in den USA, 
Pe r r'et , reconnaissance 7 1'1' (Bspr. durch Pe r i.d in ZZP 
68 (1955), 237 ff)j Lenhofl', RabelsZ 19 (1954), 201 
ff (224 ff). 
Zum Zu s amme nharig von internationaler Zuständigkeit u , 
Anerkennung im Ausland siehe im In'Gernat.Verfahrens 
recht insbesondere unten S. 255 1'1'. 
vgl. die unmittelbar voranöehenden Aus1'ühruD6en. 
siehe Gündiscb a.a.O. (Anm. 58) s. 353 r. 
beachte allerdings aucb Müller, FamRZ 1956, 174. 
In Vermögensangelegenbeiten könnten die Eltern das 
Kind erst vertreten, wenn sie zu "guardiens of the 
propert;y" ernannt seien, vgl. Gündisch a.a.O.(Anm. 
58) S. 354 1, siebe auch Dopffel, RabelsZ 22 (1957), 
220 1'1' (221 1'1'). 
vgl. Gündiscb a.a.O. (Anm. 52) S. 354. 

Ablehnung jedenfalls bei lediglich fakultativer 
Zuständigkeit der deutschen Gerichte 

Mehrer.e Schriftsteller 69) lehnen eine "ver 
steckte Rückverweisung" jedenfalls dann ab, wenn 
- wie das US-Recbt 70) - das fremde Recht den 

60) 

61 ) 
62) 
63) 
64) 

65) 

66) 
67) 
68) 
69) 

Zu diesem Prinzip vgl. die obiben Ausführungen. 
so etwa Gimdisch a.a.u. (Anm , 52) s. 35) r , 
Wengler a.a.O. (Anm , 55) J. 128 H. 
Beitzke, NJVI 1960, 248 fj Neuhaus, IZ 1954, 703 f 
(vgl. jetzt aber Gz'und be g r , 194)j und nochmals Heng 
Le r a s a s O', (Anm. 55). 
vgl. Gündisch a.&.O. (Anm. 52). 70) 
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inländischen Behörden nur eine fakultative Zu 
stlindi&keit neben uer internat. Zust. uer eige 
nen Gerichte ei~rUumt. 

Der dULch die ~cr~cAuichtigunJ einer R~ck 
ve rwe ä eung erstrebte Bnt"c).eic.u115seinklang kön 
ne so dar nicht erzielt ~erden, weil jeder ~taat 
sein eißenes Sachr'ec:Jt anwende. Auße rd em sei der 
.c:ntGcheidunssein!<:lanG gar nicht das lIauptziel 
des Il'R. 

Eine Hück.verweisun[ setze voraus, daß das 
eigene Recht angewandt werden müsse. Bs genü~e 
nicht, daß es nur aneewandt werden dürfe 71). 

Die grundsi.;tzliche Anknüpfung an das Hecht 
der Wahleltern verstehe sich daraus, daß das 
Rechtsverhältnis regelmäßig im Heimatstaat der 
"'Iahlel tern Bedeutung erlange. Daher solle man 
diesem dtaat auch die Verant~ortung für das Zu 
standekommen der Adoption überlassen. 

b') Erwiderunci auf die Gegenstimmen 72) 

Zur generellen Ablehnung wegen Verfälschung der 
Gesamtverweisungstheorie 

Der Argumentation Wenglers wird entgegnet: 
Ebensoweniß wie man eine ausdrückliche Rückver 
weisung durch einseitige Kollisionsnormen erwar 
ten könne, könne man auch keine ausdrückliche 
Hückvel'weisun;;; erwarten, wenn der ausländische 
Staat nur Zuständigkeitsnormen aufstelle und die 
Gerichte dann immer das Sachrecht des Gerichts 
ortes anzuwenden hätten 73). Fehle eine aus 
drückliche Norm, so habe man u.a. die Anerken 
nungsvoraussetzungen, die Ilistorische Entwick 
lung des maßgeblichen Kollisionsrechts und die 
Eigenart der Rechtsmaterie zu beachten. Auf 
Grund dieser Gesichtspunkte sei dem US-Recht, 
das in Statussachen noch immer an der Verscruuel 
zung von Zuständigkeits- und Kollisionsnorm fest 
halte, eine stillschweigende Rückverweisung zu 
entnehmen. 

71 ) vgl. auch schon oben Wengler, der aus diesem Gesichts 
punkt eine generelle Ablehnung und nicht nur eine Ab 
lehnung bei bloß konkurrierender Zust. ableitet. 
siehe Gündisch a.a.O. (Anm. 52) S. 354 ff u. StAZ 1955 
114 ff; Raape 398 f (Fußn. 176); Neuhaus, Grundbegr. 
190 ff (194); weniger eingehend: Reithmann DNotZ 1955, 
133 ff' u , 1960, 251 ff; Brühl, NJ'I/ 1958, 1381 f; Er 
man-i.larquordt ':! u. Palandt-Lauterbach 1 zu Art. 22. 
a.A. anscheinend Reitr~ann DNotZ 1960, 251 ff. 

72) 

73) 
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Bine Rückverweisung sei gerade auf dem Ge 
biet der fG, mit der engen Verbindung von ma 
teriellem und formellem Hecht, besonders 
erwünscht 75). 

Zur speziellen Ablehnung bei bloß konkurrieren 
der Zuständigkeit der deutschen Gerichte 

Der Verneinung 'einer "v e rs t e ck t en Hückver 
weisung" speziell bei bloß fakultativer Zust. 
der deutschen Gerichts wira weiter entgegen:e 
halten 76): 

In diesen Fällen werde zwar nicht auf das 
Domizilrecht, sondern auf die Lex fori ver\'iie 
sen. Logisch bestünden aber keine Hindernisse, 
auch aus einer solchen Ko Ll.Lad onario rm einen 
renvoi zu lesenR Die internat. Bntscheidungs 
harmonie verlange nichts GegenteiliGes: 

Die Gefahr sich widerSIJrechender Regelungen 
bestehe nicht, da die dt. EntscheidunGen in den 
Vereinigten Staaten anerkannt würden. 

Eine indirekte Rechtswahl durch i'/ahl des Ge 
richtsstandes sei zwar nicht zu vermeiden. Die 
sen Nachteil nähmen die amerikanischen Gerichte 
aber ausdrücklich in Kauf. Man solle auch nicht 
strenger sein als das von uns zunächst berufene 
Gericht selbst. ' 

Somit müsse der Vorteil, heimisches Recht 
anzuwenden, ausgenützt werden. 

Außerdem werde bei der gleichen Sachlage die 
Rückverweisung für amerikanische und englische 
Ehescheidungen anerkannt. Der "favor adoptionis" 
fordere zumindest eine Gleichbeh~dlung der Adop 
tionssachen. 

D. Internationales Verfahrensrecht 

I. Gerichtsbarkeit 
\ 

Bei den vom BayObLG beurteilten Adoptionen durch 
US-Staatsangehörige wßr die Gerichtsbarkeit der deut- 

75) vgl. zum Ganzen insbesondere Gündisch a.a.O. 
(Anm. 72). . 

76) siehe insbes. Gündisch a.a.O. (Anm. 72) s. 356. 



- 162 - 

sehen Gerichte nicht durch Besatzungsrecht ausge 

schlossen. 77) 

II. Internationale Zuständigkeit 

Die Rspr. des BayObLG zur internat. Zust. für 
die Bestätigune eines Adoptionsvertrages und die 
Brteilung von GenehIDigungen beim Zustandekoll~en 
einer Adoption zeigt - in Anlehnung an die Rspr. 
zur ::>orgerecntsregelung - eine Zntwicklung zur An 
kiüpfung an die örtliche Zuständigkeit, §§ 66, 43 
Abs. 1, 36 Abs. 1 FGG • 

III.Anerkennung ausländischer i5aßnahmen 

Mi t ~er Ane rkennung ausländischer Adoptionsent 
scheidun[en setzt sich das BayObLG erst neuerdings 
im Beschl. v. 19.11.1964 79) im einzelnen auseinan 
der. Dort erklärt es insbesondere, die entgegen Art. 
22 Abs. 1 EG nach ausHindischem Hecht vollzogene 
Adoption sei nicht anzuerkennen, wenn sie bei Zu 
grundelegung deutschen materiellen Rechts trotz ge 
richtlicher Bestätigung nach ,§ 1756 BGB unwirksam 
wäre 80). 

Der Beschl. v. 25.7.1956 81) geht auf die Aner 
kennung des im ::;taate New Hampshire vollzogenen Adop 
tionsaktes nur beiläufig ein: da ein formeller Adop 
tionsakt vorliege, bestelle ein Rechtsschutzbedürfnis 
für die nach Art. 22 Abs. 2 EG erforderliche vormund 
scnaftsgerichtliche Genehmigung. 

77) vgl. hiezu unten S. 204 f. 
79) noch nicht veröffentlicht. 
80) V6l. S. 276 fi. 
81) EayObLGZ 1956, 285 ff (288). 
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Y~~~~~~gg~~~~=~~~=~~1~~gg~~~~ 
§ 25. Vor m und s c h a f t und P f I e g - 

s c h a·f t 

Übersicht' 

A. Grundsätze 
I. ~ntstehung von Vormundschaft und lflegschaft, 

Aufhebung der Pflegschaft 
11. Durchführung der Vormundschaft und der Pfleg 

schaft 

B. Geltungsbereich 
I. Vormundschaft 

1.) Amtsvormundschaft , 
2.) Gesetzliche Vormundschaft der ~ltern 
3.) Tätigkeit des Vormundschaftsgerichts außer 

halb einer Vormundschaft 
4.) Vorfragen 
5.) Durchführung der Vormundschaft 

II. Pfleeschaft 

C. Internationales Verfahrensrecht 
I. Internat. Zust. 
11. Anerkennung ausländischer l:laßnahmen 

D. Staatsverträge 

A. Grundsätze 

I. Entstehung von Vormundschaft und l'flegschaft, 
Aufhe buns de'r Pflegschaft 

Die Voraussetzungen für Entstehung von Vor 
mundschaft und Pflegschaft beurteilt das BayObLG 1) nach 
dem Personalstatut des. Betroffenen. 

1) Beschl. v. 2.10.1953, BayObLGZ 1953, 323 If (327 f) 
betr. Entstehung der Vormundschaft; Beschl. v. 1.8. 
1961, BayObLGZ 1961, 228 rr (233) betr. Art. 29 l!:G 
und Entstehung der Vormundschaft; Beschl. v. 15.2. 
1963, BayObLGZ 1963, 3::; i:' (41) betr. ;:;n~dehung 
und Aufhebung der Pflegschaft. 



Teils führt das Gericht bei der Aufstellung die 
ses Grundsatzes Art. 23 ~G an 2), teils beruft es 
sich auf die Literatur 3) und teilweise verzichtet 
es ganz auf nelege 4). 

Häufiger nennt das BayObLG Art. 23 EG, wenn es 
übe r die ~uständi,;keit entscheidet 5). 

l'1it etieser Haltung spiei::elt das HayObLG die h. 
U. in Lehre und Hspr. wider, nach der "Art. 23 den 
Grunusatz für die internat. Zust. erbibt, aber auch 
den Grundsatz des IPR erkennen läßt" 6). 

Art. 10 ZustBrgG 7) 
Auf den - von Kegel 8) als materiellrechtliche 

;"bweichung vom J'ersonalstatut charakterisierten - 
§ 10 ZustHrgG stützt der ~eschl. v. 7.12.19~6 9) 
die Ano rd nung einer Abwe s e nhe i, tspflegschaft, ohne 
auf die Rechtsnatur dieser Norm einzuGehen. . 

Zur Jlachlaßpflegschaft siehe die Ausführungen 
im :C;rbrecht. 

pie in Art.' 23 ;~G (enannten Auenahmen 
Hit den in Art. 25 BG genannten Ausnahmen beschäf 

tibtesich das BayObLG nicht 10). 

2) so etwa der Beschl. v. 15.2.1963 a.a.O. 
3) Beschl. v. 1.8.1961 a.a.O. 
45) Beschl. v. 2.10.1953 a.a.O. (Anm. 1). 

) vgl. S. 209 f. 

6) Soergel-Kegel Bem. 11 zu Art. 23; siehe ferner Stau 
dinger-Haape B I zu Art. 23; Raape 404; Wolff 223, 
225; Erman-r.1arquordt 1 a und 3 c zu Art. 23 und 
unten S. 209 f. 

7) v , 7.2.1952, BGBL I 407, abgedr. bspw. bei Ke Id e.L 
Anh , 14. 

8) Soergel-Ke~el Hem. 49 zu Art. 23. 
9) BayObLGZ 1956, 440 ff (446). 

10) Der eschl. v , 2.10.1953 a.a.O. hätte allerdings er 
wägen können, ob bei fehlender Übernahme der Fürsorge 
durch den Heimatstaat auch dt. Sachrecht anzuwenden 
ist. Vgl. zu diesem Problem Soergel-Kegel Bem. 12 zu 
Art. 23. 
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II. Durchführung der Vormundschaft und der Pflegschaft 

FUr die Durchführung der Vormundschaft und der 
Pflegschaft zieht das BayObLG 11) mit der einhelligen 
Meinung 12) das Recht des Entstehungsstaates heran. 

B. Geltungsbereich 

I. Vormundschaft 

1.) Amtsvormundschaft 
In 'der Rspr. des BayObLG kommt nicht eindeu 

tig zum Ausdruck, daß die oben dargestellten 
Grundsätze auch für die gesetzliche und die be 
stell te Amtsvormundschaft nach §§ 35, 41 JViG a , 
F. (§§ 40, 46 JVlG n.F.) gelten. 

Der Beschl. v. 11.2.1959 13) 
Der .Beschl. v , 11.2.1959 formuliert mißver 

ständlich: 
"Allein die Amtsvormundschaft hängt yon der 

deutsch"n staatsangehöl'i.::;keit des Kindes ab, 
nicht davon, welche Rechtsordnung als Personal 
statut für die Rechtsstellung des Kindes ruaßgeb 
licht ist". 

Das S ehr i f t t u m drückt sich zu 
meist auch nur unklar aus 14). Beitzke 15), 
auf den sich der Beschl. v. 11.2.1959 beruft, 
erklärt sich aber doch deutlicher als der Be 
schluß: 

"Die Amtsvormundschaft hängt entscheidend" 
(l) "von der Staatsangehörigkeit des Kindes ab". 

11) Beschl. v. 1.8.1961 a.a.O. S. 234 betr. Vormundschaft 
und v. 1'5.2.1963 a.a.O. S. 41 betr. Pflegschaft. 

12) Staudinger-Raape B 111 4 zu Art. 22; Raape 405 f; 
Wolff 224; Firsching, ,Vormundschaftsrecht 5111 und 
Familienreqht 157; Soergel-Kegel Bem. 22 und Brman 
Marquordt 3 b zu Art. 23; vgl. aber auch Franken 
stein IV 246 ss, 

13) BayObLGZ 1959, 47 ft' (48). 
14) vgl. teilweise die in Anm. 17 Genannten. 
15) ZGIJugR 1956, 190. 
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. Raape 16) stellt dagegen klar heraus, daß 
das JWG - jedenfalls soweit hier von Bedeutung - 
keine KOllisionsnormen, sondern nur Sachnormen 
enthäl~, an den oben A. dargestellten Grund- 
sätzen also nichts ändert.Erst wenn die Kollisions 
norm auf das' deutsche Sachrecht verweist, wird 
erheblich, daß nach der weitaus h.M. 17) die 
g e set z 1 ich e Amtsvormundschaft des 
Jugendamtes nur für deutsche 18} uneheliche 
Kinder entsteht. 

Beschl. v. 1.8.1961 19) 
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2.) Gesetzliche Vormundschaft der Eltern 

Der Beschl. v. 17.5.1963 21) läßt erkennen 
daß d~s BayObLG die dänischen Normen über die g~_ 
setzl1?he Vormundschaft der Eltern 22) zum 1.'1_ 
tern-K1ndes-Verhältnis rechne~ und nicht zum~Vor 
mundschaftsrecht 23). 

3~) Tätigkeit des Vormundschaftsgerichtes außer 
halb einer Vormundschaft 

Wie bereits in den Abschnitten "Adoption", 
"Eheliches" und "Uneheliches Kind" ausgeführt, 
unterstellt das BayObLG die Tätigkeit des Vor 
mundschaftsgerichts außerhalb einer Vormundschaft 
- mit der feststehenden Lehre und ~spr. 24) _ 
nicht dem Vormundschaftsstatut. 

So tr~fft der Beschl. v. 1.8.1961 die Fest 
stellung uber das Ruhen der elterlichen Gewalt 
1;lnd andere Beschlüsse die Entscheidung über die 
LJbertr~gung der elterlichen Gewalt auf einen .l!;l 
ternte11 gem. dem von Art. 19 berufenen Recht 25). 

~ie B~schl. v. 13.10.1950 und v. 24.d.1953 be 
~:r:te1len l'/la~nahmen des Vormundschaftsgerichts zur 
ursorgeerz1ehung nach der lex fori 26). 

Die Er~eilung von Genehmigungen beim Zustan 
dekommen e1ner Adoption bemißt das Gericht nach 
dem gem. Art. 22 maßgeblichen Recht 27). 

21) BayObLGZ 1963 123 ff (125). 
22) v~l •. insbes. § 6 des Ges.Nr. 227 v. 30.6.1922 uber 

mund1gkeit und Vormundschaft in der Fassung Un- 
23) e?enso z.B. Kegel 348 u , 328 r , - v , 6.2.1957. 
24) slehe.etw~ Staudinger-Raape F zu Art. 23. 
25 vgl. 1m e1nzelnen S. 134 ff. 
26) vgl. s. 137. 
27) siehe S. 149 !f. 

Der Beschl. v. 1.8.1961, der sich mit der 
b e s teIlt e n Amtsvormundschaft befaßt, 
scheint diese Rechtslage klarer zu erkennen. 

Zuerst stellt er die Kollisionsnorm heraus, 
wonach das Personalstatut des Betroffenen maß 
geblich ist. Da das betroffene Kind staatenlos 
ist und sich in Deutschland aufhält, gelangt er 
zu den dt. Sachnormen und hat gegen eine bestell 
te Amtsvormundschaft nach § 41 JVlG a.F. keine Be 
denken ~O) •. 

16 ) ~taudinger-l{aape B III 8 zu Art. 23; Raape 406; we 
niger deutlich schon Kegel 348 ("geringe Abweichun 
gen gelten 1'\ir die Amtsvormundschaft"). 
Staudinger-Haape u. Raape a.a.O. (Anm. 16); Firsching, 
Vormundsch~ftsrecht ~111 u. 5139; Soergel-Kegel Bem. 
8, Erman-Marquordt 3 e bb, Palandt-Lauterbach 1 zu 
Art. ;!3. . 
Der Beschl. kann dahinstellen, ob Deutsche (i.S. des 
Art. 116 Abs. 1 GG) ohne dt. Staatsangehörigkeit beim 
Vollzug des § 35 JWG a.F. den dt. Staatsangehörigen 
gleichzustellen sind, weil ~ie Kinder zum maßgebli 
chen Zeitpunkt nicht mehr unehelich waren. - Ebenso 
kann er dahinstellen, ob § 19 des Gesetzes über die 
Rechtsstellung heimatloser Kinder und Art. 23 der 
Genfer Flüchtlingskonvention § 35 Abs. 1 JWG a.F. 
beeinflussen; vgl. hiezu Firsching, Familienrecht 
192 f; Beitzke ZBlJugR 1956, 190 ff; Soergel-Kegel 
Bem. 35 zu Art. 23; beach t e jetzt auch den Wortlaut 
des § 40 JWG n.F. Denn diese Gesetze traten erst nach 
der Legitimation des Kindes in Kraft, da der Feststel 
lungsbeschl. rein deklaratorisch ist, vgl. Abschnitt, 
"Legi timation". 
a.a.O. (Anm. 1). 
Ebenso etwa Raape 406; Soergel-Kegel Bem. 8, Erman 
Marquordt 3 e zu Art. 23; Gräber 4 zu Art. 40 JWG, 
die auch Bestellung für einen ausl. Jugendlichen für 
zulässig erachten, (wenn das dt. Sachrecht maßgeblich 
ist). . 

17 ) 

18 ) 

19 ) 
20) 
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4.) Vorfragen 

Vorf'ragen, wie die Frage nach der Minderjäh 
rigkeit und dem Bestehen elterlicher Gewalt, be 
antwortet das Bay.obLG selbständig nach Art. 7 und 
19 EG 28). Art. 20 und 22 EG wurden insoweit nicht 

praktisch. 

5.) Durchführung der Vormundschaft 
, 29) 50) 

Der Beschl. v , 1.8.1961 erkennt·, daß 
zur Durchführung der Vormundschaft auch die Be 
stimmung der Rechte des Vormundes, insbesondere 

seiner Vertretungsmacht, gehört. 

II. Pflegschaft 

Bei der Diskussion des Geltungsbereiches stand 
die Pflegschaft gegenüber der, Vormundschaft im Hin 
tergrund. Nur der Beschl. v. 15.2.1963 31) äußert 
sich hiezu. . 

Dort führt das Gericht zur Beschwerdeberechti 
gung einer in Österreich entmündigten Österreicherin 
nach § 59 Abs. 1 FGG aus: 

Ob die Aufhebung der Pflegschaft auch die Per 
der Beschwerdeführerin berühre, betreffe nicht 
Voraussetzungen! sondern Inhalt und Wirkungen 
Pflegschaft 32). 

son 
die 
der 

28) Beschl. v , 1.e.1961 a.a.O. (Anm , 1) s. 233 f u , 17. 
5.1963 a.a.O. (A=. 21) s. 124 ff; vg l., im einzelnen 
S. 26 rr , 
a.a.O. (Anm. 1) S. 234. 
siehe z.B. Kegel 34~ 
a.a.O. (A=. 1). 
Da die Pflegschaft in Deutschland angeordnet wurde, 
kann der Beschl. so die sich aus § 59 Abs. 1 l!'GG er 
gebende yoraussetzung ~ach dt. Sachrecht beurteilen, 

29; 
30) 
31 ) 
52) 
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c. Internationales Verfahrensrecht 

I. Internationale Zuständigkeit 
wie im Internat. Verf'ahrensrecht dargestellt 53'), 

stützt das BayObLG·die internat. Zust. der dt. Be 
hörden zur Anordnung einer Vormundschaft oder Pfleg 
schaft auf Art. 23 EG. 

Die entgegen Art. 25 ohne Befragung des Heimatstaats 
erfolgte Anordnung 

Der Beschl. v. 2.10.1953 34) kann dahinstellen, 
welche Wirkung einer Unterlassung der in Art. 23 vor 
g esehenen Be nach r Lch ta gung des Heimatstaates zukommt. 
Denn das BayObLG betrachtet die im Inland für einen 
Ausländer bestellte Vormundschaft als bloß vorläufi 
ge Vormundschaft 35), so daß wegen'der nachträgli 
chen Anordnung durch den Heimatstaat die in Deutsch 
land angeordnete Vormundschaft auf jeden Fall aufzu 
heben war. 

Die sonstige Rspr. des BayObLG 36) läßt aber er 
kennen, daß es mit der einhelligen Meinung 37) eine 
entgegen Art . 23 ohne Befragung des Heimatstaats ange 
ordnete Vormundschaft oder Pflegschaft noch nicht als 
ungültig ansieht. 

33) 
34) 
35) 

36) 

Erschöpfende Aufzählung in Art. 23 EG?, Inanspruch 
nahme ausschließlicher internat. Zust. durch den Hei 
matstaat 

Zur Frage, ob Art. 23 EG die Erfordernisse der 
deutschen Ausnahmezuständigkeit erschöpfend aufzählt 
oder ob es sich in Y/irklichkei t um Aufenthal ts- oder 
Fürsorgebedürfniszuständigkeit handelt 38), brauchte 
das BayObLG keine Stellung zu nehmen. 

unten S. 209 r , 
a.a.O. (A=. 1) S. 328. 
ebenso z.B. Staudinger-Raape B 111 1 b zu Art. 23, 
Raape 405. 
insbes. der Beschl. v. 5.9.1962, BayObLGZ 1962 274 ff 
der diese einhellige Meinung als untermauerung'zur Lö-' 
sung eines das inländische Recht betreffenden Problems 
heranzieht. 
siehe etwa Staudinger-Raape B 111 5 zu Art. 23, Raape 
406. 
hiezu Soergel-Kegel Bem. 18 zu Art. 23. 

37) 

38) 
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Ebenso braucht das Gericht im Vormundschafts 
und Pflegschaftsrecht nicht zu entscheiden, was zu 
geschehen hat, wenn der Heimatstaat die ausschließ 
liche internat. Zust. beansprucht 39). 

11. Anerkennung. ausländischer Maßnahmen 

Mit der allgemeinen Ansicht 40) erkennt das Bay 
ObLG 41) eine vom Heimatstaat über einen seiner An 
gehörigen angeordnete Vormundschaft auch dann an, 
wenn sich der Betroffene in Deutschland aufhält. 

D. Staatsverträge 

Mit dem Haager Vormundschaftsabkommen v. 16.2. 
1902 42)' beschäftigte sich das BayObLG nicht. 

Beschl. v. 2.10.1953 (Das Haager.Vormundschaftsab 
kommen im Verhältnis zur Schweiz) 

Der Beschl. v. 2.10.1953 43), der die Vormund 
schaft über einen schweizerischen Staatsangehörigen 
erörtert, mußte dieses Abkommen allerdings erwähnen 
44). Da dieser Staatsvertrag aber für den im Beschl. 
zu beurteilenden Sachverhalt - wie meist - keine Aus 
~ahme von den allgemeinen Grundsätzen des dt. IPR 
aufstellt, entscheidet der Beschl. zumindest im Er- 
gebnis richtig. . 

39) allgemein zu diesem Problem unten S. 253 II; 
- speziell zur V~rmundschaft Kegel 350. 

40) vgl. Staudinger-Raape A 11 zu Art. 23; Raape 404; 
Soergel-Kegel Bem. 13; Erman-Marquordt 2 c zu Art. 
23. Allgemein zur Anerkennung ausl. Maßnahmen: 
unten S. 276 If. 

41) Besch!. v , 2.10.1953 a·.a.O. (Anm , 1) S. 328. 
42)' Text u s a, bei Makarov, Quellen II Nr. 257; Staudinger 

Raape G I, Soergel-Kegel, Palandt-Lauterbach und Er 
man-Marquordt Anh. zu Art. 23. - Das Abkommen gilt im 
Verhältnis Deutschlands zu Belgien, Italien, den Nie 
derlanden, Portugal, der Scnweiz, Spanien und Luxem 
burg, vgl. Makarov a.a.O. und Soergel-Kegel Bem. 37 
zu Art. 23. . 

43) a.a.O. (Anm. 1) 
44) Zur Geltung im Verhältnis zur 8chweiz siehe Anm. 42.' 

- 171 - 

Beschl. v. 16.1.1950 (Das Verhältnis des Haager Vor 
mundschaftsabkommens zum deutsch-österreichischen 
Vormundschaftsabkommen v. 5.2.1927 45)) 

Der Beschl. v. 16.1.1950 46), der die Vormund 
schaft über einen Österreicher behandelt, berücksich 
tigt.das Haager Abkommen dagegen mit Recht nicht. Al 
lerdings gibt der Beschl. nicht an, daß Art. 9 des 
deutsch-österrei.chischen Vormundschaftsabkommens v , 
5.2.1927 das Haager Abkommen im Verhältnis zwischen 
Deutschland und Usterreich außer Kraft setzte. 

Das deutsch-österreichische VormundschaftsabKorn 
men wiederum braucht der Beschl. deshalb nicht zu be 
achten, weil es erst mit Wirkung v. 1.10.1959 wieder 
in Kraft gesetzt wurde 47). 

45) RGBl. 1927 11 510. 
46) BayObLGZ 1951, 137 ff. 
47) siehe BGBl. 1959 11 1250; StAZ 1960, 5. 
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Viertes Kapitel 

§ 26. Erb r e c h t 

Übersicht 

B. 

Anknüpfung im allgemeinen 
Ausnahme bei Erbi"all nach dem WiederersteI:en 
der CSR, aber vor oder während der VertreJ. 
bung der Sudetendeutschen? 
Ausnahme bei der Anordnung einer Nachlaßpfleg 
schaft 
Die Ausnahmen nach ,Art. 24 Abs. 2 u. Art~ 25 
S. 2 EG 

Anknüpfung der Verfügunßen von Todes wegen insbe- 
30ndere 

I. Testierfähigkeit Zula"ssigkeit gemeinschaft- 11. Form, insbesondere: 
licher' Testamente 
1.) Grundsatz 
2.) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Gültigkeit 

der Form (unmittelbare u. entsprechende 
Anwendung des Art. 24 Abs. 3 S. 1 EG) , 

3.) Qualifikationsprobleme (Verbot des geme,J.n- 
schaftlichen Testaments) 

111. Wirkungen der Verfügung von ~odes weg~n, ins 
besondere: die Bindung aus eJ.nem gemeJ.nschaft 
lichen Testament 

A. Die 
I. 

11. 

III. 

Geltungsbereich des Erbstatuts 
I. Umfang des Nachlasses , 
II. Gesetzliche Erben und Pflichtteil~bere?htJ.gte" 
111. Qualifikation des "ZugewinnausgleJ.chsvJ.ertels 
IV. Erbunwürdigkeit 
V. Erwerb und Verlust der Erbensteilung 
VI. Der Übergang dinglicher Rechte durch Erbgang 
VII. Vor- u. Nacherbschaft, Erbschaftsanspruch, Rechts, 

stellung des Nachlaßverwalters und des Testaments, 
vollstreckers, Haftung für Nachlaßschulden 

D. Ein1'luß allgemeiner Vorschriften 

C. 

I. Vorfragen ' 
11., Renvoi Na"he) 
111. Art. 28 (Grundsatz der größeren 

E. Staatsverträge " 
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F. Internationales Verfahrensrecht 
I. Internationale Zuständigkeit 

1.) Grundsatz 
2.) Erbschein 
3.) Sicherungsmaßnahmen, Eröffnung v~n Testa 

menten 
11. Örtliche Zuständigkeit 

A. Die Anknüpfung im allgemeinen 

Das BayObLG 1) beurteilt mit der einhelligen Ansicht 
2) die Erbfolge, - auch in dem gesetzlich nicht geregelten 
Fall, daß der Ausländer nicht in Deutschland wohnt _, nach 
dem letzten Heimatrecht des Erblassers. 

Andere Personalstatuten stellt das Gericht wie immer 
dem Heimatrecht gleich. So der Beschl. ~. 22.2.1963 3), 
der sich mit ~en Rechtsverhältnissen am Nachlaß eines zu 
letzt in Deutschland wohnhaften Flüchtlings i.S. des Art. 
1 der Genfer FlüchtlingsKonvention 4) auseinandersetzt. 

1) Beschl. v , 10.7.1956, BayObLGZ 1956, 236 ff (still 
schweigend, betr. CSR); v. 13.1.1Y61, BayObLGZ 1961, 
4 ff (8), betr. italienische Brblasserin; _ Art. 25 
S. 1 EG kann unmittelbar angewandt werden in den Be 
schI. v. 13.12.1957, BayObLGZ 1957, 376.ff (381) be 
tr. ital. Er b L, und v , 7.<:'.1.958, BayOoLGZ 19':>8, 34 1'f 
(37, 40), betr. amerik. Erbi.; - Art. 24 Abs. 1 wen 
den unmittelbar an: die Beschl. v. 27.10.1959, Bay 
ObLGZ 19J9, 390 ff (396) und v , 13.12.1960, BayObLGZ 
1960, 47d ff (481) betr. DeutSChe, die 194':> aus Karls 
bad vertrieben wurde. 

2) siehe etwa Raape 412. 
j) BayObLGZ 1963, 52 ff (56). 
4) ~GBI. 1953 11 559, 560. 
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I. Ausnahme bei Erbfall nach dem Wiedererstehen 
der CöR, aber vor oder während der Vertrei 
bung der Sudetendeutschen? 

Starb der im Suaetenland ansässige D~utsche 
nach dem Wiedererstehen der CSR, aber noch vor oder 
während der Vertreibung der Sudetendeutschen, so be 
urteilt das BayObLG die Erbfolge nach dem ABGB 6). 

De r Beschl. v, ~6. 5 .1961 7) bezeichnet dies als 
Abweichung von Art. 24 Abs. 1 EG. Der Beschl. v. 13. 
12.1960 8) drückt sich vorsichtiger aus: 

Eine "Anomalie, daß ••• trotz gr)lndsätzlicher 
Anknüpfung des Erbstatuts' an die Staatsange 
hörigkeit die Sudetendeutschen als deutsche 
Staatsangehörige zunächst ein außerdeutsches 
Recht (ABGB) als Heimatrecht behielten ••• ". 

Neuhaus 9) gelangt zum gleichen Ergebnis. Er 
will das ABGB bei diesen Erbfällen deshalb anwenden, 
weil die Staatsangehörigkeit in Grenzfällen im IPR 
als "Gebietszugehörigkeit" verstanden werden soll. 

6) Beschl. v. 13.12.1960-a.a.0. S. 481 fund v. 26.5.1961, 
BayObLGZ 1961, 176 ff (178); Begründung: Der Erblasse~ 
war mit dem Sudetenland noch räumlich verbunden und dle 
wiedererstandene CSR erließ erst später - ohne Rückwir· 
kung - ein neues Erbrecht. 

7) a.a.O. 
8) a.a.O. 
9) Grundbegr. 142 (Fußn. 330). 
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M.E. braucht die Anwendbarkeit des ABGB in die 
sen Erbrechtsfällen nicht als Ausnahme von der Staats-. 
angehörigkeits-Anknüpfung in Art. 24 EG aufgefaßt zu 

'werden. Ebenso wie die Staatsangehdrigkeits-Anknüpfung 
in anderen Fällen erst durch das interlokale Privat 
recht konkretisiert wird, wird sie hier durch ein noch 
unbenanntes Rechtsgebiet 10), - das in diesen Erb 
rechtsfällen auf das ABGB verweist -, konkretisiert. 

11. Ausnahme bei der Anordnung einer Nachlaßpfleg 
schaft 

Wie im Internationalen Verfahrensrecht 11) dar 
gestellt, besteht-- unabhängig vom Personalstatut des 
Erblassers - gewohnheitsrechtlich internat. Zust. der 
deutschen Behörden zur Anordnung von Sicherungsmaß 
nahmen. Das gilt nach der Rspr. des BayObLG 12) (und 
der neueren Praxis überhaupt 13» auch für die Nach 
laßpflegscha1't nach § 1961 BGB. 

, 
Das auf Grund-dieser Regel international zustän- 

dige BayObLG 14) entscheidet über die Frage, ob die 
Voraussetzungen für die Anordnung einer Nachlaßpfleg 
sch~ft erfüllt sind, mit der h.M. 15) nicht nach dem 
letzten Personalstatut des Erblassers, sondern nach 
deutschem Sachrecht. 

10) Dieses Rechts~ebiet trägt 'Wesenszüge des interlokalen 
Privatrechts (Konkretisierung der IPR-Verweisung) und 
des IPR (Bestimmung der Anwendbarkeit von Rechtsord 
nungen, die in von Staatsgrenzen getrennten Räumen gel 
ten) • ,- Die Konkretisierung der S·taatsangehörigkei ts 
anknüpfung kann in diesen Fällen aber auch als inter 
lokalrechtliches Problem aufgefaßt werden, wenn man 
die 1945 gezogenen Staatsgrenzen nicht anerkennt oder 
wenn man für das interlokale Privatrecht nicht das 
räumliche Nebeneinander mehrerer Rechtsordnungen in 
nerhalb nur ein e s Staatsgebiets fordert. 
vgl. S. 225 tr, 
Beschl. v. 22.2.1963, BayObLGZ 1963, 52 ff (54). 
siehe die Angaben bei Raape 447 f u. Soergel-Kegel 
Bem. 60 vor Art. 24. 
a s a s O , (Anm, 12). 
vgl. die Angaben bei Soergel-Kegel Bem. 59 vor Art. 24. 

11 ) 
12) 
13) 

14) 
15) 
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III. Die Ausnahmen nach Art. 24 Ahs. 2 und Art. 25 

s. 2 EG 

Wie die von Art. 24 Abs. 2 und Art. 25 S. 2 auf 
gestellten Ausnahmen in der Rspr. allgemein nur ge 
ringe praktische Bedeutung erlangen, kommt auch das 
BayObLG nicht dazu, 'diese Ausnahmen zu erörtern. Wenn 
das Gericht sie überhaupt erwähnt, kann es dann doch 
dahinstellen, ob sie im konkreten Fall anzuwenden 
sind, - wie z. B. im Beschl. v. 7.2.1958 16)' beim 
"privilegium Germanicum" des Art. 25 S. 2 EG. 

B Anknüpfung der Verfügungen von Todes wegen insbeson 
dere 

I. Testierfähigkeit 

Die Streitfrage 17), ob die Testierfä~igkeit 
nach dem Erbstatut zu beurteilen ist oder ob sie 
einen Unterfall der Geschäftsfähigkeit darstellt, 
beantwortet das BayObLG nicht. Der Beschl. v. 16. 
1.1961 18) b e rüha-t zwar das Problemt kann die Ent 
scheidung dann aber dahinstellen 19). 

II. Formi insbesondere: Zulässigkeit gemeinschaft 
licher Testamente 

1.) Grundsatz 

Mit der allgemeinen Meinung 20) läßt das Bay 
ObLG 21} Wahrung der Ortsform (Art. 11 Abs. 1 S. 
2, 24 Abs. 3 S. 2 EG) oder der Form des Erbsta 
tuts (Art. 11 Abs. 1 S. 1, 24, 25 EG) genügen. 

16) 
17 ) 

a.a.O. (Arun. 1) s. 40. 
siehe etwa Neuhaus, RabelsZ 18 (1953), 651 ff; Ferid 
Firsching I Dtschl. Rdz. 26; Firsching, DNotZ 1952, 
330 rr. (337 f); Raape 423; Wolff 229; Soergel-Kegel 
Bem. 30 vor Art. 24; Erman-Marquordt 4 c zu Art. 24/ 
25. 
BayObLGZ 1961,4 ff (15). 
In casu gelangt das Gericht auf jeden Fall zur Anwen 
dung von Art. 591 des italienischen c.c. 
vgl. etwa :B'erid-Firsching I Dtschl. Grdz. Rdz. 27, 48 
Beschl. 'v , 13.12.1957 a.a.O. (Arun. 1) S. 381, v. 13. 
12.1960 a.a.O. (Anm. 1) S. 484, v. 13.1.1961 a.a.O. 
(Anm. 1) S. 12; v. 22.2.1963 a.a.O. (Arun. 3) S. 56. 

18) 
19) 

20) 
21 ) 
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Zur gesonderten Prüfung der Form bei Nach 
'laßspaltung, vgl. unten. "Einfluß allgemeiner 
Vorschriften, Art. 28 EG". 

Zum Problem, ob die Ortsform auch dann aus 
reicht, wenn das Erbstatut den Satz locus regit 
actum nicht kennt 22), nimmt das BayObLG keine 
Stellung.' , 

2.) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Gültigkeit 
der Form (unmittelbare und entsprechende 
Anwendung des Art. 24 Abs. 3 S. 1 EG) 

Das BayObLG stellt gem. Art. 24 Abs. 3 S. 
Halbs. 1 E~ auf die Formgültigkeit zur Zeit der 
Vornahme der letztwilligen Verfügung ab. Es geht, 
dabei - in Fällen, in denen Erbstatut das deut 
sche Recht ist 24) - über den Wortlaut des Ge 
setzes hinaus 25): 

Wie auch Art. 214 Abs. 1 EG zeige, sei Art. 
24 Abs. 3 S. 1 Ausdruck eines allgemeinen Rechbs 
gedankens: Da dem Erblasser Veränderungen infol 
g~ des Statutenwechsels oft unbekannt blieben, . 
musse zum Schutze des Erblassers auf das Brrich 
tungsstatut abgestellt werden. 

Beschl. v. 13.12.1960 26) 27) 

Der Beschl. v. 13.12.1960 wendet Art. 24 Abs. 

22) Staudinger-Raape B IV 2 e zu Art. 25,Raape 229 ff, 
424, anscheinend auch Staudinger-Dittmann Bem. 43 
vor § 2265 verneinen (noch als Mindermeinung). 
Da Art. 24 Abs. 3 und 214 EG vom Erbstatut erlassen 
sind, kommt dem bei der analogen Anwendung wesentli 
che Bedeutung zu, vgl. Neuhaus (-Gündisch), RabelsZ 
21 (1956),550 ff (553). 
zustimmend Wolff 229, Kegel 360 f; Erman-Marquordt 4 b 
ce zu Art. 24/25; vgl~ auch Ferid-Firsching I Dtschl. 
Grdz. Rdz. 27. . 
a.a.O. (Anm. 1) S. 484 f. 
zustimmend Beschl. v. 13.1.1961 a.a.O. (Anm. 1) S. 13. 

24) 

25) 

26) 
27) 
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3 S. 1 EG in dem Falle entsprechend an, daß Erb 
statut des sudetendeutschen Erblassers das BGB 
ist, Errichtungsstatut aber das ABGB und die im 
Sudetengebiet eingeführten Vorschriften des TestG. 

28) Beschl. v. 22.2.1963 
Der Beschl. v. 22.2.1963 stellt beiID Wechsel 

des Personalstatuts eines Flüchtlings i. S. .d e r 
Genfer Flüchtlingskonvention ebenfalls auf das 
Errichtungsstatut 29) ab. 

3.) Qualifikationsprobleme (Verbot des gemein= 
schaftlichen Testaments) 

Im Mittelpunkt der Qualifikationsprobleme, 
die im Erbrecht in Zusammenhang mit der Form ent 
stehen, steht für das BayObLG ein "Zankapfel des 
IPR" 30) 31): das Verbot des gemeinschaftlichen 
Testamentes (im italienischen 32) Recht). 

33) Bei der Qualifikation des Art. 589 c.c. 
als materiellrechtlich oder formellrechtlich 
geht der Beschl. v , 13.12.1957 34) davon aus, 

28) 
29) 

30) 
31 ) 

a.a.O. (Anm. 3) S. 56 f. 
in casu französisches (Art. 970, 981 ff, 999 c.c.) und 
deutsches. 
Raape 426. 
der in der Praxis häufig übersehen wird; vgl. etwa den 
Beschl. des BGH v , 12.2.1963, DNotZ 1963,315 ff, der 
sich mit der Belehrungspflicht des Notars befaßt. 
ebenso etwa im französischen, im niederländischen, spa 
nischen und portugiesischen Recht, vgl. (fast wörtlich 
übereinstimmend): Art. 968 code civile, .977 Burgerlijk 
Wetboek, 669 des spanischen und 1753 des portugiesi 
schen c6digo civil. 
nach dem zwei oder mehr Personen nicht in derselben Ur 
kunde - weder zugunsten eines Dritten noch durch wech 
selseitige Verfügung - ein Testament errichten können. 
- Daneben diskutiert das Gericht auch noch Art. 635 c. 
c., der die Anordnung der universal - oder Singular 
nachfolge für nichtig erklärt, wenn sie unter der Be 
dingung erfolgt, daß der Erblasser seinerseits im Te 
stament des Erben oder des Vermächtnisnehmers bedacht 
wird. Auch diese Vorschrift qualifiziert das Gericht· 
als materiellrechtlich. 
av a s O; (Anm. 1) S. 381 rr , 

32) 

33) 

34) 
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daß grundsätzlich die lex fori maßgebliCh, aber 
auch die Aut'f'aasung der tr-emden Rechtsordnung, 
insbesondere über den Zweck der Norm, zu berück- 

, ht' , 35) . s~c ~gen ~st • Auf Grund eingehenden Stu- 
diUIDs der italienischen Lehre und Rspr. sowie 
des deutschen Schrifttums qualifiziert der Be- 

'schluß das Verbot des gemeinschaftlichen Testa 
ments im italienischen Recht als Illateriellrecht 
lich, weil d~r inhaltliche Charakter des Verbo- 
t "b" 36) , es u erw~ege • Dementsprechend betrachtet 
der Beschluß das von Italienern in Deutschland 
errichtete gemeinschaftliche Testament mit der 
absolut h.M. 37) als ungültig. 

Eine Konversion des gemeinschaftlichen Te 
stamentes lehnt der BeschlU1~ mit einem Hinweis 
auf Ferid-Firsching ab. 

35 ) 

36) 

Einzelhei ten und Würdigung vgl. Abschni tt "Qualifika 
tion". 
Ebe.r:so ~.B. ~itelmann Ir 154; Frankenstein IV 511 ff'; 
F~r~d-F~rsch~ng I Dtschl. Grdz. Rdz. 27 wld 11 Ita 
hen Grdz. Rdz. 11 (Fußn. 4); Wolff 230; Soergel-Ke 
gel ~em. 39 vor Art. 24; Staudinger-Dittmann Bem. 44 
vor § 2265; Merz, NJW 1956, 1505; Erman-Marquordt 4 
e zu Art. 24/25. 
;rgl. die in Anm. 36 Genannten. Staudinger-Raape B IV 
2 e ~u Art. 25 und Raape 426 f gelangen zu diesem Er 
gebn~~ schon auf Grund der Ansicht, bei allen Rechts 
~eschaften des Personen-, Familien- und Erbrechts 
(und Sachenrechts) genüge es nicht die lex loci actus 
zu wahren, wenn die lex causae dem widerspreche. _ 
Neuha~s (-Gi;indisch), RabelsZ 21 (1956), 550 ff (537 
ff) w~~l, w~e auch der Beschl. v. 13.12.1957 erwähnt, 
anders v~rgehen als das BayObLG. In gleicner Richtung 
az-gumerrt Lar-t schon Kahn, Nieme;yersZ Bd , 13, 22~ ff 
(284 ff), s i ehs ferner Schnitzer 11 '52'( f r , Neuhaus 
unterscheidet die Frage, ob zwei Personen "uno actu" 
te~tieren können von der Frage, wie es mit der gegen 
s e a tigen Abhängigkeit und \'/iderruflichkei t der in 
einem gemeinschaftlichen Testament enthaltenen Ver 
fü~ungen steht und welche Wirkung einer Bindungser 
klarung zukommt. Die erste l!'rage qualifiziert er als 
Frage der Jorm, die zweite beurteilt er nach dem Erb 
statut. 

37) 
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111. Wirkungen der Verfügung von Todes wegen, ins 
besondere: die Bindung aus einem gemeinschaft 

lichen Testament 

Die Wirkungen einer Verfügung von Todes wegen 
bemißt das BayObLG 38) mit der allgemeinen Ansicht 
59) grundsätzlich nach dem Erbstatut. 

Dementsprechend legt der Beschl. v. 27.10.1959 
4-0) das Testament bei Nachlaßspaltung richtig 4-1) 
für jede der Nachlaßmassen gesondert aus. 

Bindungswirkungen eines gemeinschaftlichen Testa 

mentes 

Die Bindung aus einem gemeinschaftlichen Testa 
ment rechnet das BayObLG 4-2) mit der ganz h.M. 4-3) 

zu den Wirkungen.der Verfügung von Todes wegen und 
nicht zu ihrer Gültigkeit. Aber abweichend vom Grund 
satz beurteilt das Gericht 4-4-) mit der h.M. 4-5) die 

Bindung aus dem gemeinschaftlichen Testament nach 
dem Errichtungsstatut. 

38) 
39) 
4-0) 
4-1) 

siehe etwa Be e ch L, v , 13.12.1957 a.a.U. (Anm. 1) S.381, 
vgl. z.B. Kegel 364-; Palandt-Lauterbach 3 zu Art. 24-. 
a.a.O. (Anm. 1) S. 4-01. 
siehe ~ neoen den vom Beschl. genannten Staudinger 
Raape G 11 zu Art.' 24- und FranKenstein IV 319 - auch 
Soergel-Kegel Bem. 4-7, 80 vor Art. 24-; Palandt-Lauter 
bach 2 zu Art. 24-. 
Beschl. v , 13.12.1960 a.a.O. (Anm. 1) S. 4-86 und v , 13. 
1.1961 a.a.O. (Anm. 1) S. 13. 
vgl. Raape 4-29; Neuhaus (-Gündisch(, RabelsZ 21 (1956), 
550 ff (556). 
Beschl. v. 13.12.1960 a.a.O. S. 4-87 f (Errichtungssta 
tut: ABGB das in § 124-8 den freien Widerruf gestattet, 
siehe Fer1d-Firsching I Österr. Grdz. Rdz. 83, Erbsta 
tut: BGB); der Beschl. v. 13.1.1961 a.a.O. S. 13 f 
stellt dahin, ob nach dt. oder ital. Kollisionsrecht 
der Statutenwechsel zu beurteilen ist. 
Staudinger-Raape F 111 2 zu Art. 24-; Raape 4-33 f; Fe 
rid-Firsching I Dtschl. Grdz. Rdz. 30 u. 29; .Soergel 
Kegel Bem , 4-3 vor Art. 24-. 

4-2) 

4-3) 

4-4-) 

4-5) 
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c. 

Maßgeblich ist für das Gericht, das Vertrauen 
der Ehegatten in das Bestehen oder Fehlen einer Bin 
dungswirkung zu schützen. Dazu verweist es auch auf 

'den gleichen Rechtsgedanken in Art. 214- Abs. 2 EG. - 
Das Gericht stellt also hier aus ähnlichen Gründen 
auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäftes 
ab wie bei Beurteilung der Formgültigkeit der letzt 
willigen Verfügung 4-6). 

Gelttingsbereich des Erbstatuts 

I. Umfang des Nachlasses 

Mit der allgemeinen Ansicht 4-7) bemißt das Bay 

ObLG den 'Umfang des Nachlasses nach dem Personalsta 
tut des Erblassers zur Zeit seines Todes. 

So der Beschl. v , 27.1'0.1959 48), ob das Recht 
auf Rückübertragung von Grundstücken, das' ers t in 
einem nach dem Tode der Erblasserin geschlossenen 
Staatsvertrag festgelegt wurde, zum Nachlaß gehört. 

Die Vorfrage, ob ein Gegenstand dem Erblasser 
gehörte oder nicht, entscheidet das BayObLG dagegen 
- ebenfalls mit der einh~lligen Meinung 4-9) - nach 
dem Einzelstatut, das diesen Gegenstand behe!rscht. 

So beurteilt das BayObLG 50) unabhängig vom 
Erbstatut nach deutschem Recht, wem etwaige Lasten 
ausgleichs- und Rückerstattungsansprüche zustehen. 

46) 
47) 
48) 
49) 
50) 

vgl. oben Ir 2.). 
siehe Soergel-Kegel Bem. 7 vor Art. 24. 
a.a.O. (Anm. 1) S. 397 f. 
ygl. Soergel-Kegel a.a.O. (Anm. 47). 
Beschl. v , 6.9.1955, BayObLGZ 1955, 231 ff (232), v : 
27.3.1956, BayObLGZ 1956, 119 ff (120 f), v. 7.10. 
1956, BayObLGZ 1956, 236 ff (238) betr. insgesamt 
Lastenausgleich; Beschl. v. 26.2.1961, BayObLGZ 1961, 
79 ff (80) betr. Rückerstattung. 

, ' 
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11. 'Gesetzliche Erben und Pflichtteilsberechtigte 

Mit der einhelligen Ansicht 51) entnimmt das 
BayObLG 52) grundsätzlich dem Ez-bat a t u t , wer gesetz 
licher Erbe ist und, wem Pflichtteilsrechte zustehen. 

Seine Haltung im Streit um das Verhältnis von 
Erb- und Adoptionsstatut beim gesetzlichen Erbrecht 
des Adoptivkindes 53) ist nicht eindeutig. 

Der Beschl. v; 13.1.1961 54) bemißt die Höhe 
des Pflichtteils des überlebenden Ehegatten eines 
italienischen Erblassers. Bezüglich des Erbrechtes 
der Adoptivkinder führt das BayObLG nur aus, gem. 
Art. 304 Abs. 2, 536 Abs. 2 c.c. stünden Adoptiv 
kinder den ehelichen Kindern gleich. Daß die Kin 
der nach dt. Recht adoptiert worden seien, ändere 
an ihrem Erbrecht nichts: nach Art. 20 Abs. 2 der 
disposizioni preliminari sei für die Beziehungen 
zwischen Annehmendem und Angenommenem das Heimat 
recht des Annehmenden zur Zeit der Adoption maßgeb 
lich. 

111. Qualifikation des "Zugewinnausgleichsviertels" 

Das BayObLG qualifiziert das "Zugewinnausgleichs 
viertel" - wie die h.M. - als güterrechtlich 55). 

51 ) z.B. Ferid-Firsching I Einf. Rdz. 27; Staudinger 
Ferid Bem. 196 ff vor § 2303; Soergel-Kegel Bem. 
11, 24 vor Art. 24; Wolff 22~ 
Beschl. v. 22.j.1963 a.a.O. (Anm. 3) S. 57 f, betr. 
gesetzl. Erbschaft; Beschl. v. 13.1.1961 a.a.O. (Anm. 
1) S. 16 ff, betr. Pflichtteilsrecht. 
beachte hiezu Frankenstein IV 365 f, Staudinger-Raape 
DIll 3 zu Art. 22 und B XI 4 zu Art. 24; Raape 436; 
Soergel-Kegel Bem. 44 zu Art •. 22; Erman-Marquordt 3 b 
zu Art. 24/25 und neuerdings Firsching, Erbfälle 29 
ff. 
a.a.O. (Anm. 1) S. 17. 
siehe Abschnitt "Güterrechtliche Wirkungen der Ehe, 
Gel tungsbereich". Vgl. neben dem dor t genannten Schrift· 
tum jetzt auch Firsching, Erbfälle 60 ff: (das erb 
rechtliche Element überwiegt). 

52) 

53) 

54) 
55) 
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IV. Erbunwürdigkeit 

, Zur Erbunwürdigkeit nimmt das BayObLG nur ganz 
vereinzelt und bloß beiläufig Stellung. So stellt, 
es bspw. im Beschl. v. 13.1.1961 56) lediglich fest 
keiner der im italienischen Recht (Art. 463 c s c , ) 'be': 
stehende.n,Erbunwürdigkeitsgrün,de sei erfül.lt'. 

V. 'Erwerb und Verlust der ErbensteIlung 

Wie die Lehre und die sonstige Rspr. 57) ent 
scheidet das BayObLG nach dem Erbstatut, ob die Erb 
folge unmittelbar ist oder ob es einer Annahme der 
Erbschaft bedaxf. 

So untersucht der Beschl. v , 1'3.1.1961 58), 
da der Begünstigte im italienischen Recht nicht ipso 
~ure Erbe wird 59) -, mit Recht, ob die von der Erb 
lasserin durch Testament Eingesetzten die Erbschaft 
rechtswirksam angenommen haben. 

Auf die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn der 
N~chlaß ~ach dem ausländischen Recht 60) erst auf 
e~nen Zw~sqhenberechtigten übergeht 61) brauchte 
das BayObLG nicht einzugehen. ' 

VI. Der Übergang dinglicher Rechte durch Erbgang 

Mit dem Übergang dinglicher Rechte durch Erb 
gang befaßt sich das BayObLG im Erbscheinsverfahren 
bei der Frage, welche kechte in den Erbschein aufzu 
nehmen s_ind. Diese Rapr-, (zur Abgrenzung des Vermö 
gensstatuts vom 3achstatut) wird wie in einzelnen 
Lehrbüchern 62) beim Verfahren dargestellt. 

56) 
57) 

av av o , (Anm. 1) d. 16. 
siehe z.B. Ferid-Firsching I Einf. Rdz. 27; Firsching, 
DNotZ 1952, 330 ff (336); W~lff 227; Soergel-Kegel Bem. 
16 vor Art. 24; Erman-Marquordt 3 a zu Art. 24/25. 
a.a.O. S. 16. 
vgl. Ferid-Firsching 11 Italien Grdz. Rdz. 196 ff. 
beachte insbesondere die Institution des, "administra 
tor" und des "executor" im anglo-amerikanischen Recht. 
b~achte dazu Ferid-Firsching 11 US Grdz. Rdz. 256 ff; 
F~rsching DNotZ 1959, 354 ff, 160, 642 ff und insbes 
Erbfälle 91 ff, 127 ff. • 
z.B. Kegel 368. 

58) 
59) 
60) 

61 ) 

62) 
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Welche Rechtsordnung bestimmt, ob zwischen den 
Erben Gesamthands- oder Bruchteilsgemeinschaft be 
steht, braucht das BayObLG nicht zu erörtern. 

VII. Vor- und Nacherbschaft, Erbschaftsanspruch, 
Rechtsstellung des Nachlaßverwalters und des 
Testamentsvollstreckers, Haftung für Nachlaß- 

schulden 

Fragen der Vor- und Nacherbschaft, des Erb 
schaftsanspruches, der Rechtsstellung des Nach~aß 
verwalters und des Testamentsvollstreckers sow~e 
der Haftung für Nachlaßsch~lden, waren vorn BayObLG 
nicht zu beantworten. 

D. Einfluß allgemeiner Vorschriften 

1. Vori'ragen 

Die wenigen Außerungen des BayObLG zu Vorfragen 
im internationalen Erbrecht sind vorangehend darge 
stellt. 63) 

II. ~ 
Das BayObLG 64) prüft, wie immer, ob das fremde 

Recht zurück- oder weiterverweist 65) 

Mit einer Rückverweisung auf deutsches Recht 
lex domicilii für Fahrnisnachlaß 66) befaßt sich 

67). Beschl. v. 7.2.1958 . 
als 
der 

63) siehe etwa S. 182 •. 

64) Beschi. v. 13.12.1957 a.a.O. (Anm , 1) S. 381, (lehnt 
mit Recht, vgl. Ferid-Firsching I Einf. Rdz: 48 Nr. 
32 u. 11 Italien Grdz. Rdz. 8 ff, Rückverwe~sung gem. 
Art. 23 disp.prel.ab); Beschl. v. 13.12.1960 a.a:O. 
(Ann. 1) S. 488, (verne int richtig, vgl.. Ferid-F~r 
sChing I'Einf. Rdz. 48 Nr. 47 u. Osterre~ch Grdz. Rdz. 
10, einen renvoi durch das ABGB). 

65) oben S. 12 H. 
-66) die - außer dem vom BayObLG behandelten anglo-ameri 

kanischen Recht - auch bspw. das belgische und fran 
zösische Recht kennt; vgl. Soergel-Kegel Bem. 76 ff 
vor Art. 24. 

67) a.a.O. (Anm. 1) S •. 36 ff. 

. Da d~e Erblasserin US-Staatsangehörige gewesen 
se~, geme~namerikanische Kollisionsnormen nicht 
existier~en und die Erblasserin in den Vereinigten 
Staaten 7hr letzt~s Do~izil in San Franzisko gehabt 
hage, s~~ vo~ kal~forn~schen Recht auszugehen 68). 
Das kal~forn~sche Recht erkläre bei beweglichen Sachen 
das Recht der .letzten "residence" des Erblassers für 
anwend bar 69). Nach Auffassung des kalii'ornischen 
Rechts 70) ~ und diese Auffassung sei maßgeblich 
71) - habe d~e Erblasserin ihre letzte "residence" 
in d er Bundesrepublik besessen. Folglich verweise 
das kalifornische Recht auf das deutsche zurück und 
diese Verweisung sei als Sachnormrückverweisung auf 
zufassen 72). 
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Mit einer Rückverweisung auf deutsches Recht als 
lex rei sitae für Grundvermögen brauchte sich das Bay 
ObLG dagegen nicht auseinanderzusetzen. 

111. Art. 28 (Grundsatz. der größeren Nähe) 

Im Abschnitt "Vermögens- und Einzelstatut" wiirde 
bereits der in der Praxis stark beachtete Beschl. 

73) v. 
27.10.1959 . gewürdigt. 

68) Ausführli?h zur Rspr. des BayObLG betreffend d~e Rechts 
spalt~n~ ~n.den USA und die Konkretisierung der Staats 
angehor~gke~ts-Anknüpfung siehe Abschnitt oben S.16 ff. 
Vgl. neben dem dort genannten 'Schrifttum jetzt 
auch Firsching,Erbfälle 75 tf. 

69) vgl. hiezu Ferid-Firsching 11 US Grdz.Rdz. 55 c ft 
u. U§ Texte 111 Nr. 4 (Calitornia) und Firsching 
Erbtalle 24 tf. ' 

70) "Government Code". 
71) Zur. Unterscheidung von Qualifikation ersten und 

zwe~ten Gra~es v~l. oben S. 9 f. Außer den dort 

72) 
G~nsnnten s~ehe Jetzt auch Firsching, Erbfälle 75. 
D~e Rapr. des B~yObLG zur Behandlung von Sach 
norm~uund IPR-Ruckverweisungen ist oben S. 11 tf 
dargestellt. 

73) a.a.O. (Anm. 1). 
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Zu den "besonderen Vorschriften" i.S. dea Art. 
28 EG zählt er mit der h.M. 74) auch die österrei 
chischen KOllisionsnormen 75), die - wie bspw. auch 
die anglo-amerikanischen, französischen und belgi 
sehen 76) - den Nachlaß spalten und das Grundvermö 
gen, anders als den beweglichen Nachlaß, der lex rei 
sitae unterstellen. 

Der Beschl. muß deshalb auf Art. 28 EG eingehen, 
weil nach dem deutsch-österreichischen Vertrag v. 15. 
6.1957 77) Grundstücke, die zunächst von den Alliier 
ten in Anspruch genommen, dann aber 1955 auf Öster 
reich übertragen. wurden, aur den ehemals Berechtigten 
zurückzuübertragen sind. Dieses Recht auf Rückübertra 
gung rechnet der Beschl. zum Nachlaß, obwohl das Ab 
kommen erst nach dem Erbfall zustandekam 78). Gemäß 
dem deutsch-österreichischen Vertrag qualifiziert das 
Gericht dieses Recht als unbeweglich 19). 

'Entsprechend der damit geschaffenen Nachlaßspal 
tung legt der Beschluß die letztwillige Ve r r'ügung 
nach verschiedenen Rechten aus 80). 

74) staudinger-Raape B V zu Art. 28; Raape 87 f; Ferid 
Firsching I Dtschl. Grdz. Rd z , 20; Haberstumpf-l!'ir 
sching 210; Firsching, DNotZ 1960, 5b5 ff (572 f); 
Wolff 82 f; Erman-Marquordt 8 a zu Art. 24/2). - 
Soergel-Kegel Bem. 80 vor Art. 24 (Fußn. 25), der 
Art. 28 EG nur auf die sog. gebundenen Güter ange 
wandt wissen will, Kommt in dem vom BayübLG entschie 
denen Fall zum gleichen Ergebnis (auf Grund des Staats 
vertrages zwischen der Bundesrepublik und Österreich 
v. 15.6.1957). 
vgl. auch Ferid-Firsching I Österr. Grdz. Rdz. 15 ff; 
Firsching, DNotZ 1963, 329 ff (330 ff). 
siehe Staudinger-Raape Vorbem. zu Art. 24 und die 
Übersicht bei Haberstumpf-Firsching 210 ff. 
BGBL 1958 II 129, 225. 
hiezu auch oben S; 181. 
allgemein zur Behandlung dt. Vermögenswerte in Öster 
reich siehe Ferid-Firsching I Österreich Grdz. Rdz. 
155,; Veiter 136 f~ 
vgl. oben S. 180 !. 

75) 

76) 

77) 
78) 
79) 

80) 
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Auch bezüglich der Form scheint der Beschluß 81) 
- mit der allgemeinen Meinung 82) -' gem. Art. 11 Abs. 

S. 1 den Nachlaß zu spalten. 

Das Gericht braucht nicht zu entscheiden ob ein 
Ausgleich stattzufinden hat, wenn ein Erbe bei der 
Verteilung der einen Masse im Verhältnis mehr oder we 
niger erhält. E~ i~t aber zu erkennen 83), daß das 
BayObLG auch be~ d~eser Frage dazu neigt, wie die h. 
M. 84) die Nachlaßmassen zu trennen. 

Eine selbständige Erbeinsetzung in Bezug auf je 
de der Nachlaßmassen hält das BayObLG 85) wie das 
OLG Karlsruhe u.a. 86) für zulässig. 

E. Staatsverträge 

Mit der allgemeinen Ansicht 87) hält das BayObLG 88) 
das deütsch-österreichische Nachlaßabkommen v. 5.2.1927 89) 
für gegenstandslos. Das deutsch-österreichische Abkommen v. 
15.6.1957 wird vom BayObLG berücksichtigt 90). 

Mit anderen Abkommen, etwa dem deutsch-türkischen Nach 
I~ßabkommen ,91), und dem deutschen Konsularrecht brauchte 
s~ch das Ger~cht nicht zu beschäftigen. 

81) 
82) 

a.a.O. S. 400. 
Haberstumpf~Firsching 207, Staudinger-Raape G 111 2 zu 
Art. 24; Be~tzke, Lewald-Festschr. 235 ff; Soergel 
Kegel Bem. 81 vor Art. 24. 
a.a.O. S. 402 (auch S. 399 u. 401). 
Staudinger-Raape G 11, 111 zu Art. 24, Soergel-Kegel 
Bem. 83 ff vor Art. 24. 
Beschl. v , 27.10.1959 a.a.O. (Anm. 1) S. 401. 
Haberstumpf-Firsching 207; Soergel-Kegel, Bem. 88 vor 
Art. 24 (Fußn. 35); Palandt-Lauterbach 2 zu Art 24/25 
Ferid-Firsching I Österr. Grdz. Rdz. 15 und DtS~hl. • 
Grdz. Rdz. 72 ; Firsching DNotZ 1963, 329 1'; Soergel 
Kegel Bem. 94 vor Art. 24; Köhler 58 f. 
Beschl. v. 27.10.1959 a.a.O. S. 396. 
RGBl. 11 505, 878; Makarov, Quellen I 380 f. 
vgl, oben bei Art. 28". 
BGBl. 1952 11 608. 

83) 
84) 

85) 
86) 

87) 

88) 
89) 
90) 
91 ) 
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F. Internationales Verfahrens recht 

1. Internationale Zuständigkeit 

1.) Grundsatz 

Das BayObLG hält im Erbrecht - wie die Pra 
xis und ein Teil der Lehre - grundsätzlich am 
Grundsa~z vom Gleichlauf fest. 

Der Anknüpfung an die örtliche Zuständig 
keit, der Aufenthalts-, Staatsangehörigkeits-, 
Belegenheits-, Fürsorgebedürfnis- und Verwei 
sungszuständigkeit und der Zuständigkeit kraft 
Sachzusammenhangs mißt das Gericht keine Bedeu 
tung bei 92). 

2.) Erbschein 

a) Eigenrechtserbschein 
Die Statutszuständigkeit befolgt das Bay 

ObLG grundsätzlich auch bei der Ausstellung 
von Erbscheinen. Ist ßrbstatut .das BGB, so 
stellt das Gericht mit aer allgemeinen Mei 
nung 93) nach § 2353 BGB einen sog •. allge 
meinen Eigenrechtserbschein 94) aus 95). 

Der Beschl. v. 26.5.1961 macht eine Aus 
nahme, wenn der sudetendeutsche Erblasser 
vor oder während der Vertreibung gestorben 
ist 96) und die Hinterblie benen in das Al t 
reich vertrieben wurden 97) 

92) 
93) 
94-) 

96) 

97) 

hiezu eingehend unten S. 225 I!. 
siehe Staudinger-Firsching Bem. 36 zu § 2353. 
vgl. Raape 4-4-8, Ferid-Firsching I Dtschl. Grdz. Rdz. 
68. 
das BayObLG wendet auf den Erb!all dann ABGB an, siehe 
oben S. '174- s • 
siehe hiezu unten S. 225 ff et passim. 
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Im Beschl. 'v. 27.10.1959 98) beurteilt 

es die Ausstellung eines beschränkten Ei 
genrechtserbscheines auf Grund Nachlaßspal 
tung. In Einklang mit der absolut h.M. 99) 
verlangt das Gericht,. daß die Beschränkung 
auf das nach BGB vererbte Vermögen aus dem 
Eigenrechtserbschein ersichtlich ist. 

b) Fremdrechtserbschein 

Mit der einhelligen Meinung liest das 
BayObLG die Zuständigkeit zur Ausstellung 
eines sog. Fremdrechts-, Gebiets-- oder sog. 
gegenständlich beschränkten Erbscheins 100) 
unmittelbar aus, § 2369 101). 

Erteilung unabhängig vom Verfahrensrecht 
des Erbstatuts 

Das BayObLG 102) betont, - in Einklang 
mit Lehre und sonstiger Rspr. 103) -, ein 
Fremdrechtserbschein könne auch erteilt wer 
den, wenn das Erbstatut, wie die meisten frem 
den Rechte 104), keinen Erbschein kenne. 

98) 
99) 

100 ) 
101 ) 

102) 
103) 

104) 

vgl. oben bei Art. 28. 
z.B. Ferid-Firsching a.a.O. (Anm. 93); Raape 449; 
man-Marquordt 14 c zu Art. 24/25; Kegel 367 f. 
vgl. Raape und Ferid-Firsching a.a.O. (Anm. 94). 
siehe unten S. 213. 

Er- 

Beschl. v. 26.5.1961, BayObLGZ 1961, 176 ff (181). 
Ferid-Firsching I Dtschl. Grdz. Rdz. 69; Soergel 
Kegel Bem. 68 vor Art. 24. 
siehe Staudinger-Firsching Bem. 51 vor § 2353. 
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Ausweis des maßgeblichen fremden Rechts 

Über den Gesetzeswortlaut hinaus ver- 
105) . t d . M 106) langt das BayObLG ml er fi. • 

aus dem Fremdrechtserbschein müsse zum 
Schutze des Verkehrs ersichtlich sein, daß 
der Erblasser nach (einem bestimmten) aus 
ländischen Recht beerbt wird; - jedenfalls 
dann, wenn das maßgebliche ausländische 
Recht vom deutschen abweiche. 

Fremdrechtserbschein neben Eigenrechtserb 
schein 

Fälle, in denen wegen Nachlaßspaltung 
sowohl ein Fremdrechtserbschein als auch 
ein Eigenrechtserbschein auzustellen ist 
107), waren vom BayObLG nicht zu beurtei 
len. 

Das Nießbrauchsrecht des überlebenden Ehe 
gatten am Nachlaß 

Der Beschl. v. 13.1.1961 108) betrachtet 
das nach italienischem 109) Hecht bestehende 

Ehegattennießbrauchsrecht am Nachlaß nicht 
als erbrechtliche Beschränkung der Erben und 
nimmt dieses Recht dementsprechend nicht in 
den Erbschein auf .• 

105 ) 

106) 

Beschl. v. 13.1.1961, BayObLGZ 1961, 4 ff (21 f); He 
schl. v , 26.5.1961, BayObIJGZ 1961, 176 1'f (182). 
z.B. ]!'erid-Firsching 1 Dtschl. Grdz. Rdz. 69 j Raape 
449; Henrich JZ 1961, 746 r (747); KG, Beschl. v.18. 
5.190d, KGJ 36 A 109 ff (113). 
vgl. hiezu Ferid-.l!'irsching I Dtschl. Grdz. Rdz. 69; 
Nachlaßrecht 163. 
BayObLGZ 1961, 4 f'f', 
Einen Ehegattennießbrauch des überlebenden Ehegatten 
kennen bspw. auch das französische,belgische und un 
garische Recht, vgl. Kegel 368; zum nteßbrau~hsähnli 
chen "life interest" des englischen Rechts slehe Hen 
rich JZ 1961, 746 f. 

107) 

108) 
109) 
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Das Nießbrauchsrecht des überlebenden 
Ehegatten nach italienischem Recht stelle 
nach italienischer Auffassung kein Erb 
recht dar 110). Was für das französische 
und das belgische Recht gelte, sei hier 
ohne Bedeutung. 

Gleichgültig sei auch, ob dieser Nieß 
brauch nach italienischem Recht mit dem 
Erbfall als dingliches Recht entstehe. 
Der Erbschein bekunde die Rechtsverhält_ 
nisse an den in Deutschland belegenen Ge 
genständen wie sie nach deutscher Auffas 
sung bestünden. Nach deutscher Auffassung 
entscheide nicht das Erbstatut, sondern 
das Sachstatut. Darnach müsse der Nieß 
brauch entsprechend dem deutschen mate 
riellen Recht bestellt werden. 

Im.wesentlichen trifft das BayObLG da 
mi t d Le h.M.. 111). Nur würde diese nicht 
l~ge erörtern, ob der Ehegatte, der ein 
Nleßbrauchsrecht erwirbt, nach italieni 
sche:- Auff~ssung "Erbe" ist. Die h.M. ent 
sc~el~et dle Streitfrage unabhängig davon, 
wel1 uber Entstehung und Inhalt des Nieß 
b:-auches - wie auch das BayObLG annimmt _ 
dle lex rei sitae entSCheidet 112). 

D · G . 113). . a e egenmelnung w111 dagegen d'en 
Ehegattennießbrauch in den Erbschein auf- 

---,.------- 
110) hie~ür ~eruf~ sich das Gericnt·im wesentlichen auf 

Ferl~-Flrschlng und die dort genannten italienischen 
Schr1ftsteller. 
V~l. Ferid-Firsching 11 Italien Grdz. Rdz. 71 (Fußn 
2! und I.Frkr: Grdz •. Rdz. dO (insbes. Fußn. 7)' Sta~ 
dlnger-Flrschlng Bem. 27 zu § 2369; Schnitzer 593' Wolff 228. , 
siehe insbes. Ferid-Firsching a.a.O. (Anm 111) d 
I Elnf. Rd z , 20 u , 29. • un 
K~gel 368; vgl. auch Fr~enstein IV 394 f sowie Hen 
r t ch JZ 1961, 747 (zum nleßbrauchsähnlichen "iif.e- 
1nterest" des englischen Rechts). 

111 ) 

112) 

113 ) 
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nehmen, weil dieser dem Berechtigten Ver 
fügungsbefugnisse gewähre und die Verfü 
gungsmacht der Erben einschränke. 

3.) Sicherungsmaßnahmen, Eröffnung von Testa- 

~~ 
Die Rspr. des BayObLG über die Umkehrung 

des Grundsatzes vom Gleichlauf bei der inter 
nat. Zust. zur Vornahme von Sicherungsmaßnah 
men und zur Heranziehung des § 2369 für die 
Bestimmung der internat. Zust. bei der Eröff 
nung von Ausländertestamenten wird im Inter 
nationalen Verf'ahrensrecht in den Abschnitten 
"Not- und Fürsorgezust.", "Gleichlauf", "Be 
legenheitszust.", "Positivrechtl. Bestimmun 
gen" et passim dargestellt • 

11. Örtliche Zuständigkeit 

Zur analogen Anwendung von Gerichtsstandsbe 
stimmungen bei der Ausstellung von Erbscheinen für 
das Lastenausgleichs- und Rückerstattungsverfahren 
und zur Qualifikation des Wohnsitzbegrif'fes in § 73 
FGG vgl. im internat. Verfahrensrecht "Ortliehe Zu 
ständigkeit". 

Fünftea Kapitel : 

§ 27. E n t e i gnu n g 

Zum internat. Enteignungsrecht hat sich das BayObLG 
nur selten geäußert. Soweit es· Probleme entscheidet, 
schließt es sich der allgemeinen oder herrschenden Mei 
nung in Deutschland und im westlichen Ausland an. 

a) Zur Kernfrage des internationalen Enteignungsrechtes 
stellt der Beschl. v , 7.12: 1956 1) t'e s t , die Bnteignung 

1) BayObLGZ 1956, 440 ff (445 t) betr. Enteignung .durcti 
den polnischen Staat; vgl. die Dekrete bei Ferid,Neu 
bürger 71., 
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eines Unternehmens sei unwirksam, soweit die zum Unter 
nehmen gehörenden Gegenstände sich im Zeitpunkt der Ent 
eigming im A~Sl8.nd befunden hätten 2). 

Eine Begründung gibt das Gericht nicht. Es verweist 
nur auf die h.M. 

Zwischen Enteignungen gegen und ohne 3) Entschädi 
gung unterscheidet das Gericht mit Recht 4) nicht. 

Lokalisierungsfragen braucht der Beschluß nicht zu 
beantworten. Ebenso nicht, was für Gegenstände gilt, die 
erst nach Erlaß des Enteignungsaktes ins Inland gelangen. 

b) Auf Grund der Unwirksamkeit der Enteignung kann der 
Beschl; v. 7.12.1956 5). annehmen, das Unternehmen, eine 
AG, bestehe in Bezug auf das nicht im Enteignungsstatut 
belegene Vermögen fort 6). 

c) Maßnahmen gegen deutsches Auslandsvermögen erwähnt 
'beiläufig der Beschl. v. 27.10.1959 7). 

d) Der Beschl. v. 3.11.1959 8) lehnt es ab, die für Han 
delsgeseilschaften entwickelten Grundsätze auf gemeindli 
che Gebietskörperschaften anzuwenden 9). 

I 

2) ebenso: aus der umfangreichen Literatur: Beitzke, Raa 
pe-Festschr. 102 ff, Raape 659 ff; 664, 674 ff; Wolff 
176 ff; Seidl-Hohenveldern 55 ff; Mann, RabelsZ 27 
(1962); 1 ff (10 f); aus der Rspr. : BGH, Urt. v.6.1O. 
1960, JZ 1961, 127 ff '(128); zum ausl. Recht: Schnitzer 
602 ff; 608; Beitzke a.a.O.; Lorz 1 ff; Aubin, RabelsZ 
16 (1951), 177 ff (178). 

3) dann von einigen als "Konfiskation" bezeichnet; siehe 
die Angaben,in,Anm. 4. ' 

4) vgl. Seidl-Hohenveldern 5, 55 ff; Beitzke a.a.O. 93 f; 
Soergel-Kegel Bem. 409 vor ,Art. 7. 

56) a s a s O', 
) zustimmend die absolut h.M., z.B. Raape 671 ff; Seidl 

Hohenveldern, JZ 1961, 129 f; BGH a s a s O, (Anm , 2); vgl. 
auch Schnitzer 612 ff. 

7). BayObLGZ 1959, 390 ff; betr. M!;I.Bnahmen gegen deutsches 
Vermögen in Österreich. 

8) BayObLGZ 1959. 408 Ii. 
9) vgl. oben S. 56 I. 



- 194 - 

II. 

Internationales Verfahrens recht 
=============================== 
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Vorbemerkung: Allgemeines zur Rspr. des BayObLG 
=============================================== 

Die Rspr. des BayObLG zum internationaien Verfahre~ 
recht umfaßt etwa ein Drittel des Gesamtumfanges seiner 
Rspr. zum internationalen Privatrecht im weiteren Sinne. 
Das Gericht äußert sich zu den meisten Hauptproblemen. 
Der Schwerpunkt liegt bei den Fragen der internationalen 
Zuständigkeit, dem "Kern,problem des internationalen Ver 
fahrensrechts 11 1). 

Die neue ren Erkenntnisse haben die Praxis stark be 
einflußt. Auch die Lehre verweist gerne auf einige bedeu-· 
tende Beschlüsse des BayObLG. Zu ihnen zählt insbesondere 
der für die internationale Zuständigkeit und die AnerKen 
nung ausländischer Entscheidungen richtungweisende Beschl. 

2) v. 16. 1. 1959 • 

Dieser Beschluß bildet überhaupt den Ausgangspunkt zu 
einer verständnisvolleren Betrachtung der Probleme des in 
ternationalen Verfahrensrechtes. Ältere, ungenügend durch 
dachte, Ansichten gibt das Gericht ausdrücklich auf: so 
die 1952 geäußerte Auffassung, deutsche Gerichte könnten 
nur entscheiden, wenn sich sämtliche Beteiligten im Inland 
befänden. Die bis 1945 in diesem Maße unbekannten Schwie 
rigkei ten um die Rechtsverhältnisse der Ji'lüchtlinge und 
Vertriebenen sow·ie das sonstige Anwachsen der Zahl inter 
nationaler Sachverhalte zwingen das Gericht, von seither 
allgemein anerkannten Grundsätzen abzuweichen und allmäh 
lich neue Lösungen zu entwickeln. Das gilt insbesondere 
für die Kriterien der internationalen Zuständigkeit. Bei 
der Lösung der Probleme des internationalen Verfahrens 
rechts steht das BayObLG aber - wie auch die Lehre - doch 
erst am Anfang. 

1) Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 206; Schoetensack, DNotZ 
1952, 265. 

2) BayObLGZ 1959, 8 ff. 



- 196 - 

Wie beim internationalen Privatrecht i.e.S. können 

auch beim internationalen Verfahrensrecht die Tendenzen, 
das Kindesinteresse und die Rechtssicherheit besond~rs 
zu berücksichtigen, sowie realistisch zu entscheiden, 
in der Rspr. des BayObLG verfolgt werden. Das Interesse 
an eigener Entscheidung drängt die Maxime des interna 
tionalen Entscheidungsgleichklangs zurück~) 

§ 1. Maßgeblichkeit der lex fori. Allgemeiner Teil des 
, internationalen Verfahrensrechtes. 

1. Lex fori 

Das BayObLG 1) befolgt., - meistens nur stillschwei 
gend und ohnejeine Begründung zu geben -, den allgemein 
anerkannten 2) Grundsatz, daß sich das Verfahren nach der 
lex fori richtet. Von diesem Grundsatz macht es noch kei 
ne Ausnahmen 3). 

Das Gericht geht nicht auf die Frage ein, ob dieser 
Satz ein Kollisionsnorm bildet, wie dies vornehmlich Pa 
genstecher annimmt 4), oder welche Rechtsnatur ihm sonst 
zukommt. 

3)'vgl. :i,nsbes. "Fehlenein:er internat. Zust., errtg e gen .. den 
allgemeinen Grundsätzen oder: Schranken fur dle Ausubung 
der internat. Zust.; Inanspruchnahme ausschließlicher 
Zust. durch fremd~n Staat u. Nichtanerkennung der Ent 
scheidung im Ausland; . Rech tshängigkei t im Ausland". 

1) z.B. Beschl. v , 21.3.1952, BayObLGZ 1952,741'1' betr. 
Zust.; v. 20.3.1953, BayObLGZ 1953, 102 1'1' (106) be 
tr. streitige oder freiwillige Gerichtsbark~it; v.9.9. 
1960, BayObLGZ 1960, 370 1'1' (373 1') . betr. Hausrats 
auseinandersetzung; v. 13.1.1961, BayObLGZ 1961, 4 1'1' 
(15) betr. Ausstellung eines Fremdrechtserbscheins; 
v. 22.2.1963. BayObLGZ 1960, 370 1'1' (373 1') . betr.Zust. 

2) vgl. etwa Riezler 91 1'1'; Pagenstecher ZZP 64, 249,1'1'; 
Matthies 14; Ferid-Firsching I Dtschl. Grdz. Rdz. 71; 
Nußbaum 384; Schoetensack, DNotZ 1952, 271. 

3) zu evtl. Ausnahmen: Pagenstecher u. Matthies a.a.O., 
Neuhaus, RabelsZ 20 (1955),257. 

4) a.a.O., vgl. auch Matthies a.a.O. u. Nagel ZZP 75, 409. 
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11. Allgemeiner Teil 

,Mehrmals entscheidet das Gericht PrObleme, die, ent 
sprechend den Darstellungen des IPR i.e.S., in einem all 
gemeinen Teil des internationalen Verfahrensrechtes zusrun 
mengefaßt werden könnten 5): 

so etwa Fragen der Qualifikation bei der Zuordnung 
eines Rechtsinstituts zur streitigen oder freiwilligen G _ 
richtsbarkeit 6) oder bei der Bestimmung des Wohnsitzes 
als Voraussetzung der internationalen und örtlichen Zu 
ständigkeit 71; 

oder Vorfragen, wie die Ermittlung der bürgerlich 
rechtlichen Geschäftsfähigkeit als Voraussetzung der Pro 
ze~fähigkeit 8); . 

oder Probleme des ordre pUblic bei der Anerkennung 
ausländischer Maßnahmen 9). 

Wie dies aber auch noch im Schri1'ttum üblich ist, wer 
den diese Probleme bei den be.treffenden Einzelfragen behan 
delt. 

Gerichtsbarkeit und der internationalen 
Zuständigkeit 

Ubersicht 

I. Trennung von der örtlichen Zuständigkeit 
11. Die Namensfrage 
111. Trennung von "Gerichtsbarkeit" und "Interna 

tionaler Zuständigkeit" 

5) vgl. h.i e zu bspw. Rf.ez Le r 101 rr, Schnitzer 95, 107; 
Kralik, JZ 1955, 464. 

'67~ Beschl. v , 20.3.1953 a.a.O. (Anm. 1). . 
< z.B. Beschl. v , 22.2.1963 a.a.O. (Anm , 1). 

8, Beschl. v , 15.2.1963, BayObLGZ 1963, 35 1'1' (37). 
9) z.B. Beschl. v. 16.1.1959, BayObLGZ 1959,8 ff (26,1,). 



- 198 - 

I. Trennung von der örtlichen Zuständigkeit 

Im Gegensatz zu vielen unteren Gerichten trennt das 
BayObLG in seiner ~jachKriegsrechtsprechung schon l'rühzei 
tig 1) die Zuständigkeit der Behörden eines staates a~s 
ganzen von der Zuständigkeitsverteilung unter den Gen.ch 

ten innerhalb eines Staates. 

Die begriffliche Trennung kommt theoretisch 2) be 
sonders deutlich in den Erkenntnissen zum Ausdr~c~, we~-) 
ehe die internat. Zust. an die ortl. Zus~ •. arumup1en 
und in denen, die die Reihen!'olge der Pru!ung der Prozeß- 
voraussetzungen diskutieren 4). 

Nur selten, zumeist in älteren.Ents~~eid~ngen, tre~~ 
das HayObLG unklar oder überhaupt nlcht • Dle Notwendlg 
keit einer Scheidung verneint das Gericht nie ausdrücklich. 

v 1. Heschl. v. 16.1.19JO, BayObLGZ 1951, 137 ff (138) 
1) b~tr. Wiederau1"hebung der im Heimatstaat erfolgten Ent 

mündigung eines Ausländers; v. 21.3.1952, Bay~b1GZ 1952, 
74 ff (76) betr. Zust. des Vormundschafts~erlchts. 

2) zur praktischen Verschmelzung bei der Anknupfung der 
internat.Zust. an die örtl. vgl. unten S. 214 ff. 

) z B- Beschl v. 16.1.1959, BayObLGZ 1959, 8 ff; v. 28. 
3 121961 BayObLGZ 1961,165 ff; v , 6.2.1962, BayObLGZ 

1962, 39 ff (40). Vgl. im einzelnen unten S. 214 tt. 
I 

4) insbes. Beschl. v. 1b.7.1957, BayObLGZ 1957, 213 If 

5) i~!! ~~~Chl. v. 13.10.1950, NJW 1951, 275 f (275 r) 
und v. 22.3.1957, Bayub~GZ 1957, 11d f1 (123). 
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Das Gericht befindet sich damit in Einklang mit der 
heute einhelligen Ansicht in Deutschland 6) und den al 
lermeisten weiter entwickelten Rechtsordnungen des Aus 
lands, wie z.B. der italienischen 7), französischen 8), 
portugiesischen 9), schweizerischen 10), österreichi 
schen 11), der anglo-amerikanischen 12)~ sowie der der 
nordischen Länder 13! 14). 

6) Matthies führt allerdings noch in RabelsZ 23 (1958), 
392 aus, in Deutschland sei die Meinung weit verbrei 
tet, die internat. Zust. sei nur ein Unterfall der 
örtl. Zus t, - Eine Trennung nehmen z.B. vor: im 
S c h r i f t t u m: Neuner 1 ff; Pagenstecher, Ra 
belsZ 11 (1937), 337 ff u , JW 1931, 2515 f; Franken 
stein 111 501 f; Nußbaum 386 f; Riezler 198, Matthies 
13, 36 ff; Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 206 I; Kall 
mann 35 fI;' Dölle, Dt. Notartag 196'1, 32 u, RabelsZ 
27 (1962), 206 ff; Soergel-Kegel Bem~ 302 vor Art. 
7; vgl. al~erdings'auch Kralik, ZZP 74, 2 fI (33 I), 
gegen Kralik aber wiederum Jauernig,'JZ 1960, 547 u. 
Neuhaus, RabelsZ 27 (1962), 395 I. - Aus der R s pr.: 
RG, Urt. v. 16.5.1938, RGZ 157, 389 If; OLG München v. 
18.5.1938, JFG 18, 15 ff (17); KG, Beschl. v. 8.9.1958, 
FamRZ 1958, 426 ff (427 1)' betr. interlok. Zust.; BGH, 
Beschl. v , 9.2.1960, AWD des BB 1960', 101. 

7) vgl. Art. 2 - 5, 7 If, 18 ff, 37 11 des cod. di proce 
dura civile von 1940:' "g i.ur-Lad Lz f one italiana" u , 
"competenza per territorio, competenza per materia e 
valore" • 

8) Der' code civil regeit in den Art. 14, 15 die Zust. der 
Irz. Gerichte ohne Rücksicht auf die innerstaatl. Zust. 
Bartin I 310 ff stellt der "comp&tence g&n&rale" die 
"competence sp&ciale" gegenüber. 

9) vgl. Art. 50, 65, 71 d, 1100 - 110q c6digo de processo 
civil v. 28.5.1938. 

10) siehe etwa Guldener 72 f. 
11) beachte z.B. § 28 JN u. bspw. Schima ÖstJZ 1961, 515 ff. 
12) Die "jurisdiction" umIaßt Gerichtsbarkeit, internat. u. 

sachl. Zust. (sowie Gesetzgebungskompetenz und die Be 
zeichnung des Gebietes, in dessen Grenzen Zwangsmittel 
des Gerichtes wirksam sind), nicht aber die örtl. Zust.; 
vgl. Dicey 129 ff, Neuner 9;' ~chuster 73; Gündisch, Fam 
RZ 1961, 357 1, siehe auch unten Anm. 30, 

13) vgl. etwa § 456 b des dänischen RechtspIlegerG. in der 
Fassung der Nove.lle zum Rechtspfl. G. v , 18.5.1960. 

14) Dem türkischen Recht bspw. ist dagegen eine begriffli 
che Trennung von örtl. U. internat. Zust. (noch) unbe 
kannt, vgl. türke ZPO Art. 16 u. 18. - Vom Standpunkt 
des Marxismus - Lerri.nd emua wird die Problematik dage 
~en auch erörtert, vgl. Vitanyi (Bspr. in RabelsZ 19 
(1954), 389 f durch Arat6) und Lunz 17 f. 
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11. Die Namensfrage 

Das BayObLG umschreibt anfänglich den Begriff 15), 

spricht dann gelegentlich von "internationaler Zustän 
digkeit" 16) und gebraucht diesen Begriff regelmäßig seit 
dem grundlegenden Beschl. v. 16.1.1959 17). \ 

Die l\lehrzahl der deutschsprachigen 18) Schriftstel 
ler 19) und Gerichte 20) redet ebenfalls von "interna 
tionaler Zuständigkeit" und es zeigt sich dort 21) die 
gleiche Entwicklung von der anfänglichen Umschreibung bis 
zum selbstverständlichen Gebrauch des Begriffes wie in der 
Rspr. des BayObLG. . . 

1 5 ) 

16 ) 

Beschl. v. 16.1.1950 u , v. 21.3.1952 a.a.O. (Anm. 1) 
und v , 27.3.1956, BayObLGZ 1956, 11~ ff (121). 
Beschl. v. 25.7.1956, BayObLGZ 1956, 285 ff (288); v. 
22.3.1957, BayObLGZ 1957, 118 fi' (123), der bei Erör 
terung der örtl. Zust. von Inanspruchnahme ausschließ 
licher Zust. durch das Ausl. spricht, bei der Diskus 
sion der internat. Zust. aber wieder umschreibt; vgl. 
weiter die Beschl. v. 16.7.1957, BayObLGZ 1957, 213 ff 
(214), betr. auch interlok. Zust. und v , 18.'1.1958, 
BayObLGZ 1958, 204 ff (209). 
a.a.O. (Anm. 2); siehe dann bspw. die Beschl. v. 29.12. 
1959, BayObLGZ 19J9, 540 f~ (543); v. 26.J.1961, Bay 
ObLGZ 1961, 176 rr (177 ff) u , v. 17.5.1963, BayObLGZ 
1963, 123 ff (123). 
Zum ausl. Recht beachte z.B. Riezler 198 ff u. Matthies 
7 f. Zum frz. Recht vgl. neben den Angaben von Riezler 
und delfl Hinweis in Ann. 8 ferner: Cour de Cassation, 
Civ. 1~ R. 5 mai 1962, JCP 1962 IV 81' "complltence 
francaise", Cour de Qassation, Civ. 1r~ R. 29 janvier 
1957, JCP 1957 IV 38: "competence d'un tribunal fran- 
9ais", Perret, Reconnaissance 115: "competence inter 
na t ä cnal.e ". 
so z.B.: Frankenstein 111 501 f; Raape, Scheidungsakt 
106 ff et passim sowie StAZ 1958, 281; Beitzke, Leh 
mann-Festschr. 11 493 ff; Matthies 7 f; Neuhaus, Ra 
belst 20 (1955),· 206; Schwimann, FamRZ 1959, 327 r; 
Dölle, RabelsZ.27 (1962), 206 ff. - In Österreich wird 
allerdings mit Vorliebe von "internationaler Gerichts 
barkeit" gesprochen, vgl. Schima, JBl. 73 (1951), 522 
ff u s a , dem in Anm. 11 a.O., Schoucher, JBl. 81 (1959), 
223 ff' Die schweizer. Autoren bevorzugen dagegen "in 
terna tionale Zuständigkeit", vgl. Guldener 72, Schnitzer 
(j01 f'; . 
bspw. RG, Urt. v. 16.5.1938 a.a.O. (Ann. e); BGH, Beschl. 
v , 18.11.1952, ZZP 66, 144 fi' und v , 9.2.1960 a.a.O. 
(Ann. e). . 
vgl. etwa Rosenberg, 5.Aufl. 147 u. 6.Aufl. 153; Stau 
dinger (-Herzfelder), 9.Aufl. 1 zu § 2369 u. Staudin 
ger (-Firsching) Bem. 36 zu § 2369. 

17 ) 

18) 

19 ) 

20) 

21 ) 
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Andere Begriffe, wie "staatliche" 22), "abstrakte" 
23) und "internationalprivatrechtliche Zuständigkeit" 24) 
oder - zur Unterscheidung der Zust. entweder des In- oder 
des Auslandes - "inländische" und "ausländische Zuständig 
keit" 25) sowie "eigenstaatliche" und "fremdstaatliche 
Zuständigkeit" 26), verwendet das Gericht nicht. . 

Zu "Gerichtsbarkeit" und "Jurisdiktion" vgl. gleich 
anschließend. 

111. Trennung von "Gerichtsbarkeit" und "Internationaler 
Zuständigkeit" 

In dem von Schwimann 27) als "Musterbeispiel verant 
wortungsbewußter und lebensnaher Jurisprudenz" bezeichne 
ten Beschl. v. 16.1.1959 26) trennt das Gericht noch zwi 
schen "Gerichtsbarkeit" und "internationaler Zuständigkeit". 
Eine Begründung gibt es nicht 29). 

22) 

23) 
24) 
25) 

26) 

so etwa Neumeyer, JW 1926, 388; Reu 23 f; Riezler 203 et 
passim. 
so z.B. Sperl 148. 
so Krönig 1 ff. 
so z.B. Ferid, StAZ 1953, 282 r; Neuhaus, RabelsZ 20 
(1955), 206. 
so etwa Matthies 16 u. 30, vgl. auch Bartin 316 f1': 
"complltence gllnllrale directe" u. "competence generale 
indirecte". 
FamRZ 1959, 371 r. 
BayObLGZ 1959, Cl H. 
Grund: das Überwiegen der Unterschiede in beiden Fall 
gruppen, so in der Wirkung eines trotz des Mangels er 
gangenen.Urteils, in der Beseitigung des Mangels durch 
Prorogat10n und der Fortdauer der einmal begründeten 
Zust. (als Oberbegriff), verlangt eine begriffliche . 
Trenn~g; vgl. Matthies 18 ff u , :RabelsZ 18 (1953), 
703 ff; Reu 197 ff; Keg e L, Reform 1 ~4; beachte auch 
N~uner 45 f. - Allgemein zur Notwendigkeit begriff 
l1cher Trennung siehe Heck, Begriffsbildung insbs 
36 ff. • 

27) 
28) 
29) 

---------- ----- - - 
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Mit dieser Unterscheidung folgt es stillschweigend 
der im dt. 8prachraum 30) herrschenden und immer weiter 
vordringenden Meinung, zu der Pagenstecher 31) den Grund 
stein legte und die u.a. vom RG 32) 33), von Matthies 
34), Raape 35), Kegel 36), Schnitzer 37), Kallmann j8), 
Neuhaus 39), Schwimann 40) und Nagel 41) 42) vertreten 
wird. 

Ausdrücklich abgelehnt wird die Trennung in Lehre 
und Rspr. nur selten 43). Zumeist unterbleibt die Schei 
dung aus Unkenntnis des Problemes und der Mehrdeutigkeit 
des Be g r i.fre s "Gerichtsbarkeit" 44). Ist das Problem erst 
erkannt, 'wird regelmäfhg auch zwischen "Gerichtsbarkeit" 
und "internationaler Zuständigkeit" unterschieden 45). 

30) In Frankreich und im anglo-amerikanischen Recht 
herrscht - wegen der Mehrdeutigkeit des Begriffes~ 
vgl. oben Anm. 12 U. Riezler 19~, Kallmann 23, Neu 
haus RabelsZ 20 (19:'5), 208 - die gleiche "termino 
logische Verwirrung" (Kallmann a.a.U.). Italien un 
terscheidet nicht, siehe Anm. 7. 
a. den in Anm. 6 a. Orten. 
RG, Urt. v , 16.5.1938 a.a.O. (Anm. 6) S. 392. 
Der BGH hat sich noch nicht dahin entschieden, vgl. 
Beschl. v. 4.10.1951, BGHZ 3, 178 ff (180): § 606 
ZPO "grenzt ••••• die deutsche Gerichtsbarkeit in 
Ehesachen gegenüber der ausländischen ab"; beachte 
ferner die in Anm. 6 angegebenen Entscheidungen. 
18 ff u, RabelsZ 18 (1953), 703 r , . 
z.B. StAZ 1958, 281. 
Soergel-Kegel Bem. 294 vor Art. 7. 
800. 
22 ff. . 
a.a.O. (Anm. 30) 207 r , 
FamRZ 1959, 327 r. 
ZZP 75, 418. 
Riezler 202 hält die Unterscheidung für berechtigt, 
findet es aber nicht unnatürlich von "Zuständigkeit" 
statt von "Gerichtsbarkeit" zu sprechen. 
wie etwa von Reu 197 und Kralik, ZZP 74, 33. Auch Neu 
ner 1 et passim trennt nicht, obwohl er für die Ge 
richtsbarkeit Ausnahmen aufstellt. 
siehe z.B. BGH, Urt. v. 30.11.1960, JZ 1961, 667 ff 
(668), betr. Gerichtsbarkeit und interzonale Zust.; 
LG Köln, Urt. v. 29.1.1~62, MDR, 1962, 903 ~; OGH, 
Entsch. v. 18.10.1950, Öst.JZ 1950, 523; Frankenstein 
111 501.f; Baumbach-Lauterbach Übers. 1 B vor § 12 
GVG; Lauterbach, NJW 1950, 510 1; Blomeyer 674 - zur 
Mehrdeutigkeit des Begriffes siehe Anm. 30 u. 7. 
vgl. etwa Stein-Jonas, 16. Aufl., 111 2 b zu § 606 u. 
18. Aufl., V zu § 606 b. 

31 ) 
32) 
33) 

34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41 ) 
42) 

43) 

44) 

45) 

- 203 - 

Allerdings zeigt das BayObLG Unsicherheit bei der 
Abgrenzung der'beiden Institute. 

So heißt es im Beschl. v. 16.1.1959 46) 47) 

Es 1st unrichtig, "daß die inländische Gerichts 
barkeit 0 der gar" (I) 48) "die internat 
Zi:lstäJ?-digkeit" fehlt, "sobald ein Beteiligter.: ••• 
s Lch .i.m Ausland aufhält". 

46) a.a.O. (Aom. 28) S. 17. 
47) vgl. auch den Beschl. v , 21.3.1952"a.a.0. (Aom.1), 

de~ das ~ayObLG dann aber selbst fur unrichtig er 
klart, s~ehe hiezu unten S. 206 f. 

48) vgl. auch Schwimann, FamBZ 1959, 372 1. 
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§ 3. Bestimmung der Gerichtsbarkeit 

Übersicht 

I. Grundsatz 
11. (Evtl.) Ausnahmen 

1.) Exterritoriale Personen 
2.) Besatzungsrecht 
3.) staatsverträge 
4.) Aufenthalt von Beteiligten im Ausland 

I. ~satz 
Das BayObLG 1) geht richtig davon aus, daß jedem 

Staat auf Grund seiner Gebietshoheit das Recht zusteht, in 
nerhalb seines Staats~ebietes grundsätzlich unbeschränkt 
Recht zu vollziehen 2). 

11. (Eventuelle) Ausnahmen 
1.) Exterritoriale Personen 

Der Beschl. v. 21.3.1952 3) stellt - nebenbei - 
richtig 4) fest, die Gerichtsfreiheit der exterri 
torialen Personen auf Grund 5) der §§ 18 - 21 GVG, 
die auch für die i'G gälten, beschränke die Gerichts 
barkeit. 
2.) Besptzungsrecht 

Die Beschl. v , 21.3.1952 6) und v , 22.3.1957 7) 
sehen, daß auch Besatzungsrecht die Gerichtsbarkeit 
ausschließen kann 8). 

1) vgl. insbes.'Beschl. v. 21.3.1952, BayObLGZ 1952, 74 ff 
(76) und die oben § 2 bei Anm. 50 wiedergegebene Bemer 
kung im v. 16.1.1959, BayObLGZ 1959,8 ff (16). 

2) vgl. dazu etwa Schnitzer 800 f; Neuhaus, B~be16Z 20 
(1955), 209; Matthies 30. 

3) a.a.O. 
4) siehe z.B. Riezler 341 ff, Berber I 279 f, Verdross 259. 
5) Dieser Satz ist eine allgemeine Regel des Völkerrechts 

u. damit schon nach Art. 25 GG Bestandteil dee Bundes- 
rechts, vgl. Berber a.a.O. u , I 99.' ' ' 

6) a.a.O. (Anm. 1). 
7) BayObLGZ 1957, 118 ff. 
8) vgl. Berber 11 129. 
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Der Beschl. v , 21.3.1952 9) erwähnt als Bei 
spiele einer Beschränkung der Gerichtsbarkeit durch 
Besatzungsrecht 10) das Gesetz Nr. 13 der HOllen 
Alliierten Komm i ac i on v , 25.11.1949 11) in' cler :;"as 
sung der Gesetze Nr , 28 v , 31.5.1950 12,) und Nr. 58 
v.12.7.1951 13). Bedeutung erlangen diese VorscllriJ 
ten in,der Entscheiclung jedoch Keine. 

Der Beschl. v. 22.3.195~ 14) stellt die Aur~e 
bung Lies Gesetzes Nr. 13 durch Art. 3 AHKG A 37 v. 5. 
5.1955 15) unu des Gesetzes Nr. 35 v. 23.~.19~3 16) 
durch Art. 2 des Ciesetzes NI'. 47 des Hohen Kommissars 
der Vereinigten Staaten für Deutschland 17) fest 18). 

3.) Staatsverträge 

Das BayObLG erklärt in erbschaftlichen jm~clegen 
heiten mehrmals 19), Staatsverträge könnten die' int",r 
nato Zust. be~influssen. Einen bestimmten Staats~er 
trag nennt eß dabei nicht. Daher ist diese ~rklärung 
auch nicht unrichtig. Staatsvertr~ge Können ~ber auch 
die Gerichtsbarkeit beschränken (oder begründen). !I1a!3- 
g e b Li ch ist, ob Hoheitsrechte durch das ilbkomnlen ge 
andert werden sollen oder nicht ~O). 

9) 
10) 

a.a.O. (Anm , 1). 
Zur Beschrälfkung der dt. GeriChtsbarkeit durch Be 
satzungsrecht in der Nachkriegszeit vgl. u.a. Max ar-ov , 
Ra b e Ls t 20 (1975), 117 t't; Soergel-Kegel, i:l.Auf.L. V 
vor Art. 7 u , '.J Aufl. Bem. 296 vor Art. 'I; r. e Lc e L 9 zu 
§ 3; Pa.Land t=Lau t e r-bach 16 vor Art. 7 EG. 
ABlAHK 1949, 54. 
ABIAlili. '1950, 391. 
ABlAHK 1951, ,989. 
HayObLGZ 1957, 11b If (123). 
ABlAHK 32b7. 
ABlAHK 19~3, 2,)14. 
llBlAHK 3273. 
siehe niezu auch Joergel-KeGel Hem. 5j zu Art. 2~. 
Beschl. V. <:7.).1976, BayUb1GZ 1976, \19 Li: (121); 
v , 7.2.1958, ",ayObLGZ 19~8, 541i ()7); v , ~6.).1C)bl, 
BayObl,GZ 1901,176 ff (177). 
vgl. Matthies 27 f. 

, 11 ) 
12) 
13) 
14 ) 
1 ') ) 
16) 
17) 
18) 
19) 

20) 

I 
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4.) Aufenthalt von Beteiligten im Ausland 

Der Beschl. v. 21. 3. 1952 21) verneint die Zust. 

zur Regelung der Personensorge, weil der Vater nicht 
im Inland lebe "und daher der deutschen Staatshoheit 
nicht unterworfen" sei. Unklar bleibt, wie oben 22) 
schon erwähnt, ob es an der Gerichtsbarkeit oder der 
internat. Zust. fehlen soll. 

23) Der Bes.chl. v. 16.1.1959 gibt diese Ansicht 
jedoch wieder ausdrücklich auf: 

Sonst könne bei Aufenthalt der Beteiligten in ver- j 
schiedenen Staaten ~berhaupt kein in- oder ausländi 
sches Gericht entscheiden. Die Gebietshoheit begründe 
Gerichtsbarkeit gegenüber allen Personen, die sich im 
Inland aufhielten, schließe aber andererseits die Ge 
richtsbarkeit bei Auslandsaufenthalt noch nicht aus. 
Es .dürften lediglich keine Hoheitsrechte im Gebiet 
eines anderen Staates ausgeübt werden. 

Der Beschl. v. 16.1.1959 befindet sich damit in 
Einklang mit der heute 24) einhelligen Meinung 25). 
Entscheidend ist die Trennung von Entscheidungsbefug 
nis und Zwangsgewalt, beides Ausprägungen der Gebiets~ 
hoheit 26). Das zeigt aber auch, daß hier ein Problem 

21 ) 
22) 
23) 
24) 

a s a s O; (Anm; 1). 
§ 2 "Trennung von 'Gerichtsbarkeit' u , 'internat.Zust."'. 
BayObLGZ 1959, 8, ff. (16 ff). 
Neumeyer JW 1926, 388j das KG, Beschl. v. 12.1.1934, 
JW 1934, 699 ff (vgl. auch Beschl. v. 16.12.1938, ~FG 
19, 50 ff) u , das OLG München, Beschl. v , 18.5.1938, 
JFG 18, 15 vertreten noch die im Beschl. v. 21.3.1952 
geäußerte Ansicht. Vgl.. hiezu auch DÖlle, RabelsZ 27 
(1962),218 (Fußn. 51). 
z.B. Kakarov JZ 1952, 725 rj Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 
207 fj Dölle, Dt. Notartag 35 u. RabelsZ 27 (1962), 217 
fj Schwimann, FamRZ 1959, 327 rj Beitzke, Lehmann-Fest 
sehr. 495, 499 fj Soergel-Kegel Bem. 42 zu Art. 19. 
Besonders klar trennt Verdross 259, betr. Gebietshoheit 
gegenüber Diplomatenj anschaulich auch Kralik ZZP 74, 
16 f. - Riezler 81 weist darauf hin, daß die Verwir 
rung über den Begriff "Territorialität" oft schon auf 
der unklaren Fragestellung beruht. 
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der Beschränkung der Gerichtsbarkeit vorliegt und 
das BayObLG 27) unrichtig von einer lt'rage der "Be 
grenzung der internationalen Zuständigkeit" spricht 
28) • 

§ 4 •. Bestimmung der internationalen Zuständigkeit 

Übersicht 

A. Positivrechtliche Vorschriften 

I. Vormundschaftssachen und außervormundschaftliche 
Täti~keit des Vormundschaftsgerichts. 

1.)Art.:dEG 
2.) Das Haager Vormundschaftsabkommen 
3.) § 63 JWG a.F. (§ 64 JWG n.F.) 
4.) § 31 PStG 

II. Pflegschaft 
111. Nachlaßsachen (§ 2369) 

25) 

26) 

B. Anknüpfung an die örtliche Zuständigkeit 
I. 
II. 

Die Auffassung des Gesetzgebers 
Tätigkeit des Vormundschaftsgerichts 
1.) Außervormundschaftliche Aufgaben 

a) Elterliche Gewalt' 
b) Maßnahmen des Vormundschaftsgerichts beim 

Zustandekommen einer Adoption 
c) Vormundschaftsgerichtliehe Maßnahmen nach 

. dem JWG 
2.) YO::IDundschaftliche Aufgaben 
Bestatlgung des Adoptionsvertrages 
Nachlaßsachen 
1.) § 73 FGG 
2.) § 74 FGG 

III. 
IV. 

27) 
28) 

BayObLGZ ~959, 16j dazu schon oben, § 2 Anm. 51. 
Von dem hler bespr~c~ene~ Problem ist die Frage zu tren 
nen, ob au~ Zweck~aßl~Keltsgr~nden und wegen der pro 
zessualep u~rechtlgkelt dle volkerrechtliche Bntschei 
d~ngsb~fugnls n~r bei inländischem Aufenthalt oder Wohn 
sltz.elner bestlmmten Person wahrgenommen werden soll. 
D~s lSt elne Frage der internat. Zust.j vgl. hiezu im 
nachsten Paragraphen. 
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V. Hausratsauseinandersetzung 
VI. Gefahren einer Anknüpf~g an die örtliche Zu 

ständigkeit 
1.) Gefahren auf Grund der verschiedenen Ziele 

der Regeln über örtliche i~tern. Zust. 
2.) Sonstige Gründe . 

C. Sog. Gleichlauf oder' Gleichklang von anwendbarem 
materiellen Recht und intern. Zust. 
I. Die Rspr. des BayObLG 

1.) Nachlaßrecht 
a) Ausnahmen 

aal Keine Ausnahme bei Sicherungsmaßnah 
men , 

bb) Erbscheine nach ausländ. Erblassern 
für 1astenausgleicnszwecke 

cc) Brbfall eines ~udetendeutschen nach 
Wie~ererstehen der CSR, aber vor oder 
während der Vertreibung 

dd) Das Schrifttum zur Abweichung vom 
Gleichlauf 

Personensorgesachen 
Maßnahmen des Vormundschaftsgerichts beim 
Zustandekommen einer Adoption, Bestätigung 
eines Adoptionsvertrages 

2. ) 
3. ) 

Würdigung (Vor- und Nachteile des Grundsatzes 
vom Gleichlauf, insbes. 1'ür das Erbrecht 
1.) Praktibilität für die Durchführung des Ver- 

fahrens 
2.) Durchsetzbarkeit der Entscheidung 
3.) Neutralität der Zuständigkeitsregelung 
4.) Zuverlässigkeit des Rechtsschelns 
5.) Klarheit der Zuständigkeitsregel 
6.) Voraussehbarkeit der internat. Zust. 
7.) Politische Interessen 
8.) Gesetzesumgehung 
9.) Rechtsvergleichung 

Anknüpi'ung an Wohnsitz oder Aufenthalt 
1. Die Rspr. des BayObLG . 
11. Vor- und Nachteile einer Anknüpfung an WOhnSltz 

oder Aufenthalt in den einzelnen Rechtsgebieten 

II. 

D. 

Belegenheitszuständigkeit 
L. Die Rspr. des BayObLG 
II. Würdigung 

F. Not- und Fürsorgezuständigkeit 
I. Die Rspr. des BayObLG 
II. Würdigung 

E. 
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G. Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit 
I. Die Rspr. des BayObLG 
II. Würdigung 

Anknüpfung an Gebietshoheit und Gerichtsbarkeit H. 

1. 

K. 
Anknüpfungspunkte: Saehzusammenhang, Erfüllungsort 

Schutzwürdige Belange 

Das Verhältnis der internationalen Zu'ständigkei ten 
zueinander 

L. 

A. Positivrechtliche Vorschriften 
============================== 

I. Vormundschaftssachen und außervormundschaftli 
ehe Tätigkeit des Vormundschaftsgerichts 

1.) Art. 23 EG 

Anfänglich frägt das BayOb1G in seiner Nach 
kriegsrechtsprechung bei der Anordnung einer Vor 
mundschaft für einen Ausländer nicht ausdrücklich 
nach der internat. Zust. 1). Dann stützt es die 
internat. Zust. in diesen Angelegenh~iten, _ 

wenn auch nicht immer zweifels1'rei -, auf Art. 
23 EG 2) 

1) vgl. Beschl. v , 16.1.1950, BayObLGZ 1951, 137 ff (138). 
2) siehe Beschl. v , 2.10.1953, BayObLGZ 1953, 323 f1' (J28); 

v , 22.4.1958, 100 ff (1011') u , auch den Beschl. v , 16. 
1.1959, BayObLGZ 1959, b fJ (10). 
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Die h.M. 3) ist der gleichen Ansicht. Am 
eingehendsten widerspricht Sonnenberger 4) 5). 
Er betrachtet Art. 23 EG als innerstaatliche 
Ermächtigungsnorm, die eine Zuständigkeitsnorm 
voraussetze, aber selbst keine Zuständigkeits 
regel enthalte. 

2.) Das Haager Vormundschaftsabkommen 

Der Beschl. v. 16.1.1959 6) nennt das Haa 
ger Abkommen zur Regelung der Vormundschaft über 
Minderjährige vom 12.6.1902 7) als mögliche 
Rechtsgrundlage für die internat. Zust., kommt 
aber im konkreten Fall nicht dazu, das Abkommen 
anzuwenden •. 

3.) § 63 JWG a.F. (§ 64 JWG n.F.) 8) 

Bei Anordnung einer Fürsorgeerziehung nach 
~ 63 JWG a.F. 9) führt das BayObLG' 10) - wie 

. zumeist auch das Schrifttum und die sonstige 
Rspr. 11) - lediglich aus, in Hinblick auf das 
öffentliche Interesse an der Unterbindung des 

3) Aus der Lehre: Frankenstein IV 218, 221 ffj Staudinger 
Raape A I zu Art. 23, Raape 404 ffj DÖlle, Dt. Notartag 
1961, 36 f u. RabelsZ 27 (1962), 221j Soergel-Kegel Bem. 
1 u. 13, Erman-Marlluordt 1 u. Palandt-Lauterbach 1 zu 
Art. 23 EG. Aus der Rspr.: KG, Beschl. v. 17.4.1914, 
JKG 46, 27 ff (28). 

4) 137 ff. 
5) Ähnlich anscheinend auch BayObLG, Beschl. v. 16.5.1923, 

Ztschr. f. RptL, in Bayern 1923, 197. 
6) BayObLG:6 19'::>9, Cl rr (10 f). 
7) RGBl. 19U4, 240; abgedrupkt u.a. bei Soergel-Kegel Bem. 

38 fr zu Art. 23. Beachte jetzt auch das auf der 9.Haa 
ger Konferenz beschlossene Abkonunen über die Zust. der 
.t3ehürden u. das anwendbare Hecht bezüglich der Minder 
jährigen, das das Aokomraen von 1902 ablösen soll, sie 
he Ferid, RabelsZ 27 (1962), 428 fI, 

0) vgl. auch die ~§ 57, 67 JWG n.l!'. 
9) jetzt - in neuer Fassung - ~ 64 JWG. 

10) Beschl. v , 13.10.1950, NJ,i 1951, <:75 Lu. v , 24.ö.1953, 
BayLJbLGZ 1953, 289 rr (292). 

11) vgl. Riedei, JWG § '::>5 Vorbem. 9; Gräber, JWG 1 B zu 9 1; 
RG, Beschl. v. 30.6.1927, RGZ 117, 376; KG, Beschl. v. 
16.5.1924, JFG 2,96; OLG Hamburg, Beschl. v , 28.1.1925, 
OLG 44, 111; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 26.11.1926, JFG 
4, 67. 
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v~rderblichen Elnflusses verwahrloster auslän 
d i.s c he r- Minderjähriger mUsse das J\!G auch auf 
ausländische Minderjährige Anwendun,a finden 
Dabei scheint das Gericht - was vorcallem a~s 
den angeführten Belegen zu schließen ist 12) _ 
Jedoch nlcht auch an die internat. Zust. als 
?esondere Prozeßvoraussetzung zu aenKen. Es 
lst zu vermuten, daß es die lnternat. Zust. 
r.n d i e e en ~"ällen als selbstverstiindlich vor 
aussetzt 13).' 

4.) § 31 PStG 

Das BayObLG 14) stützt die internat. Zust. 
zur }'eststellung der 1egi tirnation uriehe Lz che r 
Kinder durch nachfolgende EheschließunL der El 
tern unmittelbar auf g 31 PStG. Lehre 15) und 

t ' n 16). sons 1ge ~spr. slnd der gleichen Ansicht. 

12) Der Beschl.v.16.5.1923 (Ztschr'.f.Rpfl.in Bayern 1923 
127) f,rägt nur nach dem anwendbaren sachlichen Recht: 
A~t ~en BesChl.v.6.12.1933 (HRR,1934 325 ff) der auch 
dl~ lnternat.Zuständigk.erörtert,ber~ft'Sich'die Nach 
krlegsrechtspr. nicht. 

vgl. ~uch "Not- und Fürsorgezust.", "Anknüpfung an 
W?hnsltz und Aufenthalt", "Anknüpfung an die ört 
llche Zust.". 

B~schl.,v. 11.2.1959, BayObLGZ '1959,4711 \48); we 
n r g e.r SlCher: Be s ch r , v , 'i8.7.19'::>8 BayOoLGZ 19',8 
204 f t (209). 'J , 
insbes.: Bei~zke, Kraus-l<'estscnr. 20 ff (28 l"I); «a ape 
383f; Flrschlng, J<'amilienrecht 215' Soergel-Kerel Bem 
2~ ff zu Art. 22; Schwenn, Int. l"a~ilienrecht 361 ff" 
(365 f)j 0chmitt-l-eters 17 u , 136; }:;rman-):larquordt 2 
c zu Art. 22. 
KG, Beschl. v , 9.12.195~, NJii 1958, 635 f; 01G Hamm, 
Be e ch.L, v. 2.5:1949, Rpil. 1948/9,414 f; siehe ferner 
d Le Angaben b e i :Jchwenn a.a.O. 

15) 

14) 

15 ) 

16 ) 
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§ 31 PStG zieht das Gericht 17) mit Recht 
18) auch dann heran, wenn sich die Legitimation 
nach ausländischen Sachnormen richtet und das 
ausl. Recht Sachnormen aufstellt, die - wie die 
Anerkennung des Kindes durch die Eltern - das 
deutsche Recht nicht kennt. 

II. Pflegschaft 

1.) § 10 ZustErgG 19) 

Der Beschl. v. 7.12.1956 20) scheint die in 
ternat. Zust. zur Anordnung einer Pflegschaft für 
eine in Polen enteignete juristische Person, § 10 
ZustErgG zu entnehmen 21). 

Dagegen bestehen keine Bedenken 22). Frag 
lich kann nur sein, ob § 10 ZustErgG nur Aus 
druck einer allgemeinen geltenden Fürsorgebedürf 
nis- und Belegenheitszuständigkeit ist, wie Ke 
gel 23) annimmt 24). 

17) a. den in Anm. 12 a. Orten; der Beschl. v. 11.2.1959 
betrifft eine Legitimation nach jugoslawischem Recht 
u. der v. 18.7.1958 eine Legitimation nach belgischem 
Recht, das grundsätzlich Anerkennung des Kindes durch 
die Eltern vor oder bei der Eheschließung verlangt. 

siehe Soergel-Kegel Bem. 27 f zu Art. 22 u. KG, Beschl. 
v. 9.12.1957 a.a.O. (Anm. 14). 
v. 7.8.1952, BGBI. I 407; abgedr. u.a. bei Keidel Anh. 
14. 
BayObLGZ '956, 440 i'f (446). 
vgl. auch S. 56 fund 192 f , 
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111. Nachlaßsachen (§ 2369) 

.Wie die einhellige Meinung 25) sieht ,das BayObLG 
26) in § 2369 BGB eine Vorschrift über die internat. 
Zust. zur Ausstellung eines (Fremdrechts-) Erbschei 
nes 27) 

IV. TOdeserklärun~ (§ 12 VerschG 28) Art. 2 § 
VerschÄndG 29 ) 

Der Beschl. v. 2.12.1958 30) stützt die inter 
Zust. zur Todeserklärung eines Verschollenen mit 

allgemeinen Ansicht 31) auf ~ 12 VerschG und Art. 
1 VerschÄndG. 

18) 

19) 

20) 
21 ) 

22) siehe Soergel-Kegel Bem. 49 zu Art. 23. 
23) a.a.O. 
24) beachte auch unten S. 24;1 H, S. 24~ H. 

nato 
der 
2 § 

Das Verhältnis dieser beiden Normen zueinander 
stellt das BayObLG allerdings nicht klar 32). 

25) siehe Ferid-Firsching I Dtschl. Grdz. Rdz. 69; Stau 
dinger-Firsching 7 zu § 2369; Dö·lle, Dt. Notartag 1961, 
32 u. RabelsZ 27 (1962), 209 f. 
Beschl. V. 27.3.1956, BayObLGZ 1956, 119 ff (121); v. 
7.2.1958, BayObLGZ 1958,35 f1' (41); v. 13.1.1961, Bay 
ObLGZ 1961,4 1'f (8 f); v , 26.2.1961; BayObLGZ 1961, 
79 ff (80).;. v , 26.5.1961, BayObLGZ 1961,176 H (177 ff). 
- Davon stutzen aber nur die Beschl. v. 13.1.1961 U. V. 
26.2.1961 im konkreten l!'all die int. Zust. auf ~ 2369. 
vgl. auch unten S. 241 ff. 
v. 4./.1939 (RGBI. I 11e6) in der Fassung der Bekannt 
machurig V. 15.1.1951 (BGBL I 63) u , des Gesetzes v , 
26.7.1957 (BGBL I 861). 
v , 1 5. 1. 1 951 (BG BI. 1 59). 
BayObLGZ 1958, 342 if (344). 
siehe.etwa Raape 183 1'f; DÖlle, Dt. Notartag 1961, 36 
f u. RabelsZ 27 (1962), 221; Ivlatthies 7 f; Schubart 
Völker 6, Staudinger-Coing 4 U. Vogel 2 zu S 12 VerschG; 
vgl. auch dle amtl. Begr., abgedr. bei Kummerow in der 
Anm. zu § 12. . 
beachte hiezu oben S. 54 ft. 

26) 

27) 
28) 

29) 
30) 
31 ) 

32) 
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B. Anknüpfung an die ärtliche Zuständigkeit 
===========================~============ 

Die Auffassung des Gesetzgebers 

Der für die Anknüpfung der internat. Zust. an 
die ärtl. Zust. richtungsweisende Beschl. v. 16.1. 
1959 33) ist der Ansicht, die Verfasser des FGG hät 
ten im Gegensatz zu denen der ZPO 34) bei den Normen 

1. 

über die ärtl. Zust. Auslandsbeziehungen nicht in 
Rechnung gestellt 35). 

Dennoch knüpft das BayObLG in immer mehr Rechts 
gebieten die internat. Zust. an die ärtl. Zust. an, 
weil ihm die dort genannten Kriterien auch als geeig 
nete Voraussetzungen der internat. Zust. erscheinen. 

Im folgenden wird dargestellt, ob, inwieweit und 
mit welcher Begründung das BayObLG in den einzelnen 
Sachgebieten die internat. Zust. an die örtl. Zust. 
anknüpft. Dabei wird auch versucht die Entwicklung 
innerhalb der einzelnen Rechtsgebiete und in ihrer 
Gesamthei t darzustellen und zu würdigen. 

33) 
34) 

BayObLGZ 1959, 8 ff (15). 
vgl. hiezu auch den Beschl. des BayObLG v. 9.12.1958, 
BayObLGZ 1958, 358 ff (359 f); siehe weiter zu dieser 
unbestrittenen Feststellung aus dem Schrifttum: Riez 
ler, Int.Zust. 527 f; Ferid-Firsching I Dtschl. Grdz. 
Rdz. 71; Lewald, NJW 1957, 1430; aus der Rspr.: RG, 
Urt. v , 16.5.1938 RGZ 157, 389 ff (392); BGH, Beschl. 
v. 18.11.1952, NJW 1953," 222 ff. 
Schwimann, l!'amRZ 1959, 332 äußert gegen diese Auffas 
sung Bedenken. - Die "Denkschrift zu dem Entwurf eines 
Gesetzes über die Angelegenheiten der fG" zeigt, daß 
iie Verfasser zumindest teilweise Auslandbeziehungen 
in Rechnung gestellt haben,vgl. Materialien zum PGG, 
insbes. 0. 81, 87 u."92. 
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11. Tätigkeit des Vormundschaftsgerichts 

1.) Außervormundschaftliche Aufgaben 

a) Elterliche Gewalt 

Heute stellt das BayObLG zumeist nur noch 
in einem Satze fest, die ärtl. Zust. bilde 
jedenfalls in Personensorgesachen 36) einen 
Anknüpfunßspunkt für die internat. Zust. 37). 
Diese Auf.ras sung setzte sich aber - wie in 
der sonstigen deutschen Rspr. und in der Leh 
re 38) - nur allmählich durch. Iill Ausland hat 
sich teilweise die gleiche ~ntwicklung voll 
zogen 39). Sie geht Hand in Hand mit dem wach 
senden Verständnis für die besondere Proble 
matik der Sachverhalte mit Auslandsbeziehun 
gen und der allgemein in Rspr. und Lehre nach 
lassenden ~urückhaltung, die internat. ZLlst. 
deutscher Vormundschaftsgerichte zu bejahen. 

35) 

36) von "Personensorgesachen" spricnt das Gericht in die 
sem Zusrurunenhang auch, wenn es um die Ubertragung der 
elterlichen Ge~alt schlechthin geht; vgl. etwa Beschl. 
v , 6.2.1'962, BayObLGZ 1962, 39 H (40). 
z.B. Beschl. v , 6.2.1962 a.a.O. u , v , 17.5.1963, Bay 
ObLGZ 1963, 123 f'f (124). 
vgl. SChwimann, FamRZ 1959, 332; Dölle, Dt. Notartag 
1961, 40 f u. RabelsZ 27 (1962), 234 f; Haape 354; 
Erman-Marquordt 8 zu Art. 18; vgl. ferner die nach 
folgenden Angaben zu den weiteren Rechtsgebieten. 
insbes. in li'rankreich, vgl. Prancescakis, m t , Fami 
lienrecht 502 ff (505, 512). Zur österreichischen 
Lehre u. Praxis siehe 0chwimann, FarnRZ 1959, 320 f; 
Scheuener, JBI. 1959, 224; Schlma, JBI. 1951, 523; 
OGH, En t s ch , v , 2.2.1952, SZ XXV Ur. 28 (S. 72 f). 
Zum schwedischen Recht vgl. die Berichte in RabelsZ 
15, 492 u. 25, 498. 

37) 

38) 

39) 
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Markstein ist der Beschl. v. 16.1.1959 
40). Vor dieser bedeutsamen Entscheidung 
be t on't das BayObLG' - wie auch andere Ge 
richte 41) und teilweise das Schrifttum 
42) - immer wieder, die §§ 43, 36 FGG re 
gelten nur die örtl. Zust. und indizierten 
nicht die internat. Zust. 43). Im Beschl. 
v. 16.1.1959 spricht das Gericht dann aber 
- damals unrichtig 44) - schon von einem 
in Lehre und Rspr. "weitgehend anerkannten 
Anknüpfungspunkt". 

e : 

Das BayObLG begründet seine Ansicht da 
mit, daß der nach den §§ 43, 36 FGG maßgeb 
liche inländische Wohnsitz und Aufenthalt 
des Kindes gewichtige Beziehungen zum In 
land enthi~lten 45). 

'b) Maßnahmen des Vormundschaftsgerichts 
beim Zustandekommen einer Adoption 

Im Beschl. v. 25.7.1956 46) ist noch un 
klar, wann das BayObLG internat. Zust. zur 
Genehmigung eines Adoptionsvertrages anneh- 

40) 
41 ) 

av avo , (Anm. 31). 
z.B. AG Singen, Beschl. v. ~.4.1958, FamRZ 1959, 363 fj 
OLG München v , 18.5.1938, JFG 18,15 ff (17); vgl. auch 
BGH, Beschl. v. 14.~.1956, BGHZ 21, j07 ff (315). 
insbes. Makarov, JZ 1952, 725 r. 
siehe Beschl. v. 21.3.1952, BayObLGZ 1952, 74 ff (76); 
v , 11.10.1957, BayObLGZ 1957,311 Jf (314), betr. in 
terzonale Zust.j v. 22.4.1958 a.a.O. (Anm. 2) u. v. 
9.12.1958 a.a.O. (Anm. 32). 
vgl. außer der Rspr. des BayObLG selbst (Anm. 41) u. 
den in Anm. 39 u. 40 Genannten: Schwimann, der noch 
in FamRZ 1959, 325 1. ausführt, ein deutliches Über 
wiegen der einen oder anderen !:Jeinung Könne nicht fest 
gestellt we rd en ; siehe weiter Firsching, Familienrecht 
60. - Für die nunmehr bestehende Rechtssituation würde 
die Pe s t s t'e L'Lung dagegen zutreffen, vgl. die in Anm. 
36 Genannten. 
siehe etwa Beschl..v. 16.1.1959 a.a.O. (Anm , 31) S. 16; 
beachte auch die nachfolgenden Ausführungen zu den übri 
gen Rechtsgebieten. 
BayObLGZ 1956, 285 ff (287). 

42) 
43) 

44) 

45) 

46) 
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men will. 'Der Beschl. v. 19.4.1962 47) ent~ 
scheidet sich dann ~ in Anschluß an den Be 
schluß v. 16.1.1959~- für eine Anlmüp1ung an 
die ortl. Zust. (~§' 43 Abs , 1, 36 FGG) 4Cl). 

Bei der Genehmigung des Adoptionsvertra 
ges sei die gleiche Beurteilung angebracht 
wie bei der Personensorgeregelung. Wohnsitz 
und Aufenthalt des Kindes im Inland, auf die 
abgestellt werde, enthielten gewichtige Be 
ziehungen zum Inland, die das Tätigwerden 
der inländischen Gerichte recht1'ertigten. 

c) Vormundschaftsgerichtliehe Maßnahmen 
nach dem JWG 49) 

Obwohl sich die örtliche Zust. des Vor 
munds,chaftsgerichts zu Maßnahmen nach dem JWG 
auch nach den §§ 43, 36 FGG bestimmt 50), 
knüpft das BayObLG 51) - wie das Schrifttum 

52) - hier noch nicht ausdrücklibh die in 
ternat. 2ust. an die örtl. Zust. an 53). 

Die Beschlüsse ergingen jedoch vor der 
richtungsweisenden'Entscheidung vom 16.1. 
1959, so daß auch auf diesem Rechtsgebiet 
noch eine Anknüpfung an die örtliche Zust. 
erwartet werden Kann. 

------------------ 
47) 
48) 
49) 

BayObLGZ 1962, 151 ff (154). 
vgl. hiezu bspw. Erman-Hefermehl 4 zu ~§ 1750 - 1751 a. 
v.,11.tl.1961 (BGBL I 1206). Ne ube kanrrtmaohung des 
Relchsges. für Jugendwohlfahrt v. 9.7.1922 (RGBL I 
633) auf Grund des Art. XIV des Gesetzes zur Änderung 
u. Ergänzung des Heichsjugendwohlfahrtsgesetzes v. 11. 
tl.1961 (BGBL I 11~3) in der gern. Art. XVI ab 1. Juli 
1962'geltenden Fassung. 
siehe Bay~b~G, Beschl. s- 13.10.1950, lrJI/ 1951, 275 l' 
(275 r); Graber, JWG 3 zu § 57; Riedel JWG Vorbern. 4 
d zu § 37. 
Beschl. v. 13.10.1950 a.a.O. u. v. 24.d.1953, BayObLGZ 
1953, 289 ff (292). 
vgl. Riedel u. Gräber a.a.O. (Anm. 48). 
Zur Unklarheit dieser Beschl. hinsichtlich der inter 
nat. Zust. siehe oben S. 210 f. 

50) 

51 ) 

52) 
53) 
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2.) Vormundschaftliche Aufgaben 

Die internat. Zust.· zur Erfüllung vormund 
schaftlicher Aufgaben leitet das BayObLG aus 
Art. 23 EG ab und knüpft nicht an § 36 FGG an 

54) 55). 

111. Bestätigung des Adoptionsvertrages 

Auch bei der Rspr. zur internat. Zust. für dte 
Bestätigung eines Adoptionsvertrages zeigt sich - 
entsprechend der Rspr. zu den außervormundschaftl. 
Aufgaben des Vormundschaftsgerichts 56) und wie in 
der Lehre 57) - die' Entwicklung zur Anknüpfung an 

u i.e örtl. Zust. 

.L)er Beschl. v. 22.3.19~7 58) scheint überhaupt 
nicht zwischen örtl. und internat. Zust. zu trennen. 
- Der Beschl.. v , ~9.12.1959 59) unterscheidet zwi 
schen beiden Instituten, erörtert aber nur die örtl. 
6uSt. Wegen der internat. Zust. gibt er dem Amtsge 
richt nur einen Hinweis auf Keidel, der sich - in 
der 7. Auflage - noch nicht eindeutig für die Anknü 
pfung an aie örtl. Zust. ausspricht. '- ue r Be s ch'l , 
v. 19.4.1962 60) verweist auf Uen Beschl. des KG v. 
31.7.19j9 61). Diese Entscheidung des KU erklärt, 

54) 
55) 

vgl. oben "Positivrechtl. Vorschriften, Art. 23 EG". 
zu der Rechtsunsicherheit, die dadurch entsteht, daß 
eirunal auf die örtl. Zust. zurückgegriffen wird und 
dann wieder nicht.S._221 ff. 

- 219 - 

56) 
57) 

vgl. oben. 
siehe Staudinger~Raape D IV zu Art. 22; Raape 397 ff; 
Soergel-Kegel Bem. 35 ff zu Art. 22; Krusch, Adoption 
417 mit Hinweis auf entgegenstehende Protokolle; Brühl, 
NJW 1958, 1381 1; vgl. auch Keidel Bem , 9 ff zu § 66 
FGG; Guggumos, NJW 1950, 415 f; Dopfell, RabelsZ 22 
(1957), 260. - Anderer Ansicht z.B. Reu 87 u. Reith 
mann, DNotZ 1955, 133 ff (134). - In Frankreich wird 
meist internat. Zust. der frz. Gerichte jedenfalls 
dann bejaht, wenn der Annehmende in l!'rankreich domi 
cile hat, vgl. Riezler, Int. Zust. - Rvgl. 532. - 
8chweden hiil t den Vlohnsi tz des Adoptanten für maßgeb 
lich, siehe den Bericht in RabelsZ 25 (1960), 505 f. 
BayObLGZ 1957, 118 H (123). 
BayObLGZ 1959, 540 ff (543). 
BayObLGZ 1962,151 ff (154). 
NJW 1960, 248 ff (250). 

§ 66 FGG, der die örtl. Zust. bestimme, gelte auch 
für Ausländer. Bei der internat. Zust. scheut sie 
sich noch, ausdrücklich an § 66 FGG anzu~1üpfen, 
sagt aber, inländischer Wohnsitz oder Aufenthalt 
des Annehmenden seien grundsätzlich eine hinrei 
chende Anknüpfung für die internat. Zust. - Im Be 
schI. v. 19.11.1964 62) stellt das BayObLG - bei 
der Diskussion um die Anerkennung einer ausländi 
schen Adoption - dahin, ob § 66 Abs. 2 FGG eine aus 
schließliche internat. Zust. beanspruche oder nur 
eine konkurrierende internat. Zust. begründe 63). 
Aus Art. 22 Abs. 1 EG ergebe sich jedenfalls nicht, 
"daß er auch die Anwendung deutschen Verfahrens 
rechts" vorschreibe 64). 

IV. Nachlaßsachen 

1.) § 73 FGG 

Das Ba.yObLG 65) lehnt mit der ganz h.M. 66) 

ausdrücklich die Ansicht ab, der örtliche Ge 
richtsstand des § 73 FGG indiziere grundsätz 
lich auch die internat. Zust. Es vertritt viel 
mehr für das ~rbrecht in der Regel einen Gleich 
lauf von anwendbarem materiellen Recht und in- 
t erna t , Zust. 67). In den Ausnahmen, die das 

62) 
63 ) 

noch unveröffentlicht. 
Der Beschl. scheint zur Annahme einer Konk. Zust. zu 
neigen: "Zweck des § 66 Abs. 2 FGG ist möglicherweise 
nicht der, die ausl. int.Zust. abzulehnen, . sondern nur 
ein dt. Gericht zur Verfügung zu stellen •.•• ". 
Gemeint ist wohl, Art. 22 Abs. 1 regele nicht auch die 
internat. Zust. ' . 
vgl. Beschl. v. 27.3.1956, BayOb1GZ 1956t 119 ~'f (121); 
v. 10 •. 7.1956, BayObLGZ 1956, 236 ff (239); v , 1.2.1958, 
BayObLGZ 1958, 34 ff (37); v. 27.10.1959, BayObLGZ 1959, 
390.ff (399); v. 26.5.1961, BayObLGZ 1961, 176 ff (177); 
v. 19.11.1964, noch unveröffentlicht. 
siehe aus dem Schrifttum: Reu 87; Staudingep-Firsching 
Bem. 36 ff zu § 2353 u. 7 zu ~ 2369; Ferid-Firsching I 
Dtschl. Grdz.·Rdz. 61 u. Einf. Rdz. 36; rtaape 445; Soer 
gel-Kegel Bem. 54 vor Art. 24; 'Keidel Bem. 27; Jansen 8, 
Schlegelberger 2 zu § 73; Kipp-Coing ~ 130 IV; Lange § 
3 rr (S. 29); Erman-Bartholomeyczik'1 zu § 2369; Palandt 
Keidel 1 b zu § 2353 u , 2 b zu § 2369; - aus der Hspr.: 
KG, Beschl. v. 29.12.1902, JFG 25 A 241; OLG Neustadt 
Beschl. v. 25.5.1951, JZ 1951, 644 f (mit abI. Arun. von 
Neubaus). - A .A. z. B. Kegel 364 ff,. 
vgl. im einzelnen unten "Gleichlauf von internat: Zust. 
u. anwendbarem materiellen Recht". 

58) 
59) 
60) 
61 ) 

64) 

65.) 

67) 
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BayObLG von diesem Grundsatz für das Erbrecht 
macht 68), knüpft es die internat. Zust. nicht 

an die ärtl. Zust. an, sondern stützt sie al 
lein auf Billigkeitserwägungen 69) 

2.) § 74 FGG 
Das Gericht geht nicht auf das Problem ein, 

ob § 74 FGG in der örtlichen auch eine interna 
tionale Zuständigkeitsregel enthält 70). Es be 
jaht in den dort angesprochenen Fällen die in 
ternat. Zust. mit dem Hinweis, es handele sich 
um eine Sicherungsmaßnahme, die auch zur Siche 
rung des inländischen Nachlasses eines Auslän 
ders von einem deutschen Nachlaßgericht verfügt 
werden könne 71). Es scheint also die internat. 
Zust. eher wie Raape u.a. 72) aus einem Satz des 

internationalen Gewohnheitsrechtes abzuleiten. 

V. Hausratsauseinandersetzung 
Bei der ZuständigKeit zur Auseinandersetzung des 

Hausrats weist das BayObLG 73) auf ~ 11 HausratsVO 
74) hin. Die Entscheidungen lassen - wie regelmäßig 
75) auch die Literatur zu diesen .l;'ragen 76) und die 
Entstehungsgeschichte der HausratsVO 77) - nicht er 
kennen, ob überhaupt die internat. Zust. als beson 
dere Prozeßvoraussetzung erkannt wird. 

68) 

69) 
'10) 
'(1 ) 

72) 
'(3 ) 

74) 
75) 
76) 

'(7 ) 

Beschl. v. 26.5.1961 u. v. 10.7.1956 a.dem in Anm. 63 
a .Orten. 
siehe unten S. 225 1'1', 243 ff, 250. 
bejahend z.B. Reu 111; Keidel Bem. 7 zu ~ 74; Kegel 364 ff. 
siehe Beschl. v , '1.2.19'?'8 u , v , :::6.5.1961 a , den in Anm. 
63 a.Orten; sowie v. 22.2.1963, BayObLGZ 1963,52 ff(J4). 
Raape 44'(; Heu 44'(; Firsching, Nachlaßrecnt 29. 
Be sch l , v , 20.3.1953, BayObLGZ 1,95),102 ff (106); v , 
~.9.1960, BayObLGZ 1960, 370 ff (373). 
6. DVO zum Ehegesetz, v. 21.10.1944 (HGBI. I 256). 
Ausnahme bspw.: ::ioergel-Kegel Bem , 18 zu Art. 14. 
vgl. etwa Ho.rr mann-Bt.e phan 11 zu Art. 11 der 6. j)VO 
(;:;.449); Kuhn t , AcP 150 (1949), 130.If (149). 
beachte Lehmann, ~'amilienrecnt 183 1'. 
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VI. Gefahren einer Anknüpfune an die örtliche Zu- 
ständigkeit ' 

... Die.Vorteile einer Anknüpfung der internat. an 
dle o~tllche Zust., die neben dem Bestehen eines ge 
setzllcJ:len Anh~l tspunktes und, der damit verbundenen 
Rech~sslcherh~l t hervorzuheben sind" weruen bei den 
Anknl:'-pfungen Vlohnsltz" und "Aufenthalt" aUfgefi.ihrt 
An.dleser Stelle werden nur die Gefahren einer An- • 
kn,upfung genannt. Neubaus 78) hält die von ih~ ner 
ausgestellt~n Gefahren für ausreichend bereits d 
lege lata nlcht.an ~ie örtl. Zust., _ ~ondern an e 
sachgerechte Krlterlen, die nur teilweise in den Ge 
rlchtsstandsbestimmu~gen enthalten sind -, anzuknü 
pfen. Wenn man dem nlcht folgt müssen di ' 1 Gefah be i d .. ' " e e Lrtz e nen .. ren. e a Je er Anknupfung an die örtl. Zust. be- 
ruckslchtl.gt.werden, wie dies in der Rspr. des Bay 
ObLG auch tel.lweise geschieht 79). 

1.) Gefahren auf Grund der verschiedenen Ziele 
der Regeln über ärtliche und internat. Zust. 

a) Verschiedene AUSlegung der Begriffe 

International~ und örtliche Zuständigkeit 
verhalten sl.ch,wl.e,zwei sich weitgehend dek 
ken~e, aber tel.lwel.se doch überschneidende 
Krel.se 80)~ Die unterschiedlichen Zwecke 
der Normen uber die ärtl. und internat. Zu 
st., -.Vertel.lung der Zuständigkeit inner 
halb el.nes Staates einerseits, internatio 
nale Arbe~tsgemeinscha~t und Arbeitsteilung 
anderersel.ts 81) -, konnen eine verschiede 
ne Auslegung der in den Zuständigkeitsvor_ 

78) 

79) 
80) 
s t ) 

HabelsZ 20 (1955), 268 1'; vgl. auch Neuner 43 L 
Me thodenlehre 273 ff (296 rr , 303 ff). u , arenz, 
v91. dl.e nachfolgenden AUSfÜhrungen. 
slehe Matthies 60; Reu 85 fL 
~gl. Neuner 14; Reu 135; Matthies 43; v. Hippel auf der 
1~gung der Zl.vl.lprozeßrechtslehrer 1960, siehe den be- 
~~~~tz;~n7~~u;~~ig, JZ 1960, 547; beachte aber auch hra- 
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schriften enthaltenen Begriffe verlangen 82). 
Bei AnKnüpfung der.internat. an die örtl. 
Zust. wird man diese Notwendigkeit weniger 
be rü.cks Lch t t g en als bei getrennter Regelung. 
Soweit ersichtlich liegt aber in der Rspr. 
des BayObLG noch kein ~'all vor, in dem das 
Gericht hätte verschieden auslegen müssen. 

Im US-Recht besteht ein ähnliches ~roblem. 
Theorie und Praxis wenden dort das interloka- 
le ~echt der Binzelstaaten auch im Verhältnis 
zu ausländischen Staaten an. Neuerdings wird 
jedoch von einigen gefordert, die beiden Rechts 
gebiete, - wegen der verschiedenen Grundsätze - 
getrennt zu behandeln e3). 

b) Verwendung anderer Kriterien als die der 
Gerichtsstandsbestimmungen 

Das BayObLG knüpft an §§ 43 Abs. 1, 36 FGG 
an, weil Wohnsitz und Aufenthalt des Kindes 
im Inland gewichtige Beziehungen zum Inland 
enthielten e4). Andere -85) 86) bevorzugen 
wegen der Zielsetzung der internat. Zust. eine 
Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt. 
\'lohnsitz und schlichter Aufenthalt werden 
höchstens in zweiter Linie berücksichtigt. 

Eine starre AnKnüpfung an die örtl. Zust. 
hemmt schon eine Diskussion solcher Gesichts 
punkte. 

c) Ausschlieölichkeit von Gerichtsständen 
Ausschließliche Zuständigkeit eines Ge 

richtes kann im Verhältnis zu anderen inlän 
dischen Gerichten angebracht, in Verhältnis 

82) 

83) 
64) 
85) 

siehe z.ll. Neuhaus, Grundbegr. 95 u. auch ~ezger, JZ 
1954, 664 l. 
vgl. Firsching in ~erid-Firsching 11 VB Grdz.Rdz. 55 h. 
siehe oben, z.B. 11 1 a u. b. 
z.ll. hegel 341; vgl. auch BGH, Urt. v. 7.12.1955, JZ 
1956, 535 f'f (536 f); vgl. auch die .c:ntscheidung zum 
interzonalen Recht: Beöchl. des BayObLG v. 16.7.1957, 
BayObLGZ 1957, 213 ff (214 f) u. Beschl. des KG v.S. 
9.1958, FamHZ 1958,426 ff (4271). 
In Pr-ankr-e i ch wiederum stellt man, obwohl Art. 59 Abs , 
1 code de proc~dure civile ebenfalls wie §§ 36, 66, 73 
:B'GG ne ben 'dohnsi tz nilfsweise auch Aut'errtha.L t genügen 
läßt, für die internat. Zust. allein auf den Wohnsitz 
ab, vgl. FrancescaKis, Int. Zust. 512. - Das österr. 
Verfahrensrecht bevorzugt dagegen (insbes. in Ehe- u. 
Adoptionsangelegenheiten) den gewöhnlichen Aufenthalt 
gegenüber dem i/ohnsi tz, vgl. Schl.ma, Os tJZ 1961, 515 1'. 

86) 

- 22" - 

zum Ausland jedoch unpassend sein 87). 
Die daraus bei einer Aaknüpfung an die 
örtI. Zust. entspringenden: Gefahren einer 
unsachgemäßen Inanspruchnahme ausschließ 
licher internat. Zust. scheint das Gericht 
aber zu bedenken 88). 

d) Zuständigkeitsfortdauer 

Die Rspr. des BayObLG zeigt die Gefakr, 
daß die Regel über die Fortdauer der örtl. 
Zust. ohne weitere Erwägung auch für die 
internat. Zust. übernommen wird 89). 

e) Fehlen eines Gerichtsstandes 

Fehit ein ausdrücklich bestimmter Ge 
riChtsstand, so besteht die Gefahr einer 
ungerechtfertigten Ablehnung der internat. 
Zust. oder - was ,in der Rspr. des BayObLG 
eher denkbar ist - einer Vermengung der _ 
für die Bestimmung der internat. Zust. und 
der für die analoge Anwendung vorhandener 
Gerichtsstandsvorschriften - maßgeblichen 
Gesichtspunkte. 

87) vgl. Matthies 87 ff, Kegel 272. 
88) Beschl. v. 19.11.1964, noch unveröffentlicht, 

vgl. oben bei Anm. 6U. 
89) Der Beschl. v. 9.12.1958, BayObLGZ 1958, 358 ff 

(360) lehnt noch ab, aus § 43 FGG eine Zu 
ständigkeitsfortdauer abzuleiten, weil § 4j FGG 
nicht die internat. Zust. regele. - Der Beschl. 
v , 16.1.1959, BayObLGZ 1959, 8 ff (23 f), be 
kanntlich richtungweisend für die Anknüpfung 
an die örtl~ Zust., stellt die Frage der Zu 
ständigkeitsfortdauer dahin. - Der Beschl. v. 
28.12.1961, BayObLGZ 1961, 383 ff (384), schließ 
lich "sieht keine durchgreifenden bedenken, die 
~egen die Annahme einer Fortdauer der internat. 
dt. Zust. sprächen". Einzelheiten siehe unten 
s. 262 H. 
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f) Neure&elung der örtlichen Zuständig 

keit 

Bei Neuregelung der örtl. Zust. be 
steht die Gefahr, daß die Geri~htsstands",,' 
no rm für die internat. Zust •.. n~cl_lt ~aßt 
und dennoch auch weiterhin fur d~e ~nter 
nat. Zust. herangezogen wird. 

2.) Sonstige Gründe 

a) Unterschiedliche Heranziehung einer 
Gerichtsstandsbestimmung in den 
einzelnen Rechtsgebieten 

Wie oben dargestellt, knüpft das 
BayObLG bei örtl. Zust. nach §§ 36, 43 
I FGG regelmäßig die internat. Zust. 
an die örtl. Zust. an, tut das aber. 
dann nicht, wenn eine pösitivrechtl~che 
Vorschrift für die internat. Zust. be 
steht 90). Daraus können sich Unkla: 
heiten und widersprüchliche Entsche~dun- 
gen ergeben. 

90) so etwa für den FeststelluD6sbeschluB über die 
Legitimation durch nachfolgende Eheschließung 
nach § 3'1 PStG. 
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b) Zusammenhang von materiellem und Ver 
fahrensrecht 

Weitere Gefahren ergeben sich wegen des 
engen Zusammenhangs von materiellem Recht 
und Verfahrensrecht der fG bei einer Anknü 
pfung an die örtl. Zust., wenn die Gerichts 
standsbestimmungen - wie regelmäßig - auf 
Wohnsitz oder Aufenthalt abstellen. Vgl. 
hiezu unten bei den Kriterien "Wohnsitz" 
und "Aufenthalt". 

c. Sog. Gleichlauf oder Gleichklang von anwendbarem 

materiellen Recht und internat. Zust. ~5) 95 a) 
=============================================== 

I. Die Rspr. des BayObLG 

1.) Nachlaßrecht 

I~ Nachlaßrecht hält das BayObLG 96) mit der 
h.M. 97) grundsätzlich am Gleichlauf von internat. 
Zust. und anwendbarem materiellen Recht fest, ohne 
seine Auffassung zu begründen. 

95) zumindest ebenso häufig, aber ungenau ist schlechthin 
von Gleichlauf zwischen materiellem und Prozeßrecht 
die Rede. - Das BayObLG spricht nur selten und dann 
bloß kurz von "Gleichlauf", vgl. Beschl. v. 16.1.1959, 
BayObLGZ 1959, 11. Meist umschreibt das Gericht: "in 
ternat. Zust., ••••• wenn auf den Erbfall das dt. ma 
terielle Recht Anwendung findet; vgl. Beschl. v. 16.5. 
1961, v , 27.10.1959 u , v , '1.2.1958 a , den in Anm, 63 
a , Orten. 
Die vom BayObLG im Beschl. v. 16.1.1959, BayObLGZ 
1959, 12, genannte Anknüpfung 
"Zuständigkeit der Gerichte nach dem maßgebenden aus 
landischen Recht, insbesondere bei Anerkennung der 
Entscheidung des deutschen uerichts durch das auslän 
dische Recht und bei Verweisung auf die Zuständigkeit 
des deutschen Gerichts" 
gehört gedanklich ebenfalls zum Grundsatz vom G~eich 
lauf, vgl. Schwimann, FamRZ 19)9, 571 u. NewlBus, Fam 
RZ 19;'9, 482 1. 

96) vgl. oben Anm. 63. 
97) siehe oben Anm. 64. 

95a) 

, . ,. __ ;I 
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Damit stimmt das BayObLG auch mit den mei 
sten ausländischen Rechten überein, wie ~. B. 

98) gr-und eä t a Id cn mit dem anglo-amerikanischen 100) 
dem französischen 99), dem schwei~erischen , 

, 101 ) d t '1 ' d ö s t dem jugoslaw~schen un e~ we~se em os er- 
reichischen 102) und dem schwedischen 103) Recht 

104). Nicht oelolgt wird der Grundsatz bspw. ~m 
105) 10b) spanischen Recht 

ge) siehe Ferid-Firsching 11 US Grdz. Rdz. 67; Firsching, 
Erbfälle 24 1'f. Internat. Zust., wenn domicile des 
~rolassers oder Nachlaßvermögen in Gerichtsstaat. An 
wendbares materielles Recht: bei beweglichem Nachlaß 
Recht aes letzten domicile, bei unbeweglichem Nachlaß: 
lex rei sitae. 
vgl. Reu 11~ 1, Matthies 37. 
beachte ~'erid-Firsching 1 Sohweiz Grdz. Rdz , b ff, 

j,latthies 37 u , Hiezler 270: Bei Erolassern scnweizer. 
dtaatsang.k.: inländ. Zust. u. inländ. Sachnormen, 
aber Ausnahmen, insbes. bei letztem Viohnsi tz im Aus 
land. - Erblasser fremder Staatsang.K.: Mit letztem 
',lOhnsi tz in der tlchweiz: grundsätzlich schweizer. 
internat. Zust. U. schweiz. Sachrecht. f.Jit letztem 
"onnsi tz am Ausland: Nur zust. zu ::>icherungsmaßnah 
men. 
vgl. Ferid-~'irscn~ng lII, Jugoslawien, Art. 18ö rr 
des Gesetzes uber die Beerbung, (S. 49 1'), beachte 
auch den Be r i.cn t in RabelsZ 21 (1956),349 f. 
siehe Ferid-Firsching I Österr. Grdz. Rdz. 21: in 
länd. Zust. u. inländ. Sachnormen, wenn 1) Erbl. in 
Osterr. liohnsi tz oder Niederlassung hatte, Gegensei 
tigkeit fehlt oder Handlungen des ausl. Staates nicht 
ermittelt werden können; 2) Heimatstaat sich nicht 
mit dem Nachlaß befaßt; 3) sämtliche Beteiligte dies 
beantragen. 
vgl. den Bericht in RabelsZ 25 (1960), 398 ff (507). 
Zur grundsätzlichen Befolgung des Gleichlaufes im 
"Vertrag zwischen der ~eutschen Demokratischen Re 
publik und der Union der Sozialistischen Sowjetre 
publiken V. 28.11.1957 über die Rechtshilfe in Zivil-, 
Familien- und Strafsachen" vgl. Ferid-Firsching 11, 
UDSSR Texte B Nr. 4. 
siehe Valderamma, RabelsZ 24 (1959), 133 ff (137). 
beachte auch Art. 34 des polnischen IPR-Gesetzes von 
1926 (kein Gleichlauf), vgl. Reu 110 f. 

9';1) 
100) 

101 ) 

102) 

103) 
104 ) 

105) 
106) 
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a) Ausnahmen 

aal Keine Ausnahme bei Sicherungsmaßnahmen 
Das BayObLG 107) spricht bei der inter 

nat. Zust. zur Vornahme von üicherungsmaß 
nahmen - wie die Rapr-, 108) und teilweise 
auch die Lehre 109) - mißverständlich von 
einer Ausnahme vom Grundsatz, daß deutsche 
Gerichte Nachlaßangelegenh8iten nur regeln 
"soweit deutsches materielles Erbrecht an 
zuwenden ist". Da aber bei Vornahme von Si 
cherungsmaßnahmen immer,deuts.che Sachnormen 
angewandt werden 110), liegt keine Ausnah 
me vom Gleichlauf vor. Beim Gleichklang von 
internat. Zust. und anwendbarem materiellen 
Recht kann auch das anzuwendende materielle 
Recht von der internat. Zust. abhängig sein 
111). Es besteht hier nur eine Ausnahme von 
der regelmäßigen Abhängigkeit der internat. 
Zust. vom materiellen Recht. 

bb) Erbscheine nach ausländischen Erblassern 
für Lastenausgleichszwecke 
Der Beschl. V. 10.7.1956 112) entschei 

det über die Ausstellung eines Erbscheines 
nach einem ausländischen Erblasser für La 

,stenausgleichszwecke. 
Der Erblasser war als Volksdeutscher in 

der' Tschechoslowakei ansässig. 1939 wurde er 
nicht deutscher Staatsangehöriger, weil er 
im Gebiet der ehemaligen Slowakei Wohnsiti 
und Heimatrecht besaß. Dort behielt er auch 
seinen Wohnsitz bis zu seinem Ableben im Ok 
tober 1944 während der Vertreibung. Nachlaß 
gegenstände hinterließ er in der Bundesrepu 
blik oder West-Berlin keine. Seine Hinter 
bliebenen befinden sich in der Bundesrepublik. 

107) 

108 ) 

109) 
110) 

Beschl. v , 7.2.1958, BayObLGZ 1958, 34 ff (37,40 f); 
V. 26.5.1961, BayObLGZ 1961, 176 ff (177). 
z.B. OLG Neustadt, Beschl. V. 25.5.1951, Rpfl. 1951 
Sp. 567. 
Vischer 78. 
vgl. Ferid-Firsching I Dtschl. Grdz. Rdz. 61, Stau 
dinger-Raape E I zu Art. 24; Goergel-Kegel Bem. 59 
vor Art. 24. 
siehe etwa Neuhaus, Grundbegr. 242. 
a.a.O. (Anm. 65). 

111 ) 
112 ) 

. _' . 
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Da die Lastenausgleichsämter Erbscheine 
zum Nachweis der ErbensteIlung verlangen, 
"muß" nach Ansicht des BayObLG in diesen Fäl 
len trotz der Beerbung nach ausländischem 
Recht "die Zuständigkeit der deutschen Ge 
richte" zur Ausstellung eines Erbscheins "be 

gründet sein". 

ce) Erbfall eines Sudetendeutschen nach Wie- 

dererstehen der CSR1 aber vor oder wäh- 

rend der Vertreibun~ 

Nach dem Beschl. v. 26.5.1961 113) sind 

die deutschen Nachlaßgerichte allgemein zur 
Behandlung der Nachlaßsachen Sudetendeutscher, 
die vor oder während der Vertreibung gestor 
ben sind und dementsprechend nach dem ABGB 

114) . 1 t ändä beerbt werden, lnternatlona zus an 19; - 
jedenfalls dann, wenn die Hinterbliebenen 
in das Altreich vertrieben wurden. 

Die CSR habe die Verbindung mit den Volks 
deutsc~en gelöst. Das mache es "nötig", daß 
die deutschen Gerichte die nachlaßrechtliche 
Behandlung durchführten. Demgegenüber müßten 
"die Schwierigkeiten, die sich aus der Anwen 
dung auslilndischen materiellen Erbrechts im 
deutschen Hachlaßverfahren ergeben, zurück 
treten" 115). 

a.a.\.J. (Anm , 65). 
vgl. . oben S. 174 f. ." 
Im Aoschnitt "Erbrecht" -wurde berelts ausgeführt, daß 
die Anwendbarl,ei t des ABGB auf diese Erbfälle nicht 
als "Abweichung von Art. 24 Abs. 1 EG" betrachtet.wer 
den muß wie das BayObLG annimmt. Daraus können w~lte 
re Argumente für die internat. Zust. der dt. Benorden 
abgeleitet werden. 

113) 
114 ) 
115) 
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dd) Das Schrifttum zur Abweichung vom Gleich 
lauf 
Durch diese vom BayObLG aufgestellten Aus 

nahmen werden sich die ütimmen aus dem :::ichrift 
turn bestätigt finden, die der n.fu. vorwerfen, 
sie sei "auf' die Verkehrsbedurfnisse der Jahr 
hundertwende zugeschnitten", heute müsse der 
Grundsatz vom Gleichlauf "aus praktischen und 
rechtlichen Gründen revi~iert werden" 116). 

2.) Personensorgesachen' 
Wie oben 117) bereits dargestellt, Knüpft das 

BayObLG mit der heute absolut n.M. die internat. 
Zust. an die ärtl. Zust. an. 

Der Beschl. v. 21.).1952 118) läßt aber zur 
endgültigen Gestaltung der Personensorge inländi 
schen Aufenthalt des .l\.indes und der l',iutter noch 
nicht genügen; die Zuständigkeit ergebe sich wie 
das anzuwendende Hecht aus Art. 19. Andernfalls 
sei nicht mit einer Anerkennung im Heimatstaat 
zu rechnen. 

Dieses Interesse an einem möglichst weiten 
Wirkungsbereich der Entscheidungen tritt späte 
stens seit dem Beschl. Y. 16.1.19)9 119) hinter 
dem Interesse' zurück, den aktuellen Bedürfnissen 
der Hauptperson gerecht zu werden 120). 

Der ]I'rage, woraus die Gerichte im Einzelfall 
ihre Entscheidungsbefugnis bei recntsgestalten 
den Akten ableiten 121), schenkt das BayObLG 
bei diesem Umschwung keine Aufmerksa.IllKeit. 

116) so Drobnig JZ 1959, 318. Vgl. weiter: DÖlle, Dt. Notar 
tag 1961, 41 u. RabelsZ 27 (1962), 235: "man sollte wa 
gen, weiterzugehen"; Kegel 366; Vischer 78 f. - Vgl. 
auch unten bei Anm. 125 ff. 
S. 215 rr , 
BayObLGZ 1952, 74 ff (76). 
BayObLGZ 1959, 8 ff. 
eingehend zur Entwicklung oben S. 214 ff. 

117) 
118 ) 
119 ) 
120) 

121 ) von Neuhaus, FamRZ 1959, 482 I u. 1962, 4,16 f u. Grund 
begriffe 243 ff, als das Kernproblem der internat.Zust. 
für rechtsgestaltende Entscheidungen bezeichnet; vgl. 
auch Schwenn, Anerkennung in Ehesachen 144 f; in glei 
cher Richtung Drobnig, JZ 1959, 318, Keidel Rem. 6 zu 
§ 73; Schnorr von Carolsfeld JZ 1961, 328; DÖlle, Dt. 
Notartag 1961, 33 f u , RabelsZ 27 (1962), 214, 2"34. 
Vgl. auch schon OLG München, Beschl. v , 18.5.1938,JFG 
18, 15 ff (17), betr. 19 EG. . 
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3.) Maßnahmen des Vormundschaftsgerichts beim 

Zustandekommen einer Adoption, Bestätigung 

eines Adoptionsvertrages 

Bei den Ausführungen zur Anknüpfung an die 

örtl. Zust. wurde gezeigt, daß das BayObLG auch 

bei der internat. Zust. der dt. Vormundschafts 

gerichte zu Maßnahmen 'beim Zustandekommen einer 

Adoption und bei der dt. internat. Zust. zur Be 

stätigung eines Adoptionsvertrages vom Gleich 

laufsgrundsatz abgeht und an die örtl. Zust. an 
knüpft 122) 

Ir. Würdigung (Vor- und Nachteile des Grundsatzes 

vom Gleichlauf, insbes. für das Erbrecht) 

1.) Praktibilität für die Durchführung des Ver 

fahrens 

a) Keine Anwendung fremden Rechts 

Vo.rteile der Nichtanwendung ausl. Rechts 

überhaupt 

Die Behörden eines Landes haben wie auch 
das BayObLG 123) hervorhebt - zu ihrem ein 
heimischen Recht ein erheblich engeres Ver 
hältnis als zu fremdländischem Recht. Sie wen 
den daher die inländischen Normen trotz ge 
ringeren Arbeitsaufwandes mit größerer Sicher 
heit an als die ausländischen 124). 

Besondere Vorteile in Angelegenheiten der 

fG, insbesondere im ~rbrecht 

In Angelegenheiten der fG kommt hinzu, daß 
dort regelmäßig formelles und materielles Recht 
enger miteinander verknüpft sind als in der 

122) 
123) 
124) 

siehe im einzelnen oben S. 214 1'1'. 
z.B. Beschl. v. 16.1.1959, BayObLGZ 1959, 27. 
vgl. Nuß baum 36 ("Heimwärtsstreben" der Gerichte), 
Neuhaus , RabelsZ 20,(1955), 144 1'. 
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streitigen Gericht~barkeit 125). Dies gilt 
insbesondere für das Erbrecht 126) und für 
das Vormundschaftsrecht. 

Bei der Bewertung dieser besonderen öchwie 
rigkeiten ist zu beachten, daG schon nach all 
gemeinen Grundsätzen wesensfremde Täti0keiten 
von keinem Gericht abverlangt we r-d en 127). 
Eine wesensfremde TätiGkeit für die dt. Ge 
richte stellt nach der h.M. 12U) z.H. die 
- auch vom JjayObLG 129) he.causgestell te - 
Adoption durch Hoheitsakt dar. 

Aber auch die danach verbleibenden 8onwie 
rigkeiten werden von der h.U. noch Iür so 
schwerwiegend erachtet, daß sie ein grund 
sätzliches Festhalten run Gleichlauf für not 
wendig hält 130). 

Andere messen diesen 8chwierigkeiten weni 
ger Bedeutung bei: 

Wolff 131), Kegel 132) und Vibcher 133) 
bspw. wollen jedenfalls dann vom Gleichlauf 
abweichen, wenn das maßgebliche ausländische 
Recht dem inländiscnen ähnlich ist. 

Ein ~igenrecntserbschein soll nach Wolff 
134) al!ch bei Maßgeolichkeit ausländischen 
Re ch t e ausgestell t werden, we nr, dieses - 
wie etwa das italieniscüe, sCf!weizerische, 
griechische und russische Recht 135) - Ur 
kunden kennt, die in den 'liirkungen deutschen 
Erbscheinen ä~uivalent sind. In allen ande 
ren Fällen - und das ist die j'"Iellrzahl -, will 
er einen Fremdrechtserbschein ausstellen. 

125) siehe Reu 10; DBlle, RabelsZ 27 (1962), 203; vgl. 
aber auch Neuhaus a.a.O. 258 1'1' (teilweise auch enge 
Verbindung in der streiti6en Gerichtsbarke~t). 
vgl. bloß die nachfolgenden Beispiele, für die die 
Gegner des Gleichlaufes ein Tätigwerden der dt. Ge 
richte fordern. 
vgl. unten S. 252 f. 
vgl. Wengler, NJW 1959, 127 1'1' (130 r); Beitzke,NJW 
1960,2481'; FamRZ 1961,357 r. 
siehe oben S. 148. 
vgl. die Angaben in Anm. 64. 
Yio;Lff 234 f. 
Soergel-Kegel Bem. 54 ff vor ~rt. 24; Kegel 366. 
Vischer 79. 
WalE 235 1'. 
vgl. Wolff a.a.O. 

126) 

127) 
128) 

129) 
130) 
1 31.) 
132) 
133 ) 
134) 
135) 
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Niemeyer 136) spricht sich dafür aus, 
wecen der tatsächlicnen Wirkungen der Nach 
laßverwaltung internat. Zust. auch bei Maß 
gcblichKeit ausländischen hechts zu bejahen. 
_C;r will dann auch'die Hechtswirkungen nach 
dem materiell maßgebenden Erbrecht bestim 
men, s owe i t nicht ueutscue <:itaatsangehurige 
als Broen oder Nachlaßglüubiger beteiligt 
sind und nrt. 25 ~. 2 erfüllt wird. 

Neuhaus 137) hält die ~rnennung eines 
Testamentsvollstreckers nach nlederlandi 
s chem .ie ch t Iu r durchfünrlJar • .oie Einord 
nung des ausländischen dechts erfolgt s.E. 
durch Auslegung und Analogie der einzel 
nen Institutionen 138). 

Drobnig' 139) will aas nieaerländische 
Auseinanderse Lzunbsver'fahren vor aeutschen 
~erichten durchführen. 

b ) Entfernune; der Heteij_igten zum Prozelj 
gericht und ihr Verhältnis zum Gerichts 

staat 

Bei Befolgung des Gleichlaufes bestehen 
für die Beteiligten häufiger groUe Entfer 
nungen zum .l:'rozel3gericht als bei Anknüpfung 
an ',iohnsitz oder Aufenthalt 140). Dadurch 
wird ihnen erschwert, Rechtsschutz zu er 
lan;;en, in krassen Pällen wird den Rechts 
suchenden Rechtsschutz verweigert. 

So betracntet es das BayObLG als unzu 
mutbar, auf den Gleicr;lauf a bz ue t e Ll e n , 
wenn die Beteili~ten auf Grund politischer 
-"reignisse jede Beziehung zum Daßgeblichen 
Heinatstaat verloren haben 141). 

136) ZJH 1~' (1930), 21 rr (56 r). 
1j7)JZ 19')1, 646. 
1)8) vgl. RabelsZ 20 (1955), 260 f. 
139) JZ 1959, 317 1'. 
140) vgl. Neuner 20 u. Beitzke, Lehmann-Festschr. 497. 
141) vgl. oben S. 227 ff. 
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c ) Feststellung und ',lürdiLiung der Beweis- 

~ 
In der Hegel können Beweismittel bei An 

knüpf'ung an Aufenthalt oder ',[O!lnGi tz eines 
der Beteiligten besser festgestellt und be 
würdigt werden als uei BefolgunC des Grund 
satzes vom Gleichlauf. Die Hichti~~eit deH 
Prozeßergebnisses ist bei 0tatutszustänaig 
Keit als s~ärker in FraLe gestellt 142). 

2.) Durchsetzbarkeit der ~ntscheidung 
Befolgt man die 8tatutszustündigkeit, so 

sind die irkeniltnisse seltener d ur-ch e e t z ba.r als 
bei Anknüpfung an \,ohnsi tz oder lcufentflc.l t 143). 

Die Zuständigkeit ge5. dem Gleichluufsgrund 
satz gewährleistet auch weniger als ,.ohnsi tz 
oder Aufenthaltszust., daß die notwendigen ~aß 
nahmen rasch durchgeführt werden 144) . 

3.) Neutralität der Zustündigkeitsregelung 
Wie bereits oben 145) erwäh~t, beLracnten 

Neuhaus u.a. als das gegenwärtige hernproolem 
der internat. Zust. für rechtsgestaltende Bnt 
scheidungen die Prate, ob die Zustunäi[keits 
norm einen 'I'e LL oder Zubehör der 8achnorlIJ äar 

'stell t und Lnf'o Lg e de s s en verletzt wür-o e , wenn 
die Zuständigkeitsregelung des maWgeblichen 
materiellen Rechts unberücksichtigt bliebe. 

Bejaht man diese F'r ag e , so muß vom Gleich 
lauf' ausgegangen und dem danach maßge blichen 
Recht die Zuständigkeit entnommen werden. Die 
-se e wird dem Aufenthal ts- (oder seltener) dem 
Wohnsitzstaat zu außervormundschaftsgericbtli 
chen Tätigkeiten des Vormundscha~tsgerichts 
näurt g e r eine Zuständigkeit einräumen als zu 
vormundschaftlichen und erbreclltlichen Maß 
nahmen 146). 

142) 
143) 

144) 

siehe Neuner 24. 
vgl. etwa BGH, Urt. v. 7.12.195'), NJW 1956, 262 f 
(263 ). 
diese Brwägung veraniaj~te u.a. die ':I. Haager Konfe 
renz beim Abkommen über den Gcbutz i,iinderjiihriger 
für die Zust. auf den gewöhnlichen Aufenthalt abzu 
stellen, vgl. Ferid, RabelsZ 27 (1962), 433 
bei Anm , 115. 
vgl. Neuhaus a. den in Anm. 115 a. Urten, lnsbes. 
FamRZ 1959, 482. 

145) 
146) 
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4.) Zuverlässigkeit ~es Rechtsscheins 

Wie das BayObLG erkennt, kann der Grundsatz 
vom Gleichlauf dem Verkehrs interesse an der Zu 
verlässigkeit des RecotsschSines, z. B. der Ein 
tragungen in ofientlichen Registern, widerspre 
chen • 

5.) Klarheit der Zustlindigkeitsregel 

Die anzuwendenden Sachnormen sind öfters 
schwerer bestimmbar als I/ohnsi tz und gewölmli 
cher oder schlicht€r Aufenthalt 148). Der Grund 
satz vom Gleichlauf rührt also rUr die Gerichte 
dann zu Mehrarbeit, wenn die internat. Zust. auf 
Grund selbständiger (und sachgerechter) Krite 
rien bereits zu verneinen und damit das anwend 
b~re Recht nicht menr zu erfor~chen wäre. 

6.) VoraussehbarKelt der internat. Zuständigkeit 

Internat. Zust. und Kollisionsnorm besitzen 
jeweils ihre eigene Gerechtigkeit 149). 

Gilt der Grundsatz vom Gleichlauf zwischen 
internat. Zust. und anwendbarem Sachrecht, so 
ist demnach die Voraussehbarkeit der internat. 
Zust. erschwert. 

7.) Politische Interessen 

Der Gleichlauf mit AbhänbigKeit der internat. 
Zust. vom materiellen Hecht Kann, - wenn das 
Staatsangehörigkei tsprinzip Liu Kollisionsrecht 
gilt -, die im Ausland befindlichen staatsan 
gehürigen enger an ihre Heimat binden. Anderer 
seits schalft er aber eine Distanz zu den irem 
den, die sich 1m Inland aufhalten 150). Sie er 
halten in Gegensatz zu den Inlandern bei 6leich 
gela;;erten ::Jachverualten im Inland Keinen l:l.ecnts- 

148) 

149) 
150) 

siehe Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 2481 aber auch 
Ferid, Neubür~er 47 u. unten bei Anm. 164 ff. 
vgl. Neuhaus , Grundbegr. 33 ff. . 
vgl. Beitzke, Smend-Festschr. 19; Riezler, JZPR 121 
f; Drobnig, JZ 1959, 318. 
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schutz. Die Behörden sind gehindert, gegen Au~ 
lander elnzuscüreiten. DöS ist in aen vom Bay 
Ob1G behandelten lamlilenrechtlicllen HYlgelegen 
helten In der Regel mi~licher als für aie e;b 
rechtlichen. 

B~i einem Gleichlauf mit übhuniSigkeit aes 
ma:terlellen llechts von der Internationalen Zu 
sta~dlgkelt - un~.nier bietet sich (aer ~.H. 
IJJl l!;rbrecllt be r tllcnerungsmal'3nar.men befolt;te 
15.1) 1msweg an - bestehen diese Nacflteile 
bel 1l.nknupfung an ./oJmöitz, Aufenthalt oder be 
legenheit nicht. 

8.) Gesetzesumgehung 

. Staatsangehurigkeit.und Doi.n z t L, au , aie d i e 
meIsten ln- una auslundi~chen KOllisionsnormen 
abstellen! können schwieriger gewecbsel t we r d e n 
~l~ "ohnsltz oder gar Au~enthalt. bei ~leich~aur 
~~·G daher. eine C;es~tz,"sumgehung weniger zu be 
~urchten :,:ls l.J~1 e i.ne r- l;nKnüpfung ue r a.n t e r-na t , 
Zu s t , an .vonns a tz oder Aufenthalt. 

D. Anknüpfung an Wohnsitz oder Aufenthalt 

I. Die Rspr. des BayUbLG 

In Personensorgesach~n und bei Maßnahmen des Vor 
mundschaftsgerichts beim Zustanqekommen einer Adoption 
stellt das BayObLG heute deshalb auf die ört. Zust. 
ab, weil der nach §§ 43, 36 FGG maßgebliche in 
ländische Wohnsitz oder Aufenthalt des Kindes ge- 

151) siehe Ferid-Firsching I Dtschl. Grdz.Hz. 61; 
Soergel-Kegel Bem. 62.vor Art. 24 ~G; Keidel 
Bem. 1 zu § 74. 
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in innerstaatlichen H~formarbeiten und an(;esi<.;hts 

der Gefahren einer Anknü~fung an die örtl. Zust. ist 

ane+ nicht ausgeschlossen, daß das Gericht in den Ge 

nann+en- Rechtsgebiete'n einen Schritt weitergeht und 

selbständig auf Wohnsitz und Aufenthalt abstellt. 

Ir. Vor- und Nachteile einer Ankriupf'ung an vio'hnsi tz 

und Aufenthalt in den einzelnen Rechtsgebieten 

Bei Erörterung der Vor- und Nachteile einer An 
knüpfung an \Vohnsi tz und Auf e n tna.L t kann größtenteils 
auf die entsprechenden und vergleichenden Ausf~hrun 
gen oten C 11 (Würdigung des "Gleichlaufes") zurück 
gegriffen werden: 

1.) Praktibilität für die Durchf~hrung des Ver 
fahrens 
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wichtige Beziehung zum Inland enthalte 152). Als selb 
ständige Anknüpfungen nennt ,das BayObLG - in Gegensatz 
zu in- 153) und ausländi~chen 154) Gesetzen und in Ge 
gensutz zu in- 155) und ausländischen 156) 0chriftstel 
lern, Ln t e i-na t ä ona Le n Abkommen 157) und innerstaatli 
chen Huformarbei ten 158) - \'iol'msi tz und Aufenthalt aber 

nicht. 

Angesichts der starken Betonung von Wohnsitz und 
Aufenthalt als sachgerechte Kriterien der internat. 
Zust. durch das BayObLG selbst, durch einzelne Ge 
setze, iriternationale Abkommen, die Literatur sowie 

152) siehe oben B 11 1 a u. b. 
153) z.B. § 606 b Z10 (der gewöhnliche Aufenthaltsort des 

Mannes oder der ~'rau). 
154) beachte z.B. Art. 4 des neuen (italienischen) codice 

di procedure, (bei Klagen gegen einen Ausländer ge 
nügt, daß dieser im Inland residenza oder 'liohnsi tz 
hat, dimora (Aufenthalt )reicht n i.c n t aus), VElo Riez 
ler 282; d'Ono1'rio I 8 f1'; hralik ZZP 74, 15 f. - 
Zum anglo-amerikanischen Recht ("domicile" vgl. zur 
Unterscheidun€5 vom Wohnsitz unten) siehe 'euner 9 f; 
Riezler 285 1'1'; Dopffel, RabelsZ 22 (1957), 229 f, 
232; Honig, RabelsZ 19 (1954), 81 ff u. 22 (1957), 
262 t', - Zum I'r-anaö s Lschen Recrrt siene ~\rancescakis 
509 f1'. - Zum luxemburg ischen Repnt vgl. Bernecker, 
HabclsZ 27 (1962), 309 ff. - Zum österreichischen u. 
SChweizerischen Recht beachte Riezler 255 ff, 264 ff 
und zum schwedischen den Bericht in RabelsZ, 25 (1960), 
501 ff. - Zu der hier besonders interessanten ~ntwick 
Lung im griecniscl1en Re ch t beachte Fragistas, RabelsZ 
27 (1962), 436. 

155) z.B. Soergel-Kegel, Bom , 36 zu Art. 19, 35 zu Art. 22, 
57 zu Art. 24. 

156) z.B. Fragistas, vgl. die Sspr. durch fuattbies, R~belsZ 
23 (1951::l), 392 H. 

157) bspw. das auf der 9. Haager Konferenz getroffene Ab 
kommen ü be r c:(en Schutz JIi;inderjähriger vg1. Ferid, Ra 
belsZ 27 (1962), 441 ff (436), Text: RabelsZ 27, 542 
f1'; (grundsätzl. "gewöhnlicher Aufenthalt" maf3geblich). 
Vg L, auch den Haager Vorentwurf eines Internationalen 
d op t i on s abkommena ; hiezu Schwind, StAZ "1964, 29 ff 

(32). 
158) vgl. etwa die Reformvorschlä~e des Deutschen Rates 

für Il'R, wonach in :r:hesachen auf' den gewöhnlichen 
Aufenthalt (hilf'sweise an den Aufenthalt) eines Ehe 
gatten abgestellt werden soll; siehe Lauterbach, Re 
form 4; Kegel, RabelsZ 25 (1960), 218; Neuhaus, FrunRZ 
1962, 416 1. 

Wird an Wohnsitz oder Aufenthalt an[eknü_[Jft 
und kein Gleichlauf mit Abhängigkeit des mate 
riellen Rechts von der internat. Zust. durchge 
führt, so besteht in vielen Fällen, - trotz grös 
seren Arbeitsaufwandes, wegen der Anwendbarkeie 
ausländischen Rechts - , geringere Gewähr für 
die Richtigkeit des Prozeßer~ebnisses. 

Die enge Verbundenheit von materiellem und 
Verfahrensrecht in der fG führt insbesondere in 
den erbrechtlichen und vormundschaftsrechtlichcn 
Angelegenheiten, - weniger bei den außl:rvorInund 
schaftlichen Tätigkeiten des VormundschaftsGe 
richts -, häufig-zu außerordentlichen, wenn nicht 
unlösbaren, Scnwierigkeiten. 

Die Beteiligten sind bei Anknüpfung an Wohn 
sitz oder gewöhnlichen Aut'errtha.L t huu I'Lu e r u eu 
Prozeßgericht naher als bei Befolgung des Gleich 
laufes. Bei Aufenthalt oder Wohnsitz der Betei 
ligten in verschiedenen Ländern, vurliert dieser 
Vorteil aber an Gewicht. Bei der \'Iahl zw i ache n 
iiohnsi tz und gewöhnlichem Aufenthalt, verdient 
der gewöhnliche Aufenthalt hier den -Vorzug. 

Beweise können in der Heßel am sichersten 30m 
00hnsitz oder - meist noch besser - aIn Ort des 
gewöhnlichen Aufenthalts festgestellt und gewür 
d Lg t werden. Bei Aufenthalt oder "lYohnsi t z der Be 
teiligten in verschiedenen L~ndern empfiehlt es 
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sich, an die charakteristische Person 159) an 
zuknüpfen 160). Bei Wechsel des Wohnsitzes oder 
Aufenthaltes durch die·charakteristische Person 
ist - insoweit am vorteilhaftesten - auf den fLtr 
die BeweiswUrdigung und -feststellung maßgebli 
chen Wohnsitz oder Aufenthalt abzustellen. 

2.) Durchsetzbarkeit der Bntscheidung 

Zuständigkeit der Gerichte am Wohnsitz oder 
beim gewöhnlichen Aufenthalt tler charakteristi 
schen Ierson garantieren eher die (rasche und 
reibun slose) Durchsetzbarkeit der Entscheidung 
als di~ Statutszuständigkeit 161). Zwischen 
Nohnsitz uno gewöhnlichem ufenthalt ist der /?e 
wöhnliche Aufenthalt vorzuziehen. Die Bntschel 
dungcn müssen meist im Land des gewöhnlichen ~uf 
enthaltes durchc;ef:etzt werden und auch der Hel 
matstaat erkennt Entscheidungen dieses Staates 
noch am ehesten an, - au!3ervormundschaftsgericht 
liehe Maßriahmen des Vormundschaftsgerichts häufi 
ger als vormundschaftsrechtliche und erbrechtli 
ehe Entscheidungen 162). 

159) in Anlehnung an 0chnitzer I 53 ff. Man kann auch in 
Aris ch.Luß an Raape 43 von "Hauptperson" sprechen - 
oder in Anlehnunb an die Terminologie der neue ren 
Lehre zur Behandlung der liehrstaater (vgl. Ferid, 
RabelsZ 23 (1958), 498 ff u. auch EGH, Urt. v. 11. 
6. 1958, JZ 1959, 121 ff): von "vorherrschender Pe r= 
son - oder in Anlehnung an Beitzke, Grundgesetz 23: 
von der Person, der das Schwergewicht zukommt. 
Bei den aurJervormundschaftsgerichtlichen ;·,laßnahmen 
des VOI~undschaftsgerichts betrachtet das BayObLG 
- einer al13emeinen Tendenz entsprechend, vgl. Ab 
schnitt "Adoption" - das hind als char-ak t e r-f s tn'e c he 
lerson. Im Entmündigungs- und Vormundschaftsverfah 
ren ist ~er Betroffene die cnarakterische l'erson. 
Hei der Bestdtidung des Adoptionsvertrages betracn 
tet § 66 l!'GG den Annehmenden als die Hauptperson. In 
Nachlai3angele;;cnhei Gen ist crundsiitzlich der :t;rblas 
seI' al vorherrschende lerson anzusehen. 
vglo ir.l einzelnen oben s. 225 ff. 
v;:,lo cli C :iil1l';c;ise auf d as au s Liinu i s che Recht oben Anlll. 
<;;6 ff u , 152, 1";0 an den ancecebenen Orten buch regel 
mlißig die .LnerKennUn[ ausl. Entscheioungen behbndelt 
w i rd , 

160) 

161 ) 
162) 
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3.) Neut~alitüt der Zust~ndirkeitsregelung 

Die von Neuhaus u.a. 163) vorgetra~enen Be 
denken über, eine Aushöhlung des 1~R bei rechts- 
ge·stal tenden En t scne Ldungen beziehen s Lc n Gerade 
auf die Anknüpfung der inte~nbt. Zust. an don ge 
wöhnlichen Aufenthalt und den Wohnsitz. 

4.) Zuverlüssigkeit des Hechtsscheins 

, Das Territorialitdtsprinzip wird dem Ver 
kehrsinteresse an der Zuverlässigkeit des tiechLs 
scheins arn besten eerecht 164). 

5.) Klarheit der Zustündigkeitsregel 

Wohnsitz oder Aufenthalt sind öfters leichter 
zu bestimmen als das anwendbare Hecht (als Voraus 
setzung für die internat. Zust. beim Gleicnlauf) 
165). Es können aber auf Grund des verschiedenen 
Inhalts der Begriffe "gewöhnlicher" und "schlich 
ter Aufenthalt" 166), "recidence" und "residence" 
167), sowie insbesondere von "\,'ohnsi t z " 168) und 

163) 
164) 

vg l , zu diesem "Kernproblem" oben bei Anm , 145 u. ,115. 
siehe oben bei Anm. 147 u. Schmitt-~eters 19 (U.b. mit 
Hinweis auf die aurt.Li che BegrUndung . zum }'StG v , 3.11. 
1937). . 

166) vgl. zu diesen Begriffen: § 14- I SteueranpassungsG v , 
16.10.1934- (RGBl. I 925); BayObLG, Urt. v. 2.2.1949, 
BayOb~Z 1951, 38 ff; F6rLd, RabelsZ 27 (1962), 434; 
Papenfuß 1 ff; Stein-Jonas 11 1, Baumbach-Lauterbach 
3 A u. Wieczorek (I a 1 zu § 606 Zl'O; Riezler 184 f; 
Nagel, RabelsZ 22 (1957), 184 ff; Stoll, RabelsZ 22, 
187; Mann JZ 1956, 466 f; Neuhaus, t.:rundbegr. 151 ff 
u. JZ 1956, 538; Breidenbach, StAZ 1959, 296 ff mit 
Hinweis auf §§ 321-328 DA. 
siehe Ferid-Firsching 11 US Grdz. Rdz. 41 ff; Riezler 
193 ff; Nußbaum, Grundzüge 130; Uc Clean, l.ieaning of 
Residence, 11 (1962) 1nt. Cornp , r..». 1153 H, Nagel 
a.a.O. (Anm. 166). 
zum Begriff des Wohnsitzes, dcr im dt. Verfahrensrecht 
dem des Sachrechts entspricht (vgl. KG, Besohl. v. 16. 
2. 1961, FamRZ 1961, 383 ff (384) siehe Staudin~er 
Coing 2 ff zu Art. 7; Hiezler 185 ff mit ein6ehender 
Berüoksich tigung des ausländiscllen Re eh ts; iieuha.us, 
Grundbegr. 147 u , ·166; Ji'rancesoakis, Ln t , Zust. 511 f; 
Stoll u. Breidenbach a •. a ;o , (Anm , 166); OLG Celle, Urt. 
v •. 15.10.·1'!25, JW 1926, 388. Weiter: (sog. verbesser 
ter V:ohnsi.tzbegriff) Rabe I I 171 f; hiezu wiederum l"e 
rid, Reubür6er 47. 

167) 

168) 
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"domicile" 169) erhebliche Qualifikationsschwie 
rigkeiten entstehen 170). Schwierigkeiten erge 
ben sich auch dadurch, ',daß Wohnsitz und vor allem 
Aufenthalt leicht gewechselt werden können. 

6.) Voraussehbarkeit der internat. Zust. 

Die Beteiligten vertrauen am häufigsten auf 
die Zust. des Stautes, in dem sich der tatsäch 
liche räumliche lÜ ttelpunkt ihrer Lebensbezie 
hunden befindet 171). Die Anknüpfung an den ge 
wöhnlichen' Aufenthal t wi r-d also öfter vorausge 
sehen als - schon wegen der Institution des ge 
setzlichen Vfohnsi tzes und der subjektiven Ele 
mente im Vlohnsi tzbegriff 172) - die an den Wohn 
sitz oder als die Anknüpfunb an das maßgebliche 
materielle H.echt beim Gleichlauf. Von mehreren 
Beteiligten gebührt der charakteristischen Per 
son der Vorzug. 

7.) ~olitische Interessen 

Negative Kompetenzkonflikte werden durch die 
Anlmüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt wei t 
;_ehend vermieden 173), durch die Anknüpfung an 
den Wohnsitz weniger. In außervormundschaftli 
chen Tätigkeiten des Vormundschaftsgerichts - 
seltener im Vormundschafts- und Erbrecht - ent 
stehen bei dieser Anknüpfung aucb nur ,verhält 
nismäßig wenig "hinkende" Rechtsverhältnisse, weil 
das Ausland Entscheidungen dieser Gerichte bäufig 
anerkennt 1'14). 

169) siehe .l!'erid-Firsching a s av O; (Anm. 165); Henrich, Ra 
belsZ 25 (1960), 456 ff; Riezler 193 ff; Raape 72 ff; 
Hußbaum, Grundzüge 127 ff; Brintzinger 1960, 346; Na 
gel, RabelsZ 22 (1957), 184 f. 
vgl. Ferid-Neubürger 47; Riezler 184 f; Mezger, JZ' 
1954, 663 r. 
vgl. Riezler 184 f u , BGH, Urt. v. 7.12.1955, NJW 1956, 
262 f (263); aber auch Neuner 24. 
Für den :aegriff des gewöhnlichen Aufenthalts wird das 
Bestehen subjektiver Elemente ganz überwiegend abge 
lehnt; vgl. das in Anm;' 166 angegebene Schrifttum. 
von diesem Gesichtspunkt ließ sich auch die 9. Baa 
ger Konferenz beim Abschluß des Abkommens zum' Schutze 
Minderjähriger leiten; vgl. Ferid, RabelsZ 27 (1962), 
433. 

174) vgl. oben S. 238 u. 234 f. 

170) 

171 ) 

172 ) 

173) 
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8.) Gesetzesumgehung 

Die Anknüpfungen an ',Johnsi tz und (noch mehr) 
an Aufenthalt erleichtern eine Umgehung der Zu 
ständigkeitsregelung 175). 

Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung 

Die unmittelbare Anknüpfung an gewöhnlichen 
Aufenthalt undWohne f t z fördert 176) Rechtsver 
gleichung und, soweit überhaupt durchführbar, 
Rechtsvereinheitlichung stärker als die Anknü 
pfung an die örtl. Zust. oder gar die Statuts 
zuständigkei t • 

E. Belegenheitszuständigfeit 
========================= 

I. Die Rspr. des BayObLG 

Der Beschl. v. 16.1.1959 178) nennt in seiner 
Aufzählung der denkbaren Anknüpfungen auch die Bele 
genheit 179). Insgesamt spielt die Belegenheitszu 
ständigkeit aber eine geringere Rolle in der Rspr. 
des BayObLG als die Zust. kraft Gleichlaufs oder An 
knüpfung an die örtl. Zust. 

Ausdrücklich stellt das BayObLG in keiner Ent 
scheidung zur Bestimmung der internat. Zust. auf die 
Belegenheit ab. Auch nicht der Beschl. v. 16.1.1959. 
Stillschweigend geschieht dies aber in den .t-;rkennt 
nissen, die bei Strei tigkei ten U11 Eintragu,lt_;en in in 
ländische Register die internat. Zust. der dt. Behör 
den unterstellen 180). 

175) 
176) 

178) 
179) 
180) 

v51. oben S. 235. 
wenn man keinen G'Le Lc h Lauf mit Abbäne;igkeit des 
materiellen Rechts von der internat. lust. durchführt. 
BayObLGZ 1959, 12. 
zum Begriff siebe Neuhaus, Grundbe~r. 1'67. 
vgl. zu dieser internat. Zust.kraft "Belegenbeit des 
Haupteintrages" Schmitt-Peters 25. 
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So insbesondere bei Streitigkeiten um Eintra 
gung der Gütertrennung für Neubürger in das Güter 
rechtsreg~ste~ 18~), sowie 'um Adelsbezeichnungen 
182) und ßhellchkelt oder Außerehelichkeit von Ge 
burten 183) in Personenstandsbüchern. ' 

Auch die internat. Zust. zur Vornahme von Si 
cherungsmaßnah~e~ in erbrechtlichen Angelegenhei 
ten 184) kann mlt der Belegenheitszuständigkeit 
begrUnaet werden. 

Die Beschlüsse v. 7.2.1958 185) und v 22 2 
186) , , • •• 

1963 , dle slch u. a. mit der Eröffnung von Aus- 
ländertestarnenten befassen, erwähnen die Belegenheit 
nicht als denkbares Kriterium für die internat. Zust. 
187) • 

Die Entscheidungen, die § 2369 BGB mit der ein 
helligen Meinung als Norm über die internat. Zust. 
zur Ausstellung eines (Fremdrechts-) Brbscheines an 
zusehen 1~B), gehen nicht auf die Frage ein, ob § 
2369 nur dle Belegenheitszuständigkeit bestätigt 189). 

151) beachte z.B. Beschl. v. 17.3.1959, BayObLGZ 1959, 89 
ff; v. 15.2.1963, BayObLGZ 1963, 45 ff. 

182) z.B. Beschl. v. 2B.l0.19~0, BayObLGZ 1960, 418 ff 
(421 f), betr. Aaelsbezelchnungen früherer Estländer' 
und v. 21.12.1962, BayObLGZ 1962, 401 ff (402) betr' 
Adelsprädikate der Volksdeutschen aus Ungarn. ' • 

:z,.B',Beschl. 'v. 9.8.1963, BayObLGZ 1963, 214 ff, betr • 
.t.hellchkelt nach Art. 315 code civile; und v. 8.10.1963, 
BayObLGZ 1963, 265 ff, betr. Kinder aus Ehen zwischen 
Griechen und Deutschen. 

18:;) 

184) 
185) 

186 ) 

siehe S. 227. 
BayObLGZ 1958, 35 ff (41), bet r , 'L'estament amerikani 
scher Erblasserin. 
BayObLGZ 1963, 52 rr , 'be t.r . Testament eines Flücht 
lings i.S. des Art. 1 der Genfer Flüchtlingskonven 
tion. 
Eingehend zum Streitstand Staudinger-]!'irsching Bern , 
16 zu § 2260. In der Schweiz wird die internat. Zust. 
zur Eröffnung von Aus Länd e r t e s t aman ten mit der Bele 
genheit im Inland begründet, siehe Ferid-Firsching I' 
Schweiz Grdz. Rdz. 32. 
vgl. oben~. ~13. 
hiezu (bejahend) Ke~el 367. 

187) 

188) 
189) 
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rr. Würdigung 

Angesichts der geringen Bedeutung der Belegen 
heitszuständibkcit in der Rspr. des BayObLG und der 
engen Verwandtschaft, - jedenfalls was die Vor- und 
Nachteile anbetrifft -, mit der Aufenthalts- und 
Wohnsi t z zua t ändf gke L t, kann im wesentlichen auf die 
dortieen Ausführungen verwies6n ~erden. 

Es sei nur hervorgehoben, uaß die Be s t i mmung 
der Belegenheit in der Regel kaum Schwierigkeiten 
bereitet. Das gilt insbesond~re für Sachen. Zur Be- 
s t Lmmung der Belegenhei t von Rechten liegt eine reich 
haltige Literatur vor, so daß auch 'hier meisLens kei 
ne übermäßigen Schwierigkeiten zu überwinden sind. 

F. Not- und Fürsorgezust~Lllqigkei t 

I. Die Hspr,. des BayObLG 

Der Beschl. v , 16.1.1959 190) nennt als weite 

ren 'denkbaren Anknüpfungspunkt die "Ho t zuu tund i gk c i t 
bei Gefährdung eines Kindes oder ,öffentlicher Belän 

ge". 

Als Beispiele nennt der Beschl. die Pi.irsorGecr 
ziehung eines verwahrlosten ausländischen )"indes 191), 
das Legi t'imationsfeststellungsverfahren 192) und die 
Ablehnung eines :2ingreifens seitens der ausländischen 
Stellen 193) •• 

Aus der Rspr. des BayObLG können weiter genannt 
werden: die Zustöndiekeit zur Vornahme von Sicherun~s 
maf3nahr;len in erbrechtlichen Angelec;enhei ten 194) und 

, 190) B~yObLGZ 1959, 8 ff (12). 
191) Hinweis auf BayObLGZ 1953, 289. 
192) Hinweis auf OLG Frankfurt, NJW 1958, 636. 
193) Hi.nwe Ls auf Heu 135 rr , '141; Bay ObLGZ 25, 369; 

33, 389. 
194) vgl. oben S. 227. 
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als Beispiele einer Notzuständigkeit zur Verhinde 
rung einer Rechtsschutzverweigerung: internat. Zust. 
zur Ausstellung von Erbscheinen für Lastenausgleichs 
zwecke auch bei Ausländernachlassen, sowie zur Be 
handlung der Nachlaßangelegenheiten Sudetendeutscher, 
die nach dem ABGB beerbt werden 195). 

Im interzonalen Recht beschäftigt sich das Bay 
ObLG noch mit der Notzuständigkeit wegen Nichtaner 
kennung der ostzonalen Entscheidung in der Bundesre 
publik aus Gründen des ordre public 196). 

In all diesen erbreqhtlichen und fürsorgerecht 
lichen Entscheidungen spricht das BayObLG aber nie 
ausdrücklich von Not- oder Fürsorgezuständigkeit wie 
im Beschl. v. 16.1.1959, für den diese Zuständigkeit 
nicht praktisch wird. Das Gericht stützt die inter- . 
nato Zust. in diesen Erkenntnissen auf das "öffent 
liche Interesse" oder auf die Erwägung, es sei im In 
teresse der Beteiligten "nötig", die internat. Zust. 
zu bejahen 197). 

II. Würdigung 

Mit der Annahme einer Not- und Fürsorgezust. be 
finde t e i ch- das BayObLG in }ünklang mit der inländi 
schen Lehre 198) und Rspr. 199) und in Übereinstim- 

195) 
196) 

197) 
198) 

siehe oben S. 227 f. 
vgl. Beschl. v. 15.5.1956, BayObLGZ 1956, 161 ff (171) 
U. v , 16.7.1957, BayObLGZ 1957,213 ff. 
beachte die in Anm. 191 u. 194 angegebenen Abschnitte. 
vgl. Reuner 53; Wahl, RabelsZ 10 (1936), 50 ff; Reu 
110, 145, 169; Riezler 122; Neuhaus, RabelsZ 20 ~1955), 
265 ff u , :eaml'l.Z 1959, 482 f sowie JZ 1951, 646 r; Döl 
le, llt. i'lotartag 1961, 36; Beitzke, Lehmann-l!'estschr. 
502 u. 497; Sonnenberger 155 ff; Habscheid ZZP 67, 
188 ff; ::lchwimann FamRZ 1959, 330. 
eiehe rtG, Beschl. v. 30.6.1927, RGZ 117, 377 ff (378); 
KG, Beschl. v. 2:5.6.1933, JJi'G 10, 21 ff u , v , 6.9.1935, 
JJi'G 13, 36 ff; OLG j,;ü.nchen, Beschl. v. 10.5.1938, J]<'G 
18, 18; OLG Nürnberg, Urt. ~. 8.5.1950, HJZ 1950, Spal 
te 909 ff (910) mit Anm , l.lak ar-ov ; ferner LG-1'räs. Re 
~ensburg, Beschl. V. 9.7.1949, SJZ 1949, Sp. 781 f 
(782) mit Anm. Ji'erid. 

199) 
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mung mit dem ausltindischen Recht 200). Die Begrif 
fe selbst werden allerdings nicht einheitlich auf- 
gefaßt 201). . 

Die aUS der Rspr. des BayObLG angeführten Fälle 
einer Not- und Fürsorgezuständigkeit ·stellen -·wie 
die in der Lehre und der sonstigen Rspr. genannten - 
Unterfälle der Aufenthal~s- oder der Belegenheitszu 
~tändigkeit dar. Es sind gerade die Tatbestlinde,bei 
denen die Vorteile 'der Aufenthalts- oder. der Bele 
genheitszuständigkeit gegenüber denen des Gleichlaufs 
mit Abhängigkeit der internat. Zust. vom materiellen 
Recht besonders stark wiegen. Mit anderen Worten: in 
der Not- und Fürsorgezust. sind die Sachverhalte er 
faßt, für die sich die materiale Maxiue der interna 
tionalen Arbeitsgemeinschaft und Arbeitsteilung auf 
Grund der unterschiedlichen (räumlichen) Lage der Ge- 

. richte 202') besonders anbietet.' 
Zu den einzelnen Vor- und Nachteilen kann auf 

die Ausführungen zu den Anknüpfungen an Aufenthalt, 
Wohnsitz u'nd Belegenheit verwiesen werden. 

G. Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit 

I. Die Rspr. des BayObLG 
203) Der Beschl. v. 26.5.1961 betrachtet die 

Staatsangehörigkeit als denkbares Kriterium der in 
ternat. Zust. Er stellt die Entscheidung dann aber 
doch dahin und stützt die internat. Zust. auf all 
gemeine Erwägungen 204). 

200) Zum französischen Recht Francescakis, Int. Zust. 510 
f, 514; Riezler 276. - Zum anglo-am~rikanischen 
Dopffel, RaqelsZ 2~ (1957), 228 U. 234; Riezler 279 
u. 286. - Zum österreichischen Reu 110; Matthies, Ra 
belsZ 23 (19§8), 393 f. - Zum portugiesischen vgl. 
den Bericht in RabefsZ 25 (1960)" 1.91 (Fußn. 7) u , 
zum schwedischen den Bericht in RabelsZ 25 (1960)., 
503 rr, 
vg L, die Angaben in Am. 198. Das .Ls t insbes. darauf 
zurückzuführen, daß - worauf Sonnenberger 158 hin 
weist -, letzten Endes jede Tätigkeit des Staates 
Fürsorge ist. 
siehe zu dieser Maxime Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 
231 ff. 
BayObLGZ 1961,176 ff (177 ff). 
velo obe~ S. 227 f. 

201 ) 

202) 

203) 
204) 
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gen deutschen Rechtsprechung 211) als selbständige 
Anknüpfung für die internat. Zust. kaum Bedeutung. 
In Gegensatz zu einigen ausländischen Rechten 212). 

Wegen der mittelbaren Anlmüpfung an die Staats 
angehörigkeit im deutschen Recht beim Gleichlauf mit 
Abhängigkeit der internat. Zust. vorn anwendbaren ma 
teriellen Recht und wegen d e r vc rh ä L tnismäßig gerin 
gert Bedeutung der selbständigen Anknüpfung an die 
Staatsangehörigkeit-kann größtenteils auf die Würdi 
gung des Gleichlaufes hingewiesen werden. Das gilt 
insbesondere auch fUr das verschiedene Gewicht der 
Vor- und Nachteile in den einzelnen Rechtsgebieten. 

Es sei nur hervorgehoben: 
In der Regel entfallen die Nachteile der Anwen 

dung fremden Rechts 213), weil zumeist bei dt. in 
ternationaler ZW3t. auch das d t , 3achrecht anzuwen 
den ist. 

Vom Heimatstaat trennen die BeteiliGten gele 
gentlich große Entfernungen. Zuwe i l.en sind die Be 
ziehungen zum Heimatstaat ganz abgebrochen 214). 
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Der Beschl. v. 22.4.1958 205) bekräftigt mit 
der Staatsangehörigkeit die 'von ihm bejahte inter 
nat. Zust. zur Auszahlung des Kindergeldes für ein 
deutsches Kind. 

Der Beschl. v. 16.1.1950 206) hält die Heimat 

behörden für ausschließlich berufen, die im Heimat 
staat eines Ausländers ausgesprochene Entmündigung 
aufzuheben 207) 208). 

Der Bes~hl. v~ 16.1.1959 209) schließlich er 

wähnt die Staatsangehörigkeit nicht als selbständi 
gen Anknüpfungspunkt. Bei der Anknüpfung an die örtl. 
Zust. führt er aber aus, damit werde nach § 36 Abs. 
2' FGG "einschlußweise auch dem Anknüpfungspunkt der 
deutschen Staatsangehörigkeit Rechnung" getragen. 

Damit erschöpfen sich im wesentlichen die Aus 
führungen des BayObLG zur Staatsangehörigkeit als 
Kriterium der internat. Zust. 

II. Würdigung 

Wie in der Rspr. des BayObLG und im geschriebe 
nen deutschen Recht 210) erlangt die Staatsangehö 
rigkeit auch im deutschen Schrifttum und der sonsti- 

205) 
206) 
207) 
208) 

BayObLGZ 1958, 100 ff (102). 
BayObLGZ 1951,137 ff (138). 
vgl. oben 8.52 ft. _ 
Diese Zust. ist aber nicht aus der Staatsangehörig 
keit abzuleiten, sondern aus dem grundsätzlichen Ver 
bot der Abänderung oder' Aufhebung ausländischer Ent 
Gcheidungen. Vgl. hiezu Nagel ZZP 75, 434 f~ 

BayObLGZ -1959, 8 ff (12). 
Ausnahmen z.B. BG Art. 23: ZPO §§ 15, 27 Abs. 2 606 a, 
606 b, 642 Abs. 1 S. 2, 642 Abs. 2, 648 Abs. 2, 676 
Abs. 2, 680 Abs. 3 i.Vb. mit 648 Abs. 2; Haager Bnt 
mündigungsabkommen v , 17.7.1905 (RGBl. 12, 463) ins 
bes. Art. 1; VerschG § 12 . 

Besondere Schwierigkeiten können bei der Pest 
stellung und Vlürdigung der Beweise entstehen 215). 

Die rasche und reibungslose Durchsetzbarkeit 
der EntscheIdung ist oft nicht gesichert • .Es be 
steht die Gefahr negativer und positiver Kompetenz 
konflikte 216). 

209) 
210) 

, 211 ) siehe z. B. Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 229 f; Nagel, 
ZZP 75, 419 u. 431; Kegel 342, 365, 375, 384 et pas 
sim. - Der Deutsche Rat für IPR s ch Lüg t !Lil' das Ehe 
recht vor, !:ltaatsangehörigkei t und g ewöhnj.Lchcn Auf 
enthalt (hilfsweise den Aufenthalt) gleichberechtigt 
nebeneinander zu stellen; vgl. Lauterbach 4, heGel, 
RabQlsZ 25 (1960), 218; Neuhaus, i!'amRZ 1962, 416 l. 
so insbes. in Art. 14, 15 code civile, vgl. Frances 
cakis, Int. Zust. 509 ff; Bornecker, RabelsZ 27 (1962), 
309 ff; und auch im italienischen Recht (Art. 4 codice 
di procedura civile, vgl. die Literaturangaben in Ann, 
154. Dort auch Hinweise auf weiteres ituslandsrecht. 
vgl. oben bei Anm. 121 ff. 
siehe oben bei Anm. 138 ff. 
beachte oben bei Arua. 142. 
vgl. bei Anm. 141 f. 

212) 

213) 
214) 
215) 
216) 

•••• 



- 248 - 

Die v~n Neuhaus u.a. befürchtete Aushöhlung des IPR 
ka~ 1n der Regel - wegen d~s Staatsangehörigkeits 
pr1nzips im dt. Kollisionsrecht - nicht eintreten 
217) • 

Der Rechtsschein öffentlicher Bücher ist nicht 
zuverlässig 218). 

Die Staatsangehörigkeitsverhältnisse der maß 
geblichen Personen können schwer feststellbar sein 
219). Die a~1geme~nen Fragen zur Bestimmung der 
Staatsangehor1gke1t sind jedoch weitgehend geklärt 
220). 

Die Voraussehbarkeit ist insbes. bei den außer 
vormundschaftsgerichtlichen Tätigkeiten des Vormund 
schaftsgerichts erschwert 221). 

. ~ie ausschließliche Beachtung der Staatsangehö 
r1gke1tszust. schafft eine - insbes. in den außer 
vormundschnftsgerichtlichen Tätigkeiten des Vormund 
schaftsgerichts oft undurchführbare - Distanz zu den 
F~e~den. Andererseits können die eigenen Staatsange 
hor1gen enger an ihre Heimat gebunden werden 222). 

Die Staatsangehörigkeitszuständigkeit ist ver 
hältnismäßig schwer zu umgehen. 

. Die Vergleichung der materiellen Rechte wird 
durch die regelmäßige Anwendung eigenen Sachrechts 
erschwert 223) •. 

217) 
218) 
219) 

220) 
221 ) 
222) 
22.3) 

siehe bei Anm. 143 f. 
vgl. oben bei Anm , 145. 
beachte hiezu Neuner 24; Rabel I 171' 
ger 47. V/eiter oben bei Anm , 148. ' 
vgl. oben S. 29. 
siehe bei Anm. 149. 
vgl. oben bei Anm. 150. 
vgl. oben bei Anm. 151. 

Ferid, Neubür- 
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H •. Anknüpi'ung an Gebietshoheit und Gerichtsbarkeit 
==============================================~ 

Die Rspr. des BayObLG 
Der Beschl. v , 16.1.1959224) stellt dahin, "ob 

die Gebietshoheit und die daraus fol~ende ErstreckunG 

I. 

der inländischen G~richtsbarkeit auf alle im Inland 
befindlichen Personen zur Begründung einer deutschen 
internationalen Zuständigkeit überhaupt heran~ezogen 

werden können". 
Die unklare 225) und im Beschl. v. 16.1.1959 

(insoweit) ausdrücklich aufgegebene Entscheidung v. 
21.3.1952 226) zur Bedeutung des Aufenthaltes von 
Beteiligten im Ausland wurde bereits oben darge 
stellt 227). 

II. Würdigung 
Auf Gebietshoheitund Gerichtsbarlcei t abzustel 

len, hieße, die bloße Möglichkeit, Herrschaft auszu 
üben, als Kriterium der internat. Zust. verwerten. 
Das widerspräche aber gerade dem Sinn der Regeln über 
die internat. Zust., der Schaffung einer internatio 
nalen Arbeitsgemeinschaft und Arbeitsteilung 228). 

J. Anknüpfungspunkte: SachzusaQ~etihang, Erfüllungsort 
================================================== 

Die im Beschl. v , 16.1. 1959 229 ) weiter genann 
ten Anknüpfungspunkte: Sachzusarnmenhang 230) und Er 
füllungsort 231) erlangen in der Rspr. des BayObLG, 
keine Bedeutunß. 

224) 
225) 

BayObLGZ 1959, 12. 
in bezug auf die Rechtsnatur des angeblichen Verbotes, 
bei ausländischen Beteiligten ein Gerichtsverfahren 

. durchzuführen. 
226) BayObLGZ 1952, 74 ff. 
227) vgl. oben S. 206 f. 
228) oben S. 201 ff. 
229) BayObLGZ 1959, 12. 
230) vgl. hiezu Riezler 285 u , - auch vom BayObLG a.a.O. 

genannt: Beitzke, Lehmann-Festschr. 501, Reu 189,193. 
a31) siehe zu diesem Anknüpfungspunkt Schnitzer 11 815 ff. 
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K. Schutzwürdige Belange 

Das BayObLG bejaht mehrmals 232) - wie teil 
weise auch die sonstige Rspr. 233) und gelegen~ 
lieh die Lehre 234) - die internat. Zust. alle~n 
mit einem Hinweis auf die schutzwürdigen Belange, 
ohne diese Klausel zu konkretisieren. 

Auf die Gefahren solcher Generalklauseln: Ver 
weichlichung des Denkens, Rechtsunsicherheit und 
Willkür wies bereits Hedemann eindringlich hin 235) 
236). Im internationalen Recht kommt insbesondere 
hinzu, daß sie die Rechtsvergleichung erschweren. 
Der ausländische Jurist kann Generalklauseln, wenn 
überhaupt, dann nur schwer im Geiste der fremden 
Rechtsordnung auffassen 237). , 

L. Das Verhältnis der internationalen Zuständigkeiten 
====='============================================= 
zueinander 

Zum Verhältnis der internationalen Zuständig 
keiten auf Grund der verschiedenen Anknüpfungspunk 
te äußert sich das BayObLG bis jetzt nur selten. 

232) vgl. Beschl. v. 6.11.1959, BayObLGZ 1959, 416 ff 
(419); v. 26.5.1961, BayObLGZ 1961, 176 ff; siehe 
auch Beschl. v. 13.1.1954, BayObLGZ 1954, 161 ff 
(163) u. v. 15.5.1956, BayObLGZ 1956, 161 ff (172). 
beachte HG, Urt. v , 25.1.1940, RGZ, 162, 329 ff (335); 
KG, Beschl. v , 8.9.1958, FamRZ 1958, 426 ff (427 r)j 
OLG Stuttgart, Beschl. v. 26.11.1951, DNotZ 1952, 231. 
vgl. Steindorff, JZ 1958, 244. 
Flucht in die Generalklauseln 1 ff. 
vgl. auch Larenz, JZ 1962, 105 f; Gernhuber, ~chmidt 
Rimpler-Festschr. 156;,Esser, JZ 1956, 555; Dolle, 
Dt. Notartag 161, 33 f. 
siehe Ne uhau s , Grundb'egr. 19. 

233) 

234) 
235) 
236) 

237) 
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In den erbrechtlichen Errt ache t dung en I' il L , 
stillschweigend von der Ausschließlichkeit c,J, I' l'" 
ständigkeit kraft Gleichlaufes aus. 

Der für die Anknüpfung an die örtl. Zus t • 1'1, I 

tungweisende Beschl. v , 16.1.1959238) formul1ll'L I1 
seinem ersten Leitsatz dagegen: 

"Die internationalen Zuständigkeiten der G 1'1 It 

te (Behörden) der freiwilligen Gerichtsbo.rlw1 L 
mehrerer Staaten sind grundsätzlich konkurr1 
rende, auch wenn der ausländische Staat ein 
ausschließliche Zuständigkeit beansprucht". 

Die Gründe verweisen hiezu auf Neumeyer 239), 
erklären sich aber sonst weiter nicht. 

Der B~schl. v , 19.11.1964 240) 'schließlich s t '11 L 

dahin, ob § 66 Abs. 2 FGG eine ausschließliche int '1' 

nat~' Zust. beanspruche oder nur eine konkurrierende 
internat. Zust. begründe 241) 242) 

238) 
239) 
240) 
241 ) 

a.a.O. 
IV § 7 (S. 77). 
noch unveröffentlicht. 
vgl. oben "Anknüpfung an die örtl. Zust., Be s t ä t Lg ung 
des Adoptionsvertrages". Dort in Anm. 63 auch dazu, 
daß das BayObI,G zur konkurrierenden int. Zust. neigt. 
Zum Schrifttum, zum ausländischen Hecht und zur Bewer 
tung des Verhältnisses auf Grund der f'o rma l en Hax i.men 
(Praktibili tät für die Dur chf'ühr'ung des Verfahrens, ' 
Neutralität der Zuständigkeitsregel etc.) vgl. die Aus 
f'ühr ungen bei den einzelnen Anlmüpfungspunkten. 

242) 
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§ 5 '. Fehlen einer internationalen Zuständigkeit entge- 

;:~=~:~=~ll;:~:i~:~=~;~~~.~~~:~=~~:;~=S~h;:k:~=~~;=~~:== 
====='================================================== 
Ausübung der' internationalen Zuständigkeit 
===~====================================== 

Übersicht 

A. 
B. 
C. 

Rechtsnatur der Einschränkung 
"\Vesensfremdhei t" _ 
Inanspruchnahme ausschließlicher internationaler Zu 
ständigkeit durch fremden Staat und Nichtanerkennung 
der Entscheidung im Ausland 
Frühere Rechtshängigkeit im Ausland 
Abänderung ausländischer Entscheidunge1_l .. 
Mißbräuchliche Ausnutzung der internat~onalen Zustan 
digkeit, Ausschluß der internationalen Zuständigkeit 
durch ~arteivereinbarung 

D. 
E. 
F. 

A. Rechtsnatur der Einschränkung 

Zu dem praktisch bedeutungslosen Problem 1), was die 
evtl. Einschränkung der internat. Zust. durch die nachfol 
genden Fälle rechtlich bedeutet: 

Fehlen der internat. Zust. überhaupt oder nur Aus 
schluß ihrer Ausübung 

äußert sich das BayObLG nicht. 

B. "l'iesensfremdhei t" 

Das BayObLG hat noch in keinem Fall abgelehnt, Rec1_lt 
zu sprechen, weil die internat. Zust'"zw~r nach allgeme~ 
nen Grundsätzen gegeb~n sei; da~ au~land~sche S~chr.ec1_lt 
aber eine Tätigkeit verlange, d~e s~ch nut den ~n~and~ 
schen Verfahrensarten nicht vertrage 2). Auch bc i, Adop 
tionen durch Us-Staatsangehörige ist dies - anders als 

1) vgl. Riezler 219 f. " 
2) v"l zu dieser SOD. 1esensfremdhelt bspw. Reu 164 ff; 

Rie;ler 211, 233 f1' ("sachliche staatliche Unzustän 
diaLeit"); I~rönig 99; \'iengler, NJW 1959, 127 ff (130); 
Beitzke, NJV; 1960, 248 U. Le hmann=Pe st s c hr , 506 f; Neu 
haus Grundbe"r. 233, RabelsZ 20 (1955),212 f u , JZ 
1951: 646 r ; KG, Beschl. V. 31.7.1959, NJW 1960, 248 f'f", 
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für das KG 3) - für das BayObLG noch nicht praktisch 
geworden. 

c. Inanspruchnahme ausschließlicher intel'nationaler 
Zuständiökeit durch fremden ::>taat und Hichtaner 
kennung der Bn~scheidung iJ.l Ausland 

Das BayObLG 5) erkennt 6) die - in diesem Zusam 
menhang zu beachtende - gegensei tiüe i\.bnängi[),ei t der 
Inanspruchnahme ausschließlicher Zustündigkeit durch 
einen fremden, insbesondeie durch den Heimatstaat und 
der Nichtanerkennung einer Entscheidung in diesem';;taat. 

Der Beschi. v. 16.1.1959 7), der das ~ersonensorge 
recht betrifft, lehnt es - mit einem Teil der Lehre 8) 

3) 
5) 
6) 

Jl 
vgl. die Aoagebo io Aom. 2. 
Beschl. v. i6.1.1959, BayObLGZ 1959, 8 ff (18). 
vgl. etwa r.Tatthies 15; '<;{engler NJ\I 1959, 127. 
a.a.O. (Anm. 5) S. 18 ff. 
Grundsätzli8h g e gen B'e ach tun r der 
N ich t a,n e r k e n nun g: Schöndorf,cIherings 
J 75, 62, Reu 150 ff, Uatthies 41 ff; Ferid, Neubür 
ger 45, betr. Neubürger; Pohle, HDR 1957,33 f; SCfmi 
mann, FamRZ 1959, 325 ff (332 f); SChoetensack, DNotz 
1952, 265 ff (269); das Eherecht betreffend: Raape, 
StAZ 1958,281, Kegel, Rabelsl 25 (1960),218; Schmidt 
Z~pfel, NJ'If 1951, 255. - Hefori:larbeiten: Der Llt. ':tat 
für IHR will von § 606 b Nr. l' Z1'O abwe t chon , vg L, 
Kegel a.u.O. 3. 201 ff (203; 217 f). - Zur B e _ 
I' i! c k s. ich t i gun g der nichtanerl:ennung 
nelgen: Rlezler 212, 216, 242 und hosenberß-Fest~abe 
210; Neubaus, RabelsZ 20 (1955); 260 f; Beitzke Leh 
mann-I·\est:ichr. 501; Gündisch, Fal.lHZ 1961, 352; DOPffel, 
RabelsZ 22 (1957), 220 ff (260); Br~hl, NJW 1958, 1301. 
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der sonstigen Rspr. 9) und der ausländischen Rechte 10) - 
ab, bei. der internat. Zust. zu berücksichtigen, ob das 
Ausland die Entscheidung anerkennt. Die Durchsetzbarkeit 
könne sich "nur auf rein tatsächlichem Gebie"t" auswirken, 
"insofern sie das deutsche Vormundschaftsgericht veranlas- 
sen kann, von einer Regelung der elterlichen Gewalt abzu 
sehen" 11) 12). 

Andernfalls sei es ausgeschlossen, eine Notzustän 
digkeit auszuüben und das ausländische Recht auf den deut 
schen ordre pUblic hin zu überprüfen. Die so eintretende 
k 0 n kur r i e ren deZ u s t ä n d i g k e i t 
m ehr e ~ e r S t a a t e n stelle das ger i n - 
ger e Übe 1 dar. "Tatsächlich" bestehe "auch im 
dt. Verfahrensrecht außerhalb § 606 Abs. 1 ZPO kein Satz, 
die Verweigerung der ausländischen Anerkennung schließe 
die dt. internat. Zust.' aus" 13). Einen·solchen Verzicht 
könne man dem deutschen Recht nicht unterstellen. Der ge 
genteiligen Ansicht im Beschl. v. 21.3.1952 14) sei nicht 
zu folgen. Auch in anderen· Verfahren der fG (als dem der 

9) Grundsätzlich g e gen B e ach t urig der 
Nichtanerkennung: BGH, Urt. v. 4.5.1956, MDR 1957, 
31 ff (32); KG, Urt. v , 1.9.1"938, DR 1939, 246. - 
Zur B e r ü c k s ich t i gun g tendieren 
bspw. HG, Urt. v. 15.6.1914, RGZ 85, 156; KG, Be 
schl. v , 13.7.1959, FamRZ 1960, 244 ff (245); OLG 
Nürnberg, Urt. v. 8.5.1950, SJZ 1950, Sp. 909. 

10) Das anglo-amerikanische Recht berücksichtigt weit 
gehend die "effectiveness", vgl. Dicey 129 ff; Riez 
ler 288; GUndisch, FamHZ 1961, 352 ff (353 r); Schoe 
tensack, DI~otZ 1952,265 ff (269). - Das französische 
Hecht beachtet, jedenfalls in frunilienrechtlichen An 
gelegenheiten, die Nichtanerkennung im Ausland grund 
sätzlich nä c lrt , vg l , Francescakis, Int. Zust. 513. - 
Zur Nichtberücksichtigung in Art. 7 h Abs. 1 NAG sie 
he Zweigert, SJZ 1948, Sp. 147 u. Riezler 266. 

11) a.a.O. S. 19 f. Die gleichen Gedanken finden sich - 
unter Hinweis auf den Beach l , v , 16.1.1959 - in den 
Entscheidungen über die }!'ortdauer der interna"t_. Zust., 
z.B. im Beschl. v. 28.12.1961. 

12) Schwimann, !!'amRZ 1959, 572, kritisiert diese Einschrän 
kung als verwirrend. 

13) 8.a.0. S. 19. 
14) BayObLGZ 1952, 74 ff. 
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Personensorge~egelung) ~erde "eine solche Begrenzung der 
deutschen. Ge r'Lch t abaz-ke ä t und der deutschen inter·nat. Zu 
s~. 15) nl.cht angenommen"; so z.B. nicht im Fürsorgeer 
zl.ehungsverfahren 16) ~nd nicht Adoptionsverfahren 17) 
18). Zum Nachlaßrecht nl.mmt das BayObLG keine Stellung. 

D. Frühere 19) Rechtshängigkeit im Ausland 

Das Urt. v. 15.12.1948 20) will die anderweitige 
Rechtshängigkeit einer Streitsache, insbesondere einer 
Eheangelegenheit, in jeder Lage des Verfahrens von Amts 
wegen beachten. 

. 21 ) . Der Beschl. v. 16.1.1959 ml.ßt - entsprechend sei- 
ner Ansicht über die Bedeutung der Anerkennung im Ausland 
22) - dem internationalen Entscheidungsgleichklang gerin 
geres Gewicht bei als dern Interesse an eigener Entschei 
dung. 

Nach seiner Ansicht beeinflußt die frühere Rechtshän 
gigkeit der Sache im Ausland die internat. Zust. nicht. 

.Das Gegenteil sei unzweckmäßig, wenn das Erkenntnis haupt 
sächlich im Inland vollstreckt werden rnüsse. 

15) Zur unklaren Scheidung von Gerichtsbarkeit u. internat. 
Zust. vgl. oben S. ~04 !f. 

16) 
17) 
18) 

Hinweis auf BayObLGZ 1953, 289. 
Hinweis auf BayObLGZ 1957, 118. 
a.a.O. S. 21 - Seine in gleiche Richtung zielenden 
Entschel.dungen zum interzonalen Recht (z.B. Beschl, 
v. 16.7.1957, BayObLGZ 1957, BayOb1GZ 1957, 213 ff) 
nennt das BayObLG nicht. 
Zur späteren Rechtshängigkeit im Aus Land vgl. unten 
262 ff. 
BayObLGZ 1951, 4 ff (5) •. 
BayObLGZ 1959, 8 ff (23). 
vgl. oben C. 

19) 

20) 
21 ) 
22) 
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Das Schrifttum und die Rspr. stellen - jedenfalls 
für das streitige Verfahren, für.die fG liegen nur we 
nige Äußerungen vor - überwiegend darauf ab, ob die aus 
ländische Entscheidung im Inland anerkannt würde 24). 
Wenn man die ausländische Rechtshängigkeit beachte, ver 
hindere man "hinkende ReChtsverhältnisse", spare Arbeits 
kraft und Kosten ein und außerdem liege der mehrfachen 
Rechtshängigkeit oft ein schikanöses Verhalten zugrun- 
de. - Das ausländische Recht ist geteilter Auffassung 25)~ 

E. Abänderung'ausländischer Entscheidungen 

Das BayObLG streift nur im Beschl. v. 21.3.1952 26) 
27) die Frage, ob· ausländische Erkepntnisse, die im In 
land anerkannt werden, die internat. Zust. der inländi 
schen Behörden zu einer anderslautenden Entscheidung aus 
schließen. Und auch dieser Beschl. ist unergiebig, weil 
er auf Grund des damals auch in Sorgerechtssachen noch 

24) vgl. aus dem Schrifttum: Reu 200 ff;'Riezler 452; 
Swoboda 28, 79 (Verstoß gegen das "Gesetz der Wirt 
sChaftlichkeit"); Neuhaus, RabelsZ 20 (1955), 452; 
Rosenberg § 79 11 2 ·(S. 480); Stein-Jonas 111 5 zu 
§ 263; Wieczorek D IV a zu § 274, A I zu § 328 u. 
A I 1 zu § 614; Schneider, NJW 1959, 88; Schütze, 
NJW 1963, 1486 f. - Aus der Rspr.: RG, Urt. v. 13. 
4.1901, RGZ 49, 340 ff (344 f) u. Urt. v. 25.8.1938, 
RGZ·158, 145 ff (147); BGH, Urt. v. 26.10.1960, NJW 
1960, 124. Vgl. auch die Angaben zur umfangreichen 
Hspr. des BGH betreffend das interzonale Recht bei 
::lchütze a.a.O. (in Fußn. 6). 
Das englische Recht berücksichtigt die Rechtshängig 
keit im Rahmen des Forum-non-conveniens-Prinzips, 
vgl. Neuner 10, aber aUch Riezler 455. - Das ita 
lienische Recht beachtet die Rechtshängigkeit im 
Ausland nicht; siehe Art. 3 c.proc.civ. und Riezler 
284, 454; - ebensowenig die französischen Gerichte; 
vgl. Riezler 454. - Das ·schweizer. Bundesgericht be 
rücksichtigt die Rechtshängigkeit im Ausland jeden 
falls bei Ehescheidungen nicht; beachte Brand, Ra 
belsZ 19 (1954), 662 u , 26 (1961), 77, siehe auch 
Riezler 454. - Die Rechtssituation in Österreich 
entspricht etwa der deutschen, vgl. Riezler 453 f. 
BayObLGZ 1952, 74 ff. 
AUS der VorkriegsrechtsprechunG ist ([er Beschl. v. 
8.10.1938, BayObLGZ 30, 338 ff (339 f) erwähnens 
wert. Er bejaht die intern. Zust. zur Abänderung. 

25) 

26) 
27) 

.. 
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befolgten "Gleichlaufes" 28) selbst die internat. Zust. 
zur erstmaligen Entscheidung verneint 29). 

~. Mißbräuchliche Ausnutzung der internationalen Zustän 
digkeit, Ausschluß der internationalen Zuotändipkeit 
durch Parteivereinbarung 

Das BayObLG hatte keine Sachverhalte zu. beurteilen, 
in denen eine mißbräuchliche Ausnutzung der 1nternat. Zust. 
30) oder ein Ausschluß der internat. Zust. durch Parteiver 
einbarung (Deroga~ion) 31) in Betracht gekownen wäre. 

28) 
29) 

vgl. oben S. 215 !. 
beachte zu dieser noch wenig diskutierten Frage: BGH, 
Urt. v. 3.10.1956, BGHZ 21, 365; RG Urt. v : 22.2.1927, 
RGZ 116 194 ff. Aus dem Schrifttum Reu 58 ff; Swoöoda 
28, 73 ~. 79 ("Gesetz der Wirtschaftlichkeit"; Kallmann 
47 ff; Jarck, NJW 1956, 1348 ff; Nagel ZZP 75, 434 ff; 
Schwimann FamRZ 1959, ·325 ff (326 f); Wieczorek, F I 
a und Bau~bach-Lauterbach 1 zu § 323. - Zum schweize 
rischen Recht (Abänderung ausl. Sorgerechtsentsc~ei 
dung und Duldung der Abänderung eigener E:rkenntn1sse 
im Ausland) vgl. Beitzke, Lehmann-Festscnr. 504, Kall 
mann 48; zum französischen Recht Schlachuer, AcP 156, 
510 u. Beitzke a.a.O. 
siehe hiezu bspw. Reu 204 ff, Rie.zler 329 ff u , 290, 
Neuhaus, Grundbegr. 127 ff, 
dazu bspw. Riezler 300 ff; Neuhaus 20 (1"955), 219, 

30) 

31 ) 
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§ 6. Gerichtsbarkeit und internationale Zuständigkeit 
==================~========~===~====================~= 

im Verfahren 

Übersicht 

A, Prüfung der Gerichtsbarkeit u. der internat. Zust. 
I. Art der Prüfung 
11. 'Nachprüfung in höherer Instanz 
III. Reihenfolge de-r Prüfung 
Fortdauer von Gerichtsbarkeit u. internat. Zust. B. 

A, Prüfung der Gerichtsbarkeit und der internationalen 

Zuständigkeit 

I. Art der Prüfung 

Das BayObLG 1) läßt keinen Zweifel, daß Gerichts 
barkeit und inte:rnat. Zust. von'Amts wegen zu prüfen 
sind, - was sich für die .fG 2) schon aus § 12 FGG er 
gibt 3). 

Wieweit die daraus folgende Prüfungs pflicht 
reicht 4), brauchte das Gericht nicht zu erörtern. 

11. Nachprüfung der Gerichtsbarkeit und der inter 
nationalen Zuständigkeit in höherer Instanz 

Da im Verfahren der fG auch die ö r t 1 • Zust. 
des Erstgerichts immer in jeder Instanz zu untersu 
chen ist 5), kann das' 'BayObLG mit der allGemeinen 
Ansicht Gerichtsbarkeit und internat. Zust. selbst 
nachprüfen 6). 

1) z.B. Beschl. v , 16.1.1959, BayObLGZ 1959, 8 ff (10). 
2~ zur streitigen Gerichtsbarkeit Reu 196 ff, Riezler 321 f. 
3 vgl. Keidel Hem. 31 zu § 12. 
4 hiezu bspw. I.Iatthies 67 ff. 
5) §§ 27 FGG, 551 Nr. 4 ZPO. Siehe e ,n. BayObLG, Be sch L, 

v , 9.1.1962, BayObLGZ 1962,11 ff; Keidel, Bem, 39, 
Sclllegelberger Dem. 2, 13 u , Jansen Bem. 1 a zu § 27. 

6) so z.B. auad r-üc k.l i.ch Beschl. v. ,16.1.1959 (a.a.O) S.10 
und v. 19.4.1962, DayObLGZ 1962, 151 ff (154). 
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Auf die in der streitigen Gerichtsbarkeit be 
stehenden Meinungsverschiedenheiten 7), - die wohl 
noch h.M. wendet die §§ 512 a, 549 Alls. 2 Z1'O an -, 
braucht das BayObLG nicht einzugehen.' 

111. Reihenfolge der Prüfung 

Aus den verhältnismäßig wenigen Beschlüssen, die 
sich.mit der Gerichtsbarkeit befassen, ist nicht zu 
entnehmen an welcher Stelle das BayObLG diese Prozeß 
vorausset~ung prüfen will 8). Die Ungewißheit wird d~ 
durch verstärkt, daß das Gericht nicht immer klar ZWl 
sehen Gerichtsbarkeit und internat. Zust. trennt 9). 

Die internat. Zust. prüft das Gericht einmal vor 
und dann wieder nach der innerstaatlichen Zuständig 
keit, je nachdem, wie es ihm ~ zweckmäßigsten er 
scheint 10). Nur für/die interlokale Zuständigkeit 
s~richt das BayObLG 11) - in Anlehnung an den Beschl. 
des KG v , 2.5.1957 12) - ausdrücklich aus, sie sei vur 
der innerstaatlichen zu untersuchen. 

7) vgl. Matthies 81 ff u. NJW 1953, 546; Kralik, ZZP 74, 
46 fj BGH,·Urt. v. 7.12.1955, JZ 1956, 535. 

8) Der Beschl. v. 22.3.1957, BayObLGZ 1957, 118 bSpw., 
scheint die Gerichtsbarkeit an letzter Stelle zu prüfen. 

9) vgl. oben S. 198 f. 

10) siehe' etwa'Besehl. v. 21.3.1952, BayObLGZ 1952, 74 ff 
(internat. vor örtl. Zust.)j - v. 27.3.1956, BayObLGZ 
1956, BayObLGZ 1956, 119 ff (erwähnt zuer~t örtl.Zust., 
setzt dann aber für die örtl. Zust. nach § 73 Abs •. 3 
FGG die internat. Zust. voraus)j - v.l0.7.1956, Bay 
O.bLGZ 1956,236 ff (örtl. Zust., ä.nt c rna t , Zust., örtl. 
Zust. durch Analogie; vgl. unten HUrtl. ZUGt., Analoge An 
wendung der Normen über den l!erichtsstand bei vorhande 
ner internat. Zust.")j - v. 22.4.1958, BayObLGZ 1958, 
100 ff (internat. vor innerstaatl. ZlJst.)j - v. 16.1. 
1959. BayObLGZ 1959, 8 ff (internat. vor inner~taatl. 
Zust.)j - v. 11.2.1959, BayObLGZ 1959. 47 ff (lnternat. 
Zust vor .Lnne r s t.aat Lc }; - v , 29 -. 12.1959. BayObLGZ 1959. 
540 ff (innerstaatl. vor internat. Zust.)j - v. 13. 1. 
1961 BayObLGZ 1961, 4 ff (internat. vor innerstaatl.)j 
_ 26:5.1961. BayObLGZ 1961, 176 ff (internat. vor in 
nerstaatl.)j - v. 6.2.1962, BayObLGZ 1962, 39 ff (in 
nerstattl. vor internat.)j - v. 19.4.1962, BayObLGZ 
1962, 151 ff (innerstaatl. vor internat.)j - v. 22.2. 
1963, BayObLGZ 1963, 52 If (innerstaatl. vor internat.), 
Beschl. v. 16.7.1957, BayObLGZ 1957, 213 ff, 
FainRZ 1957, 272. 

11 ) 
12 ) 
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Die in Deutschland 13) h.M. 14) diskutiert 
zuerst örtliche und sachliche Zust., dann den Rechts 
weg und schließlich Gerichtsbarkeit und internat. 
Zust. Bosch 15) bezeichnet es als "ganz sicher 
richtig und allein der Logik" entsprechend, die in 
nerstaatl. vor der internat. Zust. zu prüfen. Die 
übrigen Anhänger der h.M. äußern sich meistens vor 
sichtiger und räumen ein, daß rein begrifflich die 
internat. Zust. der innerstaatlichen" 16) vorgehe, 
machen dann aber geltend, über die internat. Zust. 
könne nur ein örtlich und sachlich zuständiges Ge 
richt entscheiden. Teilweise wird auch auf Art. 101 
Abs. 1 S. 2 GG 17) hingewiesen. 

Ule und' Müller 18) 19) prüfen im Verfahr~m vor 
den Verwaltungsgerichten in der Reihenfolge: Gerichts 
barkeit 20), Ordnungsmäßigkeit der Klageerhebung, Zu 
lässigkeit des Rechtswegs, örtl. Zust., sachl. Zust., 
(zulässige Klageart, Klagebefugnis, Partei- und Pro 
zeßfähigkeit, Durchführung eines Vorverfahrens, Ein 
haltung der Klagefrist, anderweitige Rechtshängig 
keit, Rechtsschutzbedürfnis). Auf Grund der verän- 

13) In Halien wird zuerst die ö r t L, Zust. geprüft, vg L, 
Kralik, ZZP 74, 20 u. Schnitzer 823. - Die Rechtsver 
hältnisse in Österreich und der Schweiz sind denen in 
Deutschland vergleichbar, siehe Schima ÖstJZ 1961, 
516 und Schnitzer 823. 

14) Aus dem Schrifttum: Pagenstecher, RabelsZ 11 (1937), 
378; Riezler 215 u. 322; Matthies 62 ff u. RabelsZ 
18 (1953), 706; Schnitzer 823; Rosenberg, § 89 IV 5 
(S. 431); Jansen 6 vor § 35.' Aus der Rspr.: KG, Be 
schI. v. 8.9.1958, FamRZ 1958, 426 ff (427 1) u. v. 
16.2.1961, FamRZ 1961, 383, LG Gießen, Beschl. v. 
30.11.1955, NJVi 1956, 555; beachte auch RG, Urt. v. 
21.3.1912, JW 1912t 643 f u. Urt. v. 3.6.1930, RGZ 
129, 175 ff (178 f). 

15) FamRZ 1961, 385. . 
16) hlatthies, RabelsZ 18 (1953), 706. 
17) "NiE1mand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen wer 

den". 
18) DVBI. 1959, 694 f'f , 
19) Für das Verfahren vor den ordentlichen Gerichten nei 

gen dieser Ansicht bspw. zu: Baumbach-Lauterbach Binf. 
3 zu §§ 274 ff; Firsching, Nachlaßrecht 30; Aubin, JZ 
1951, 511; Wähler, NJW 1962, 1066 r. 

20) worunter sie auch internat. Zust. verstehen. 
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, 
derten Rechtslage nach Inkrafttreten des Grundgesetzes 
müsse die sachlogische Reihenfolge eingehalten werden. 
Außerdem gäbe es Fälle, in denen eine andere Reihen 
folge kaum. lösbare Schwierigkeiten schaffe. Örtliche 
und sachliche Zuständigkeit entschieden sich inner 
halb eines Rechtsweges, so daß dieser zuerst zu er- 
mi tteln sei. 

Eine Mittelmeinung 21) stellt auf die Verfah 
;t'ensökonomie im Einzelfall ab und verfährt damit wie 
das BayObLG in seinen in~ernationalprivatrechtlichen 
Entscheidungen. Die Anhänger dieser Ansicht argumen 
tieren teilweise, es gebe keine Prozeßvoraussetzung 
zur Errt ache i dung von Prozeßvoraussetzungen 22); teil 
weise gehen sie wie Ule u.a. 23) davon aus, daß man 
logisch die innerstaatl. Zust. erst zuletzt prüfen 
müsse. Über die örtl. Zust. könne überhaupt nicht vor 
weg entschieden werden, wenn ihr Bestehen gerade von 
der internat. Zust. abhänge 24). V'enn aber die in 
nerstaatl. Zust. ohne weiteres zu bejahen oder zu ver 
neinen sei, könne man darauf ZU9'I'St eingehen 25). 

Folgendes Bild veranschaulicht (vereinfachend) 
die Problematik und zeigt die unvollständige Argu 
mentation der h.M. : 

In der Universität könnte dem Pförtner angetra 
gen werden, bei j?dem einzelnen Besucher nachzuprü 
fen, ob dieser überhaupt allgemein d~e Einrichtungen 
der Universität benutzen darf, (= Entscheidung über 
Gerichtsbarkeit und internat. Zust.). Diese Nachprü 
fung bleibt aber den einzelnen Instituten überlassen, 
die zudem über den Zugang speziell zu ihrem Institut 
befinden (= innerstaatl. Zust.). Die zuständigen Stel 
len der Universität (= Gesetzgeber) müssen bestimmen, 
welches Institut 'die allgemeine Zulassung zur Univer 
sität im Einzelfall überwachen soll: jedes beliebige 
oder ein ganz bestimmtes. Die h.M. nimmt als selbst 
verständlich an: ein be'e t Lmm t e a , Das entspricht. aber 
nicht "allein der Logik", wie Bosch -meint. Die Ent 
scheidung hängt vielmehr von Zweckmäßigkeitserwägun 
gen ab. 

21 ) 

22) 
23) 
24) 

25) 

vgl. Kralik, ZZP 74, 35; Keidel Hem. 3 zu ~ 36 u. 16 
zu § 35; Neuhaus, l!'amRZ 1961,540 f. 
siehe Kr-a.l.Lk. a.a.O. 
vgl. oben Anm ;' 18 u , 19. 
vgl. zu diesen- auch vom Bay'0bLG, Beschl. v.10.7.1956 
(a.a.O.), entschiedenen - Fallen unten 8.267 !f. 
Neuhaus a s a s O, 
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Fortdauer von Gerichtsbarkeit und internationa 

ler Zuständigkeit 

1.) Gerichtsbarkeit 

Das BayObLG brauchte nicht zu entsch~iden, 
ob die Gerichtsbarkeit fortdauert, wenn ~hre 
Voraussetzung während .des Verfahrens wegfallen 
26) • 

2.) Internat. Zust. 

a) Spätere Rechtshängigkeit im Ausland 

Der Beschl. v. 16.1.1959 27) berücksich 
tigt die spätere Rechtshängigkeit des Streit 
gegenstanci'es im Ausland nicht. 

Die spätere Rechtshängigkeit im·Ausland 
stelle keine Veränderung der Tatsachen dar, 
welche die inländische Zust. begründeten. 
Einer der Grundsätze des § 4 FGG spreche 
im Gegenteil gerade für den Fortbestand der 
internat. Zust.: wer sich zuerst mit der Sa 
che beschäftige, brauche nicht einem anderen 
gegenüber zurücktreten, der später in der 
gleichen Angelegenheit tätig werde 28). 

b) Wegfall der Zuständigkeitsvoraussetzungen 

Mit der perpetuatio fori bei Wegfall der. 
Voraussetzungen der internat. Zust. beschäf 
tigt sich das BayObLG in Erkenntnissen zu 
außervormundschaftlichen Tätigkeiten des Vor 
mundschaftsgerichts. Im Abschnitt "Gefahren 
der Anknüpfung an die ö r t L; Zust." wur-d-e be 
reits aufgezeigt, daß das BayObLG umso unbe 
denklicher a~f die innerstaatliche Regelung 

26) 

27) 
28) 
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Bei - der auch vom BayObLG durchgeführten, vgl. oben 
§ 2 - Trennung von Gerichtsbarkeit und internat. Zust •. 
wird Fortdauer der Gerichtsbarke~t e~nhell~g abgelehnt, 
siehe Matthies, RabelsZ 18 (1953), 706 f., 
BayObLGZ 1959, 8 ff (22). 
Diesen Gedanken stellt auch der Beschl. v. 9.12.1958, 
BayOb1GZ 1958, 358 ff, der das interzonale Recht be 
trifft, heraus. 

der Zuständigkei tsfortdaue;r zu rü '1'1 " 11 I I 

je selbstverständlicher ihm die AIIIIIIII, , 11 

der internat. Zust. an die örtI. ~ll". 

Der Beschl. v , 25.7.1956 29) seht '"' '11, 
internat. Zust. überhaupt nicht als Öt 1 ,",01 
re Prozeßvoraussetzung zu behandeln .10) 1111" 
führt f'u r die örtl. Zust. nach §§ 43 I, I'. 
36 FGG aus: 

"Die einmal begründete Zuständigkeit wird 
durch Umstände, welche nach Einleitung 
der Vormundschaft eintreten, nicht be 
rührt" 31). 

Nach dem Beschl. v. 9.12.1958 32) regelt 
§ 43 FGG nicht auch die internat. Zust. 
Deshalb könne auch aus dem in § 43 Abs. 1 FGG 
festgelegten Grundsatz der Zuständigkeits 
fortdauer nicht auf eine Fortdauer der in 
ternat. Zust. geschlossen werden. Vielmehr 
müsse man Vor- und Nachteile gegeneinander 
abwägen. Für eine Zuständigkeitsfortdauer . 
seien die Regeln der §§ 263 Abs. 2 Nr. 2 . 
ZPO, 43 Abs. 1 FGG anzuführen. Gegen eine 
Zuständigkeitsfortdauer spreche die Gefahr 
widersprechender Entscheidungen. Auf Grund 
der Besonderheiten des konkreten Falles 33) 
bejaht daa Gericht schließlich die Fortdauer 
der internat. Zust. 

Der BesOhl. v. 16.1.1959 34) der sich 
(jedenfalls in Personensorgesachen) für die 
Anknüpfung der internat. an die örtl. Zust. 
entSCheidet, stellt die Frage der Zuständig 
keitsfortdauer dahin. Aber schon in diesem 
Beschl. zeichnet sich die Entwicklung zur 

29) BayObLGZ 1956, 285 ff (287), betr. nachträgliche Ein 
willigung in ausländische Adoption. 

30) vgl. hiezu oben S.198 ff. 
31) Hinweis auf OLG 6, 301; 30, 405 u .• Keidel Anm. 1 zu 

§ 36. 
32) BayObLGZ 1958, 358 tf (361 ff). Dieser Beschl. betrifft 

dss interzonale Recht, schlieBt aber das internationale 
Recht in seine Argumentation ein. 

33) Das Kind wurde entgegen den gerichtlichen Anordnungen 
in die OstzoAe verbracht. 

34) s.a.O. S. 24. 
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strikten Anknüpfung an die örtl. Zust. auch 
für Fortdauer der internat. Zust. ab. Das 
Gericht führt nämlich aus: 

"es könnte die Frage auftauchen ••••• , 
ob sich die in § 43 Abs. 1 FGG (zunächst 
für die örtl. Zust.) angeordnete Fort 
dauer der Zust. auf die dt. in~ernat. 
Zust. überträgt." 

Der Beschl. v. 28.12.1961 36) "sieht" 
bereits "für den vorliegenden Fall keine 
durchgreifenden Bedenken, die gegen die An 
nahme einer Fortdauer der internat. dt. Zust. 
sprächen". Die im Beschl. v. 9.12.1958 37) 
noch angesprochene Gefahr widersprechender 
Entscheidungen bedenkt das Gericht nicht mehr. 

Im Beschl. v , 17.5.1963 38) heißt es 
schließlich bloß noch, die internat. Zust. 
folge schon aus der örtlichen. 

Das Gericht müßte aber erwägen: 
Die Fortdauer der inners.taatl. Zust. wird 

bejaht, weil sich eonst ein anderes dt. Ge 
richt erneut einarbeiten müßte 39). Bei wech 
selnder internat. Zust. hätten sich die dt. 
Gerichte allerdings überhaupt nicht mehr mit 
der Sache zu befassen 40). Aber immerhin wä 
re bei NichtfortdaUer der Zust. die Arbeit 
umsonst geleistet 41). Außerdem bringt die 
Möglichkeit eines Zuständigkeitswechsels die 
Gefahr mißbräuchlicher Änderung der Zustän 
digkeitsvoraussetzungen mit sich 42). Es ist 

36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41 ) 

BayObLGZ 1961, 383 ff (384). 
vgl. oben bei Anm. 29. 
BayObLGZ 1963, 123. 
vgl. Ne umey e r , JW 1926, 388; Matthies 76. 
darauf weisen z.B. Neumeyer u. f.latthies a.a.O. hin. 
Dies berücksichtigen Riezler 456 u. Matthies 76 f. Neu 
meyer meint dagegen, - ·ohne zwischen "Gerichtsbarkeit" 
und "internat. Zust." zu unterscheiden -, Voraussetzung 
der Zust. sei die Gerichtsgewalt, falle diese weg, so 
sei der Staat nicht mehr in der Lage, eine Entscheidung 
zu treffen. Ähnlich argumentiert Frankenstein III 515 
f. Siehe hiezu in S. 2~ tr. .. 
so z.B. Riezler 45S, 329 tf; . Matthies 77. 42) 
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jedoch andererseits auch auf die übrigen 
:3t.aaten Rücksicht zu nehmen. Deshalb wol 
len einige Schriftsteller 43) auf eine 
Fortdauer der internat. Zust. ve r-z i ch t en , 
wenn ein fremder·Staat ausschließliche Zu 
ständigkeit für sich beansprucht und dies 
von uns grundsätzlich anerkannt wird. 

Die Ansichten im ausländischen Recht 
sind geteilt 44). 

§ 7. Die örtliche Zuständigkeit 
========~=================~====== 

, Übersicht 

I. Die Auslegung der Normen tiber den innerstaat- 
lichen Gerichtsstand ' 
1.) Die Anwendbarkeit bei Sachverhalten mit 

Auslandsbeziehungen . 
2.) Bestimmung von "Wohnsitz" und "Aufenthalt" 

11. Analoge Anwendung der Normen über die örtliche 
Zuständigkeit bei gegebener internationaler 
Zuständigkeit. 

1. Die Auslegung der Normen über den innerstaatlichen 
Gerichtsstand 

1.) Die Anwendbarkeit bei Sachverhalten mit Auslands 
beziehungen 

Unabhängig von der internat. ZU,st. untersucht das 
BayObLG gelegentlich, ob die·Norm über den Gerichts 
stand auch bei ausländischer Staatsangehörigkeit der 

43) 
44} 

z.B. Riezler 456 f; Matthies 78. 
Das französische, italienische und englische Recht be 
jahen grundsätzlich die Fortdauer der internat. Zust.; 
vgl. Riezler 460 u. RabelsZ 15 (1949/50), 42 f; Neuner 
42 ff; Reu 194 f; Kralik, ZZP 74, 45. - Nach § 29 S. 1 
(österr.) JN besteht grundsätzlich keine Fortdauer; 
siehe Riezler 457 f; Neuner, Reu u. Kralik a.a.O. 
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Anknüpfungsperson gilt. Dies geschieht insbesondere 
bei den §§ 43 Abs. 1,·36 Abs. 1 FGG 1), aber·auch 

etwa bei § 66 Abs. 1 FGG 2). 

Wie Lehre 3) und sonstige llspr. 4) bejaht das 
BayObLG 5) ·und begründet diese Auffassung - wie üb 
lich 6) _ damit, daß die §§ 43, 36 Abs. 1 und § 66 
Abs. 1 in Gegensatz zu § 36 Abs. 2 und § 66 Abs. 2 
FGG nicht auf die StaatsangehÖrigkeit abstellen. 

2.) Bestimmung von "Wohnsitz" und "A~fenthalt" 7) 

In den Beschlüss;n v. 6.2.1962 8) und v. 9.4. 
1962 9) stellt das BayObLG noch dahin, ob sich der 
Wohnsitz des Kindes nach deutschem oder nach ameri 
kanischem Recht bestimmt, wenn über die örtl. Zust. 
- in casu nach §§ 43 Abs. 1, 36 FGG - zu urteilen 

ist. 

1) z.B. in den Beschl. v. 6.2.1962, BayObLGZ 19621 39 ff 
(40), v. 19.4.1962, BayObLGZ 1962, 151 ff (153) und v. 
17.5.1963, BayObLGZ 1963, 123 ff (123). 

2) z.B. Beschl. v , 29.12.1959, BayObLGZ 1959,540 ff (541). 
3) bspw. Keidel Bem. 12 zu § 36 u. 2 zu § 66; Schlegel 

berger Bern. 21 zu Art. 36 u , 3 zu § ·66; Schwimann, 
FamRZ 1959, 332 (bei Pußn , 101). 

4) KG, Beschl. v. 30.6.1922, JFG 1, 96 ff (97 f); v. 8.10. 
1937, JJI'G 16, 211 ff (212 f); v , 31.7.1959, FamRZ 1960, 
244 ff (244 r); u. v. 16.2.1961, FamRZ 1961, 383 ff 
(384 1). . 

5) zur Entwicklung vgl. z s B, cpe n S. 218 rr , 
6) vgl. an den in Anm. 3 u. 4 angegebenen Orten. 
7) hinsiclltlich des Begriffes "Inland" entstehen in in 

ternationalprivatrechtl.·Erkenntnissen keine Qualifi 
kationsprobleme; vgl. die hier noch am ehesten in Be 
t r-ach t koi.unend en Beschl. v. 26.5.1961; BayObLGZ 1961, 
176 ff (179 f) u. v. 10.7.1956, BayObLGZ 1956, 236 ff 
(238). 

8) BayObLGZ 1962, 39 ff (39). 
9) BayObLGZ 1962, 151 ff (153). 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11; 
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D 10) er Beschl. v. 22.2.1963 , der sich mit der 
Formgültigkeit letztwilliger Verfügungen eines Flücht 
lings i.S. der Genfer Flüchtlingskonvention befaßt, 
entscheidet dann aber: 

11 wenn die örtl. Zust. eines Gerichts der 
FreiwG, hier des Nachlaßgerichts nach § 73 FGG, 
von dem Wohnsitz einer Person abhängt, so ist 
die Frage, ob ein Ausländer einen Wohnsitz im 
Inland hat, nach der 1 e x f 0 r i 11) 
zu beurte ilen" • 

Die ganz h.M. vertritt die gleiche Ansicht 12). 
Der Beschluß selbst führt die Entscheidung des KG v. 
16.2.1961 13) als Beleg an. 

11. Analoge Anwendung der Normen über die örtliche Zu 
ständigkeit bei gegebener internationaler Zuständig 

~ 

Sin~ im konkreten Fall die innerstaatlichen Gerichts 
·stru:dsbestimm~ge:r: nicht unrni ttelbar anwendbar, bejaht das 
Gerkcht.aber dke knternat. Zust. oder neigt es wenigstens 
dazu, Ske anzunehmen, so ermittelt .das BayObLG durch Ana 
logie einen Gerichtsstand. 

10) BayObLGZ 1963, 52 ff (53). 
11) Sperrung vom Verf~sser. 
12) vgl. Pag~nstecher, RabelsZ 11 (1937), 362 f; Riezler 

196; Serkck, ZZP 68, 278; Süß, JW 1936, 3573; Schima 
ÖßtJZ 1961, 515; Kallmann 59 ff; Stein-Jonas I u. 
Baumbach-Lauterbach Erl. zu § 13; Beitzke, JR 1957, 
24 r. - Beachte aus der Rspr.: RG, Urt. v. 9.11.1907, 
RGZ 67, 193 (wie BayObLG) u , Urt •. v. 12.1.1939; RGZ 
159, 167 ff (ohne Begründung. anders als das BayObLG)' 
~er BGH, Beschl. v. 14.7.1956, JR 1957, 20 ff, (Betr.' 

, knterzonales Recht), entscheidet sich nicht. 
13) FamRZ 1961. 383 ft; NJW 1961. 1584· DNotZ 1962 197 

(Leit·s.). " 
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14 ) 
1 5 ) 
1 6 ~ 

H{ 
20) 

21 ) 

22) 

23) 

So etwa der Beschl. v. 10.7.1956 14). Er befaßt sich 
mit der Erteilung von Erbscheine~ auf Antrag Vertriebener 
für Lastenausgleichszwecke nach Erblassern ausl~ndischer 
staatsangehörigkeit 15), die vor dem 1. April mit auslän 
dischem Wohnsitz verstorben sind 16). Der Beschluß lehnt 
zunächst die unmittelbare A~wendung des § 73 Abs. 1 17), 
Abs. 2 18) und Abs. 3 19) FGG sowie des § 7 Abs. 1 S. , 
und 2 ZustErgG 20) ab. Dann bejaht er die internat. Zust. 
auf Grund von Billigkeitserwägungen ,21). Und schließlich. 
tritt er ohne weitere Diskussion dem Beschl. des KG v. 19. 
7.1954 22) bei, der die örtl. Zust. auf eine analoge An 
wendung des § 73 Abs. 3 FGG stützt 23). 

Der Beschl. v. 29.12.1959 24) gehört zu. den Entschei 
dungen, die über die internat. Zust. nicht urteilen, aber 
doch dazu neigen, sie zu bejahen und durch Analogie ein 
örtlich zuständiges Gericht bestimmen: 

24) 

BayObLGZ 1956, 236 ff. 
zumindest ohne jede Staatsangehörig~eit. 
vgl. auch schon oben S. 225 t!. 
Grund: ausländischer Wohnsitz. 
wegen fehlender deutscher Staatsangehörigkeit. 
da sich keine Nachlaßgegenstände im Inland befinden. 
weil sich der Wohnsitz im slowakischen Landesteil der 
CSR befand. 
vgl. a.dem in Anm. 16 a.O. Qnd S. 250. 

NJW 1954, 1331; bestätigt durch Beschl. v. 23.11.1961, 
NJW 1962, 258. 
Der gleiche Genat wendet sich jedoch im Beschl. v. 27. 
3.1956, BayObLGZ 1956, 119 ff, gegen die Ausstellung 
eines Erbscheines für Lastenausgleichszwecke, wenn der 
Erblasser 1934 in der Tschechoslowakei als tschechos 
lowaki~cher Staätsangehöriger verstarb und sich im In 
land keine Nachlaßgegenstände befinden. Als Grund der 
unterschiedlichen' Beurteilung gibt der Beschl. v. 10. 
7.1956 an, für den Beschl. v. 27.3.1956 habe festge 
standen, "daß in der l'erson des Erblassers überhaupt 
keine dem Ausgleich auf Grund des LAG unterliegenden 
Schäden entstanden sein konnten". "Im gegebenen Fal 
le" (Bescnl. v , 10.7.1956) sei "dies aber durchaus 
möglich". VgI. hiezu u s a , }!'irsching, Nachlaßrecht 
173; Staudinger-Firsching Bem. 2 zu § 2369; Aubin, 
JZ 1951, 511 ff. - Beachte weiter aus dem interzona 
len Recht den Beschl. v. 13.7.1954, BayObLGZ 1954, 
161 ff. 
BayObLGZ 1959, 540 ff. 

- 269 - 

Bei A?schluß des Adoptionsvertrages war der adoptie 
re~de Auslander zugegen. Als der Bestätigungsantrag einge 
re~cht wurde, besaß er in Deutsdhland aber keinen Wohnsitz 
oder Aufenthalt mehr. § 66 Abs. 1 FGG konnte also nicht 
unmittelbar.angewandt werden. Der Beschl. zieht aber § 66 
Abs. 1 analog heran, weil "andernfalls der mit der Zulas 
sung" von "Fernadoptionen verfolgte Zweck nicht zu errei 
chen wäre". 

Die Meinungen in Lehre und sonstiger. Rspr. sind ge 
teilt: 

Reu 25) stimmt einer - der Ansicht des BayObLG ent 
ge~engese~zte~ - ~ntscheidung des LG Berlin v. 26.1.1934 
26) zu. E~ne ~m S~nne des BayObLG geäußerte Auffassung 
Sw?bOd~s 2?) lehnt ~eu,m~t,der Begründung ab, es gebe 
ke~ne An-s~ch"-Zustand~g.Ke~t. Fehle eine ausdrückliche 
Zuständig~eitsregel, so bestehe überhaupt keine internat. 
Zust., we~l der Staat "eine ihm zustehende Befugnis nicht 
als solcher wahrnehmen" könne. 

Riezler ,28) is~ im.Ergebnis der gleichen Meinung wie 
Reu. Den Stre~t, ob ~n e~nem solchen Falle die internat. 
Zust. fehle oder nur nicht ausgeübt werden könne, betrach 
tet er als wertlos. 

.Matthies 29) will, entsprechend dem österreichischen, 
poln~sc~en und tschechoslowakischen Recht 30), einem höhe 
ren Ger~cht d~e Befugnis einräumen, das örtlich zuständige 
Gericht zu bestimmen. 

Dölle 31) hält es für eine zu einfache Lösung - ent 
gegen dem BayObLG - mangels unmittelbar anwendbarer'Gerichts 
standsnorm untätig zu bleiben. 

2. 5~ 26 
27 
28) 
29) 
30) 

Reu 86. 
JIV 1934, 1295. 
Swoboda 22. 
Riezler 211, 219 f. 
Matthies 56 ff,u. ~abelsZ 23 (1958), 393. 
B~achte~swert ~st Lna be s , § 28 öst.JU: "Wenn für eine 
burge:l~che Rechtssache zwar die inländische Gerichts 
banke L t . begr~d~t ~st, die Voraussetzungen für di'e ör t L, 
Zust. e~nes ~nland~schen Gerichts im Sinne dieses Ge 
setzes aber feh~en oder nicht zu 'ermi tteln sind, so hat 
d~r Obers~e Ger~chtsh?f aus den sachlich zuständigen Ge 
r-Lcht.en e ane s zu .. bes~~mmen, wel?hes für die fragliche 
Rech~ssache als.ortl~ch zusta.nd~g zu gelten hat. Diese 
Best~mmung hat ~n streitigen bürgerlichen Rechtssachen 
auf Antrag einer Partei, sonst aber von Amts wegen zu 
geschehen". . 
RabelsZ 27 (1962), 208. 31 ) 
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Neuhaus 32) teilt ebenfalls die Ansicht d~s.BayObLG. 
Die Zuständigkeitsregeln des FGG von 1898 seien n~cht ab 
schließend und das FGG derogiere 'nicht als späteres Gesetz 
das EGBGB von 1896. 

Weiter hängen der vom BayObLG vertretenen Auffassung 
bspw. Beitzke 33) und - speziell dem Beschl: v. 7.10.1956 
zustimmend - Staudioger-Firsching 34) uad Kudel 35) 36) , 
an , 

Wie die neue re Lehre zeigt auch die sonstige, jüngere, 
dt. Rspr. die Tendenz, bei gegebener internat. Zust. not 
falls durch Analogie einen innerstaatlichen Gerichtsstand 
zu bestimmen. 

Das gilt grundsätzlich auch für das KG. Neben dem vom 
BayObLG im Beschl. v , 10.7.1956 herangezogenen Beschl. des 
KG v. 19.7.1954 ist bspw. der Beschl. v. 14.9.1961 37) zu 
nennen. Dort heißt es u.a.: 

"Bei dieser Sachlage" (sonst praktisch Rechtsverwei 
gerung) "ist die dt. internat. Zust. gegeben und die 
entsprechende Anwendung des § 36 Abs. 2 FGG geboten". 

Anderer Ansicht ist das KG allerdings in seiner - et- 
wa von Neuhaus 38) kritisierten - Entscheidung v. 16.2. 
196139). 

Ein anschauliches Beispiel aus der übrigen dt. Rspr. 
bildet der Beschl. des OLG Hamm v. 2.5.1949 40), der aus 
führt: 

"Auch wenn sich die ärtl. Zust. nicht unmittelbar' aus 
dem Gesetz ergibt •.•• , liegt es nahe, den § 44 FGG 
durch ausdehnende Auslegung zur Anwendung zu bringen 
und das Bedürfnis der Fürsorge entscheiden zu lassen". 

32) 

33) 
34) 
35) 
36) 

FaniliZ 1961, 541; ferner JZ 1951, 646 1; RabelsZ 20 (1955), 
260 u . .l!'amRZ 1959, 482, r. 
bspw. JR 1957, 24 rund JZ 1958, 55 r. 
Bem, 11 zu § 2369. ' , 
Ben. 29 zu 73. 
"ii.i,hler, NJ'ii 1962, 1066 f, lehnt eine Analogie ab, weit 
die Lastenausgleichsämter gar keinen Erbschein verlan- 
gen könnten. ' 
}'amRZ 1961, 477 ff. 
Fam"lZ 1961, 541. 
a.a.O. (Anm , 13) 
Rpfl. 1948/9, Sp. 414 ff (415). 

37) 
38) 
39) 
40) 
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Die gleiche Tendenz kann auch im ausländischen Recht, 
etwa in der französischen Lehre und Rspr. 41), festgestellt 
werden. 

§ 8. Die Anwendung fremden Rechts im ,Verfahren 
========================================cz*= ••• == 

Übersicht 

I. 
II. 
IrI. 
IV • 

Pflicht zur kollisionsrechtliche:rr Entscheidung 
Pflicht zur Feststellung ausländischen Rechts· 
Di,e Feststellung ausländischen Rechts 
Nachprüfung der Feststellung ausländ~schen Rechts 
durch das Gericht der weiteren Beschwerde 

I.. Pflicht z,ur kol~isionsre?ht~ichen EntsclÜ3iduM, 

Mit der einhellige~ Ansicht 1} kann das BayObLG i~. 
'Einze:)..fall, dahinstellen" welches Recht anwendbar Ls t , 
wenn die in Betracht kommenden Sach~echte übe~einstim 
men 2) 

41) 

1. ) 

vgl. Fischer-Dieskal.l" RabelsZ 27 (1962)" 692 fr u, 
Kralik, ZZp. 74,. 17. 
Daa ist selbst fU!' d Le- Revisionsins,tanz. i11: der stre:i. •.. 
tigen Gerichtsbarkeit, WQ für die Berufungsinstanz 
Zweifel bestehen,. unbestri tte1l.; vgl. So:ergel-KegeI. 
Bem.· 85 f vOr Art. 7. 

2) so: l1:.B., Beschl. v , 1.8.1961f BayObLGZ 1961',. 228 if.! 
(2~4)' und v , 19.4.1962, BayObLGZ lS62. 151 rr (159 f). 
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Zur Frage, ob die Vordergerichte die Beantwortun~ 

dahinstellen dürfen, äußert sich.das BayObLG nicht 3). 

Die Pflicht zur Feststellung ausländischen Rechts 
Das BayObLG 4) geht mit Recht 5) davon aus, daß in 

der fG, in der der Untersuchungsgrundsatz selbst für Tat 
sachen gilt 6), der Richter den Inhalt ausländischen Rechts 

II. 

ermitteln muß. 

111. Die Feststellung ausländischen Rechts 
Mit der einhelligen Meinung 7) wendet das BayObLG das 

ausländische Recht so an, wie es das Ausland selbst tut 8) 
Mangelnde Zurückhaltung bei der Fortentwicklung ausländi 
schen Hechts kann man d em Gericht nicht vorwerfen. 

3) Es ist nicht ersichtlich, ob einmal ein Vordergericht 
die Bntscheidung dahinstellte. Jedenfalls hätte das 
BayObLG ein Dahinstellen auch dann nicht zu rügen 
brauchen: In der fG kann die weitere Beschwerde, an 
ders als in der streitigen Gerichtsbarkeit die Revi 
sion, auch auf die Verletzung ausländischen Rechts 
gestützt werden, vgl. Keidel Bern. 13 zu § 27; Baum 
bach-Lauterbach 2 B zu § 549; u. unten IV. Die Rspr. 
des HG und des BGH (siehe die Angaben bei Soergel 
Kegel u. Baumbach-Laute.L"bach a.a.O.), die wegen der 
Irrevisibilität ausländischen Rechts vom Berufungs 
richter eine :8ntscheidung verlangt, wenn die Anwend 
barkeit dt. Sachnormen zur Diskussion steht, muß in 
der fG also nicht berücksichtigt werden. 

4) vgl. bs pw , den Beschl. v , 1).1. 1961, BayObLGZ 1961, 
4 ff. 

) siehe Keidel Bem. 68, Schlegelberger 29 u. Jansen A 2 h 
zu § 12; Baur 0 18 II 1; Soergel-Kegel Bein. 90 vor Art. 
7; aus der !{spr.: BGH, Beschl. v , 4.3.1960, FamRZ 1960, 
229 ff (230); KG, Beschl. v. 21.12.1903, OLG 6, 222; u. 
bapw, v , 24.3.19:52, JI1 1932, 2815 (m.Anm.v. Arndt). 

6) § 12 FGG. Zur Rechtslage im streitigen Verfahren vgl. 
Riezler 491 fi. 

7) vgl. Melchior, Grundlagen 81 ff; Raape 124; Neuhaus 228 
f; Soergel-Kegel, Bem. 92 ~f vor Art.7.- Zum ausl. 
Recht siehe Giuliano, Rev.~nt.dr.comp. 14 (1962), 5 fi. 

8) beachte, neben dem hier besonders wichtigen Beschl. . 
v. 9.8.1963, die Beschl. v. 13.12.1957, BayObLGZ 1957, 
376 ff, betr. gemeinschaftl. Testament ital.Ji:hegatten 
und v. 13.1.1961 a.a.O., betr. NieBbrauchsrecht des 
Ehegatten nach ital~.Recht. 
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Auch nicht dem Beschl. v , 9.8.1963 9). Wenn dieser 
Art. 315 code civil nur anwendet, wenn ein gewisser Rechts 
schein dafür spricht, daß das Kind noch von aem früheren . 
Ehemann stammt, so nur, weil "dies offenbar die Ansicht 
der Rechtssprechung" und zumindest eines Teiles der Lehre 
sei 10). ' . . 
IV. Nachprüfung der Feststellung ausländischen Rechts 

durch das Gericht der weiteren Beschwerde 

Das BayObLG nimmt~an, die weitere Beschwerde könne 
auch auf die Verletzung ausländischen Rechts gestützt wer 
den 11) 

Dami~ befindet es sich in Einklang mit der in Lehre 
und sonst~ger Rspr. h.M. 12) 13), die insbesondere darauf 
abstellt, d~ß § 27 ~GG § 5~9 ZPO nicht nennt. Das BayObLG 
selbst begrundet se~ne Ans~cht nicht, verweist aber auf 
Schrifttum und Rapr , 114). 

9) 
10) 

11 ) 

BayObLGZ 1963, 214 ff. 
Sonnenberger, FamR~ 1964, 454 1, sieht die Rechtslage 
in Frankreich allerdings anders. 
so ausdrücklich der Beschl. v. 7.2.1958, BayObLGZ 1958 
34 :ff (36 r ), Ebenso seine ält~re Rspr.~ vgl.· Urt. v. ' 
12.11.1890, BayObLGZ,13, 178 •. 
Aus dem Schrifttum: Jose:f, SächsRpflA 8 (1913), 481 f:f 
(484); Lewald, JW 1937,2529; Keidel Bem, 13, Schlegel 
ber~er Bem: 6 und Jausen Anm. 4 a zu § 27; Ferid-Fir- 
e ch Lng I E1nf, Rdz. 40. - A.A., z s B, Unger ZZP 42 128' 
Sim~on-David 11 293.- Aus der Rspr.: BGH, Beschl: v. ' 
4.3.1960, FamRZ 1960, 229 ff (23.0); auch im Beschl. v. 
7 .• 2.1958 genannt: KG, Beschl. v. 24.6.1937 = JW 1937, 
2527 ff ~entgegen seinem Beschl. v. 7.10.1920 OLG 42 
182); .OLG MünChen, Beschl. v. 23.7.1937, JFG 16,98 tf 
(105). - A.A. z.B. OLG liamburg, Beschl. v. 14.4 1915 
OLG 30, 405 und Beschl. v. 17.9.1915,·KGJ 49 244. ' 
Zu den für das streitige Verfahren bestehend~n Mei 
nungsverschiedenheiten, siehe z.B. Gutzwiller, Ra 
belsZ 2~ (1958), 154 f; RG, Urt. v. 29.10.1927,. RGZ 
118, 282 ff u. Urt. v. 14.12.1927~ RGZ 119, 259 ff; 
BGli, Urt. v. 13.7.1959, JlIJW 1959, 1873. 
vgl. Beschl. v. 7.2.1958 a.a.O. 

12) 

13) 

14 ) 
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§ 9. Pro z e ß f ä h i g k e i t 

I. Grundsatz 

Der Beschl. v. 15.2.1963 1) bemißt die Fähigkeit, in 
der fG selbständig verfahrensrechtlich erhebliche Handlun~ 
gen vorzunehmen, nicht nur bei Inländern nach deren bürger 
lich-rechtlicher Geschäftsfähigkeit, sondern auch bei Aus 
ländern. "Für Ausländer" könne "beim Fehlen allgemeiner 
Vorschriften des FGG über die Fähigkeit, Verfahrenshand 
lungen vorzunehn)en, nichts anderes gelten" als für Inlän 
der. 

Die für den Zivilprozeß in Anschluß an Pagenstecher 2) 
(entgegen' dem BGH 3)) vertretene Meinung 4), die Prozeßfä 
higkeit eines Ausländers richte sich unmittelbar nach sei 
nem Heimatrecht, lehnt das Gericht ausdrücklich ab. Als Be 
leg für seine ei.g ene Ansicht führt es Schlegelberger 5) an. 

Allerdings geht das Gericht auf die einzelnen Erwägun 
gen Pagenstechers nicht ein. Es p'rüft insbesondere nicht,. 
ob es eine (ungeschriebene) prozeßrechtliche Kollisions 
norm über die Pr-o z e ßf'äh i gke L t gibt und wenn ja: ob diese 
auf die prozessualen Sachnormen der lex fori oder (analog 
Art. 7 EG) der lex patriae verweist. 

1) BayObLGZ 1963, 35 ff. 
2) ZZP 64, 249 ff (276 ff). 
3) Urt. v. 7.12.1955, JZ 1956, 535 ff (in BGHZ 19, 240 ff 

insoweit nicht abgedruckt). Der BGH beurteilt die Pro 
zeßfähigkeit anscheinend nach der Geschäftsfähigkeit. 

4) ragenstecher :folgen bs pwv Neuhaus JZ 1956, 537 u , Ro 
senberg § 43 I (s, 183). Vgl. die weiteren Hinweise 
bei Neuhaus u. Rosenberg a.a.O. 

5) Bern , 1 0 zu § 1 3 • 

- .::. r:.. 

Im konkreten Fall war über die Beschwerdeberechti 
gung einer in Österreich beschränkt entmündigten Öster 
reicherin ZU entscheiden. Über Art. 7 EG gelangt der Be 
schluß zum österreichischen Sachrecht. Das deutsch-öster 
reichische Vormundschafts~bkommen v. 5.2.1927 6) ändere 
daran nichts. Dem österr. Sachrecht entnimmt das Gericht 
BChließlich, die Beschwerdeführerin könne nicht selbstän 
dig handeln, da - wegen der Kosten - nicht le~iglich ein. 
vorteilhafter Erwerb in Frage stehe, (vgl. § 244 ABGB) 7): 

11. (Geschriebene und ungeschriebene) Sondernormen 

1~) § 59 Abs. 1 FGG 

§ 59 Abs. 1 FGG, den das Gericht stillschwei 
gend auch auf Ausländer anwendet, betrachtet der 
Beschl. v. 15.2.1963 8) nicht als erfüllt, weil 
die in Frage stehende Aufhebung der Pflegschafts 
anordnung nicht die Person der Beschwerdeführerin 
betreffe. Inhalt und Wirkungen der Pflegschaft be 
mäßen sich nach. dem (deutschen) Errichtungsstatut 
9l und nach diesem sei die Ergänzungspflegschaft 
nur eine. Angelegenheit der Vermögensverwaltung. 

2.), Die' RaEr. ~es ByerfG zu:-.prozeßfähigkeit 
Entmünd~&ter 

Der Beschl. v. 15.2.1963 10) wendet den vom 
BVerfG ausgesprochenen Rechtsgrundsatz, - daß Ent 
müfidigte und Geisteskranke als prozeßfähig anzuse-· 
hen sind, soweit es sich um ibre Entmündigung oder 
Unterbringung handelt -" aaeche Lnend auch auf Aue 
länder· an. 

Im konkreten Fall kommt der Beschl. aber nicht 
zur Anwendung dieses Grundsatzes. Die Rspr. des BVerfG 
beziehe sich nur auf dis'Freiheitsentziehung durch 
den Vormund, die Anordnung oder Aufhebung einer Er 
gän~ungspflegschaft sei dem nicht gleichzustellen. 

67) RGBl. II 510, Bek. v. 21.10.1959 - BGBI. 11 1250. 
) Einzelheiten" auch über die Anerkennung der Entmün 

digung, vgl. im Abschnitt. "Entmündigung". 
8~ a.8:.0. 9. vg:b .•. oQeo 8-. 16}. :ft .• 

10 a.a.O',. 
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3.) Die Rspr. des BGH zur Beschwerdefähigkeit bei 
Anordnung einer Gebrechlichkeitsllflegschaft 

Schließlich gibt der Beschl. v. 15.2.1963 11) 
zu erkennen, daß er die vom BGH ausgesprochenen 
Grundsätze, wonach der Geschäftsunfähige selbstän 
dig Beschwerde gegen die Anordnung der Gebrechlich 
keitspflegschaft einlegen könne, auch für Ausländer 
heranziehen wUrde. Auf die.- in casu erörterte - 
Aufhebung einer Pflegschaftsanordnung könnten diese 
Grundsätze jedoch nicht ausgedehnt werden. 

§ 10. Anerkennung ausländischer Entscheidungen 
=======================;======================== 

Übersicht 

I. ßinschlußweise Entscheidung über die Anerkennung 
11. Grundsatz 
111. Ausnahmen 

1.) Ausschließliche inländische Zuständigkeit 
2.) Unwirksamkeit nach deutschem Sachrecht 
3.) Ordre public 
4.) Nichtigkeit nach ausländischem Recht 
5.) Analogie zu § 328 Abs. 1 Nr. 3 ZPO 
6.) Gegenseitigkeit 
7.) Entscheidun6en aus den deutschen Ostgebieten 

IV. Folgen der Anerke~ung 

1. Einschlußweise BnLscheidung über die Anerkennung 

Der Beschl. v. 16.1.1959 1) erklärt ausdrücklich, 
die Entscheidung' über die Anerkennung erfolge einschluß 
weise in dem über die Hauptsache anhängigen Verfahren. 
Die übriGen Entscheidunden . .2) gehen stillschweigend da 
von aus. 

11) a.u.O. 
1) BayOuLGZ 1959, 8 ff (27). 
2) vgl. die nachfolgenden Ausführun~en. 

- 277 - 

Das BayObLG verkennt nicht, daß es sich hiebei 
in Deutschland grundsätzlich nicht um einen besonderen 
staatlichen Anerkeanu.agsakt tür den Einzelfa 11, sondern 
um eine bloße Festste~lu.ag der ipso iure gegebenen An 
erkeaau.ag handelt 4). 

11. Grundsatz 

Die maßgebliche~ Beschlüsse des BayObLG .zur Anerken 
nung aysländischer Entscheidungen, - die Beschl. V. 16.1. 
1959 5 und v. 19.11.1964 6) -, betonen beide mit der h 7) • 
M. rechtsgestaltende ausländische Erkenntnisse der fG 
seien in der Bundesrepublik grunqsätzlich anzuerkennen. 

Gleiches soll nach dem Beschl. v. 19.11.1964 gelten; 
wenn die ausländische Entscheidung als Verwaltungsakt an 
zusehen ist' 8). 

4) siehe Riezler 512 und Anerkennung 568· (mit Hinweisen 
auf die ausländischen Rechte). 

5~ a.a.Q. S. 25 (betr. Pe~sonensorge}. 
6 noch unveröffentlicht (betr. Adoption). 
7. der Ii'eschl. v , 16.1.1959 (a.a.O. S .• 25) nennt u.a.: 

Staudinger-Raape C 11 1 c u. Soerg~l-Kegel 111 5 zu 
Art. 19; Schnitzer I 204; Neumeyer IV § 32 (S. 343) 
u. § 31 (~. 332), d~r zwischen rechtsbegründenden, 
rechtsschaffenden und prozeßrechtlich-streitentschei 
denden Staatsakten unterscheidet Frankenstein I 343, 
347, 349;. Nußbaum 431; - RGZ 162. 329; KG. OLG 33, 359; 
BGHZ 201 323/334. ,.. Der Beschl. v ; 19.11.1964 beruft 
sich U.<t. auf BGHZ 19. 240; Schwimann, FamHZ 1959, 325; 
Soergel-Kegel Bem , 314 vor Art. 7 u , 46 zu Art. 19. - 
Vgl. ferner: Dölle, Dt. Notartag 1961, 41 u. RabelaZ 
27 (1962), 235; Melchior, Grundlagen 313 f; Riezler 
529 f u. Anerkennung 568; Swoboda 76; Stein-Jonas 111 
2 .zu § 328; Neuhaus , RabelsZ 20 (1955), 214; Kralik 
ZZP 74. 19 u. Nagel, ZZP 75, 435 ff. - Zum anglo-ame 
rikanischen Recht· siehe Perret, Reconnaissance 1 ff 
(mit Bspr. von Ferid in ZZP 68, 237 ff); Deutsch ZZP 
71, 321 ff; Dopffel, RabelaZ 22 (1957), 220 ff (226. 
23.0, 24.6, 255. 259, 261); Kralik, ZZP 75. 436 f; Hin 
weise auch bei Grasmann FamRZ 1964, 345 fr (betr. vor 
nehmlich SCheidungsurteile)r ~ Zum französischen Recht 
vgl. FrancescakiS', Anerkennung 540 ff u , Kralik, ZZP 
75, 437 f. - Zur Anerkerulung ausl. ~ntscheidungen in 
Sch~eden beachte den Bericht in RabelsZ 25 (1960), 
511 ff. - Zum italienischen Recht siehe Kralik ZZP 75, 
436. ' 

8) beachte zu dieser Frage bspw. Soergp.I-Kegel Bem. 315 
vor Art. 7 (mit weiteren Hinweisen). / 
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Die Abgrenzung ausländischer Urteile von ausländi 
echen Akten der fG wurde für das BayOb1G nicht problema- 
tisch 9). ' 

Zwischen Brkenntnissen des Staates der lex causae 
und denen anderer Staaten scheint das Gericht in den zum 
Personensorge- und Adoptionsrecht ergangenen Beschlüssen 
nicht zu unterscheiden 10). Der Beschl. v. 16.1.1959 er 
k La.r t allerdin'·s, für die Anerkennung der österreichi 
ach e n 'r,ruJ.inahme C spreche auch, daß für den zu beurteilen 
den Sachverhalt österreichisches Jachrecht maßgeblich 
sei. 

Auf t!taatsverträge konnte das BayObLG in keinem Fal 
le die Anerkennung stützen. Der Beschl. v. 16.1.1959 11) 
stellt dahin, ob Art. 34 des Vertrages zwischen dem Deut 
schen Reich und österreich über Rechtsschutz und Rechts 
hilfe 12) auch die fG betreffe, weil dieser Vertrag noch 
nicht wieuer in Kraft sei 13). 

9) vgl., zu dieser Problematik Soergel-Kegel Bem. 316 vor 
Art. 7 u. Beitzke, Lehmann-li'estschr. 503. 

10) vgl. zu diesem Problem DÖlle, Dt. Notartag 1961, 41 
ff u. RabelsZ 27 (1962), 236 ffi Neuhaus, JZ 1956, 
538 1. 

11) a.a.O. 0. 24. 
12) RUBl. 1924 II 55. 
13) ~u den für die Anerkennung ausländischer ~ntscheidun 

gen Illa,3geblicheu ;:,taatsverträge siehe 80ergel-Kegel, 
Beru. 317 vor Art. 7 und Riezler, Anerkennung 5öO f. 
Zu den l'roblernen Ulll den Einfluß des lrieges auf Staats 
vertrübe vgl. die Darstellung des IPR i.e.S., insbes. 
Ab~chnitt "}<;heliches Güterrecht, Verdrängung des Art. 
15 Abs. 2 Halbs. 2 BG durch das Haager Ehewirkungsab 
konue n von 1 '305". - (Iibe r das auch hinsichtlich der' 
Anerkennun;_: besonders interessante Abkommen über den 
Schutz ;,iincieL'ji.i.hrit;;er, das auf der 9. Haager Konferenz 
Getroffen wurde,vgl. Ferid, RabelsZ 27 (1962), 444 f.). 
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III. Ausnahmen 

Die DisKussion um die Einschränkung des Grundsatzes 
steht erst am Anfang 14). Das BayObLG befaßt sich jed.och 
verhältnismäßig eingehend mit ihr und bildet das ,Recht 
teilweise grundlegend fort: 

1. ') Ausschließliche inländische Zustti.ndigkei t 

Beide Beschlüsse, 'der vom 16.1.1959 und·der vom 
19.11.1964, lehnen mit der einhelligen Meinung 15) 

eine Anerkennung ab, wenn das deutsche Recht die aus 
schließliche internat. Zust. zur Behandlung der An 
gelegenheit beansprucht. 

Der Beschl. v. 16.1.1959 16) fügt hinzu, die 
ser Versagun~sgrund laufe auf eine entsprechende An 
wendung des § 328 Abs. 1 Nr. 1 hinaus. - In keiner ' 
der Entscheidurlgen betrachtet es jedoch diese AuS 
nahme als erfüllt: 

Der Beschl. v. 16.1.1959, der über die Personen 
sorge für in",Deutschland befindliche Kinder beschließt, 
weil er von dem. GrUnds<J,tz konkurrierender internatio 
naler ,Zuständigkeiten ausgeht, unq:, q,er Besc.!!l •. v. 19. 
1'1 .• 1964. weil er dah:1.nstel1tf ob §. 66. Abe , 2 lN~G eine 
ausschU'eßliche internat, Zust. beanspruche oder. nur 
eine dt. internat. 4U~t~ begr~d~ 17). 

ZQ der in diesem Zqsammenhang !ür di~ Praxis be~ 
sonders-wichtigen. Pz-ag e der Anerkenm.lng ausländischer 
Todeaerklärungen. deutsctle:r- St,aatsangel1ä:figer' liegt kei~ 
ne':,Rspr. eles BayQbLG vor •.. . 

14 ) s Lehe bspw. die Ausführungen von Gamillscn.eg, Ra be Le Z 
23 (1958). 150; Riezler-. Anerkennung 568 u. \'foHf 105; 
beachte ferner Melchior, Grundlagen 309 ff (313) .• 
vgl. etwa Soergel-Kegel Bem , 3"1-4. vor Art. 7. D~r Be.:.. 
schl. v. 19.11.1964-verweist.aufRiezler 211 u , 533; 
S'oergel-Kegel- Bem, 37 zu Art. 22; Raape § 35 II u, 
Frankenstein § 72 A II 5. 
a.a....O. S. 25. 
vgl",.oben s. 25ct: r, 

15) 

16) 
17) 
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2.) Unwirksamkeit nach deutschem Sachrecht 

Eine für die Rechtsfortbildurg wichtige Ein 
schränkung macht der Beschl. v. 19.11.1964 in An- 

18) schluß an das Urt. des BGH v. 7.12.1955 : 

Vienn die entgegen Art. 22 Abs. 1 EG nach aus 
ländischem Recht vollzogene' Adoption bei Zugrunde 
legung deutschen materiellen Rechts trotz gerichtli-' 
cher Bestätigung nach § 175? unwirksam wäre, soll der 
ausländischen Uaßnahme die Anerkennung versagt blei 

ben. 

"~ine aua Länd ä s che En t s che ädung " könne "nicht 

dadurch stärker~ Bindungskraft erlangen, daß sie - 
vom deutschen Recht (Art. 22 Abs. 1 EG) aus gesehen 
das f'a Ls c he Recht, nämlich statt des .deut s cncn das 
heimische Adoptionsrecht'angewandt" habe. - "Für eine 
.Ginschriinkung der Anerkennung der ausliindischen Adop 
tionsentscheidung" falle "ferner ins Gewicht, daß auch, 
Art. 22 Abe , 2 .8G eine solche lünschriinkung" vorsehe. 

Im konkreten ~all verweigert'das Gericht dement 
sprechend die Anerkennung eines polnischen Adoptions 
aLtes, weil die Adoption nach deutschem Sachrecht we 
gen Verstoßes gegen das .brfordernis der Kinderlosig 
k~it nichti: sei, (§ 1741 BGB). 

j.) Or~re public 

Be Ld e :Seschl:lsse erklären übereinstil!l!nend und in 
.~inLL.:.ng mit d e r all~erueinen ',einung 19), "entspre- 

10) BGIIZ 19, 240 fr, JZ 1956-, 535 ff mit Anm. Neuhaus. Die 
~nLGclwidUnb des HUIt betrifft die Anerkennung einer auiO-, 
Lindi:::c!uin "':ntllli.~nclibun:..:. 
,)er Be s c h L, v , 16.1.1959 a.D..(). (S. 25) verweist uv a , 
auf ~GZ 162, 329/3j5, Neumeyer IV § 32 (ts , 398 ff), 
Riezler 529; der B8schl. v. 19.11.1964 noch auf BGHZ 
19, 240/244 u , :3oergel-Kegel Bem , 11 zu Ar't. 8. - V,,;l. 
ferner D~lle, Dt. Nütartag 1961, 42 u. RabelsZ 27 (1962), 
236 f; neuhaus, JZ 1956, 535 und aus der l{spl'.: RG, 13e 
scill. v. 16.12.1936, JJ!'G 19, so. 

19) 
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chend Art. 30 EG, § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO" 20) sei 
eine ausländische Maßnahme nicht anzuerkennen, wenn 
dies gegen die guten Sitten oder gegen den Zweck 
eines deutschen Gesetzes verstoße. 

Einen Verstoß gegen den deutschen ordre public 
bejaht der Beschl. v. 16.1.1959, wenn grundlegende 
Vorschriften des deutschen internationalen Verfah 
rensrechtes verletzt sind. In der A u ß e r - 
ach t 1 ass u n g der f r ü her e n 
R e c h t s h ä n gig k e i t 21) bei einem deut 
schen Gericht sieht der Beschl. aber nicht die Ver 
letzung einer g rund Leg erid en Vorschrift des d t, in:-' 
t e rnat , Verfahrensrechtes. In Gegensatz zum Beschl:. 
des, OLG München v. 2.4.1964 22), der die "völlig ein 
heitliche Rspr." und die "ü'oerwiegende Rechtslehre" 
für sich beansprucht 23)! .' 

20) 
21 ) 

BO 4er Beschl. v. 19.1t~1964. 
Im konkreten Fall wurde die Rechtshängigkeit u n b e - 
w, u ß' t ,außer Acht gelassen. Der Beschl. scheint aber 
in der ~erkennung der ausländischen Entscheidung auch 
dann ke Lnen Verstoß' gegen den ordre puhLä c zu sehen 
w7nn die. Rechtshängigkeit b e w u ß t unberückßich 
t~gt: blieb.. , ~ Eine Unterscheidung von bewußten 'und un .... 
bewußtem Außerachtlassen der frühe.ren Rectrt shängägked.b 
lehnt auch der BGH in seinem Urt .• v , 15.12.1951, L1I', Nr , 
2 zU: § 21 VAG, ab., 
FamRZ 1964, 444 ff (455 r); St.A,Z 1964, 195 rr, 
Die' vom OLG MÜ1'l.cllE!n zitierten. Entscheidungen und 
Sch,r~it~teller befass~n sich nicht rui t der Ane r-kennung 
ausland~scher Entsche1dungen, sandern allein mit dem 
Problem, ob die Rechtshängigkei~ im Ausland die inlän 
dische internat. Zust. zu einer weiteren Entscheidung 
aussQhließt. ' 

22) 
23J 
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Der dt. ordre public sei erst verletzt, wenn 
eine rechLskräftige dt. Entscheidung unbuachtet 
bliebe 24). 

Im Heschl. v. 9.12.1958 25) mcint das BayObLG 
dagegen für das i n t erz 0 n ale Recht, e,s 
spreche viel dafür, die Anerkennung zu ve raagen , 
wenn die Rechtshi.ingigkeit nicllt berücksichtigt wor- 
den sei. Die Gerichte der Bundesrepublik würden eine' 
frühere Rechtsh~ngigkeit bei den Behörden Mitteldeutsch 
lands beachten und könnten daher &uch erwarten, daß um 
gekehrt bei früherer Rechtshün9igkeit.in d~r Bun~esre-. 
publik die mitteldeutschen Gerlchte nlcht uber dle glel 
che Angele:_;enheit entschieden. 

4.) Nichtigkeit nach ausliindischelIl Recht 

Gleichfalls mit der einhelliGen Ansicht 26) er 

klliren die Beschl. v. 16.1.1959 und v. 19.11.1964, 
ausländische ~ntscheidungen seien nicht anzuerkennen, 
wenn sie nach dem anGewandten H.echt selost nichtig 

seien. 

24) 

5.) Analogie zu § 328 Abs. 1 lTr. 3 Zl'O 

Im Beschl. v. 19.11.1964 ßibt das BayObLG wei 
ter zu erkennen, daß es § 328 Abs. 1 nr . 3 ZPO fUr 
die fG analog anwenden will 27). 

Soergel-Kegel Bem. 377 vor Art. 7 bspw. wendet sich 
gegen diese craduelle Unte~'scheidung. Guul, Par:lI-l.Z 
1961 502 r weist darauf hln, daC zwar elnerselts 
ein ~rheblich gradueller Unterschied zwischen Rechts 
hlingigkeit und Rechtskraftverstoß bestehe, es a~derer 
seits aber unbillig sei, einem bewußt beschleunlgten 
V e r-f ahr'en den Vorrang einzuräumen. 
BayOb1G 1958, 358 ff (362). 
der Beschl. v. 16.1.195'9 a , a , O. (0.25) verweist auf 
Neumeyer IV 335, 339, 342. Vgl. ferner Dölle, RabelsZ 
27 (1962), 236 mit Hinweis auf das AG Singen, Beschl. 
v. 9.4.1958, ]'am.RZ 1959, 363 und die ßntl.lch. des AG 
Heidenheim v. 2.2.1959. 
der Beschl. v. 16.1.1959 a.a.O. (S. 26) stellt die 
:;"rnge- wie fUr § 328 Ab s , 1 Nr , 2 Z1'0 - dahin. 

25) 
26) 

27) 

03 - 

6.) Gegenseitigkeit 

§ 328 Abs. 1 Nr , 5 zieht das BayObLG (3) j <I( 11- 

falls in Personensorgesaohen "als Sondervoröchrift 
der ZPOII nicht entsprechend heran. 

Damit befolgt das Gericht eine allgemeine Ten 
denz, die es als sachlich verfehlt erachtet, im in 
ternationalen Privatrecht auf die Verbürgerung der 
Gegenseitigkeit abzustellen 29) •. 

7.) Entscheidungen aus den deutschen Ostg~bieten 

Nach dem Beschl. v. 19.11.1964 steht einer An 
erkennung nicht entgegen. daß' eine polnische Behörde 
in den deutschen, - durch dae Potsdamer. Abkommen v. 
8.2.1945 unter polnische Verwaltung gestellten -, Ost 
gebieten die Entsche~dung traf. 

IV. Folgen der Anerkenpunß 
~Q) De~ Beschl. v. 16.1~195.9. st~e~~t sch~ießL~c~ g~e 

Folgen d.e.~ Anerkennung~ 

Di~ ~usländiscU~ Entscnetd~'wird auch tn Deutsch 
.la,ild an~eVlan.dt· 31). "Fi{r eiUEr ~le~M~ EntechE!tdt!n~ fa"'{;'lf 

28} 
Z9) 

Bes:ehl. v" 16.1 .1959> a •• a:~O. (S .• 27). 
vgl. etwa Dölle, RabelsZ, 27: El962).. 238;. Nsuhaus, JZ 
1956~ 5.3a r u. BGR, Urt. w. 1.12.1955, JZ 1956~ 536 r. 
- A\tch der Entwurf des Deutschen Ratie s für IPR zur Re 
'form deg internationalen- Eher~ctitS' be:Fücksichtigt die 
Vei'bürgUIig der GegenseitigJi;eit bei der Anerkennung 
aual , Entscheidungen niGht~ vgl.,,. Neuhaue •. FaIllRZ 1962, 
411 1:. 
a.a~O. S. 24 u. auch S. 23. 
vgl~ im einzelnen DHlle, RabelsZ 21 (1962). 236; Riez 
ler, Anerkennung 567, 569' f S,tein .•. Jonas: I Z zu § 326 

. (" cl{l:S' ausländische Urte:i,l, wir.l!it- 'wie ein deutsc.hesu"). 

30) 
31 } 
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grundsätzlich 32) "kein Raum mehr und insoweit auch 
ein Rechtsschutzbedtirfnis we~gefallen" 33). Für eine 
gerichtliche Peststellung , d aß die Angelegenheit durch 
das ausländische Brkenntnis auch in Deutschland gere 
gel t wä rd , kann dagegen np ch e-i.n Rechtsschutzbedürf 
nis besteh~n 34) 

32) 'auf die hier bestehenden - und noch vornehmlich für 
das innerstaatliche Hecht diskutierten - Streitfra 
gen geht das Gericht weiter nicht ein; insbesondere 

, auch nicht auf das Problem, ob die Unzulässigkei t 
einer erneuten Entscheidung mit delil mangelnden 
Rechtsschutzbedürfnis oder mit der Rechtskraft zu 
begründen ist. Vgl. z.B. Rosenberg § 148 (741 f); 
Baumbach-Lauterbach Minf. zu §§ 322-327 ;( beide zu 
streitigen Entscbeidungen). 

33) Zur Abänderung ausländischer Entscheidungen siehe 
oben S. 252 .rr , 

34) ebenso - zu dieser noch wenig erörterten Frage - 
Riezler, Anerkennung 569. 

Leb e n s 1 a u i 

Am 16. Mai 1938 wurde ich als Sohn des Verlags 
buchhändlers Robert Schweizer und seiner Ehefrau 
Elfriede, geb. Gairing, in Stuttgart geboren. Nach 
dem Besuch von Volksschule und G~mnasium in Korn 
tal ( Kreis Leonberg ) erwarb ich im Frühjahr 1958 
das Reifezeugnis. 

Meine juristischen Studien begannen an der Univer 
sität München im Sommersemester 1958. Im dritten 
und vierten Semester besuchte ich die Universität 
Lausanne und kehrte dann nach München zurück, wo 
ich im Juli 1963 die erste juristische Staatsprü 
fung bestand. 

In München nahm ich an den Seminaren von Herrn 
Professor Dr.Ferid, Herrn Professor Dr. R.David 
und Herrn Privatdozent Oberlandesgerichtsrat 
Dr. Firsching, in Lausanne an dem Seminar von Herrn 
Professor Dr. Neuma~er teil. 

Seit Oktober 1963 stehe ich im juristischen Vorbe 
reitungsdienst des Landes Bay e r n , 
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